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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 15.12.2016
- Aktenzeichen 03280255938/sv

gegen:

  Herrn
  Remus Sanda
  Weseler Str. 8
  47169 Duisburg

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0115 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 15.12.2016
Im Auftrag
 P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1064

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 15.12.2016
- Aktenzeichen 03260391916/sv

gegen:

  Herrn
  Alexander Dijkhoffz
  Aquamaryn 58
  NL-5912 SV Venlo

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0115 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 15.12.2016
Im Auftrag
 P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1064

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Beteiligungsbericht des Kreises Viersen 2015
hier: Hinweis auf Möglichkeit der Einsichtnahme

Zur Information der Kreistagsmitglieder sowie der 
Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises hat der 
Kreis Viersen für das Wirtschaftsjahr 2015 einen 
Beteiligungsbericht gemäß der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) über die Beteiligung 
an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechts-
form des privaten Rechts erstellt. Der Beteiligungs-
bericht liegt zur Einsichtnahme vom 02.01.2017 ab 
an vierzehn Arbeitstagen bei der Kreisverwaltung 
Viersen, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 
3119, öffentlich aus und kann dort täglich zwischen 9 
und 16 Uhr eingesehen werden.

D r.  C o e n e n
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1064
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Bekanntgabe nach § 3a Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94) in der zur Zeit geltenden 
Fassung über die Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vor-
haben „Errichtung und Betrieb einer Windfarm in 
Viersen“

Antrag der Firma NEW Re GmbH vom 07.07.2016 
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Die Firma NEW Re GmbH, Odenkirchener Str. 201, 
41236 Mönchengladbach beantragt innerhalb der 
geplanten Windvorrangzone „Boisheimer Nette“ der 
Stadt Viersen die Errichtung und den Betrieb von vier 
Windenergieanlagen. 

Antragsgegenstand ist die Errichtung und der Be-
trieb von 4 Windenergieanlagen des Typs Senvion 
3.2M122 NES mit einer Nabenhöhe von je 139 m und 
je 3,2 MW Leistung auf den Grundstücken in der Ge-
markung Boisheim, Flur 13, Flurstücke 36, 37, 138 
und 139 sowie in der Gemarkung Dülken, Flur 60, 
Flurstücke 120, 121 und 141.

Das geplante Vorhaben ist gemäß § 4 Bundes-Im-
missionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit 
Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 der vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
– 4. BImSchV) genehmigungsbedürftig. 

Südwestlich der beantragten Anlagen befinden sich 
in 1800 Meter Entfernung 5 weitere Windenergiean-
lagen.
Durch die räumliche Nähe der Windenergieanlagen 
handelt es sich um kumulierende Vorhaben im Sinne 
des § 3b UVPG in Verbindung mit § 3c Satz 5 UVPG. 
Das Vorhaben ist gemeinsam mit den 5 genehmigten 
und betriebenen Windenergieanlagen zu betrachten 
und deshalb der Nr.1.6.2 der Anlage 1 zum UVPG 
zuzuordnen. 
Danach ist eine Allgemeine Prüfung des Einzelfalls 
nach § 3c Abs. 1 Nr. 1 UVPG durchzuführen, ob für 
das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung er-
forderlich ist.

Gemäß § 3c UVPG ist eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben nach 
Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund 
überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der 
in Anlage 2 zum UVPG NRW aufgeführten Kriterien 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 

Im vorliegenden Fall ergab die Allgemeine Vorprü-
fung im Einzelfall, dass durch das beantragte Vorha-
ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht. 

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

Viersen, 18.12.2016
D r. C o e n e n

Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1065

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Feststellung des Unterbleibens einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) für den Ausbau des 
Gewässers Nr. 16.0 (Zweigkanal) des Wasser- 
und Bodenverbandes der Mittleren Niers im Be-
reich Clörather Mühle 

Der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers 
beantragt die Genehmigung des Plans zum Ausbau 
des  Verbandsgewässers Nr. 16.0 (Zweigkanal) im 
Bereich der Straße Clörather Mühle, Viersen bzw. 
Clörath, Tönisvorst.
Inhalt des Plans ist die Beseitigung und Neuerrich-
tung eines Durchlasses sowie eine kleinräumige 
naturnahe Neutrassierung des Gewässers im Vor-
habenbereich. 
Das Vorhaben wird auf Grundstücken der Gemarkung 
Süchteln, Flur 93, Flurstücke 90, 92, 94, 227, und 
249 sowie der Gemarkung Vorst, Flur 29, Flurstücke 
73, 309 und 353 ausgeführt.

Es handelt sich dabei um ein Vorhaben der Nummer 
13.18.2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG). 
Nach § 3 c UVPG war für das beantragte Vorhaben 
eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 
durchzuführen. 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Plan-
genehmigungsverfahren auf der Grundlage der vom 
Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen sowie eige-
ner Informationen.

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, 
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dass für das oben genannte Vorhaben keine UVP-
Pflicht besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG 
nicht selbständig anfechtbar. Die Begründung dies-
er Entscheidung und die ihr zugrundeliegenden Un-
terlagen können nach vorheriger telefonischer An-
meldung unter der Telefonnummer 02162 39-1266 
während der Dienstzeiten im Amt für Technischen 
Umweltschutz und Kreisstraßen der Kreisverwal-
tung Viersen, Abteilung Kommunaler und Privater 
Gewässerschutz, Zimmer 2325, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, eingesehen werden.

Rechtsgrundlagen:
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz – WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 04.08.2016 (BGBl. I S. 1972) Wassergesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz – LWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.06.1995 (GV.NRW. S. 926), zuletzt geän-
dert (neu gefasst) durch Art. 1 des Gesetzes vom 
08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl I S. 94), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21.12.2015 (BGBl I S. 2490, 2491).

Viersen, den 14. Dezember 2016

D r. C o e n e n
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1065

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Sozialhilfesatzung des Kreises Viersen vom      
18.12.2016

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung (KrO NRW) für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 
(GV NRW, S. 646) in der z.Zt. gültigen Fassung, des 
§ 46b Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) 
in der Fassung vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 
3022) in der z.Zt. gültigen Fassung, §§ 97 und 99 
SGB XII und der §§ 1, 2b und 3 des Landesaus-
führungsgesetzes zum SGB XII (AG-SGB XII) vom 
14.06.2016 (G.V.NW. S. 441 ff) in der z.Zt. gültigen 
Fassung hat der Kreistag des Kreises Viersen am 
15.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1  Übertragung der Aufgaben nach dem 4. Ka-
pitel SGB XII

(1) Der Kreis Viersen als örtlicher Träger der So-
zialhilfe (nachfolgend Kreis), überträgt den 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden im 
Rahmen der Bundesauftragsverwaltung zur 
Entscheidung im eigenen Namen die Durch-
führung folgender Aufgaben:

 Entscheidung über die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapi-
tel SGB XII, ausgenommen 

 a) für Personen in teil- und vollstationären Pfle-
geheimen (§ 71 Abs.2 SGB XI),

 b) bei Antragstellern aus einem EU Mitglieds-
land und 

 c) für Menschen mit Behinderung, denen am-
bulante Leistungen zum selbständigen Woh-
nen in Zuständigkeit des Kreises gewährt 
werden.

(2) Die Städte und Gemeinden verfolgen im Rah-
men der übertragenen Aufgaben auch die 
Ansprüche des Kreises gegen unterhalts-, er-
satz- oder kostenersatzpflichtige Personen so-
wie gegen die Träger anderer Sozialleistungen 
oder sonstige Dritte. Das gilt auch für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach § 117 Abs. 6 SGB XII.

§ 2 Sonstige Übertragung von Aufgaben nach 
dem SGB XII

(1) Der Kreis überträgt den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden zur Entscheidung im 
eigenen Namen die Durchführung folgender 
Aufgaben:

 1. Entscheidung über die Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII, 
ausgenommen 

  a) für Personen in teil- und vollstationären 
Pflegeheimen (§ 71 Abs. 2 SGB XI),

  b) bei Antragstellern aus einem EU Mit-
gliedsland und

  c) für Menschen mit Behinderung, denen 
ambulante Leistungen zum selbständigen 
Wohnen in Zuständigkeit des Kreises ge-
währt werden.

 2.  Entscheidung über die Hilfen zur Gesund-
heit nach dem 5. Kapitel SGB XII, ausge-
nommen 

  a) für Personen in teil- und vollstationären 
Pflegeheimen (§ 71 Abs. 2 SGB XI),

  b) bei Antragstellern aus einem EU Mit-
gliedsland und

  c) für Menschen mit Behinderung, denen 
ambulante Leistungen zum selbständigen 
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Wohnen in Zuständigkeit des Kreises ge-
währt werden.

 3.  Beratung, Unterstützung und Aktivierung 
von pflegebedürftigen Menschen (§ 11 
SGB XII in Verbindung mit dem 7.Kapitel 
SGB XII).

 4.  Entscheidung über Leistungen der am-
bulanten Hilfe zur Pflege einschließlich 
Hilfsmittel nach dem 7. Kapitel SGB XII mit 
Ausnahme von wohnumfeldverbessern-
den Maßnahmen i.S.d. § 40 SGB XI und 
bei Leistungen für Menschen mit Behinde-
rung, denen ambulante Leistungen zum 
selbständigen Wohnen in Zuständigkeit 
des Kreises gewährt werden.

 5.  Entscheidung über die Hilfe zur Weiterfüh-
rung des Haushalts nach § 70 SGB XII.

 6.  Altenhilfe nach § 71 SGB XII, soweit hier-
durch keine finanziellen Aufwendungen für 
den Kreis entstehen.

 7.  Entscheidung über Hilfen in sonstigen Le-
benslagen nach § 73 SGB XII, ausgenom-
men 

  a) für Personen in teil- und vollstationären 
  Pflegeheimen (§ 71 Abs. 2 SGB XI),
  b) bei Antragstellern aus einem EU Mit-

gliedsland und
  c) für Menschen mit Behinderung, de-

nen ambulante Leistungen zum selb-
ständigen Wohnen in Zuständigkeit des 
Kreises gewährt werden.

 8.  Entscheidung über die Übernahme von 
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, 
ausgenommen 

  a) für Personen in teil- und vollstationären 
Pflegeheimen (§ 71 Abs.2 SGB XI),

  b) bei Antragstellern aus einem EU Mit-
gliedsland und

 c) für Menschen mit Behinderung, denen 
ambulante Leistungen zum selbständigen 
Wohnen in Zuständigkeit des Kreises ge-
währt werden.

(2) Die Städte und Gemeinden verfolgen im Rah-
men der übertragenen Aufgaben nach Abs.1 
Nr.1 bis 8 auch die Ansprüche des Kreises 
gegen unterhalts-, ersatz- oder kostenersatz-
pflichtige Personen sowie gegen die Träger 
anderer Sozialleistungen oder sonstige Dritte. 
Das gilt auch für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 117 Abs. 6 
SGB XII.

§ 3 Weisungsrecht

(1) Soweit die Aufgaben nach dem 4. Kapitel SGB 
XII durchgeführt werden, kann die Aufsichtsfüh-

rende Behörde gegenüber dem Kreis Weisun-
gen erteilen, um die gesetzmäßige und zweck-
mäßige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Das 
Weisungsrecht ist unbeschränkt. Die Vorgaben 
werden durch den Kreis gegenüber den Städ-
ten und Gemeinden verbindlich umgesetzt.

(2) Zur Sicherung einer gleichmäßigen Durchfüh-
rung der Sozialhilfeaufgaben und eines ein-
heitlichen Verfahrens bei der Ermittlung und 
Bemessung der Leistungen erlässt der Kreis 
verbindliche Richtlinien und Weisungen. Ab-
weichungen bedürfen der Einwilligung des 
Kreises.

§ 4 Widerspruchs- und Klageverfahren

(1) Widersprüche in übertragenen Angelegenhei-
ten der Sozialhilfe nach dem SGB XII sind dem 
Kreis zur Entscheidung vorzulegen, sofern ih-
nen nicht abgeholfen wird.

(2) Die Bearbeitung von sozialgerichtlichen Ver-
fahren liegt beim Kreis.

§ 5 Erstattung von Leistungsausgaben

Der Kreis trägt die mit der Durchführung des 
SGB XII verbundenen Kosten. Dies gilt nicht für 
die mit der Aufgabenerledigung verbundenen 
Personal- und Sachkosten. 

§ 6 Fachaufsicht, Revisionsklausel, Berichts-
pflichten

(1) Der Kreis führt im Rahmen der Fachaufsicht re-
gelmäßig Prüfungen bei den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden durch. Er kann sich 
ferner jederzeit über die übertragenen Ange-
legenheiten der Städte und Gemeinden unter-
richten lassen und die satzungsgemäße Wahr-
nehmung der Aufgaben prüfen. 

(2) Der Kreis behält sich vor, die nach dieser Sat-
zung übertragenen Aufgaben im Einzelfall im 
eigenen Namen durchzuführen oder die Ent-
scheidung von seiner Einwilligung abhängig zu 
machen. 

§ 7 Prüfungspflicht der Rechnungsprüfungs-
ämter

Um den nach § 7 Abs. 2 AG -SGB XII erforderli-
chen Nachweis (Testat) über die wirtschaftliche 
und sparsame Aufgabenerledigung erstellen zu 
können, haben die Rechnungsprüfungsämter 
der kreisangehörigen Städte ein entsprechen-
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des Untertestat nach dem vom Land vorgege-
benen Muster zu erstellen und dieses bis zum 
15.02. eines jeden Jahres dem Rechnungsprü-
fungsamt des Kreises vorzulegen.

§ 8 Inkrafttreten, Aufhebung vorheriger Satzun-
gen

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Durch-
führung der Sozialhilfe im Kreis Viersen vom 
30.12.2004 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die Sozialhilfesatzung des Kreises Viersen wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nor-
drhein-Westfalen beim Zustandekommen der Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

41747 Viersen, 18.12.2016
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1066

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Satzung vom 18.12.2016 über die Erhebung von 
Gebühren für Leistungen der Notfallrettung der 
Rettungswache Schwalmtal

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 
(GV. NW. S. 646) in der zurzeit geltenden Fassung, 
den §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) in der zurzeit gel-

tenden Fassung sowie des § 14 des Gesetzes über 
den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den 
Krankentransport durch Unternehmen für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Rettungsgesetz NRW – RettG 
NRW) vom 24.11.1992 (GV. NRW. S. 458) in der zur-
zeit geltenden Fassung hat der Kreistag des Kreises 
Viersen in seiner Sitzung am 15.12.2016 die nach-
stehende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Rettungswache als öffentliche Einrichtung

(1) Der Kreis Viersen ist aufgrund des § 6 Abs. 2 
des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie 
die Notfallrettung und den Krankentransport 
durch Unternehmer (RettG NRW) Träger der 
Rettungswache Schwalmtal.

(2) Die Rettungswache Schwalmtal umfasst neben 
der Hauptwache in Schwalmtal-Waldniel auch 
eine Dependance in Niederkrüchten-Heyen. 

(3) Die Rettungswache Schwalmtal wird als öffent-
liche Einrichtung betrieben.

§ 2
Aufgaben der Einrichtung

(1) Der Rettungswache Schwalmtal obliegen als 
Einrichtung des öffentlichen Rettungsdienstes 
die Aufgaben der Notfallrettung nach § 2 Abs. 2 
RettG NRW. 

(2) Neben den Aufgaben nach Abs. 1 kann die Ret-
tungswache Schwalmtal auch 
•	  Aufgaben des Krankentransports nach § 2 

Abs. 3 RettG NRW wahrnehmen,
•	  Arzneimittel, Blutprodukte aus zellulären 

Blutbestandteilen, Organe und ähnliche Gü-
ter befördern, soweit sie zur Verbesserung 
des Zustandes lebensbedrohlich  Ver le tz -
ter oder Erkrankter dienen sollen oder

•	  eilbedürftige Transporte von medizinischen 
Geräten oder Ähnlichem übernehmen.

 Die Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 darf 
dadurch nicht beeinträchtigt werden.

(3) Die Rettungswache Schwalmtal hält die nach 
dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises 
Viersen in der jeweils aktuellen Fassung not-
wendigen Rettungsmittel sowie das erforderli-
che Personal entsprechend den Qualifikations-
anforderungen des § 4 Abs. 1 bis 4 RettG NRW 
bereit und führt die Einsätze durch. Zur Gestel-
lung der Notärzte kann der Kreis Viersen sich 
Dritter bedienen.
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(4) Der grundsätzliche Einsatzbereich der Ret-
tungswache Schwalmtal umfasst die Gemar-
kung Brüggen der Gemeinde Brüggen sowie 
die Gebiete der Gemeinden Niederkrüchten 
und Schwalmtal.

(5) Die Einsatzlenkung erfolgt durch die Leitstelle 
des Kreises Viersen (§ 8 Abs. 1 RettG NRW). 
Auf Anweisung der Leitstelle hat die Rettungs-
wache auch Einsätze außerhalb ihres grund-
sätzlichen Einsatzbereiches und des Kreisge-
bietes durchzuführen (§ 9 Abs. 1 S. 2 RettG 
NRW).

§ 3
Benutzungsgebühren

(1) Für die Inanspruchnahme von Leistungen der 
Rettungswache Schwalmtal erhebt der Kreis 
Viersen Gebühren.

 
(2) Maßstab für die Gebühr ist die Art der Leistung 

(Notfallrettung durch Rettungswagen und/oder 
Notarzteinsatzfahrzeug, Einsatz eines Notarz-
tes) sowie die Anzahl der eine Leistung in An-
spruch Nehmenden. 

(3)  Die Gebühr beträgt 

a) für den Einsatz 
eines Rettungswagens

608,80 €

b) für den Einsatz 
eines Notarzteinsatzfahrzeu-
ges

400,40 €

c) für den Einsatz 
eines Notarztes

219,60 €

(4) Wird bei einem Einsatz eine Leistung durch 
mehrere Personen in Anspruch genommen, so 
wird die Gebühr für jede Person anteilig erho-
ben.

§ 4
Gebührenschuld

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Beginn 
der Anfahrt eines Rettungswagens oder eines 
Notarzteinsatzfahrzeugs.

 
(2) Erweist sich nach Eintreffen eines angefor-

derten Rettungswagens oder eines Notarz-
teinsatzfahrzeugs, dass eine Versorgung und 
Beförderung nicht notwendig ist oder von dem 
Patienten abgelehnt wird, gilt auch die Anforde-
rung als gebührenpflichtige Inanspruchnahme. 

 (3) Gebührenschuldner ist derjenige, der eine oder 
mehrere Leistungen der Rettungswache in An-
spruch nimmt.

(4) Für einen Rettungsdiensteinsatz, bei dem kei-
ne Versorgung und keine Beförderung durch-
geführt wurden, kann auch vom Verursacher 
Kostenersatz verlangt werden, wenn der Ein-
satz auf missbräuchlichem Verhalten des Ver-
ursachers beruht.

(5) Wird ein Sozialversicherungsträger, ein Kran-
kenhausträger, eine private Krankenversiche-
rung oder ein ähnlicher Kostenträger benannt 
und liegt eine ärztliche Notwendigkeitsbeschei-
nigung für den Einsatz vor, kann die Gebühr 
unmittelbar dort angefordert werden. Die Ge-
bührenpflicht nach den Absätzen 1 bis 3 bleibt 
hiervon unberührt.

§ 5
Fälligkeit

Die Gebühr wird durch Gebührenbescheid erhoben 
und ist innerhalb von vier Wochen nach Zugang des 
Bescheides an die Kreiskasse Viersen zu zahlen.

§ 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung im Amtsblatt, frühestens jedoch zum 
01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzung 
des Kreises Viersen vom 25.11.2010 über die Wahr-
nehmung der Aufgaben des Rettungsdienstes, der 
Notfallrettung und des Krankentransportes sowie 
die Gebührensatzung für den Rettungs- und Not-
arztdienst des Kreises sowie den Krankentransport 
im Kreisgebiet Viersen (Gebührensatzung Rettungs-
dienst/Krankentransport) vom 25.11.2010, zuletzt ge-
ändert durch 2. Änderungssatzung vom 21.06.2013 
außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
Leistungen der Notfallrettung der Rettungswache 
Schwalmtal wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,
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b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c)  der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über dem Kreis vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

41747 Viersen, 18.12.2016
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1068

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
Leistungen des kreisweiten Krankentransports 
vom 18.12.2016

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 
(GV. NW. S. 646) in der zurzeit geltenden Fassung, 
den §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) in der zurzeit gel-
tenden Fassung sowie des § 14 des Gesetzes über 
den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den 
Krankentransport durch Unternehmen für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Rettungsgesetz NRW – RettG 
NRW) vom 24.11.1992 (GV. NRW. S. 458) in der zur-
zeit geltenden Fassung hat der Kreistag des Kreises 
Viersen in seiner Sitzung am 15.12.2016 die nach-
stehende Satzung beschlossen: 

§ 1
Organisation des Krankentransports

(1) Der Kreis Viersen ist nach § 6 Abs. 1 des Ge-
setzes über den Rettungsdienst sowie die Not-
fallrettung und den Krankentransport durch 
Unternehmer (RettG NRW) Träger des Ret-
tungsdienstes.

(2) Die Aufgaben des Krankentransports nach § 2 
Abs. 3 RettG NRW werden zentral durch den 
Kreis Viersen in seiner Funktion als Träger des 
Rettungsdienstes organisiert und abgerechnet.

 
(3) Die Durchführung der Aufgaben des Kranken-

transports erfolgt im Wesentlichen durch die 
Städte Kempen, Nettetal und Viersen in ihrer 
Funktion als Träger von Rettungswachen nach 

§ 6 Abs. 2 RettG NRW. 

(4) Aufgaben des Krankentransports können er-
gänzend auch durch die Stadt Willich oder den 
Kreis Viersen in Ihrer Funktion als Träger von 
Rettungswachen nach § 6 Abs. 2 RettG NRW 
wahrgenommen werden, sofern hierdurch kei-
ne Beeinträchtigung der Wahrnehmung der 
Aufgaben der Notfallrettung nach § 2 Abs. 2 
RettG NRW durch diese Wachen erfolgt.

§ 2
Wahrnehmung der Aufgaben des Kranken-

transports

(1) Den Rettungswachen Kempen, Nettetal und 
Viersen obliegen als Einrichtungen des öf-
fentlichen Rettungsdienstes die Aufgaben des 
Krankentransportes nach § 2 Abs. 3 RettG 
NRW.

 
(2) Die Rettungswachen Kempen, Nettetal und 

Viersen halten die nach dem Rettungsdienst-
bedarfsplan des Kreises Viersen in der jeweils 
aktuellen Fassung notwendigen Rettungsmit-
tel sowie das erforderliche Personal entspre-
chend der Qualifikationsanforderungen des § 4 
Abs. 1 bis 4 RettG NRW bereit und führen die 
Einsätze durch. 

 (3) Nach Maßgabe des § 1 Abs. 4 werden Aufga-
ben des Krankentransportes nach § 2 Abs. 3 
RettG NRW ergänzend auch durch die Ret-
tungswachen Willich und Schwalmtal wahrge-
nommen und entsprechende Einsätze durch-
geführt.

(4) Die Einsatzlenkung erfolgt durch die Leitstelle 
des Kreises Viersen (§ 8 Abs. 1 RettG NRW). 
Auf Anweisung der Leitstelle sind auch Einsät-
ze außerhalb des Kreisgebietes Viersen durch-
zuführen (§ 9 Abs. 1 S. 2 RettG NRW).

§ 3
Benutzungsgebühren

(1) Für die Inanspruchnahme von Leistungen des 
Krankentransports erhebt der Kreis Viersen 
Gebühren.

 
(2) Maßstab für die Gebühr ist die Art der Leistung 

sowie die Anzahl der eine Leistung in Anspruch 
Nehmenden. 

(3)  Die Gebühr beträgt 
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a) für den Einsatz 
eines Krankentransportwagens

313,20 €

(4) Wird bei einem Einsatz eine Leistung durch 
mehrere Personen in Anspruch genommen, so 
wird die Gebühr für jede Person anteilig erho-
ben.

§ 4
Gebührenschuld

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Beginn 
der Anfahrt eines Rettungsmittels.

 (2) Erweist sich nach Eintreffen eines angeforder-
ten Rettungsmittels, dass eine Beförderung  
nicht notwendig oder möglich ist oder von dem 
Patienten abgelehnt wird, gilt auch die Anfor-
derung als gebührenpflichtige Inanspruchnah-
me. 

(3) Gebührenschuldner ist derjenige, der die Lei-
stung des Krankentransports in Anspruch 
nimmt. 

(4) Für einen Rettungsdiensteinsatz, bei dem kei-
ne Versorgung und keine Beförderung durch-
geführt wurden, kann auch vom Verursacher 
Kostenersatz verlangt werden, wenn der Ein-
satz auf missbräuchlichem Verhalten des Ver-
ursachers beruht.

(5) Wird ein Sozialversicherungsträger, ein Kran-
kenhausträger, eine private Krankenversiche-
rung oder ein ähnlicher Kostenträger benannt 
und liegt eine ärztliche Notwendigkeitsbeschei-
nigung für den Einsatz vor, kann die Gebühr 
unmittelbar dort angefordert werden. Die Ge-
bührenpflicht nach den Absätzen 1 bis 3 bleibt 
hiervon unberührt.

§ 5
Fälligkeit

Die Gebühr wird durch Gebührenbescheid erhoben 
und ist innerhalb von vier Wochen nach Zugang des 
Bescheides an die Kreiskasse Viersen zu zahlen.

§ 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung im Amtsblatt, frühestens jedoch zum 
01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzung 
des Kreises Viersen vom 25.11.2010 über die Wahr-
nehmung der Aufgaben des Rettungsdienstes, der 

Notfallrettung und des Krankentransportes sowie 
die Gebührensatzung für den Rettungs- und Not-
arztdienst des Kreises sowie den Krankentransport 
im Kreisgebiet Viersen (Gebührensatzung Rettungs-
dienst/Krankentransport) vom 25.11.2010, zuletzt ge-
ändert durch 2. Änderungssatzung vom 21.06.2013 
außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
Leistungen des kreisweiten Krankentransports wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

41747 Viersen, 18.12.2016
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1070

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Satzung vom 18.12.2016 über die Erhebung von 
Gebühren für Leistungen des vorbeugenden 
Brandschutzes

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 646) in der zurzeit geltenden Fassung, 
des § 52 Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 
Satz 1, § 26 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) 
vom 17.12.2015 (GV. NRW. S. 886) in der zurzeit 
geltenden Fassung und der §§ 4 und 5 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) in 
der zurzeit geltenden Fassung hat der Kreistag des 
Kreises Viersen in seiner Sitzung am 15.12.2016 die 
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nachstehende Satzung beschlossen: 

Präambel
Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit 
Ausnahme der Städte Viersen und Nettetal) haben 
dem Kreis Viersen durch öffentlich-rechtliche Verein-
barungen die Aufgabe der Durchführung der Brand-
verhütungsschauen und das Recht zur Erhebung von 
Gebühren für die Brandverhütungsschau übertragen.

§ 1 
Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden 

Brandschutzes

(1) Die Prüfung der Erfordernisse des vorbeugen-
den und abwehrenden Brandschutzes dient 
der Feststellung brandschutztechnischer Män-
gel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung 
von Maßnahmen, die der Entstehung eines 
Brandes oder der Ausbreitung von Feuer und 
Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder 
Unglücksfall die Rettung von Menschen und 
Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirk-
same Löscharbeiten ermöglichen.

(2) Die Brandverhütungsschau wird durchgeführt, 
um präventiv zu prüfen, ob Gebäude und Ein-
richtungen, die in erhöhtem Maße brand- und 
explosionsgefährdet sind oder bei denen bei 
Ausbruch eines Brandes oder bei einer Ex-
plosion eine große Anzahl von Personen oder 
erhebliche Sachwerte gefährdet sind, den Er-
fordernissen des abwehrenden Brandschutzes 
entsprechen.

(3) Die Abnahme einer Brandmeldeanlage wird 
durchgeführt um zu überprüfen ob die Tech-
nischen Anschlussbedingungen des Kreises 
Viersen für die Errichtung, Änderung, Erweite-
rung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen 
mit Anschluss an die Alarmübertragungsanlage 
der Leitstelle des Kreises Viersen für Brand-
meldungen in der jeweils geltenden Fassung 
eingehalten werden.

(4) Die Prüfung des Feuerwehrschlüsseldepots ei-
ner Brandmeldeanlage dient der Kontrolle der 
Einhaltung der Anforderungen der DIN 14675 
in der jeweils geltenden Fassung. 

(5) Die erstmalige Abnahme und Druckfreigabe 
von Feuerwehrplänen für bauliche Anlagen 
dient der Kontrolle der Einhaltung der Anforde-
rungen der DIN 14095 in der jeweils geltenden 
Fassung. 

§ 2   
Gebührenpflichtige Amtshandlungen

(1) Gebührenpflichtig sind die Leistungen

a) zur Durchführung der Brandverhütungs-
schau im Sinne des § 1 Absatz 1 und 2 
einschließlich deren Vor- und Nachberei-
tung. Dies gilt auch in den Fällen, in de-
nen die für die Brandverhütungsschau 
zuständige Dienststelle an Prüfungen der 
Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist und da-
bei zugleich eine Brandverhütungsschau 
vornimmt.

b) zur Kontrolle der Ausräumung der bei der 
Durchführung einer Brandverhütungs-
schau festgestellten Mängel inklusive ei-
ner gegebenenfalls erforderlichen Nach-
besichtigung (Nachschau).

c) zur Erst- und Wiederholungsabnahme ei-
ner Brandmeldeanlage.

d) zur Prüfung (Revision) der Feuerwehr-
schlüsseldepots einer Brandmeldeanlage.

e) zur erstmaligen Abnahme und Druckfrei-
gabe von Feuerwehrplänen.

f) zur Besichtigung eines Objektes und/oder 
zur Anfertigung einer gutachterlichen Stel-
lungnahme, welche mündlich oder schrift-
lich beantragt und außerhalb eines formel-
len Verwaltungsverfahrens erbracht wird.

(2) Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, 
insbesondere der Bauaufsichtsbehörde, zur 
Erhebung von Gebühren aufgrund besonderer 
Vorschriften, wenn sie in eigener Zuständigkeit 
an der Durchführung der Brandverhütungs-
schau teilgenommen haben und nach Durch-
führung der Brandverhütungsschau tätig ge-
worden sind.

§ 3  
 Gebührenhöhe

(1) Die Gebühr wird grundsätzlich objektbezogen 
erhoben. Sie beträgt

a) für die Durchführung der 
Brandverhütungsschau eines 
brandschaupflichten Objektes, 
welches nicht unter Buchstabe 
b) fällt 

161,00 €
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b) für die Durchführung der 
Brandverhütungsschau eines 
brandschaupflichtigen Ob-
jektes nach der „Verordnung 
über die Prüfung technischer 
Anlagen und wiederkehrende 
Prüfungen von Sonderbauten 
– Prüfverordnung NRW“ vom 
24.11.2009“ in der jeweils gel-
tenden Fassung  

263,00 €

c) für die Überwachung der Aus-
räumung der bei der Durchfüh-
rung einer Brandverhütungs-
schau festgestellten Mängel 
ohne Durchführung einer 
Nachschau

63,50 €

d) für die Überwachung der Aus-
räumung der bei der Durchfüh-
rung einer Brandverhütungs-
schau festgestellten Mängel 
mit Durchführung einer Nach-
schau

131,50 €

e) für die Erstabnahme einer 
Brandmeldeanlage

437,50 €

f) für die Wiederholungsabnah-
me einer Brandmeldeanlage

233,50 €

g) für die Revision des Feuer-
wehrschlüsseldepots einer 
Brandmeldeanlage

165,50 €

h) für die erstmalige Abnahme 
und Druckfreigabe von Feuer-
wehrplänen

63,50 €

(2) Die Gebühr für auf mündlichen oder schrift-
lichen Antrag und außerhalb eines formellen 
Verwaltungsverfahrens erbrachte Leistungen 
zur Besichtigung eines Objektes und/oder zur 
Anfertigung einer gutachterlichen Stellungnah-
me wird abweichend von Absatz 1 in Form ei-
ner Grundgebühr zuzüglich einem Aufschlag in 
Abhängigkeit von dem für die Leistung notwen-
digen Zeitaufwand erhoben. Die Grundgebühr 
beträgt 29,50 €, der Aufschlag für den notwen-
digen Zeitaufwand 17,00 € je angefangene 
Viertelstunde. 

(3) Sämtliche Gebühren beinhalten den Aufwand 
der Leistung einschließlich deren Vor- und 
Nachbereitung ohne Fahrtaufwand. Für den 
Fahrtaufwand wird die zu entrichtende Ge-
samtgebühr um eine Anfahrtspauschale in 
Höhe von 34,00 € pro Ortstermin erhöht.

§ 4
Auslagenersatz

Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang 
mit der Amtshandlung entstehen, sind zu ersetzen, 
auch wenn eine Befreiung von der Gebühr für die 
Amtshandlung besteht.

§ 5
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist der Eigentümer, Be-
sitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte des 
der Brandschau unterworfenen Objektes sowie 
derjenige, der eine Leistung gemäß § 2 Absatz 
1 Buchstabe f) beantragt. Mehrere Personen 
im Sinne des Satzes 1 haften als Gesamt-
schuldner.

(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Vorausset-
zungen des § 5 Absatz 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der jeweils geltenden Fassung sowie des § 
39 Absatz 1 des Gesetzes über den Niersver-
band (Niersverbandsgesetz - NiersVG -) vom 
15.12.1992 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 6
Rahmenbedingungen der Gebühr

(1) Die Gebühr entsteht mit Abschluss der Amts-
handlung. Die Gebühr wird durch Bescheid 
festgesetzt. Sie ist mit Zugang des Bescheides 
fällig und innerhalb von einem Monat zu ent-
richten.

(2) Die Entrichtung der Gebühr kann auf Antrag 
ganz oder teilweise gestundet werden. 

(3) Von der Erhebung der Gebühr kann abgese-
hen werden, soweit dies nach Lage des Ein-
zelfalls eine unbillige Härte wäre oder aufgrund 
öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist.

§ 7   
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt, frühestens jedoch zum 01.01.2017, in 
Kraft. Die Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für Leistungen des vorbeugenden Brandschut-
zes vom 17.03.2016 tritt zum selben Zeitpunkt außer 
Kraft.
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Anlage 1 

 
Aufstellung der Brandverhütungsschauobjekte entsprechend der Hinweise des  
Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IDF NRW) 
 
 

1 Pflege- und Betreuungsobjekte 

1.1 Krankenhäuser 
1.2. Heime 
1.2.1 Altenwohn- und Pflegeheime 
1.2.2 Gebäude für hilfsbedürftige minderjährige Personen (ab 9 Personen) 
1.2.3 Gebäude für körperlich und geistig behinderte Personen (ab 9 Personen) 
1.2.4 Gebäude für körperlich und geistig behinderte Personen,  
 nur tagsüber untergebracht (ab 20 Personen) 
1.3 Kindergärten, -tagesstätten, -horte 
 

2 Übernachtungsobjekte 
2.1 Beherbergungsbetriebe nach SBauVO 
2.2 Obdachlosenunterkünfte 
2.3 Notunterkünfte (Aussiedler, Umsiedler, Asylbewerber) 
2.4 Camping- und Wochenendplätze (CW VO) 
 

3 Versammlungsobjekte 
3.1 Versammlungsstätten nach SBauVO 
3.1.1 Gebäude mit Bühnen-/Szenenflächen (ab 100 Personen) 
3.1.2 Gebäude mit Filmvorführungen (ab 100 Personen) 
3.1.3 Gebäude mit Räumen ab 200 Personen (z.B. Sporthallen) 
3.1.4 Freiluftsportanlagen mit Nebenräumen (ab 5.000 Personen) 
3.2 Schank-/Speisewirtschaften nach SBauVO (ab 400 Plätze) 
3.3 Versammlungsräume, die nicht der SBauVO unterliegen 
3.3.1 Gebäude mit Bühnen-/Szenenflächen/Filmvorführungen (ab 50 Personen) 
3.3.2 Schank-/Speisewirtschaften (auch in mehrfach genutzten Gebäuden)  
 ab 200 Personen (2 Personen pro qm Freifläche) 
3.3.3 Schank-/Speisewirtschaften (auch in mehrfach genutzten Gebäuden), 
 jedoch nicht ebenerdig (ab 50 Pers.) 
3.3.4 Räume für Sportveranstaltungen in mehrfach genutzten Gebäuden ab 1.000 qm 
 

4 Unterrichtsobjekte 
4.1 Schulen nach BASchulR 
4.2 Ausbildungsstätten (BASchulR nicht anwendbar) 
4.2.1 Eigenständige Unterrichtsgebäude/-trakte 
4.2.2  Unterrichtsräume (ab 100 Personen) in sonst anders genutzten Gebäuden 
4.2.3 Unterrichtsräume (ab 50 Personen) in sonst anders genutzten Gebäuden, 
 jedoch nicht ebenerdig 
 

5 Hochhausobjekte 

5.1 Hochhäuser nach HochhVO 
 

6 Verkaufsobjekte 
6.1 Verkaufsstätten nach VkVO 
6.2 Gemeinschaftsladenzentren mit mehr als 2000 qm Verkaufsfläche 
6.3 Verkaufsstätten, für die die VkVO nicht gilt (z.B. Aldi-Läden u.ä.) 
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6.3.1 Verkaufsstätten in Verbindung zu anders genutzten Gebäuden  
mit mehr als 1000 qm Verkaufsfläche 

6.3.2 Verkaufsstätten in Verbindung zu anders genutzten Gebäuden 
 mit mehr als 500 qm Verkaufsfläche, jedoch nicht ebenerdig 
 

7 Verwaltungsobjekte 
7.1 Mehrgeschossige Gebäude mittlerer Höhe mit mehr als 3.000 qm Nutzfläche 
7.2 Verwaltungsräume in mehrfach genutzten Gebäuden mittlerer Höhe mit mehr als 
 1000 qm Nutzfläche  
 

8 Ausstellungsobjekte 
8.1 Museen 
8.2 Messegebäude 
 

9 Garagen 

9.1 Großgaragen nach SBauVO 
9.2 Unterirdische geschlossene Mittelgaragen (> 500 qm) in Verbindung zu anders ge-

nutzten Gebäuden 
 

10 Gewerbeobjekte 

10.1 Herstellung, Produktion überwiegend brennbarer Stoffe 
10.1.1 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend 
 brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße von mehr als 800 qm  
10.1.2 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend 
 brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße von mehr als 400 qm, jedoch  
            nicht ebenerdig 
10.1.3 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend 
 brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße von mehr als 1600 qm, 
10.1.4  Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend 
 brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße von mehr als 800 qm, jedoch 
            nicht ebenerdig 
10.1.5  Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend brennbaren  
            Flüssigkeiten, Gasen und Gefahrstoffen, die gemäß VbF/DruckbehV/            
 ChemG/SprengG mit besonderen Brandschutzmaßnahmen durch das StAfA bzw. 
 StUA  genehmigt wurden 
 
10.1.6  wie 10.1.1 jedoch in unmittelbarer Verbindung zu Wohngebäuden mit einer Brandab- 
            schnittgröße von mehr als 200 qm 
10.2 Lagerung 
10.2.1 Gebäude zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, die gemäß VbF/DruckbehV/ 
 ChemG/SprengG mit besonderen Brandschutzmaßnahmen durch das StAfA bzw. 
 StUA  genehmigt wurden 
10.2.2 Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe mit mehr als 3200 qm  
            Lagerfläche 
10.2.3 wie 10.2.2 jedoch nicht ebenerdig mit mehr als 1600 qm Lagerfläche 
10.2.4 Gebäude zur Lagerung brennbarer Stoffe mit mehr als 1600 qm Lagerfläche 
10.2.5  wie 10.2.4 jedoch nicht ebenerdig mit mehr als 800 qm Lagerfläche 
10.2.6  Freilager für überwiegend brennbare Stoffe mit mehr als 5000 qm Lagerfläche 
10.2.7  Hochregallager 
 

11 Sonderobjekte  
11.1 Besonders brandgefährdete Baudenkmäler 
11.2 Landwirtschaftliche Betriebsgebäude mit mehr als 2.000 m³ umbauten Raum, 



1076
 6  

 sofern diese an Wohngebäude angebaut sind. 
11.3 Kirchen und Gebetsstätten (nach örtlicher Festlegung) 
11.4 Unterirdische Verkehrsanlagen 
11.5 Objekte mit radioaktiven Stoffen ab Gruppe 3 nach StrlSchV 
11.6 Hotel- und Gaststättenschiffe 
11.7 Abfertigungsgebäude für Flughäfen und Bahnhöfe mit Verkehrsstätten größer als 500 
 qm Verkaufsfläche 
 
11.8 Anlagen und Einrichtungen mit biologischen Arbeitsstoffen ab Gefahrengruppe 2 
 nach dem Entwurf der Richtlinie für den Feuerwehreinsatz in Anlagen mit 
 biologischen Arbeitsstoffen 
11.9 Flächen für die Feuerwehr, § 5 Abs. 5 BauO NRW – Zufahrten auf Grundstücke 
 (nach örtlicher Festlegung) 
 
 
Abkürzungsverzeichnis 
 
BASchulR Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen 
BauO NRW Landesbauordnung 
ChemG Chemikaliengesetz 
CW VO Camping- und Wochenendplatzverordnung 
DruckbehV Druckbehälterverordnung 
HochhVO Hochhausverordnung  
SBauVO Sonderbauverordnung 
SprengG Sprengstoffgesetz 
StAfA  Staatliches Amt für Arbeitsschutz 
StrlSchutzV Strahlenschutzverordnung 
StUA Staatliches Umweltamt (mittlerweile in Bezirksregierungen eingeglie-

dert) 
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 
VkVO Verkaufsstättenverordnung 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des vorbeugenden Brand-
schutzes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
41747 Viersen,      .12.2016 
 
gez. 
 
Dr. Coenen  
Landrat  

Bekanntmachungsanordnung

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung nach 
Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

41747 Viersen, 18.12.2016
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1071

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
8. Änderung der Satzung über die Abfallentsor-
gung im Kreis Viersen vom 18.12.2016 

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.7.1994 (GV NRW S. 646) in der 
zurzeit geltenden Fassung sowie der §§ 2, 3, 5, 5 a, 
8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.6.1988 (GV NRW S. 250) in der 
zurzeit geltenden Fassung  hat der Kreistag des Krei-
ses Viersen in seiner Sitzung am 15.12.2016 folgen-
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de Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung 
im Kreis Viersen vom 12.12.2003 (Abl. Krs. Vie. S. 
693) beschlossen:

I.
Die Abfallentsorgungssatzung wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 2 „Umfang der Abfallentsorgung“ erhält fol-
gende Fassung:

Die Entsorgung von Abfällen durch den Kreis Vier-
sen umfasst nach Maßgabe des Abfallwirtschaftkon-
zepts Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling, 
die sonstige Verwertung, insbesondere die energe-
tische Verwertung und Verfüllung und die Beseiti-
gung von Abfällen nach Maßgabe dieser Satzung. 
Das Einsammeln und Befördern zur Verwertung oder 
Beseitigung der Abfälle wird von den kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinden oder den von ihnen 
beauftragten Dritten nach den von ihnen erlassenen 
Abfallentsorgungssatzungen und unter Beachtung 
des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises in seiner 
zurzeit geltenden Fassung wahrgenommen, soweit 
diese Aufgabe nicht auf den Kreis übertragen wurde.

2. § 3 „Ausgeschlossene Abfälle“,  Abs. 1 und 
2 werden wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

(1)  Von der Entsorgung ausgeschlossen sind gem. 
§ 20 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) 
in der zurzeit geltenden Fassung mit Zustimmung 
der zuständigen Behörde:
a) alle Abfälle, die nicht in der Anlage (Positivka-

talog), die Bestandteil dieser Satzung ist, auf-
geführt sind; dies gilt auch dann, wenn diese 
Abfälle mit anderen - nicht ausgeschlossenen 
- vermischt sind oder werden, ungeachtet des 
Mischungsverhältnisses.

b)  Verpackungen im Sinne des § 3 der Verord-
nung über die Vermeidung und Verwertung 
von Verpackungsabfällen (Verpackungsver-
ordnung - VerpackV) vom 21. August 1998 
(BGBl. I, S. 2379 ff.) in der zurzeit geltenden 
Fassung, soweit Rücknahmeeinrichtungen 
tatsächlich zur Verfügung stehen.

c)  Altgeräte anderer Nutzer als private Haushal-
te gemäß § 19 Abs. 1 des Gesetzes über das 
Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 
umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- 
und Elektronikgeräten (ElektroG)  vom 20. 
Oktober 2015 (BGBl. I S. 1739) in der zurzeit 

geltenden Fassung. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

(2)  Über Absatz 1 hinaus kann der Kreis in Einzelfäl-
len mit Zustimmung der oberen Abfallwirtschafts-
behörde Abfälle von der Entsorgung ausschlie-
ßen, wenn diese nach ihrer Art, Menge oder 
Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen entsorgt werden können, 
insbesondere, wenn die Abfälle unter Berück-
sichtigung der Regelungen der Benutzerordnun-
gen oder Genehmigungen der Entsorgungsanla-
gen die dort genannten chemischen und / oder 
physikalischen Eigenschaften nicht einhalten. 
Der Kreis kann die Besitzer solcher Abfälle ver-
pflichten, sie bis zur Entscheidung der oberen 
Abfallwirtschaftsbehörde auf ihrem Grundstück 
so zu lagern, dass das Wohl der Allgemeinheit 
(§ 15 KrWG) nicht beeinträchtigt wird.

3. In § 4 „Schadstoffhaltige Abfälle“, Abs. 1 
Satz 4 

wird hinter Abfallverzeichnis-Verordnung  (AVV) vom 
10. Dezember 2001 (BGBl. 2001, S. 3379 ff.) „in der 
zurzeit geltenden Fassung“ eingefügt.

4. § 5 „Abfallentsorgungsanlagen“ wird wie 
folgt geändert:

(1) Der Kreis stellt folgende Entsorgungsanlagen zur Ver-
fügung und ordnet die Anlieferungen gemäß der Anla-
ge zu § 3 Abs. 1 a) zu:

a) Absatz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

2. für schadstoffhaltige Abfälle aus Haushaltun-
gen in haushaltsüblichen Mengen die Schad-
stoffsammelstation auf dem Entsorgungs-
standort Viersen, Hindenburgstraße 160 in 
41749 Viersen, innerhalb der in Ziffer 7 ge-
nannten Anlieferzeiten,

b) Absatz 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung:

5. für Altgeräte aus privaten Haushalten gemäß 
ElektroG – bei mehr als haushaltsüblichen 
Mengen nach vorheriger Abstimmung – die 
Sammel- und Abholstelle des Entsorgungs-
standortes Viersen, Hindenburgstraße 160 in 
41749 Viersen, 

Anlieferzeiten:
montags – freitags
7.00 bis 17.00 Uhr 
samstags
7.00 bis 13.00 Uhr
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c) Absatz 1 Nr. 6 erhält folgende Fassung:

6. für anorganische Abfälle, die die Kriterien des 
Anhangs 3, Tabelle 2, Spalte 7 der Verord-
nung über Deponien und Langzeitlager (De-
ponieverordnung - DepV) vom 27. April 2009 
(BGBl. S. 900) in der zurzeit geltenden Fas-
sung erfüllen, die Deponie Brüggen II, Oebe-
ler Heide 15 in 41379 Brüggen, 

 Anlieferzeiten:
montags – freitags
8.00 bis 16.00 Uhr,
für Asbest und künstliche Mineralfasern
montags - freitags
8.00 bis 14.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung,

d) Absatz 1 Nr. 7 erhält folgende Fassung:

7. ansonsten für die zugelassenen Abfälle nach 
§§ 2 und 3 dieser Satzung aus dem Gebiet 
des Kreises Viersen die Anlagen am Entsor-
gungsstandort Viersen, Hindenburgstraße 
160 in 41749 Viersen, 

Anlieferzeiten:
montags – freitags
7.00 bis 17.00 Uhr 
samstags 
7.00 bis 13.00 Uhr

e) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Besei-
tigung“ durch das Wort „Entsorgung“ 
ersetzt.

5. § 6 „Anschluss- und Benutzungsrecht“ wird 
wie folgt geändert:

In Abs. 1, Satz 1 werden die Worte „ das Behandeln, 
Lagern und Ablagern“ durch die Worte „die Entsor-
gung“ ersetzt.

6. § 7 „Anschluss- und Benutzungszwang für 
Besitzer von Abfällen“, Abs. 1 erhält folgen-
de Fassung:

      
(1) Der Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln 

und Befördern durch eine kreisangehörige Kom-
mune ausgeschlossen sind, ist verpflichtet, die 
Entsorgung der Abfälle in den vom Kreis gemäß 
§ 5 zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungs-
anlagen vornehmen zu lassen, soweit der Kreis 
diese Abfälle nicht seinerseits von der weiteren 
Entsorgung ausgeschlossen hat und soweit der 
Abfallerzeuger und -besitzer nach § 17 Abs. 
1 KrWG zur Überlassung verpflichtet ist (An-
schluss- und Benutzungszwang). Dies gilt auch 

für den Fall des § 7 S. 4 der Verordnung über die 
Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen 
und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen 
(Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV) vom 19. 
Juni 2002 (BGBl. I S. 1938) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, wenn eine kreisangehörige 
Kommune das Einsammeln und Befördern aus-
geschlossen hat. Der Benutzungszwang besteht 
nicht,
▪    soweit Abfälle nach § 3 von der Abfallentsor-

gung ausgeschlossen sind,
▪  soweit Abfälle, die nicht gefährliche Abfälle 

sind, durch gemeinnützige Sammlung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwer-
tung zugeführt werden, oder

▪  soweit Abfälle, die nicht gefährliche Abfälle 
sind, durch gewerbliche Sammlung einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung 
zugeführt werden, wenn und soweit dies dem 
Kreis nachgewiesen wird und nicht überwie-
gende öffentliche Interessen entgegenstehen 
bzw. die gewerbliche Sammlung nicht durch 
den Kreis Viersen rechtskräftig untersagt wur-
de. 

7. § 8 „Inanspruchnahme der Abfallentsor-
gungsanlagen durch die Städte und Gemein-
den“ wird wie folgt geändert:

Hinter Satz 1 wird Satz 2 angefügt:
Im Fall der genehmigten Übertragung der Aufgabe 
der Einsammlung von Abfällen auf den Kreis Viersen 
sind die kreisangehörigen Kommunen von der Pflicht 
zur Einsammlung befreit.

8. § 9 „Benutzerordnung der Abfallentsor-
gungsanlagen“ wir wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

Die Benutzung der vom Kreis zur Verfügung ge-
stellten Abfallentsorgungsanlagen richtet sich, so-
weit darüber in dieser Satzung nichts enthalten ist, 
nach der Annahmeerklärung und/oder nach der je-
weiligen Benutzerordnung.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Absatz 3 wird Absatz 2.

9. § 10 „ Verwertung von Abfällen“ wird wie folgt ge-
ändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

(1) Der Kreis stellt im Rahmen seiner Zuständigkeit 
die Verwertung von Altpapier und Altpappe, Alt-
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textilien, Pflanzenabfällen sowie der verwertbaren 
Anteile Altholz aus dem Sperrmüll durch Beauftra-
gung Dritter sicher. Ergänzend stellt der Kreis die 
Bereitstellung der Altgeräte gemäß § 14 ElektroG 
sicher. Alttextilien in den an der kommunalen 
Altkleidersammlung des Kreises Viersen betei-
ligten Kommunen werden über die aufgestellten 
Altkleidercontainer gesammelt und der Wieder-
verwendung oder Entsorgung zugeführt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

(1) Besitzer, deren verwertbare Abfälle vom Einsam-
meln und Befördern durch kreisangehörige Kom-
munen ausgeschlossen sind, haben diese soweit 
zumutbar getrennt zu halten und zu verwerten, ins-
besondere Altpapier, Altpappe, Altholz, Elektroaltge-
räte und Pflanzenabfälle.

c) Absatz 3 Buchstabe b) erhält folgende Fas-
sung:

b) Pflanzenabfälle sind im Rahmen einer regelmä-
ßigen Grundstücksentsorgung (Holsystem) ge-
trennt von anderen Abfällen einzusammeln und der 
Verwertung zuzuführen. Der Abfuhrrhythmus soll 
bei Bioabfällen (Braune Tonne) zwei Wochen nicht 
überschreiten.

10. § 12 „ Auskunftspflicht, Betretungsrecht“, Ab-
satz 4 erhält folgende Fassung:

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu be-
folgen. Wird einer Anordnung nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist entsprochen, ist der 
Kreis berechtigt, die notwendigen Zwangsmittel 
nach §§ 55 ff. des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
2003 (GV NRW, S.156, 818) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, anzuwenden, insbesondere 
die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des 
Anschlussberechtigten durchzuführen oder von 
anderen durchführen zu lassen.

II.

Die Änderung der Satzung tritt am 01.01.2017 in 
Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die 8. Änderung der Satzung über die Abfallentsor-
gung im Kreis Viersen wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen der Satzung nach Ablauf 
eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

41747 Viersen, 18.12.2016
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1076

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Gebührensatzung des Kreises Viersen für die 
Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) vom           
18.12. 2016

Der Kreistag des Kreises Viersen hat am 15. Dezem-
ber 2016 aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S.646), 
in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 1, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nor-
drhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 
712), in der derzeit geltenden Fassung und des § 17 
der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Vier-
sen vom 12. Dezember 2003 (Abl. Krs. Vie. S. 693), 
in der derzeit geltenden Fassung, folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Gegenstand der Gebühr, Gebührenpflichtige

Für die Inanspruchnahme der vom Kreis Viersen 
zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen 
durch Anlieferungen 
a)  von Abfällen aus Haushaltungen sowie von Abfäl-

len aus Gewerbe- und Industriebetrieben, Verwal-
tungsgebäuden, Schulen, Krankenhäusern und 
dgl., die in ihrer Zusammensetzung mit Abfällen 
aus Haushaltungen vergleichbar sind und die von 
den Städten und Gemeinden im Rahmen ihrer 
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Satzung eingesammelt und befördert (kommunale Einsammlung) werden, werden Benutzungsgebühren 
nach Maßgabe des § 2 erhoben. Gebührenpflichtig sind die Städte und Gemeinden des Kreises. 

b)  von Abfällen aus Gewerbe- und Industriebetrieben, Verwaltungs- und Dienstleistungseinrichtungen, Schu-
len und dgl., die in Ihrer Zusammensetzung mit Abfällen aus Haushaltungen vergleichbar sind und die vom 
jeweiligen Abfallerzeuger bzw. dem von ihnen beauftragten Dritten außerhalb der kommunalen Einsamm-
lung direkt angeliefert (Einzelanlieferungen) werden, werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe des § 
3 erhoben. Gebührenpflichtig sind die Abfallerzeuger bzw. der mit der Anlieferung beauftragte Dritte.

§ 2
Gebühren für die kommunale Einsammlung

(1)    Die Gebühr bemisst sich nach dem Gewicht der angelieferten Abfälle.

(2)  Die Gebühr beträgt für Anlieferungen zur

 1.  Restentsorgung           135,00 €/t 

 2. Kompostierung von Pflanzenabfällen; bei vermischten            
  Anlieferungen wird die Gebühr nach Ziffer 2.1 erhoben.           

 2.1 Biotonne               95,00 €/t

 2.2 Ast- und Strauchwerk (Strukturmaterial) ohne Laub,       
  Rasenschnitt, Bioabfälle und Verunreinigungen (einschl.       
  Baumstubben bis 0,15 m Stammdurchmesser)         53,55 €/t
                                 

3.       Die Kosten der Entsorgung schadstoffhaltiger Abfälle 
aus Haushaltungen sind in der Gebühr nach Ziffer 1 enthalten. 

4.1 Für Altpapier/Altpappe mit max. 5 % Verunreinigungen
  wird für den kommunalen Anteil eine Gutschrift von          25,00 €/t
  auf die monatliche Gesamtgebühr angerechnet.
  Dieser Grundbetrag wird um den von der EUWID - 
  Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH - für die 

Sorte 1.02 „gemischte Ballen“ veröffentlichten 
  Wert des jeweiligen Monats erhöht.

 4.2 Altpapier/Altpappe mit mehr als 5 % Verunreinigungen       135,00 €/t

 5. Altholzverwertung (separat aus dem Sperrmüll 
  eingesammelte verwertbare Altholzfraktion)          83,85 €/t

(3)    Die Gebühren für die kommunale Einsammlung werden monatlich nachträglich durch Bescheid fest-
gesetzt. Die Gebühren sind 14 Tage nach Zugang des Gebührenbescheides fällig.

§ 3
Gebühren für Einzelanlieferungen

 (1)    Für die Anlieferung von organischen Abfällen zur Restentsorgung der folgenden Abfallarten gem. 
Abfallverzeichnisverordnung (AVV - in der jeweils geltenden Fassung) im Rahmen des durch Annah-
meerklärung (gem. § 6 Abs. 1 der Entsorgungssatzung) zugewiesenen Kontingents:

 
 02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 
 02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
 02 01 99 Abfälle a.n.g.
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 02 02 03 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
 02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
 04 01 08 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne)
 04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern
 04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern
 07 02 13 Kunststoffabfälle
 07 06 99 Abfälle a.n.g.
 08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
 12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne
 15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe
 15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
 15 01 03 Verpackungen aus Holz
 15 01 06 gemischte Verpackungen
 15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme der-
    jenigen, die unter 15 02 02 fallen
 16 01 03 Altreifen
 17 02 01 Holz
 17 02 03 Kunststoff
 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
 17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 
    17 09 02 und 17 09 03 fallen
 19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände
 19 09 04 gebrauchte Aktivkohle
 19 09 05 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze
 19 12 04 Kunststoff und Gummi
 19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt
 19 12 08 Textilien
 19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behand-
    lung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen; hier nur die 
    brennbare Fraktion
 20 01 01 Papier und Pappe
 20 01 11 Textilien
 20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen
 20 01 39 Kunststoffe
 20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle
 20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle
 20 03 02 Marktabfälle
 20 03 03 Straßenkehricht
 20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung 
 20 03 07 Sperrmüll
 20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g.

 wird eine Gebühr in Höhe von       140,00 €/t
 erhoben. Für Anlieferungen bis zu einem Gewicht von 0,2 t/Anlieferung 
 wird eine Mindestgebühr in Höhe von:           20,00 €
 erhoben.

(2) Für Anlieferungen aus privaten Haushaltungen bis zu 0,5 m³ je Anlieferung
 (Kleinanlieferungen) wird eine pauschale Gebühr in Höhe von       10,00 €
 erhoben.

 (3) Die Gebühr wird durch Barzahlung des jeweiligen Betrages am Standort Viersen II abgelöst. Auf form-
losen, begründeten Antrag hin, kann Abfallerzeugern, die regelmäßig Abfälle anliefern, bzw. durch 
ihre beauftragten Dritten anliefern lassen, auch eine bargeldlose Zahlung ermöglicht werden. Die Ge-
bühr wird dann monatlich nachträglich durch Bescheid festgesetzt. Die Gebühren sind 14 Tage nach 
Zugang des Gebührenbescheides fällig.
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§ 4 
Schlussbestimmungen

Die Gebührensatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung des Kreises 
Viersen für die Abfallentsorgung vom 17. Dezember 
2008 (Abl. Krs. Vie. S. 751) in der Fassung 3. Ände-
rung vom 18. Dezember 2010 (Abl. Krs. Vie. S. 1352) 
außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die Gebührensatzung des Kreises Viersen für die 
Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nor-
drhein-Westfalen beim Zustandekommen der Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

41747 Viersen, 18.12.2016
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1079

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Entgeltregelung vom 18.12.2016 für Anlieferun-
gen aus dem Kreis Viersen außerhalb der ge-
meindlichen Müllabfuhr (Einzelanlieferungen) 

Der Kreistag des Kreises Viersen hat am 15.12. 2016 
aufgrund des § 26 Abs. 1 Buchstabe f) der Kreisord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NW S. 646), in der derzeit geltenden Fassung und 
des § 16 der Satzung über die Abfallentsorgung des 
Kreises Viersen vom 12. Dezember 2003 (Abl. Kr. 
Vie. S. 693), in der derzeit gültigen Fassung, folgen-
de Entgeltregelung für die Anlieferung von Abfällen, 
die nicht von den kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden nach ihren Satzungen eingesammelt und 

befördert werden (Einzelanlieferungen), beschlos-
sen:

Für die Inanspruchnahme der vom Kreis Viersen zur 
Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen wird 
von dem jeweils mit der Entsorgung beauftragten 
Dritten ein Entgelt im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung erhoben.

1. Das Entgelt beträgt – ohne Mehrwertsteuer – 
für

1.1 Abfälle, die die Zuordnungskriterien des 
Anhangs 3, Tabelle 2, Spalte 7 der Ver-
ordnung über Deponien und Langzeitlager 
(Deponieverordnung – DepV) vom 27. April 
2009 (BGBl. I S. 900) erfüllen (Anorganik, De-
ponie Brüggen II)
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AV-Nr. Abfallbezeichnung Entgelt

01 Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der 
physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen

01 01 Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen

01 01 
01

Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen 43,83 €/t

01 01 
02

Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 43,83 €/t

01 03 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von 
metallhaltigen Bodenschätzen

01 03 
05

* andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten 43,83 €/t

01 03 
06

Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und         
01 03 05 fallen 43,83 €/t

01 03 
07

* andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 
chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen 43,83 €/t

01 03 
08

staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 
fallen 48,33 €/t

01 03 
09

Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die 
unter   01 03 10 fallen 51,67 €/t

01 03 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

01 04 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von 
nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

01 04 
07

* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen 
Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 43,83 €/t

01 04 
08

Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch, mit Ausnahme derjenigen, die unter           
01 04 07 fallen 43,83 €/t

01 04 
09

Abfälle von Sand und Ton 43,83 €/t

01 04 
10

staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 
fallen 48,33 €/t

01 04 
11

Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 01 04 07 fallen 43,83 €/t

01 04 
12

Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung 
von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 
11 fallen

43,83 €/t

01 04 
13

Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter    
01 04 07 fallen 48,33 €/t

01 04 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF
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01 05 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle

01 05 
04

Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen 51,67 €/t

01 05 
05

* ölhaltige Bohrschlämme und Bohrabfälle 51,67 €/t

01 05 
06

* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 51,67 €/t

01 05 
07

barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter       
01 05 05 und 01 05 06 fallen 46,26 €/t

01 05 
08

chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter    
01 05 05 und 01 05 06 fallen 46,26 €/t

01 05 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

02 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln

02 04 Abfälle aus der Zuckerherstellung

02 04 
02

nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm 51,67 €/t

04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie

04 02 Abfälle aus der Textilindustrie

04 02 
19

* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 51,67 €/t

04 02 
20 

Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 04 02 19 fallen 51,67 €/t

05 Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse

05 01 Abfälle aus der Erdölraffination

05 01 
06

* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung 51,67 €/t

05 01 
09

* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 51,67 €/t

05 01 
10

Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 05 01 09 fallen 51,67 €/t

05 01 
13

Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung 51,67 €/t

05 01 
17

Bitumen 43,83 €/t

05 01 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF
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05 06 Abfälle aus der Kohlepyrolyse

05 06 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

05 07 Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport

05 07 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

06 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen

06 03 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden

06 03 
13

* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten 47,44 €/t

06 03 
14

feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und       
06 03 13 fallen 47,44 €/t

06 03 
15

* Metalloxide, die Schwermetalle enthalten 47,44 €/t

06 03 
16

Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen 43,83 €/t

06 04 Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen

06 04 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

06 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

06 05 
02

* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 55,28 €/t

06 05 
03

Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 06 05 02 fallen 51,67 €/t

06 08 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 
von Silicium und Siliciumverbindungen

06 08 
99

Abfälle a. n. g. (*1) EF

06 13 Abfälle aus anorganischen- chemischen Prozessen a.n.g.

06 13 
02

* gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) 110,81 €/t

06 13 
03

Industrieruß 107,20 €/t

06 13 
04

* Abfälle aus der Asbestverarbeitung 75,51 €/t
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06 13 
05

* Ofen- und Kaminruß 107,20 €/t

06 13 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

07 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen

07 01 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 
organischer Grundchemikalien

07 01 
08

* andere Reaktions- und Destillationsrückstände (schlammig) 55,28 €/t

07 01 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

07 07 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Feinchemikalien und Chemikalien a.n.g.

07 07 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

08 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben

08 02 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) anderer 
Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe)

08 02 
01

Abfälle von Beschichtungspulver 48,33 €/t

08 02 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

10 Abfälle aus thermischen Prozessen

10 01 Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19)

10 01 
01

Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von 
Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 43,83 €/t

10 01 
02

Filterstäube aus Kohlefeuerung 66,45 €/t

10 01 
03

Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz 66,45 €/t

10 01 
04

* Filterstaub und Kesselstaub aus Ölfeuerung 66,45 €/t

10 01 
05

Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester 
Form 51,75 €/t

10 01 
07

Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form 
von Schlämmen 51,67 €/t

10 01 
14

* Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der 
Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 43,83 €/t
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10 01 
15

Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der 
Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen 43,83 €/t

10 01 
16

* Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 70,05 €/t

10 01 
17

Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter    
10 01 16 fallen 66,45 €/t

10 01 
18

* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 65,54 €/t

10 01 
19

Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 
05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen 61,93 €/t

10 01 
20

* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 55,28 €/t

10 01 
21

Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 01 20 fallen 51,67 €/t

10 02 Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie

10 02 
01

Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke 43,83 €/t

10 02 
02

unverarbeitete Schlacke 43,83 €/t

10 02 
07

* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 47,44 €/t

10 02 
08

feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter        
10 02 07 fallen 43,83 €/t

10 02 
10

Walzzunder 43,83 €/t

10 02 
13

* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 55,28 €/t

10 02 
14

Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 02 13 fallen 51,67 €/t

10 02 
15

andere Schlämme und Filterkuchen 51,67 €/t

10 02 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

10 03 Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie

10 03 
02

Anodenschrott 47,44 €/t

10 03 
05

Aluminiumoxidabfälle 43,83 €/t

10 03 
25

* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 55,28 €/t

10 03 
26

Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 03 25 fallen 51,67 €/t

10 06 Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie

10 06 
04

andere Teilchen und Staub 67,34 €/t
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10 07 Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie

10 07 
01

Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 43,83 €/t

10 07 
03

feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 61,93 €/t

10 07 
04

andere Teilchen und Staub 66,45 €/t

10 07 
05

Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 51,67 €/t

10 07 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

10 08 Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie

10 08 
04

Teilchen und Staub 66,45 €/t

10 08 
09

andere Schlacken 43,83 €/t

10 08 
11

Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen 52,85 €/t

10 08 
13

kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 08 12 fallen 47,44 €/t

10 09 Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl

10 09 
03

Ofenschlacke 43,83 €/t

10 09 
05

* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 43,83 €/t

10 09 
06

Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter      
10 09 05 fallen 43,83 €/t

10 09 
07

* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 43,83 €/t

10 09 
08

Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter   
10 09 07 fallen 43,83 €/t

10 09 
09

* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 70,05 €/t

10 09 
10

Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt 66,45 €/t

10 09 
11

* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten 47,44 €/t

10 09 
12

Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen 43,83 €/t

10 09 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

10 10 Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen

10 10 
03

Ofenschlacke 43,83 €/t
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10 10 
05

* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 43,83 €/t

10 10 
06

Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter      
10 10 05 fallen 43,83 €/t

10 10 
07

* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 43,83 €/t

10 10 
08

Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter   
10 10 07 fallen

43,83 €/t

10 10 
09

* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 70,05 €/t

10 10 
10

Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt 66,45 €/t

10 10 
11

* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten 43,83 €/t

10 10 
12

andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen 43,83 €/t

10 10 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

10 11 Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen

10 11 
03

Glasfaserabfall 91,91 €/t

10 11 
05

Teilchen und Staub 70,05 €/t

10 11 
09

* Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen 43,83 €/t

10 11 
10

Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 
09 fällt 43,83 €/t

10 11 
11

* Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten 
(z.B. aus Kathodenstrahlröhren) 51,95 €/t

10 11 
12

Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt 43,83 €/t

10 11 
13

* Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Abfälle enthalten 48,88 €/t

10 11 
14

Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter           
10 11 13 fallen 45,28 €/t

10 11 
15

* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 47,44 €/t

10 11 
16

feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter        
10 11 15 fallen 43,83 €/t

10 11 
17

* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 55,28 €/t

10 11 
18

Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 11 17 fallen 51,67 €/t

10 11 
19

* feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 49,87 €/t

10 11 
20

feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 11 19 fallen 46,26 €/t

10 11 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF
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10 12 Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen 
wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug

10 12 
01

Rohmischungen vor dem Brennen 43,83 €/t

10 12 
03

Teilchen und Staub 66,45 €/t

10 12 
05

Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 51,67 €/t

10 12 
06

verworfene Formen 43,83 €/t

10 12 
08

Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem 
Brennen) 43,83 €/t

10 12 
09

* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 47,44 €/t

10 12 
10

feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter        
10 12 09 fallen 43,83 €/t

10 12 
11

* Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten 47,44 €/t

10 12 
12

Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen 43,83 €/t

10 12 
13

Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 51,67 €/t

10 12 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

10 13 Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen 
aus diesen

10 13 
01

Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen 43,83 €/t

10 13 
04

Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk 43,83 €/t

10 13 
06

Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) 66,45 €/t

10 13 
07

Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 51,67 €/t

10 13 
09

* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement 43,83 €/t

10 13 
10

Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 13 09 fallen 43,83 €/t

10 13 
11

Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen 43,83 €/t

10 13 
12

* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 65,54 €/t

10 13 
13

feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter        
10 13 12 fallen 61,93 €/t

10 13 
14

Betonabfälle und Betonschlämme 43,83 €/t

10 13 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF
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11 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen 
und anderen Werkstoffen; Nichteisen-Hydrometallurgie

11 01 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und an-
deren Werkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatieren, alkalisches Ent-
fetten und Anodisierung)

11 01 
08

* Phosphatierschlämme 51,67 €/t

11 01 
09

* Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten 55,28 €/t

11 01 
10

Schlämme und Filterkuchen, mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 
fallen

51,67 €/t

11 01 
14

Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen 55,28 €/t

11 01 
15

* Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, 
die gefährliche Stoffe enthalten 55,28 €/t

11 01 
98

* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 47,44 €/t

11 01 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

11 02 Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie

11 02 
03

Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse 43,83 €/t

11 05 Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung

11 05 
01

Hartzink 43,83 €/t

11 05 
02

Zinkasche 48,33 €/t

11 05 
03

* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 43,83 €/t

12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen 
und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen

12 01 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen 
und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen

12 01 
01

Eisenfeil- und -drehspäne 43,83 €/t

12 01 
02

Eisenstaub und -teilchen 39,86 €/t

12 01 
03

NE-Metallfeil- und -drehspäne 43,83 €/t

12 01 
04

NE-Metallstaub und -teilchen 39,86 €/t
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12 01 
15

Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen 51,67 €/t

12 01 
16

* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 51,95 €/t

12 01 
17

Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen 48,33 €/t

12 01 
21

gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 
20 fallen 48,33 €/t

12 01 
99

Abfälle a. n. g. (*1) EF

13 Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, 
die unter die Kapitel 05, 12 oder 19 fallen)

13 05 Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern

13 05 
02

* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern 55,28 €/t

13 05 
03

* Schlämme aus Einlaufschächten 55,28 €/t

15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und 
Schutzkleidung (a. n. g.)

15 02 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung

15 02 
02

* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (*1) EF

15 02 
03

Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen (*1) EF

16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind

16 01 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) 
und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung 
(außer 13, 14, 16 06 und 16 08)

16 01 
20

Glas 43,83 €/t

16 03 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse

16 03 
03

* anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 47,44 €/t

16 03 
04

anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen 43,83 €/t
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16 08 Gebrauchte Katalysatoren

16 08 
01

gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, 
Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07) 59,87 €/t

16 08 
02

* gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren 
Verbindungen enthalten 59,87 €/t

16 08 
03

gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen 
enthalten, a. n. g. 59,87 €/t

16 08 
04

gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07) 59,87 €/t

16 08 
07

* gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 59,87 €/t

16 11 Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien

16 11 
01

* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 
metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 43,83 €/t

16 11 
02

Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 
metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen 43,83 €/t

16 11 
03

* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 43,83 €/t

16 11 
04

andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen 43,83 €/t

16 11 
05

* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, 
die gefährliche Stoffe enthalten 43,83 €/t

16 11 
06

Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 43,83 €/t

17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten 
Standorten)

17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik

17 01 
01

Beton 43,83 €/t

17 01 
02

Ziegel 43,83 €/t

17 01 
03

Fliesen und Keramik 43,83 €/t

17 01 
06

* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und 
Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 43,83 €/t

17 01 
07

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 17 01 06 fallen 43,83 €/t

17 02 Holz, Glas und Kunststoff

17 02 
02

Glas 43,83 €/t

17 02 
04

* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 47,44 €/t
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17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 03 
01

* kohlenteerhaltige Bitumengemische 43,83 €/t

17 03 
02

Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 43,83 €/t

17 04 Metalle (einschließlich Legierungen)

17 04 
01

Kupfer, Bronze, Messing 39,86 €/t

17 04 
02

Aluminium 39,86 €/t

17 04 
06

Zinn 39,86 €/t

17 04 
07

gemischte Metalle 39,86 €/t

17 04 
09

* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 43,47 €/t

17 05 Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine 
und Baggergut

17 05 
03

* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 43,83 €/t

17 05 
04

Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 43,83 €/t

17 05 
05

* Baggergut, das gefährliche Stoffen enthält 43,83 €/t

17 05 
06

Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt 43,83 €/t

17 05 
07

* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 43,83 €/t

17 05 
08

Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 43,83 €/t

17 06 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe

17 06 
01

* Dämmmaterial, das Asbest enthält 199,09 €/t

17 06 
03

* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 
Stoffe enthält 199,09 €/t

17 06 
04

Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 
fällt

195,48 €/t

17 06 
05

* asbesthaltige Baustoffe (Asbestzement) nur reine Asbestzementabfälle > 1,2 t/
m³

48,33 €/t

17 06 
05 

* asbesthaltige Baustoffe Asbestzementrohre und -Formteile > 0,3 t/m³ 153,26 €/t

17 06 
05 

* Asbesthaltige Baustoffe Asbestzementrohre und -Formteile < 0,3 t/m³, 
vermischte Anlieferungen und Verbundmaterialien 199,09 €/t
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17 08 Baustoffe auf Gipsbasis

17 08 
01

* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 47,44 €/t

17 08 
02

Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 43,83 €/t

17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle

17 09 
01

* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten 51,95 €/t

17 09 
02

* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige 
Dichtungsmassen, 
PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, 
PCB-haltige Kondensatoren)

51,95 €/t

17 09 
03

* Sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die 
gefährliche Stoffe enthalten 51,95 €/t

19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der 
Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwe-
cke

19 01 Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen

19 01 
05

* Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 51,67 €/t

19 01 
06

* wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige 
Abfälle

51,67 €/t

19 01 
07

* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 43,83 €/t

19 01 
10

* gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung 110,81 €/t

19 01 
11

* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten 47,44 €/t

19 01 
12

Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter    
19 01 11 fallen 45,63 €/t

19 01 
13

* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 70,05 €/t

19 01 
14

Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt 66,45 €/t

19 01 
15

* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält 70,05 €/t

19 01 
16

Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt 66,45 €/t

19 02 Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen 
(einschließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation)

19 02 
03

vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nichtgefährlichen Abfällen 
bestehen (*1) EF
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19 02 
04

* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten (*1) EF

19 02 
05

* Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 55,28 €/t

19 02 
06

Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 02 05 fallen 51,67 €/t

19 02 
99

Abfälle a.n.g. (*1) EF

19 03 Stabilisierte und verfestigte Abfälle

19 03 
04

* als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 03 08 fallen (*1)

EF

19 03 
05

stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen (*1) EF

19 03 
06

* als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle (*1) EF

19 03 
07

stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen (*1) EF

19 04 Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung

19 04 
01

verglaste Abfälle (*1) EF

19 04 
02

* Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung 66,45 €/t

19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.

19 08 
02

Sandfangrückstände 43,83 €/t

19 08 
07

* Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 51,67 €/t

19 08 
08

* schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen 49,87 €/t

19 08 
11

* Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die 
gefährliche Stoffe enthalten 55,28 €/t

19 08 
12

Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen 51,67 €/t

19 08 
13

* Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die 
gefährliche Stoffe enthalten 55,28 €/t

19 08 
14 

Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen 51,67 €/t

19 08 
99

Abfälle a. n .g. (*1) EF

19 09 Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
oder industriellem Brauchwasser

19 09 
02

Schlämme aus der Wasserklärung 51,67 €/t
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19 09 
03

Schlämme aus der Dekarbonatisierung 51,67 €/t

19 09 
04

gebrauchte Aktivkohle 51,75 €/t

19 09 
06

Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 55,28 €/t

19 09 
99

Abfälle a. n. g. (*1) EF

19 12 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, 
Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.

19 12 
05

Glas 43,83 €/t

19 12 
09

Mineralien (z. B. Sand, Steine) 43,83 €/t

19 12 
11

* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 
Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten (die 
Einzelkomponenten müssen zugelassen sein) EF

19 12 
12

sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 
Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 43,83 €/t

19 13 Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser

19 13 
01

* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 47,44 €/t

19 13 
02

feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter  
19 13 01 fallen 43,83 €/t

19 13 
03

* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 55,28 €/t

19 13 
04

Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter     
19 13 03 fallen 51,67 €/t

19 13 
05

* Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe 
enthalten

55,28 €/t

19 13 
06

Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 13 05 fallen 51,67 €/t

20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle 
sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)

20 01 
02

Glas 43,83 €/t

20 01 
40

Metalle 43,83 €/t

20 01 
41

Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen 107,20 €/t

20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)
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20 02 
02

Boden und Steine 43,83 €/t

20 03 Andere Siedlungsabfälle

20 03 
03

Straßenkehricht (nur März bis August soweit die Grenzwerte eingehalten 
werden) 

EF  

Hinweis: Die mit Sternchen (*) versehenen Abfallarten sind gem. § 3 Abs. 1 der Abfall-Verzeichnisverordnung 
(AVV) gefährliche Abfälle im Sinne des § 48 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)

(*1) EF = Einzelfallfestlegung; wegen der Vielzahl der möglichen Inhaltsstoffe bzw. der unterschiedlichen 
Konsistenz kann die genaue Festlegung des Entgeltes erst im Rahmen des Nachweisverfahrens erfolgen.

1.1.1 Für Abfälle, die im Zusammenhang von Sanierungsmaßnahmen bzw. Schadensfällen anfallen, wird 
das Entgelt im Rahmen des Nachweisverfahrens unter Berücksichtigung der Menge, der festgestell-
ten Belastungen und des erforderlichen Aufwands im Einzelfall festgelegt.

1.1.2    Das Mindestentgelt beträgt:

- bei Anlieferung 
mineralischer Abfälle zur Beseitigung aus der Gruppe „17 06 
Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe“ mit Ausnahme der 
Position „17 06 05 nur reine Asbestzementabfälle > 1,2 t/m³“               20,00 €/Anlieferung.

- Bei allen anderen Anlieferungen werden              10,00 €/Anlieferung         
erhoben.

1.2 Anlieferungen zur Kompostierung (Anlage am Standort Viersen II)

1.2.1 Getrennt angelieferte kompostierfähige Pflanzenabfälle (einschließlich 
Baumstubben bis 0,15 m Stammdurchmesser) unvorbehandelt, ohne 
Verunreinigungen und ohne produktionsspezifische Rückstände  45,00 €/t

1.2.2 Baumstubben (über 0,15 m Stammdurchmesser)  65,00 €/t

1.2.3 für vorbehandelte Pflanzenabfälle sowie produktionsspezifische pflanzliche 
 Rückstände, die einer gesonderten Behandlung bedürfen, wird das Entgelt
 im Einzelfall festgelegt  

1.2.4. Das Mindestentgelt beträgt   10,00 €/t

2. Entgeltpflichtig ist der Anlieferer der Abfälle.

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich erhoben.

4. Entstehen durch die Anlieferung von Abfällen, die nach der Satzung über die Abfallentsorgung des 
Kreises Viersen ausgeschlossen sind, zusätzliche Kosten, z.B. für die Untersuchung, Herausnahme, 
Abfuhr oder unschädliche Entsorgung dieser Abfälle, so sind die Kosten vom Anlieferer zu erstatten. 
Näheres hierzu regeln die Benutzerordnungen.

5. Die Entgeltregelung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entgeltregelung vom 14. 
Dezember 2006 (Abl. Krs. Vie. S. 701) in der Fassung der 7. Änderung vom 17. Dezember 2015 (Abl. 
Krs. Vie. S. 1106) außer Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die Entgeltregelung für Anlieferungen aus dem Kreis 
Viersen außerhalb der gemeindlichen Müllabfuhr 
(Einzelanlieferungen)wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen der Entgeltregelung nach 
Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Entgeltregelung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

41747 Viersen, 18.12.2016
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1082

Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Satzung über die Erhebung von Vergnügungs-
steuern in der Burggemeinde Brüggen (Vergnü-
gungssteuersatzung) vom 13. Dezember 2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/
SGV NRW 2023), in der zur Zeit geltenden Fassung, 
und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW, 
S. 712), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der 
Rat der Burggemeinde Brüggen in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2016 folgende Vergnügungssteuer-
satzung beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Steuergegenstand

Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Burg-
gemeinde Brüggen veranstalteten nachfolgenden 

Vergnügungen (Veranstaltungen):

1. Striptease-Vorführungen und Darbietungen ähn-
licher Art;

2. Vorführungen von pornographischen und ähnli-
chen Filmen oder Bildern – auch in Kabinen-;

3. die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu se-
xuellen Vergnügungen in Bars,Sauna-, FKK- und 
Swingerclubs sowie ähnlichen Einrichtungen.

4. Ausspielungen von Geld oder Gegenstän-
den in Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen 
Einrichtungen;

5. das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklich-
keits- , Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten 
in

a)  Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen,

b)  Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, 
Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen 
sowie an anderen für jeden zugänglichen 
Orten. Als Spielapparate gelten insbesonde-
re auch Personalcomputer, die überwiegend 
zum individuellen Spielen oder zum 
gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder 
über das Internet verwendet werden.

§ 2
Steuerfreie Veranstaltungen

Steuerfrei sind

1. Tanzveranstaltungen jeglicher Art

2. Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbs-
mäßige Veranstaltungen von Vereinen;

3. Veranstaltungen von Gewerkschaften, poli-
tischen Parteien und Organisationen sowie 
von Religionsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts oder ihrer Organe;

4. Veranstaltungen, deren Überschuss ausschließ-
lich und unmittelbar zu mildtätigen oder gemein-
nützigen Zwecken im Sinne der §§ 52, 53 AO 
verwendet wird, wenn der Zweck bei der Anmel-
dung nach § 9 angegeben worden ist und der 
verwendete Betrag mindestens die Höhe der 
Steuer erreicht;

5. das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 5 im Rah-
men von Volksbelustigungen, Jahrmärkten, Kir-
messen und ähnlichen Veranstaltungen.
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§ 3
Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstal-
tung (Veranstalter). In den Fällen des § 1 Nr. 5 ist der 
Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter.

II. Bemessungsgrundlage und Steuersätze

§ 4
Besteuerung nach Eintrittsgeldern

(1) Wird für eine Veranstaltung ein Eintrittsgeld erho-
ben, so ist der Veranstalter verpflichtet, Eintritts-
karten oder sonstige Ausweise, die im Sinne die-
ser Satzung als Eintrittskarten gelten, auszuge-
ben. Diese müssen die Höhe des Eintrittsgeldes 
beziffern. Bei der Anmeldung der Veranstaltung 
(§ 9) hat der Veranstalter die Eintrittskarten oder 
sonstigen Ausweise, die zu der Veranstaltung 
ausgegeben werden sollen, der Burggemeinde 
Brüggen vorzulegen.

(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, auf die Eintritts-
preise sowie gegebenenfalls auf Art und Wert der 
Zugaben nach Abs. 5 am Eingang zu den Veran-
staltungsräumen und an der Kasse in geeigneter 
Weise an für die Besucher leicht sichtbarer Stelle 
hinzuweisen.

(3) Über die ausgegebenen Eintrittskarten oder 
sonstigen Ausweise hat der Veranstalter für jede 
Veranstaltung einen Nachweis zu führen. Dieser 
ist sechs Monate lang aufzubewahren und der 
Burggemeinde Brüggen auf Verlangen vorzule-
gen.

(4) Die Abrechnung der Eintrittskarten ist der Burg-
gemeinde Brüggen binnen 7 Werktagen nach der 
Veranstaltung, bei regelmäßig wiederkehrenden 
Veranstaltungen monatlich bis zum 7. Werktag 
des nachfolgenden Kalendermonats vorzulegen.

(5) Die Steuer wird nach dem auf der Karte ange-
gebenen Preis und der Zahl der ausgegebenen 
Eintrittskarten berechnet. Sie ist nach dem Ent-
gelt zu berechnen, wenn dieses höher ist als der 
auf der Eintrittskarte angegebene Preis. Entgelt 
ist die gesamte Vergütung, die vor, während oder 
nach der Veranstaltung für die Teilnahme erho-
ben wird. In einem Teilnahmeentgelt enthaltene 
Beträge für Speisen und Getränke oder sonstige 
Zugaben bleiben bei der Steuerberechnung au-
ßer Ansatz. Sofern der Wert der den Teilnehmern 
gewährten Zugaben nicht exakt ermittelt werden 
kann, legt die Burggemeinde den Abzugsbetrag 
nach Satz 4 unter Würdigung aller Umstände 
pauschal fest.

(6) Der Steuersatz beträgt 22,0 v. H. des Eintritts-
preises oder Entgelts. Die Burggemeinde Brüg-
gen kann den Veranstalter vom Nachweis der 
Anzahl der ausgegebenen Eintrittskarten und ih-
rer Preise befreien und den Steuerbetrag mit ihm 
vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzelfall 
besonders schwierig ist.

§ 5
Nach dem Spielumsatz

(1) Für Spielklubs, Spielkasinos und ähnliche Ein-
richtungen erfolgt die Besteuerung nach dem 
Spielumsatz. Spielumsatz ist der Gesamtbetrag 
der eingesetzten Spielbeträge abzüglich Aus-
schüttungsbetrag. 

(2) Der Spielumsatz ist der Burggemeinde Brüggen 
spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung 
zu erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden 
Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich 
bis zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats 
abzugeben.

(3) Der Steuersatz beträgt 6 v. H. Die Burggemeinde 
Brüggen kann den Veranstalter von dem Einzel-
nachweis der Höhe des Spielumsatzes befreien 
und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn 
dieser Nachweis im Einzelfall besonders schwie-
rig ist.

§ 6
Nach der Größe des benutzten Raumes

(1) Für die Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 – 3 ist 
die Steuer nach der Größe des benutzten Rau-
mes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben 
wird. Die Größe des Raumes berechnet sich nach 
dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und 
die Teilnehmer bestimmten Räume einschließ-
lich des Schankraumes, aber ausschließlich der 
Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. 
Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Frei-
en.

(2) Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und an-
gefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungs-
fläche 3,50 Euro. Endet eine Veranstaltung erst 
am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die 
Berechnung zu Grunde gelegt. Die Burggemein-
de Brüggen kann den Steuerbetrag mit dem Ver-
anstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung der 
Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist.
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§ 7
Nach dem Einspielergebnis bzw. der Anzahl der 

Apparate

(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Ge-
schicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen 
Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit 
Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, 
bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach 
deren Anzahl. Einspielergebnis ist der Betrag 
der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Dieser 
errechnet sich aus der elektronisch gezählten 
Kasse zzgl. Röhrenentnahme (sog. Fehlbetrag), 
abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld, Prüf-
testgeld und Fehlgeld.

(2) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, 
so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. 
Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind 
solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr 
Spielvorgänge ausgelöst werden können.

(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stel-
le eines Apparates ein gleichartiger Apparat, so 
wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur 
einmal erhoben.

(4) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines 
Apparates vor dessen Aufstellung, jede Ände-
rung hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an 
einem Aufstellort bis zum 7. Werktag des folgen-
den Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei 
verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung 
eines Apparates gilt als Tag der Beendigung des 
Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Ap-
paratetausch im Sinne des Abs. 3 braucht nicht 
angezeigt zu werden.

(5)  Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen 
Kalendermonat bei der Aufstellung

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 
Nr. 5 a)

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  25 v. H. des
Einspielergebnisses
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit  50,00 Euro

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 
5 b) bei

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  25 v. H. des
Einspielergebnisses
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit  35,00 Euro

3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen 
Orten
(§ 1 Nr. 5 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalt-

tätigkeiten
gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden
oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des 
Krieges
oder pornographische und die Würde des Menschen 
verletzende
Praktiken zum Gegenstand haben      200,00 Euro

§ 8
Nach der Roheinnahme

(1) Die Steuer ist, soweit sie nicht nach den Vor-
schriften der §§ 4 bis 7a festzusetzen ist, nach 
der Roheinnahme zu berechnen. Als Roheinnah-
me gelten sämtliche vom Veranstalter gemäß § 4 
Abs. 5 von den Teilnehmern erhobenen Entgelte.

(2) Die Roheinnahmen sind der Burggemeinde 
Brüggen spätestens 7 Werktage nach der Ver-
anstaltung zu erklären. Bei regelmäßig wieder-
kehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen 
monatlich bis zum 7. Werktag des nachfolgen-
den Monats abzugeben.

(3) Der Steuersatz beträgt 22 v. H. Die Burggemein-
de Brüggen kann den Veranstalter von dem Ein-
zelnachweis der Höhe der Roheinnahme befrei-
en und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, 
wenn dieser Nachweis im Einzelfalle besonders 
schwierig ist.

III. Gemeinsame Bestimmungen

§ 9
Anmeldung und Sicherheitsleistung

(1) Die Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 – 3 sind spä-
testens zwei Wochen vor deren Beginn bei der 
Burggemeinde Brüggen schriftlich anzumelden. 
Bei unvorbereiteten und nicht vorherzusehenden 
Veranstaltungen ist die Anmeldung an dem auf 
die Veranstaltung folgenden Werktag nachzuho-
len. Veränderungen, die sich auf die Höhe der 
Steuer auswirken, sind umgehend anzuzeigen.

(2) Bei mehreren aufeinander folgenden oder regel-
mäßig stattfindenden Veranstaltungen nach § 1 
Nr. 1 – 3 eines Veranstalters am selben Veran-
staltungsort ist eine einmalige Anmeldung aus-
reichend. Im Einzelfall können abweichende Re-
gelungen getroffen werden.

(3) Die Burggemeinde Brüggen ist berechtigt, eine 
Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtli-
chen Steuerschuld zu verlangen.
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§ 10
Entstehung des Steueranspruches

Der Vergnügungssteueranspruch entsteht mit Ab-
schluss der Veranstaltung, im Falle der Besteuerung 
nach § 7 mit der Aufstellung des Apparates an den in 
§ 1 Nr. 5 genannten Orten.

§ 11
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird mit Steuerbescheid festgesetzt 
und ist innerhalb von einem Monat nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten.

(2) Die Burggemeinde Brüggen ist berechtigt, bei re-
gelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die 
Steuer für einzelne Kalendervierteljahre im Vor-
aus festzusetzen. In diesen Fällen ist die Steu-
er für das jeweilige Kalendervierteljahr zum 15. 
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
zu entrichten. Die Steuer kann auf Antrag zu je 
einem Zwölftel des Jahresbetrages am 15. Je-
den Kalendermonats entrichtet werden.

(3) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im Sinne 
des § 7 ist der Steuerschuldner verpflichtet, bis 
zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalenderviertel-
jahres der Burggemeinde eine Steuererklärung 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ein-
zureichen. Bei der Besteuerung nach den Ein-
spielergebnissen sind den Steuererklärungen 
Zählwerk-Ausdrucke für den jeweiligen Abrech-
nungszeitraum beizufügen, die als Angaben min-
destens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, 
die fortlaufende Nummer des Zählwerkausdru-
ckes und die für eine Besteuerung nach § 7 not-
wendigen Angaben enthalten müssen.

§ 12
Verspätungszuschlag und Steuerschätzung

(1) Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages 
bei Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe 
einer Steuererklärung erfolgt nach der Vorschrift 
des § 152 der Abgabenordnung (AO) in der je-
weils geltenden Fassung.

(2) Soweit die Burggemeinde die Besteuerungs-
grundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, 
kann sie sie schätzen. Es gilt § 162 Abgabenord-
nung (AO) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 13
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

Die Burggemeinde ist berechtigt, jederzeit zur Nach-
prüfung der Steuererklärungen und zur Feststellung 

von Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu 
betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die 
Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke zu verlangen.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchsta-
be b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S.712), in der zur Zeit geltenden Fassung, han-
delt, wer als Veranstalter vorsätzlich oder leichtfertig 
folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwider-
handelt:

1.  § 4 Abs. 1: Ausgabe von Eintrittskarten

2.  § 4 Abs. 2: Hinweis auf die Eintrittspreise

3.  § 4 Abs. 1: Vorlage der Eintrittskarten bei der An-
meldung der Veranstaltung

4.  § 4 Abs. 3: Führung und Aufbewahrung des 
Nachweises über die ausgegebenen Eintrittskar-
ten

5.  § 4 Abs. 4: Abrechnung der Eintrittskarten

6.  § 5 Abs. 2: Erklärung des Spielumsatzes

7.  § 7 Abs. 4: Anzeige der erstmaligen Aufstellung ei-
nes Spielapparates sowie Änderung (Erhöhung)     
des Apparatebestandes

8.  § 8 Abs. 2: Erklärung der Roheinnahmen

9.  § 9 Abs. 1: Anmeldung der Veranstaltung und 
umgehende Anzeige von steuererhöhenden    
Änderungen

10. § 11 Abs. 3: Einreichung der Steuererklärung

11. § 11 Abs. 3: Einreichung der Zählwerkausdrucke

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Vergnügungssteuern in der Burggemeinde Brüggen 
(Vergnügungssteuersatzung) vom 15. Dezember 
2015 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüg-
gen über die Erhebung von Vergnügungssteuern in 
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der Burggemeinde Brüggen (Vergnügungssteuersat-
zung) vom 13. Dezember 2016 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn: 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Brüggen, den 13. Dezember 2016
gez. 

Gellen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1099

Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Stra-
ßenreinigung in der Burggemeinde Brüggen vom 
13. Dezember 2016

Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666) in der zur Zeit 
geltenden Fassung, §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 
Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 
18. Dezember 1975 (GV NRW S. 706), in der zur Zeit 
geltenden Fassung und der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712 
/ SGV NW 610 in der zur Zeit geltenden Fassung, in 
Verbindung mit § 5 der Satzung über die Straßenrei-
nigung in der Burggemeinde Brüggen (Straßenreini-
gungssatzung) vom 29. September 2016 hat der Rat 
der Burggemeinde Brüggen am 13. Dezember 2016 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Benutzungsgebühren

(1) Die Gemeinde erhebt gem. § 5 der Straßen-

reinigungssatzung für die von ihr durchgeführ-
te Reinigung der öffentlichen Straßen Benut-
zungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG in Verbin-
dung mit § 3 StrReinG NW.
Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öf-
fentliche Interesse an der Straßenreinigung 
sowie auf die Reinigung der Straßen und Stra-
ßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht 
nicht besteht, trägt die Burggemeinde.

§ 2
Gebührenmaßstab und Gebührensatz

(1) Für die Reinigung der im Straßenverzeichnis 
zu § 1 der Straßenreinigungssatzung als Fuß-
gängerzone oder als verkehrsberuhigter Be-
reich kenntlich gemachten Straßen gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen der Absätze 2 
– 5, für die übrigen Straßen sind - soweit die 
Reinigungspflicht nicht auf die Anwohner über-
tragen ist -  die Bestimmungen der Absätze 6 
– 11 anzuwenden.

(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die Qua-
dratwurzel aus der Fläche der Grundstücke, 
die durch die zu reinigenden Straßenflächen in 
den Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten 
Bereichen der Burggemeinde Brüggen (vergl. 
Straßenverzeichnis zu § 1 der Straßenreini-
gungssatzung) erschlossen sind.

(3) Die Grundstücksfläche wird bei der Gebühren-
heranziehung
a)  für die erste Erschließungsstraße zu 100 %,
b)  für die zweite Erschließungsstraße zu 75 %,
c)  für die dritte Erschließungsstraße zu 50 %
zugrunde gelegt. Die vierte und jede weitere 
Erschließungsstraße bleiben bei der Gebüh-
renheranziehung unberücksichtigt.
Den entstehenden Gebührenausfall trägt die 
Burggemeinde. 

(4) Die Quadratwurzel wird auf eine ganze Zahl 
auf- bzw. abgerundet (Berechnungsfaktor). Ist 
die erste Stelle hinter dem Komma 5 und grö-
ßer, so wird auf-, ist die erste Stelle hinter dem 
Komma kleiner als 5, so wird abgerundet.

(5) Die jährliche Benutzungsgebühr nach Absätze 
2 – 4 beträgt für die

a) ein- bis zweimalige wöchentliche Reinigung 
der Fußgängerzone 
 im Ortsteil Brüggen     EUR 13,93

b) 14-tägliche Reinigung des verkehrsberuhigten 
Bereiches 
 im Ortsteil Bracht        EUR 0,93
 je Berechnungsfaktor.
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(6) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die 
Grundstücksseite entlang der Straße, durch die 
das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), 
die Straßenart und die Zahl der wöchentlichen 
Reinigungen.

(7) Grenzt ein durch die Straße erschlossenes 
Grundstück nicht oder nicht mit der gesamten 
der Straße zugewandten Grundstücksseite an 
diese Straße, so wird an Stelle der Frontlän-
ge bzw. zusätzlich zur Frontlänge die der Stra-
ße zugewandte Grundstücksseite zugrunde 
gelegt. Zugewandte Grundstücksseiten sind 
diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegren-
zungslinie, die mit der Straßengrenze gleich, 
parallel oder in einem Winkel von weniger als 
45 Grad verlaufen.

(8) Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigen-
den Straßen, so werden die Grundstücksseiten 
an den Straßen zugrunde gelegt, durch die eine 
wirtschaftliche oder verkehrliche Nutzung des 
Grundstücks möglich ist; bei abgeschrägten 
oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird 
der Schnittpunkt der geraden Verlängerung der 
Grundstücksgrenzen zugrunde gelegt.

(9) Bei der Festlegung der Grundstücksseiten 
nach den Absätzen 7 und 8 werden Bruchteile 
eines Meters bis zu 50 cm einschließlich abge-
rundet und über 50 cm aufgerundet.

(10) Die Grundstücksseiten werden bei der Gebüh-
renheranziehung ihrer Länge nach, beginnend 
mit der längsten Seite,
a)  für die erste Grundstücksseite mit der vollen 
Länge,
b)  für die zweite Grundstücksseite mit dreivier-
tel der Länge,
c)  die dritte Grundstücksseite mit der halben 
Länge
zugrunde gelegt. Die vierte und jede weitere 
Grundstücksseite bleiben bei der Gebührenhe-
ranziehung unberücksichtigt.
Den entstehenden Gebührenausfall trägt die 
Burggemeinde.

(11) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung 
beträgt die jährliche Benutzungsgebühr je Me-
ter Grundstücksseite (Absätze 6 – 10) für Stra-
ßen mit innerörtlicher und überörtlicher Ver-
kehrsbedeutung                                EUR 0,87

12) Treffen aufgrund der vorgenannten Bestim-
mungen mehrere Gebührenmaßstäbe im Sin-
ne des Absatzes 1 aufeinander, so sind die 
Gebühren zunächst nach den Absätzen 2 bis 
5 zu berechnen. Erst dann ist für die verblei-

benden Grundstücksseiten die Gebühr nach 
den Absätzen 6 – 9 zu ermitteln. Dabei sind die 
vorher berücksichtigten Grundstücksseiten un-
abhängig von ihrer Länge als erste und gege-
benenfalls zweite und dritte Grundstücksseiten 
im Sinne des Absatzes 9 zu berücksichtigen. 

§ 3
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigte des erschlossenen Grund-
stücks. Mehrere Gebührenpflichtige sind Ge-
samtschuldner.

(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue 
Eigentümer vom Beginn des auf den Wechsel 
folgenden Monats gebührenpflichtig.

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Er-
rechnung der Gebühren erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauf-
tragte der Burggemeinde das Grundstück be-
treten, um die Bemessungsgrundlagen festzu-
setzen oder zu überprüfen.

§ 4
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr

(1)  Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten 
des Monats, der auf den Beginn der regelmäßi-
gen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit 
dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßi-
ge Reinigung eingestellt wird.

(2)  Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung 
der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die 
Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die 
Änderung folgenden Monats. Falls die Reinigung 
aus zwingenden Gründen für weniger als einen 
Monat eingestellt werden muss, besteht kein 
Anspruch auf Gebührenminderung. Das glei-
che gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln 
insbesondere wegen parkender Fahrzeuge, 
Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur 
auf einem Teilstück der Straße. 

(3)  Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach 
Zugang des Gebührenbescheides fällig. Wenn 
die Gebühr zusammen mit anderen Abgaben 
angefordert wird, kann ein späterer Fälligkeits-
zeitpunkt angegeben werden.

(4)  Die Gebühren sind zu je 1/4 des Jahresbeitra-
ges zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu 
entrichten. Bis zur Bekanntgabe eines neuen 
Bescheides sind die Gebühren über das Jahr 
hinaus an den gleichen Fälligkeitsterminen un-
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ter Zugrundelegung des zuletzt festgesetzten 
Jahresbetrages zu zahlen.
Nachforderungen sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
zu entrichten.

§ 5
Billigkeitsmaßnahmen

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Bestimmungen 
der Abgabenordnung (AO 1977) vom 16. März 1976 
in Verbindung mit § 12 KAG in der jeweils gültigen 
Fassung sinngemäß.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung zur Erhebung von Ge-
bühren für die Straßenreinigung in der Gemeinde 
Brüggen vom 10. Dezember 2013 außer Kraft.  

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüg-
gen über die Erhebung von Gebühren für die Stra-
ßenreinigung in der Burggemeinde Brüggen vom 13. 
Dezember 2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Brüggen, den 13. Dezember 2016
gez. 

Gellen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1103

Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Satzung der der Burggemeinde Brüggen über die 
Abfallentsorgung vom 13. Dezember 2016

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), 
in der zur Zeit geltenden Fassung, des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 
2012, S. 212ff.), in der zurzeit geltenden Fassung, 
§ 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 19.06.2002 
(BGBl. I 2002, S. 1938 ff., in der zurzeit geltenden 
Fassung, der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 
1988, in der zurzeit geltenden Fassung, sowie des § 
17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I, S. 602 in der zurzeit geltenden Fassung hat 
der Rat der Gemeinde Brüggen in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2016 folgende Satzung beschlossen:  

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Aufgaben und Ziele
§ 2   Abfallentsorgungsleistungen der Gemeinde
§ 3 Ausgeschlossene Abfälle
§ 4 Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen  
§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht
§ 6    Anschluss- und Benutzungszwang  
§ 7  Ausnahmen vom Benutzungszwang    
§ 8  Ausnahmen vom Anschluss- und Benut-

zungszwang an die kommunale Abfallent-
sorgungseinrichtung
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§ 10 Abfallbehälter und Abfallsäcke
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Elektronik-Altgeräten  
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§ 18   Auskunftspflicht, Betretungsrecht, Dul-
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§ 22 Andere Berechtigte und Verpflichtete
§ 23 Begriff des Grundstücks
§ 24 Ordnungswidrigkeiten   
§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten



1106

§ 1
Aufgaben und Ziele

(1) Die Gemeinde betreibt die Abfallentsorgung in 
ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und 
dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Die-
se öffentliche Einrichtung wird als „kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und 
bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.

(2) Die Gemeinde erfüllt insbesondere folgende ab-
fallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich 
zugewiesen sind:  

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, 
die im Gemeindegebiet anfallen.

2. Information und Beratung über die Möglich-
keiten der Vermeidung, Verwertung und 

 Entsorgung von Abfällen  
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung 

von Straßenpapierkörben, soweit dies nach 
den örtlichen Gegebenheiten erforderlich 
ist.

4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfall-
ablagerungen von den der Allgemeinheit 
zugänglichen Grundstücken im Gemeinde-
gebiet.

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lage-
rung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle 
wird vom Kreis nach einer von ihm hierfür erlas-
senen Abfallsatzung wahrgenommen.  

(4) Die Gemeinde kann sich zur Durchführung der 
Aufgaben nach den Absätzen 1 - 3 Dritter bedie-
nen.

(5) Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass bei Veran-
staltungen, die auf Grundstücken oder in öffent-
lichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt 
werden die Maßgaben des § 2 LAbfG NRW be-
achtet und insbesondere vorrangig Gebrauchs-
güter verwendet werden, die sich durch Wieder-
verwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeich-
nen.  

§ 2
  Abfallentsorgungsleistungen der Gemeinde

(1) Die Entsorgung von Abfällen  durch die Gemein-
de umfasst das Einsammeln und Befördern der 
Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder 
Müllumschlagstationen des Kreises, wo sie sor-
tiert, verwertet oder umweltverträglich beseitigt 
werden. Wiederverwertbare Abfälle werden ge-
trennt eingesammelt und befördert, damit sie ei-
ner Verwertung zugeführt werden können.

(2) Im Einzelnen erbringt die Gemeinde gegenüber 
dem Benutzern der kommunalen Abfallentsor-
gungseinrichtung folgende Abfallentsorgungs-
leistungen:  

1. Einsammeln und Befördern von Restmüll

2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. 
Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall 
enthaltenen biologisch abbaubaren Abfall-
anteile zu verstehen 

3. Einsammeln und Befördern von Altpapier, 
soweit es sich nicht um Einweg-Verkaufs-
verpackungen aus Pappe/Papier/Karton 
handelt.  

4. Einsammlung und Beförderung von sperri-
gen Abfällen/Sperrmüll.

5. Einsammeln, Befördern und Annahme von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem 
ElektroG und § 16 Abs. 2 dieser Satzung.

6. Einsammeln und Befördern von schadstoff-
haltigen Abfällen in stationären Sammelstel-
len und/oder mit Schadstoffmobilen.

7. Information und Beratung über die Vermei-
dung, Verwertung und Entsorgung von Ab-
fällen.

8. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von 
Straßenpapierkörben

     Das Einsammeln und Befördern der Abfälle er-
folgt durch eine grundstücksbezogene Abfal-
lentsorgung mit Abfallgefäßen (Restmüllgefäße/
Säcke, Bioabfallgefäße/Säcke, Papiergefäße), 
durch grundstücksbezogene Sammlungen im 
Holsystem (Strauch- und Grünschnittsamm-
lung, Entsorgung von Sperrmüll, Entsorgung 
von Elektro- und Elektronikgeräten nach dem 
ElektroG) sowie durch eine getrennte Einsamm-
lung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen 
grundstücksbezogenen Abfallentsorgung (Glas-
Container, Altpapier-Container, Erfassung von 
schadstoffhaltigen Abfällen über das Schadstoff-
mobil). Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 
4, 10 – 16 dieser Satzung geregelt.  

(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauch-
ten Einweg-Verkaufsverpackungen aus Glas, 
Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbund-
stoffen erfolgt im Rahmen des privatwirtschaftli-
chen Dualen System nach § 6 Verpackungsver-
ordnung.  
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§ 3
Ausgeschlossene Abfälle

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Ge-
meinde sind gemäß § 20 Abs. 2 KrWG mit Zu-
stimmung der zuständigen Behörde  ausge-
schlossen:

1. folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechts-
verordnung nach § 25 KrWG einer Rück-
nahmepflicht unterliegen, bei denen ent-
sprechende Rücknahmevorrichtungen tat-
sächlich zur Verfügung stehen und bei de-
nen die Gemeinde nicht durch Erfassung als 
ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme 
mitwirkt 

2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Her-
kunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen, insbesondere aus Industrie- und Ge-
werbebetrieben, soweit diese nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit nicht mit den 
in Haushaltungen anfallenden Abfällen ein-
gesammelt, befördert oder beseitigt werden 
können oder die Sicherheit der umweltver-
träglichen Beseitigung im Einklang mit dem 
Abfallwirtschaftsplan des Landes durch ei-
nen anderen öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger oder Dritten gewährleistet ist 
( § 20 Abs. 2 Satz 2 KrWG). Diese Abfälle 
sind in der als Anlage 1 zu dieser Satzung 
beigefügten Liste aufgeführt; die Liste ist 
Bestandteil dieser Satzung.  

(2) Die Gemeinde kann den Ausschluss von der 
Entsorgung mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde  widerrufen, wenn die Voraussetzungen 
für den Ausschluss nicht mehr vorliegen.

§ 4
Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen  

(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen 
ihrer besonderen Schadstoffbelastung zur Wah-
rung des Wohls der Allgemeinheit einer getrenn-
ten Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle 
i.S.d § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KRWG sowie 
der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) werden von 
der Gemeinde bei den von ihr betriebenen sta-
tionären Sammelstellen und/oder mobilen Sam-
melfahrzeugen angenommen. Dies gilt auch für 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewer-
be- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit 
den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt wer-
den können.  

(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 
KrWG i.V.m. § 48 KRWG sowie der Abfall-Ver-

zeichnis-Verordnung dürfen nur zu den in der 
Gemeinde bekannt gegebenen Terminen an 
den Sammelstellen und Sammelfahrzeugen 
angeliefert werden. Die Standorte der 
Sammelstellen und Sammelfahrzeugen werden 
von der Gemeinde bekannt gegeben.

§ 5
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemein-
de liegenden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 
2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von der Ge-
meinde den Anschluss seines Grundstückes an 
die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung zu 
verlangen (Anschlussrecht). 

(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere 
Abfallbesitzer im Gebiet der Gemeinde haben 
im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das 
Recht, die auf ihren Grundstücken oder sonst bei 
ihnen anfallenden Abfälle der kommunalen Ab-
fallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Be-
nutzungsrecht). 

§ 6
   Anschluss- und Benutzungszwang  

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemein-
de liegenden Grundstückes ist verpflichtet, 
sein Grundstück an die kommunale Abfallent-
sorgungseinrichtung anzuschließen, wenn das 
Grundstück von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). 
Der Eigentümer eines Grundstückes als An-
schlusspflichtiger und jeder andere Abfallbe-
sitzer ( z.B. Mieter, Pächter ) auf einem an die 
kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen 
Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 
bis 4 die auf seinem Grundstück oder sonst bei 
ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und Ab-
fälle zur Verwertung aus privaten Haushaltungen 
der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 
zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle aus 
privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, 
die in privaten Haushalten im Rahmen der pri-
vaten Lebensführung anfallen, insbesondere in 
Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder 
Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren 
Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtun-
gen des betreuten Wohnens.

(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeu-
ger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht 
zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. 
gewerblich/ industriell genutzt werden, haben 
gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, 
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soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Be-
seitigung im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 2 2. Halb-
satz KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 Satz 4 
der Gewerbeabfall-Verordnung für gewerbliche 
Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV 
eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Die Zu-
teilung des Gefäßvolumens für die Pflicht-Rest-
mülltonne erfolgt auf der Grundlage der Maßga-
ben in § 11 Abs. 3 dieser Satzung. Gewerbliche 
Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV, 
Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 
20 der Abfallverzeichnis-Verordnung aufgeführt 
sind,  insbesondere gewerbliche und industrielle 
Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen 
aufgrund ihrer Beschaffenheit und Zusammen-
setzung ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten 
und öffentlichen Einrichtungen.

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 
1 und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die 
anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleich-
zeitig von privaten Haushaltungen zu Wohnzwe-
cken genutzt werden (sog. gemischt genutzte 
Grundstücke). Die Nutzung einer gemeinsamen 
Restmülltonne durch die privaten Haushaltungen 
und die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen 
Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich. 

(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird im 
Einzelfall durch die örtliche Ordnungsbehörde zu-
gelassen. Das Abbrennen von sog. Brauchtums-
feuern ist der örtlichen Ordnungsbehörde anzu-
zeigen.  

§ 7
         Ausnahmen vom Benutzungszwang    

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht,

-  soweit Abfälle gemäß § 3 Abs.1 oder § 3 Abs.3 
dieser Satzung von der kommunalen Abfallent-
sorgungseinrichtung ausgeschlossen sind;

-  soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückga-
bepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung nach 
§ 25 KrWG unterliegen und die Gemeinde an de-
ren Rücknahme nicht mitwirkt;

-  soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktver-
antwortung nach § 23 KrWG  freiwillig zurückge-
nommen werden, wenn dem zurücknehmenden 
Hersteller oder Vertreiber durch die zuständige 
Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbe-
scheid nach § 26 Abs. 4 oder Abs. 6 KrWG erteilt 
worden ist 

-  soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefähr-

lich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch 
eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18 
KrWG zulässige, gemeinnützige Sammlung ei-
ner ordnungsgemäßen und schadlosen Verwer-
tung zugeführt werden;

-  soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des 
§ 3 Abs. 5 KrW-/AbfG sind, durch eine nach § 17 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige 
gewerbliche Sammlung  einer ordnungsgemä-
ßen und schadlosen Verwertung zugeführt wer-
den.  

§ 8
    Ausnahmen vom Anschluss- und 

Benutzungszwang an die kommunale Abfall-
entsorgungseinrichtung

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung be-
steht bei Grundstücken, die von privaten Haus-
haltungen zu Wohnzwecken genutzt werden, 
soweit der/die Anschluss- und/oder Benutzungs-
pflichtige schlüssig und nachvollziehbar nach-
weist, dass er/sie nicht nur willens, sondern auch 
fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf 
dem Grundstück anfallenden kompostierbaren 
Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. § 7 
Abs.3 KrWG auf diesem Grundstück selbst so 
zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch 
Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. Rat-
ten), nicht entsteht (Eigenkompostierung). Die 
Gemeinde stellt auf der Grundlage der Darlegun-
gen der/des Anschluss- und/oder Benutzungs-
pflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme 
vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 
17 Abs.1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht.  

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-
zungszwang besteht bei Grundstücken, die nicht 
zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. in-
dustriell/gewerblich genutzt oder gewerblich ge-
nutzt werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbe-
sitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm anfallen-
den Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen 
beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwie-
genden öffentlichen Interesse eine Überlassung 
der Abfälle zur Beseitigung erfordern. Die Ge-
meinde stellt auf der Grundlage der Darlegungen 
der/des Anschluss- und/oder Benutzungspflichti-
gen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- und 
Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 2 2. 
Halbsatz KrWG besteht.  
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§ 9
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen  

Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln 
und Befördern durch die Gemeinde gemäß § 3 die-
ser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, 
ihre Abfälle zum Zwecke des Verwertens, Behan-
delns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der 
Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Viersen 
in der gültigen Fassung zu der vom Kreis angegebe-
nen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfal-
lentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu 
lassen. Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder 
Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen 
hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, 
Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zu-
gelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern 
oder befördern zu lassen.

§ 10
Abfallbehälter und Abfallsäcke

(1) Die Gemeinde bestimmt nach Maßgabe der fol-
genden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der 
Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grund-
stück, ob und wie die Abfälle voneinander ge-
trennt zu halten  sind sowie die Häufigkeit und 
den Zeitpunkt der Abfuhr.

(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende 
Abfallbehälter zugelassen: 

60l  Gefäße
80l  Gefäße
120l  Gefäße
240l  Gefäße
1,1 m³ Container

für 
Restmüll

Graue Tonne
(grauer Abfall-
sack/
Windelsack)

240l Gefäße für 
Papier

Blaue Tonne

120l  Gefäße
240l  Gefäße

für Biomüll 
und 
Grünabfälle

Braune Ton-
ne/Pflanzen-
abfallsack

120l  Gefäße
240l  Gefäße

für 
Wertstoffe 

Gelbe Tonne/
gelber Sack
ab 01.01.2015 
Wertstoffton-
ne

Depotcontainer für Weiß-,Braun- und Grünglas

Depotcontainer für Altpapier

 vorübergehend mehr anfallende Abfälle, die sich 
zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen, können 
von der Gemeinde zugelassene Abfallsäcke benutzt 
werden. Sie werden eingesammelt, soweit sie neben 
den zugelassenen Abfallbehältern bereitgestellt sind.

 § 11
Anzahl und Größe der Abfallbehälter

(1) Jedes Grundstück erhält:

a) einen grauen Abfallbehälter für Restmüll 
 (Gefäßgrößen: 60l, 80l, 120l, 240l und 1.100l)

b) einen blauen Abfallbehälter für Altpapier,
 (Gefäßgrößen: 240l und 1.100l)

c) einen braunen Abfallbehälter für Bioabfälle
 (Gefäßgrößen: 120l, 240l und 1.100l)

d) einen gelben Wertstoffbehälter (oder gelber 
Wertstoffsack) für Kunststoffe, Metalle, Ver-
bundstoffe,

 (Gefäßgrößen: 120l und 240l)

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 
bei Grundstücken mit privaten Haushaltungen 
ein Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen von 15 Li-
tern pro Person und Woche vorzuhalten. Die Zu-
teilung des Gefäßvolumens bei dem Restmüllge-
fäß erfolgt auf der Grundlage des festgesetzten 
Mindest-Restmüll-Gefäßvolumens pro Person 
und Woche. 

(3) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Her-
kunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird 
der Behälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung 
unter Zugrundelegung von Einwohnergleichwer-
ten ermittelt. Je Einwohnergleichwert wird ein 
Mindest-Gefäßvolumen von 15 Litern pro Woche 
zur Verfügung gestellt.

Abweichend kann auf Antrag, bei durch den Ab-
fallerzeuger/Abfallbesitzer nachgewiesener Nut-
zung von Vermeidungs- und Verwertungsmög-
lichkeiten, ein geringeres Mindest-Gefäßvolumen 
zugelassen werden. Die Gemeinde legt aufgrund 
der vorgelegten Nachweise und ggf. eigenen Er-
mittlungen/Erkenntnissen das zur Gewährleis-
tung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erfor-
derliche Behältervolumen fest. 
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 Einwohnergleichwerte werden nach folgender 
Regelung festgestellt:     

Unternehmen/Institution je Platz/Beschäftigten/
Bett

E i n w o h n e r -
gleichwert

a)  Krankenhäuser, Kliniken und Ähnliche Einrichtungen 
Je Platz 1

b)  öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Kranken-
     kassen,Versicherungen, selbständig Tätige der freien
          Berufe, selbständige Handels Industrie- u. Versicherungs-
     Vertreter 

je 3 Beschäftigte 1

c)  Lebensmitteleinzel- und Großhandel

d)  sonstige Einzel- u. Großhandel

e)   Industrie, Handwerk u. übrige Gewerbe

f)  Schulen, Kindergärten
je 10 Schüler/Kind 1

g) Speisewirtschaften, Imbissstuben, Metzgereien, 
     Bäckereien je Beschäftigten 1

h)  Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft kon-
      zessioniert sind, Eisdielen je Beschäftigten 1

i)   Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1

(4) Beschäftigte im Sinne des § 11 Abs. 3 sind alle 
in einem Betrieb Tätige (z.B. Arbeitnehmer, Un-
ternehmer, mithelfende Familienangehörige, 
Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräf-
te. Halbtags-Beschäftigte werden zu ½ bei der 
Veranlagung berücksichtigt. Beschäftigte, die 
weniger als die Hälfte der branchenüblichen Ar-
beitszeit beschäftigt sind, werden bei der Veran-
lagung  zu ¼ berücksichtigt.   

(5) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus pri-
vaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in 
einem Restmüllgefäß gesammelt werden kön-
nen, wird das sich nach § 11 Abs. 3 berechnete 
Behältervolumen zu dem  nach § 11 Abs. 2 zur 
Verfügung zu stellende Behältervolumen hinzu-
gerechnet.   

(6) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entlee-
rungsterminen festgestellt, dass das bereitge-
stellte Mindest-Behältervolumen nicht ausreicht, 
so hat der Grundstückseigentümer die Aufstel-
lung eines Abfallgefäßes mit dem nächst größe-
ren Behältervolumen zu dulden (z.B. 120 Liter 
statt 80 Liter).   

§ 12
         Standplatz und Transportweg für Abfallbe-

hälter   

(1) Die Anschlusspflichtigen haben die erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen, um die Abfallbesei-
tigung ohne Zeitverlust zu sichern. 

 Die zu entleerenden Abfallbehälter, -säcke, 
Sperrgutstücke, Elektro- Elektronikaltgeräte, 
Grünabfälle sind an den Abfuhrtagen von den 
Anschlusspflichtigen vor deren Grundstück bis 
6.00 Uhr auf dem Bürgersteig dicht an den Bord-
steinrand oder am Straßenrand so aufzustellen, 
dass der ruhende und fließende Straßenverkehr 
(hierzu gehören auch Radfahrer und Fußgänger) 
nicht gefährdet werden; dabei sind die Unfallver-
hütungsvorschriften genauestens zu beachten. 

(3)  Die Gefäße sind an die nächste durchgängig mit 
dem Abfallfahrzeug befahrbare öffentliche Stra-
ße zu stellen. Bei Streitfragen entscheidet die 
Gemeinde über den Standort der Gefäße. 
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§ 13
Benutzung der Abfallbehälter

(1) Die Abfallbehälter werden von der Gemeinde ge-
stellt und unterhalten. 

(2) Die Abfälle müssen in die von der Gemeinde  
gestellten Abfallbehälter oder die dafür zur Ver-
fügung gestellten Depotcontainer entsprechend 
deren Zweckbestimmung eingefüllt werden. Ab-
fälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum 
Einsammeln bereitgestellt oder neben die Abfall-
behälter oder Depotcontainer gelegt werden. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sor-
gen, dass die Abfallbehälter allen Hausbewoh-
nern zugänglich sind und ordnungsgemäß be-
nutzt werden können.

(4) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfäl-
le getrennt nach Bioabfällen, Glas, Altpapier, 
Metallen, Kunststoffen, Verbundstoffen  sowie 
Restmüll getrennt zu halten und wie folgt zur 
Einsammlung im Rahmen der Abfallentsorgung 
durch die Gemeinde bereitzustellen:

1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und 
Grünglas in die bereitgestellten Depotcon-
tainer (Sammelcontainer) einzufüllen.

2. Altpapier ist in den blauen Abfallbehälter 
einzufüllen, der auf dem Grundstück des 
Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in 
diesem blauen Abfallbehälter zur Abholung 
bereitzustellen oder in die bereitgestellten 
Depotcontainer (Sammelcontainer) zu brin-
gen. 

3. Bioabfälle sind in den braunen Abfallbe-
hälter einzufüllen, der auf dem Grundstück 
des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und 
in diesem braunen Abfallbehälter zur Abho-
lung bereitzustellen. Grünabfälle können im 
Rahmen der Bündelsammlung oder mittels 
Pflanzenabfallsäcken zur Abholung bereit-
gestellt werden, sofern keine Eigenkompos-
tierung gem. § 8 dieser Satzung stattfindet.

4. Metalle, Kunststoffe, Verbundstoffe (insbe-
sondere Verkaufsverpackungen aus diesen 
Materialien) sind in den gelben Wertstoff-
behälter oder gelben Wertstoffsack einzu-
füllen, der auf dem Grundstück des Abfall-
besitzers zur Verfügung steht und in diesem 
zur Abholung bereitzustellen.

 
5.  der verbleibende Restmüll ist in den grau-

en Abfallbehälter einzufüllen, 

     der auf dem Grundstück des Abfallbesitzers 
zur Verfügung steht und in diesem 

    grauen/schwarzen Abfallbehälter zur Abho-
lung bereitzustellen.

 
(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, 

sie dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich 
der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht 
neben die Abfallbehälter geworfen oder daneben 
gestellt werden. Abfälle dürfen nicht in den Ab-
fallbehälter eingestampft oder in ihnen in einer 
Art und Weise verdichtet werden, so dass eine 
Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr mög-
lich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet wer-
den kann und hierdurch der Entleerungsvorgang 
ausgeschlossen wird. Es ist nicht gestattet, bren-
nende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallbe-
hälter zu füllen oder Abfälle im Abfallbehälter zu 
verbrennen. 

(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie 
Abfälle, welche die Abfallbehälter oder das Sam-
melfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich 
verschmutzen können, dürfen nicht in die Abfall-
behälter und Abfallsäcke gefüllt werden. 

(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch 
unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter 
oder durch Einbringen nicht zugelassener Ge-
genstände an den Sammelfahrzeugen entste-
hen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten. 

(8) Die Gemeinde gibt die Termine für die Einsamm-
lung verwertbarer Stoffe und die Standorte der 
Annahmestellen/der Depotcontainer (Sammel-
container) rechtzeitig bekannt. 

(9)  Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen 
Depotcontainer für Altglas nur montags

bis samstags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 
Uhr benutzt werden.

§ 14
Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft

Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine 
Entsorgungsgemeinschaft für zwei unmittelbar be-
nachbarte Grundstücke zugelassen werden. Die in 
der Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grund-
stückseigentümer haften gegenüber der Gemeinde 
im Hinblick auf die zu zahlenden Abfallentsorgungs-
gebühr als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 421 ff. 
BGB.  
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§ 15
Häufigkeit und Zeit der Leerung  

(1) Die Leerung der vorhandenen Abfallgefäße er-
folgt wie folgt:

1.  Der blaue Abfallbehälter für Altpapier wird im 
4-Wochen-Rhythmus entleert. 

2.  Der braune Abfallbehälter für Bioabfälle wird im 
2-Wochen-Rhythmus entleert.

3. Der gelbe Wertstoffbehälter( oder gelber Wert-
stoffsack), insbesondere für Verkaufsverpackun-
gen aus Metall, Kunststoffen, Verbundstoffen, 
wird im 2-Wochen-Rhythmus entleert (abgeholt).

4. Der graue/schwarze Abfallbehälter (oder Abfall-
säcke und Windelsäcke) für Restmüll wird im 
2-Wochen-Rhythmus entleert.

 Der Grundstückseigentümer eines Einfamili-
enhauses kann, soweit nicht über zwei Perso-
nen gemeldet sind, die Abfuhr des 60 l grauen/
schwarzen Abfallbehälters auf einen 4-Wochen-
Rhythmus für das Kalenderjahr beantragen. Der 
Abfallbehälter wird hierfür besonders gekenn-
zeichnet.

5. Die Abfuhr der 1.100-l Container erfolgen 14-täg-
lich oder bei Bedarf wöchentlich.

 Die Depot-Container werden nach  Bedarf ge-
leert bzw. abgefahren

Die Abfuhrtermine werden von der Gemeinde be-
stimmt und bekanntgegeben.

§ 16 
Sperrmüll und Entsorgung von Elektro- und 

Elektronik-Altgeräten  

(1) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Ab-
fallbesitzer im Gebiet der Gemeinde hat im Rah-
men der §§ 2 - 4 das Recht, sperrige Abfälle, die 
wegen ihres Umfanges oder ihres Gewichts nicht 
in den nach dieser Satzung zugelassenen Abfall-
behältern eingefüllt werden können (Sperrmüll), 
von der Gemeinde außerhalb der regelmäßigen 
Abfallentsorgung gesondert abfahren zu lassen. 

(2) Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt 
vom sonstigen Abfall insbesondere Sperrmüll 
gesondert zur Abholung vor dem Grundstück 
bereitzustellen oder zu einer von der Gemeinde 
benannten Sammelstelle zu bringen. Die Ab-
holtermine für Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
werden gesondert durch die Gemeinde bekannt 
gegeben.  

§ 17
Anmeldepflicht

(1) Der Grundstückseigentümer  hat der Gemeinde 
den erstmaligen Anfall von Abfällen, die voraus-
sichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grund-
stück wohnenden Personen sowie jede wesent-
liche Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer 
Menge oder der auf den Grundstück wohnenden 
Personenzahl unverzüglich anzumelden.

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind 
sowohl der bisherige als auch der neue Eigentü-
mer verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

§ 18
   Auskunftspflicht, Betretungsrecht, Duldungs-

pflicht  

(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsbe-
rechtigte oder der Abfallbesitzer/ Abfallerzeuger 
sind verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die 
Abfallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen. Hierzu gehört insbesondere die Mitteilung 
über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Arbeits-
zeiten, die Anzahl der Betten in Kliniken und Be-
herbergungsunternehmen. 

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken 
, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfal-
len  sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflich-
tet, das Aufstellen von Abfallgefäßen auf ihrem 
Grundstück sowie das Betreten des Grundstücks 
zum Zweck des Einsammelns und zur Überwa-
chung des Getrennthaltens und der Verwertung 
von Abfällen zu dulden.  

(3) Den Bediensteten und Beauftragten der Gemein-
de ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Sat-
zung befolgt werden, im Rahmen des § 19 Abs. 
1 KrWG ungehinderter Zutritt zu Grundstücken 
zu gewähren, für die nach dieser Satzung An-
schluss- und Benutzungszwang besteht.  

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu be-
folgen.

 
(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der 

Gemeinde ausgestellten Dienstausweis auszu-
weisen.

(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit 
durch § 19 Abs. 1 Satz 3 KRWG eingeschränkt.
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§ 19
  Unterbrechung der Abfallentsorgung

(1) Unterbleibt die der Gemeinde obliegende Ab-
fallentsorgung bei vorübergehenden Einschrän-
kungen, Unterbrechungen oder Verspätungen 
infolge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebs-
notwendigen Arbeiten oder behördlichen Verfü-
gungen, werden die erforderlichen Maßnahmen 
so bald wie möglich nachgeholt. 

(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch 
auf Ermäßigung der Gebühren oder auf Scha-
densersatz. 

§ 20
       Benutzung der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung/Anfall der Abfälle

(1)  Die gebührenpflichtige Benutzung der kommu-
nalen Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, 
wenn dem anschluss- und benutzungspflichti-
gen Grundstückseigentümer ein oder mehrere 
Abfallgefäße zur Verfügung gestellt worden sind 
oder ein oder mehrere Abfallgefäße anderweitig 
vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung 
bereitgestellt werden und das an die kommuna-
le Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene 
Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung 
dieser Abfallbehältnisse angefahren wird.  

(2)  Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern 
als angefallen, wenn die Voraussetzungen des 
Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals 
erfüllt sind.   

(3)  Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, im Abfall nach 
verlorenen Gegenständen suchen zu lassen. Im 
Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden 
als Fundsachen behandelt.

(4)  Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und 
zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu durchsu-
chen oder wegzunehmen.

§ 21
  Abfallentsorgungsgebühren 

Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsor-
gungseinrichtung der Gemeinde Brüggen und die 
sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben 
durch die Gemeinde werden Abfallentsorgungs-
gebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen 
Gebührensatzung für die kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung der Gemeinde Brüggen erhoben. 

§ 22
Andere Berechtigte und Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstücksei-
gentümer ergebenden Rechte und Pflichten gelten 
entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungsei-
gentümer und sonstige Nutzungsberechtigte im Sin-
ne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher 
sowie alle sonstigen zum Besitz eines Grundstücks 
dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer 
werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch be-
freit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Be-
nutzungspflichtige vorhanden sind. 

§ 23
Begriff des Grundstücks

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig 
von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im 
Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücks-
bezeichnung jeder zusammenhängende Grundbe-
sitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-
det. 

§ 24
Ordnungswidrigkeiten   

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht 
getroffenen Regelungen handelt ordnungswid-
rig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Sat-
zung zuwiderhandelt, indem er 

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlosse-
ne Abfälle der Gemeinde zum Einsammeln 
oder Befördern überlässt;

b) überlassungspflichtige Abfälle der Gemein-
de nicht überlässt oder von der Gemeinde 
bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke 
zum Einfüllen von Abfällen nicht benutzt 
und damit dem Anschluss- und Benutzungs-
zwang in § 6 zuwider handelt;

c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter 
oder Abfallsäcke entgegen § 13 Abs. 4 die-
ser Satzung mit anderen Abfällen füllt;

d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvor-
gaben in § 13 Abs. 2, Abs. 4 , Abs. 5 und 
Abs. 6 dieser Satzung befüllt;

e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder we-
sentliche Veränderungen des Abfalls gemäß 
§ 17 dieser Satzung nicht unverzüglich an-
meldet;

f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i. 
V. m § 20 Abs.4 dieser Satzung unbefugt 
durchsucht oder wegnimmt;

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu  50.000 € geahndet werden, soweit nicht 
andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine 
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höhere Geldbuße vorsehen.  

§ 25
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Gemeinde Brüggen vom 03. November 2016 au-
ßer Kraft.

Anlage 1 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Brüggen

Abfall-
schlüssel-
nummer 

Erläuterun-
gen am 
Ende der 
Liste

Kapitelüberschriften (Herkunft) und Abfallbezeichnungen gemäß 
Abfallverzeichnisverordnung 

   

02  
Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von 
Nahrungsmitteln

02 01  Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei

02 01 02 A Abfälle aus tierischem Gewebe (Tierische Nebenproduktegesetz beachten)
02 01 03 G Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
02 01 04  Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
02 01 99 A Abfälle a.n.g.
   

02 02  Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und 
anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs

02 02 02 A Abfälle aus tierischem Gewebe (Tierische Nebenproduktegesetz beachten)
02 02 03 A für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 02 99 A Abfälle a.n.g.
   

02 03  

Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, 
Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, 
der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und 
Fermentierung von Melasse

02 03 04 A für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 03 99 A Abfälle a.n.g.
   
02 05  Abfälle aus der Milchverarbeitung
02 05 01 A für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 05 99 A Abfälle a.n.g.
   

02 07  Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken 
(ohne Kaffee, Tee und Kakao)

02 07 02 A Abfälle aus der Alkoholdestillation
02 07 99 A Abfälle a.n.g.
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03  Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, 
Zellstoffen, Papier und Pappe

03 01  Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und 
Möbeln

03 01 01 G Rinden und Korkabfälle (unbehandelt)

03 01 05 A
Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 03 01 04* fallen (03 01 04* wären Abfälle dieser Art, die 
gefährliche Stoffe enthalten)

03 01 99 A Abfälle a.n.g.
   

03 03  Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton 
und Pappe

03 03 01 G Rinden- und Holzabfälle (unbehandelt)
03 03 07 A mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Aufl ösung von Papier- und Pappabfällen
03 03 08 A Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

03 03 10 A Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen 
Abtrennung

03 03 99 A Abfälle a.n.g.
   
04  Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
04 01  Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie
04 01 08 A chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne)
04 01 09 A Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish 
04 01 99 A Abfälle a.n.g. 
   
04 02  Abfälle aus der Textilindustrie
04 02 09  Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)
04 02 10 A organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse)
04 02 21  Abfälle aus unbehandelten Textilfasern
04 02 22  Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern
04 02 99 A Abfälle a.n.g.
   

07 02  Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern

07 02 13  Kunststoffabfälle
07 02 99 A Abfälle a.n.g.
   

07 06  
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und 
Körperpfl egemitteln

07 06 99 A Abfälle a.n.g.
   

08  
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Beschichtungen (Farben, Lacken, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und 
Druckfarben

08 01  Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) und 
Entfernung von Farben und Lacken

08 01 12 A
Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11* fallen (08 
01 11* wären Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten)
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08 01 18 A
Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 
01 17* fallen (08 01 17* wären solche Abfälle aus der Farb- und Lackentfernung, 
die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten)

08 01 99 A Abfälle a.n.g.
   

08 02  Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 
anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe)

08 02 01 A Abfälle von Beschichtungspulver
   

08 03  Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Druckfarben

08 03 13 A Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12* fallen (08 03 
12* wären solche Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten)

08 03 15 A Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14* fallen (08 03 
14* wären solche Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten)

08 03 18 A Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17* fallen (08 03 17* 
wären Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten)

   

08 04  
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 
von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender 
Materialien)

08 04 10 A
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09* 
fallen (08 04 09* wären solche Klebstoff- und Dichtmasseabf., die organische 
Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten)

   
09  Abfälle aus der fotografischen Industrie
09 01  Abfälle aus der fotografischen Industrie
09 01 07 A Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten

09 01 08  Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen 
enthalten

   

12  
Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der 
physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen 
und Kunststoffen

12 01  
Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der 
physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen 
und Kunststoffen

12 01 05  Kunststoffspäne und -drehspäne
12 01 99 A Abfälle a.n.g.
   

15  Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und 
Schutzkleidung (a.n.g.)

15 01  Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle)

15 01 01 G Verpackungen aus Papier und Pappe
15 01 02 G/V Verpackungen aus Kunststoff
15 01 03 G/V Verpackungen aus Holz
15 01 04 G/V Verpackungen aus Metall
15 01 05 G/V Verbundverpackungen
15 01 06 G/V gemischte Verpackungen
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15 01 07 G/V Verpackungen aus Glas (Entsorgung über getrennte Hohlglassammlung, nicht 
gelbeTonne / gelber Sack)

15 01 09 G/V Verpackungen aus Textilien

15 01 10* R/S Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind

15 01 11* S Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) 
enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse

   
15 02  Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung 

15 02 02* S Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

15 02 03  Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 15 02 02* fallen

   
16  Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind

16 01  
Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler 
Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der 
Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08)

16 01 03 A Altreifen 
16 01 07* R/S Ölfilter
16 01 14* S Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
16 01 15 S Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14* fallen
   
16 02  Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten
16 02 09* S Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten

16 02 13* E
gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 02 09* bis 16 02 12* fallen (das wären bestimmte 
gefährliche Bestandteile)

16 02 14 E gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09* bis    16 02 13* 
fallen (das wären Geräte, die gefährliche Bestandteile enthalten)

16 02 16  aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 02 15* fallen (das wären gefährliche Bestandteile)

   
16 05  Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien
16 05 04* S/(S) Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

16 05 06* S Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, 
einschließlich Gemische von Laborchemikalien

16 05 07* S Gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 
oder solche enthalten

16 05 08* S Gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder 
solche enthalten

16 05 09 S Gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06*, 16 05 
07* und 16 05 08* fallen

   

17  Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten 
Standorten)

17 02  Holz, Glas und Kunststoff
17 02 01  Holz
17 02 03  Kunststoff
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17 03  Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 03 02 A Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen (17 03 01*  
wären kohlenteerhaltige Bitumengemische)

   
17 06  Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe

17 06 04 A
Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 17 06 03* 
fällt (das wäre Dämmmaterial, das Asbest enthält oder aus gefährlichen Stoffen 
besteht oder solche enthält)

17 09  Sonstige Bau- und Abbruchabfälle

17 09 04  
gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 
01*, 17 09 02* und 17 09 03*  (das wären solche Abfälle, die Quecksilber bzw. 
PCB bzw. andere gefährliche Stoffe enthalten) fallen

   

18  
Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung 
und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der 
unmittelbaren Krankenpflege stammen)

18 01  Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von 
Krankheiten beim Menschen

18 01 01  
spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03* - das wären infektiöse 
Abfälle), von Abgabestellen mit geringem Abfallaufkommen (Haushalte oder 
Arztpraxen) - nur in durchstichfesten Behältnissen

18 01 04  

Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 
keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, 
Wäsche, Einwegkleidung, Windeln), von Abgabestellen mit geringem 
Abfallaufkommen (Haushalte oder Arztpraxen)

18 01 07 A Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06* fallen (18 01 06* 
wären Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten)

18 01 09  Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08* fallen ( 18 01 08* 
wären zytotoxische und zytostatische Arzneimittel) 

   

18 02  Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei 
Tieren

18 02 01  

spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 
02* fallen (das wären infektiöse Abfälle), von Abgabestellen mit geringem 
Abfallaufkommen (Haushalte oder Tierarztpraxen) -  nur in durchstichfesten 
Behältnissen

18 02 03  
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 
keine besonderen Anforderungen gestellt werden, von Abgabestellen mit 
geringem Abfallaufkommen (Haushalte oder Tierarztpraxen)

18 02 06 A Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05* fallen (18 02 05* 
wären Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten)

   

19  
Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke

19 08  Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a.n.g.
19 08 01 A Sieb- und Rechenrückstände
19 08 02 A Sandfangrückstände
19 08 99 A Abfälle a.n.g.
   

19 09  Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
oder industriellem Brauchwasser
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19 09 01 A feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände
19 09 04 A gebrauchte Aktivkohle
19 09 05 A gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze
   

19 12  Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, 
Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.

19 12 01 G Papier und Pappe
19 12 04  Kunststoff und Gummi

19 12 07  Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06*  fällt (19 12 06* wäre Holz, 
das gefährliche Stoffe enthält) 

19 12 12 A
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 
Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11* fallen (19 
12 11* wären solche Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten)

   

20  
Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und 
industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt 
gesammelter Fraktionen 

20 01  Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)
20 01 01 G Papier und Pappe

20 01 08 G

biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle:                                                                                                                           
- alle pflanzlichen Abfälle (unzubereitet u. ungekocht) in die braune Tonne                                                                          
- zubereitete und tierische Küchenabfälle aus privaten Haushalten in die graue 
Tonne                                                                                          - alle (pflanzlichen 
und) tierischen biologisch abbaubaren Küchen- u. Kantinenabfälle aus Gewerbe 
über separate Sammlung u. Verwertung der privaten Entsorgungsfirmen

20 01 10  Bekleidung
20 01 11  Textilien
20 01 13* S Lösemittel
20 01 14* S Säuren
20 01 15* S Laugen
20 01 17* S Fotochemikalien
20 01 19* S Pestizide
20 01 21* S/E Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
20 01 23* E gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten (Kühlgeräte)
20 01 25  Speiseöle und Fette
20 01 26* R/(S) Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen 
20 01 27* S Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

20 01 28  Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 20 01 27* fallen

20 01 32  Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31* fallen (20 01 31* wären 
zytotoxische und zytostatische Arzneimittel) 

20 01 33* R/S

Batterien und Akkumulatoren,  die unter 16 06 01*, 16 06 02* 
oder 16 06 03*  fallen (das wären: Bleibatterien bzw. Ni-Cd-
Batterien bzw. Quecksilber enthaltende Batterien), sowie gemischte 
Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten                                                                                                                                        
                                                                 gem. Batterieverordnung 
Rücknahmepflicht des Händlers, Pfandpflicht  für KFZ-Blei-Akkus , ansonsten 
auch Schadstoffmobil möglich, ebenso für Blei-Akkus vor Inkrafttreten der BattV 
am 01.09.2001

20 01 34 R/S Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33* fallen                                                                  
gem. Batterieverordnung Rücknahmepflicht beim Händler
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20 01 35* E
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile  
enthalten (Ölradiatoren), mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21* und 20 01 
23* fallen 

20 01 36 E gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 20 01 21*, 20 01 23* und          20 01 35* fallen

20 01 38  Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37* fällt (20 01 37*  wäre Holz, 
das gefährliche Stoffe enthält) 

20 01 39  Kunststoffe
20 01 40  Metalle
   
20 02  Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)
20 02 01 G biologisch abbaubare Abfälle (nur pflanzliche Bestandteile)
20 02 03  andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
   
20 03  Andere Siedlungsabfälle
20 03 01  gemischte Siedlungsabfälle
20 03 02  Marktabfälle
20 03 03  Straßenkehricht
20 03 06 A Abfälle aus der Kanalreinigung
20 03 07 G Sperrmüll
20 03 99 A Siedlungsabfälle a. n. g.

 
 G    =  getrennte Erfassung oder bei gewerb-

lichen Anfallstellen auch über private 
Entsorgungsfirmen

 S  =    getrennte Erfassung aus privaten 
Haushaltungen über Schadstoffmobil 
in haushaltsüblichen Mengen.
(Von gewerblichen Anfallstellen bis 
2.000 kg/Jahr Entsorgung über vom 
Kreis vorgehaltenen Sonderabfallzwi-
schenläger oder über Gewerbeschad-
stoffmobile der privaten Entsorgungs-
firmen)

(S)   =  Feuerlöscher und Altöle nicht am 
Schadstoffmobil, sondern Schadstoff-
annahmestelle des Kreises Viersen  
(gegen Entgelt)

R/S    =   Rückgabe an den Handel oder Abgabe 
  an Schadstoffmobil 
G/V    =   getrennte Erfassung aus privaten 

Haushalten nach Verpackungsverord-
nung über gelbe Tonne / gelber Sack    
oder im gewerblichen Bereich auch 
durch andere nach Verpackungsver-
ordnung Verpflichtete

A     =    Entsorgung über die kommunale 
Restmüllabfuhr von gewerblichen An-
fallstellen nur nach Anfrage bei der 
Gemeindeverwaltung oder der Abfall-
beratung des Kreises Viersen und de-
ren Bestätigung 

E     =    Rückgabe nach Elektro-G

*    =    Die mit einem Sternchen (*) versehe-
nen Abfallarten im Abfallverzeichnis 
sind gefährlich im Sinne des Paragra-
phen 48 des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüg-
gen über die Abfallentsorgung vom 13. Dezember 
2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn: 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.
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Brüggen, den 13. Dezember 2016
gez. 

Gellen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1105

Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Er-
hebung von Gebühren für die Abfallentsorgung 
vom 13. Dezember 2016

Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat aufgrund des 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666), in der zur Zeit gelten-
den Fassung, der §§ 1, 4, 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712), in der zur 
Zeit geltenden Fassung, des § 21 der Satzung der 
Burggemeinde Brüggen über die Abfallentsorgung in 
der zur Zeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2016 folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Gegenstand der Satzung
§ 2 Gebührenpflichtige und Gebührenpflicht
§ 3 Gebührenbemessung
§ 4 Gebührensätze
§ 4 a Gebührenabschlag
§ 5 Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren
§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1
Gegenstand der Satzung

Für die Benutzung der gemeindlichen Abfallentsor-
gung werden Gebühren erhoben.

§ 2
Gebührenpflichtige und Gebührenpflicht

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der an die 
gemeindliche Abfallentsorgung angeschlosse-
nen Grundstücke und die ihnen Gleichgestellten 
gemäß § 22 der Satzung der Gemeinde Brüggen 
über die Abfallentsorgung.

(2) Weiterhin sind sonstige Abfallbesitzer gebühren-
pflichtig, die ihre Abfälle durch die Gemeinde ent-
sorgen lassen.

(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner.

(4) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. Tag des 
Kalendermonats, der auf den Anschluss folgt. 
Sie endet mit dem Ablauf des 1. Tages des fol-
genden Monats, in dem die Benutzung der ge-
meindlichen Abfallentsorgung aufhört.

(5) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde 
alle nach dieser Satzung erforderlichen Anga-
ben, insbesondere zur Bemessung der Gebühr, 
rechtzeitig zu machen sowie jede Veränderung 
dieser Angaben unverzüglich anzuzeigen.

(6) Wechselt der Gebührenpflichtige, so sind sowohl 
der bisherige als auch der neue Gebührenpflich-
tige verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich zu 
benachrichtigen. Ein Wechsel in der Gebühren-
pflicht wird am 1. Tag des auf die Benachrichti-
gung folgenden Kalendermonats wirksam.

§ 3
Gebührenbemessung

(1) Bemessungsgrundlagen für die Höhe der Ge-
bühr sind:

1.  Größe und Anzahl der auf dem Grundstück auf-
gestellten Abfallbehälter im System „Graue Ton-
ne“.

a)  Die (Mindest-)behältergröße richtet sich nach der 
Anzahl der einem Grundstück, das zu Wohnzwe-
cken genutzt wird, anrechenbaren Einwohnern 
und dem sich daraus ergebenden Mindestbe-
hältervolumen gem. § 11 Abs. 2 der Satzung der 
Gemeinde Brüggen über die Abfallentsorgung.

 Auf Antrag bleiben bei der Berechnung der Ein-
wohnerzahl für den nachgewiesenen entspre-
chenden Zeitraum Haushaltsangehörige unbe-
rücksichtigt, die für längere Zeit (mindestens un-
unterbrochen sechs Monate) abwesend sind.

b)  Die (Mindest-)behältergröße richtet sich auf ei-
nem Grundstück, das insgesamt nicht zu Wohn-
zwecken genutzt wird, nach den zugrunde liegen-
den Einwohnergleichwerten und dem Mindestbe-
hältervolumen gem. § 11 Abs. 3 der Satzung der 
Gemeinde Brüggen über die Abfallentsorgung.

2.  Zusatzgefäße, die für die unter Ziffer 1 a) und 1 
b) genannten Grundstücke beantragt, genehmigt 
und aufgestellt werden.

3.  Anzahl der Abfallsäcke nach § 10 Abs. 2 (letz-
ter Absatz) der Satzung der Gemeinde Brüggen 
über die Abfallentsorgung.
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4.  Art und Anzahl der auf einem insgesamt nicht zu 
Wohnzwecken dienenden und gewerblich ge-
nutzten Grundstück aufgestellten Abfallbehälter 
im System „Blaue Tonne“.

5.  Anzahl der Pflanzenabfallsäcke nach § 2 Abs. 2 
Ziffer 2 der Satzung der Gemeinde Brüggen über 
Abfallentsorgung.

6.  Anzahl der Abfallbehälter (System braune Ton-
ne), die für Grundstücke, die zu Wohnzwecken 
und/oder gewerblich genutzt werden, beantragt 
werden und über die Maßgaben der § 11 Abs. 
2 und Abs. 3 der Satzung der Gemeinde Brüg-
gen über die Abfallentsorgung hinausgehen 
(Zusatzgefäße).

§ 4
Gebührensätze

(1) Die Gebühr beträgt jährlich:

  a) nach § 3, Abs. 1, Ziffer 1 a) und 1 b) und für 
Zusatzgefäße nach § 3, Abs. 1, Ziffer 2 

  für einen 60 l Behälter 
  bei 4-wöchentlicher Leerung         88,77 €
  für einen 60 l Behälter           141,47 €
  für einen 80 l Behälter         177,50 €
  für einen 120 l Behälter              249,25 €
  für einen 240 l Behälter      465,34 €
  für einen 1.100 l Container
  wöchentliche Leerung   4.514,88 €
  14-tägige Leerung   2.277,07 €

  b) für Gefäße im System „Blaue Tonne“ nach § 
3, Abs. 1, Ziffer 4

  für einen 240-l-Behälter,
  bei 4 wöchentlicher Leerung           24,03 €
  für einen 1.100-l-Container,
  bei 4 wöchentlicher Leerung         197,36 €

 c) Die Gebühr je Pflanzenabfallsack nach § 3, 
Abs. 1, Ziffer 5, beträgt                     2,00 €

 d) Die Gebühr für die Zusatz-Abfallbehälter (Sys-
tem braune Tonne) nach § 3, Abs.1, Ziffer 6 be-
trägt je Gefäß (120 l oder 240 l    40,00 €

(2) In den Gebühren nach Abs. 1 sind - abgesehen 
von der Regelung in Buchstabe b) - auch die 
Kosten für das Einsammeln und Befördern sper-
riger Abfälle, sowie das Einsammeln und Beför-
dern von Papier, Pappe und kompostierbaren 
Pflanzenabfällen (§§ 2 Abs. 2, Ziffern 2, 3 und 
4 der Satzung der Gemeinde Brüggen über die 
Abfallentsorgung) enthalten.

(3) Die Gebühr je Abfallsack nach § 3 Abs. 1, Ziffer 

3, beträgt                               4,50 €

(4) Die Gebühr für den beantragten Austausch ei-
nes Behälters im System 

 „braune Tonne“ beträgt    50,00 €

(5) Für die jährliche Gebührenfestsetzung ist das 
tatsächliche Behältervolumen zum 01.01. eines 
jeden Jahres maßgebend.

 Änderungen der Gebührenfestsetzung, die sich 
durch einen Wechsel der Behältergröße im Laufe 
des Kalenderjahres ergeben, wird jeweils zum 1. 
Tag des folgenden Kalendermonats berücksich-
tigt.

§ 4 a
Gebührenabschlag

Liegen die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom 
Anschluss- und Benutzungszwang an das System 
braune Tonne der Gemeinde vor (§ 8, Abs. 1 der Sat-
zung der Gemeinde Brüggen über die Abfallentsor-
gung), dann reduziert sich die Abfallentsorgungsge-
bühr nach § 4 Abs. 1a) um    40,00 €
(sog. Eigenkompostierungsabschlag).

§ 5
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr oder, 
wenn die Gebührenpflicht erst während des 
Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Jah-
res durch Gebührenbescheid festgesetzt. Der 
Bescheid kann mit einem anderen Abgabenbe-
scheid verbunden sein.

(2) Die Gebühren sind zu je 1/4 des Jahresbeitrages 
zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11 zu entrich-
ten.

 Bis zur Bekanntgabe eines neuen Bescheides 
sind die Gebühren über das Jahr hinaus an den 
gleichen Fälligkeitsterminen unter Zugrundele-
gung des zuletzt festgesetzten Jahresbetrages 
zu zahlen.

 Nachforderungen sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu 
entrichten.

(3) Auf Antrag können die Gebühren abweichend 
von Abs. 2 Satz 1 zum 1. Juli in einem Jahresbe-
trag entrichtet werden.

 Der Antrag muss spätestens bis zum 30.Sep-
tember des vorangegangenen Kalenderjahres 
gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise 
bleibt so lange maßgebend, bis ihre Änderung 
beantragt wird. Für den Änderungsantrag gilt 
Satz 2 entsprechend.
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(4) Die Gebühr für den Abfallsack (§ 4 Abs. 3) ist in 
diesem Kaufpreis enthalten und mit dem Kauf 
fällig.

§ 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung der Gemeinde Brüggen über 
die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung 
vom 03. November 2016 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüg-
gen über die Erhebung von Gebühren für die Abfal-
lentsorgung vom 13. Dezember 2016 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Brüggen, den 13. Dezember 2016
gez. 

Gellen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1121

Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Satzung der Burggemeinde Brüggen über 
die Festsetzung des Gebührensatzes für die 
Gewässerunterhaltung vom 13. Dezember 2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666), der §§ 87, 88, 89, 91 und 92 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), 
der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW, S. 712), in den jeweils 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung gel-
tenden Fassungen, sowie aufgrund der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Gewässerunter-
haltung vom 28. Juni 2011 hat der Rat der Burgge-
meinde Brüggen in seiner Sitzung am 13. Dezember 
2016 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1

Die Gebühren für die Gewässerunterhaltung betra-
gen für das Jahr 2009

für das Gebiet des Schwalmverbands:

außerhalb geschlossener Ortschaften:
- Waldflächen                                                    0,22 €
- landwirtschaftlich genutzte und 
  sonstige Flächen                                             0,38 €

innerhalb geschlossener Ortslagen
- befestigten Flächen, von denen Nieder-
  schlagswasser abgeleitet wird                        4,73 €
- unbefestigten Flächen oder
  befestigten Flächen ohne Ableitung
  des Niederschlagswassers                             0,29 €

für das Gebiet des Niersverbands:

außerhalb geschlossener Ortschaften:
- Waldflächen                                                    0,05 €
- andwirtschaftlich genutzte und 
  sonstige Flächen                                                 0,09 €

innerhalb geschlossener Ortslagen
- befestigten Flächen, von denen Nieder-
  schlagswasser abgeleitet wird                          1,07 €
- unbefestigten Flächen oder
  befestigten Flächen ohne Ableitung
  des Niederschlagswassers                             0,07 € 

für das Gebiet des Netteverbands:

außerhalb geschlossener Ortschaften:
- Waldflächen                                                      0,21 €
- landwirtschaftlich genutzte und 
  sonstige Flächen                                                 0,37 €

innerhalb geschlossener Ortslagen
- befestigten Flächen, von denen Nieder-
  schlagswasser abgeleitet wird                         4,59 €
- befestigten Flächen ohne Ableitung
  des Niederschlagswassers                                    0,28 €
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§ 2

Die Satzung ritt rückwirkend zum 01.01.2009 in 
Kraft. 
Diese Satzung ersetzt die Satzung vom 09. 
Dezember 2008.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüg-
gen über die Festsetzung des Gebührensatzes für 
die Gewässerunterhaltung vom 13. Dezember 2016 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn: 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Brüggen, den 13. Dezember 2016
gez. 

Gellen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1123

Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Satzung der Burggemeinde Brüggen über 
die Festsetzung des Gebührensatzes für die 
Gewässerunterhaltung vom 13. Dezember 2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666), der §§ 87, 88, 89, 91 und 92 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), 
der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW, S. 712), in den 
jeweils zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Satzung geltenden Fassungen, sowie aufgrund der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Gewässerunterhaltung vom 28. Juni 2011 hat der 
Rat der Burggemeinde Brüggen in seiner Sitzung am 
13. Dezember 2016 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1

Die Gebühren für die Gewässerunterhaltung betragen 
für das Jahr 2010

für das Gebiet des Schwalmverbands:

außerhalb geschlossener Ortschaften:
- Waldflächen                                                    0,20 €
- landwirtschaftlich genutzte und 
  sonstige Flächen                                             0,35 €

innerhalb geschlossener Ortslagen
- befestigten Flächen, von denen Nieder-
  schlagswasser abgeleitet wird                        4,43 €
- unbefestigten Flächen oder
  befestigten Flächen ohne Ableitung
  des Niederschlagswassers                             0,27 €

für das Gebiet des Niersverbands:

außerhalb geschlossener Ortschaften:
- Waldflächen                                                    0,04 €
- andwirtschaftlich genutzte und 
  sonstige Flächen                                                 0,08 €

innerhalb geschlossener Ortslagen
- befestigten Flächen, von denen Nieder-
  schlagswasser abgeleitet wird                          0,96 €
- unbefestigten Flächen oder
  befestigten Flächen ohne Ableitung
  des Niederschlagswassers                             0,06 € 

für das Gebiet des Netteverbands:

außerhalb geschlossener Ortschaften:
- Waldflächen                                                      0,17 €
- landwirtschaftlich genutzte und 
  sonstige Flächen                                                 0,29 €

innerhalb geschlossener Ortslagen
- befestigten Flächen, von denen Nieder-
  schlagswasser abgeleitet wird                         3,69 €
- befestigten Flächen ohne Ableitung
  des Niederschlagswassers                                    0,23 €

§ 2

Die Satzung ritt rückwirkend zum 01.01.2010 in 
Kraft. 
Diese Satzung ersetzt die Satzung vom 10. 
Dezember 2009.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüggen 
über die Festsetzung des Gebührensatzes für die 
Gewässerunterhaltung vom 13. Dezember 2016 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn: 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Brüggen, den 13. Dezember 2016
gez. 

Gellen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1124

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Veröffentlichung der Mitglieder von Organen und 
Ausschüssen der Gemeinde Grefrath über ihre 
Mitgliedschaften nach § 16 Korruptionsbekämp-
fungsgesetz sowie nach § 2 Abs. 1 der Ehrenord-
nung der Gemeinde Grefrath vom 26.09.2005.

Hinweis:
Die Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der 

Angaben und der Aktualisierung bei Verände-
rungen liegt bei den Meldepflichtigen. 

Legende:
1)  =   ausgeübter Beruf
2)  =   Beraterverträge
3)  =   Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und an-

deren Kontrollgremien im Sinne des           § 
125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes

4)  =  Mitgliedschaften in Organen von ver-
selbstständigten Aufgabenbereichen in 
öffentlich rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten 
Behörden und Einrichtungen

5)  =   Mitgliedschaften in Organen sonstiger pri-
vatrechtlicher Unternehmen

6)  =   Funktionen in Vereinen oder vergleichba-
ren Gremien

Ratsmitglieder:

Angenvoort, Roland
1)   Verwaltungsdirektor
4)   a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde- 

 werke Grefrath GmbH
      b)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und   

 Freizeit gGmbH Grefrath
      c)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-  

 ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesell- 
  schaft mbH Grefrath
      d)  Mitglied im Beirat Flugplatzgemeinschaft 
  Grenzland e.V. 
     e)  Vertreter der Gemeinde in der gemeinnützi-
  gen Baugenossenschaft Oedt e.G. 
6)  Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Grefrath

Baumgart, Rita
1)   Chefarztsekretärin
4)   a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und Freizeit 
  gGmbH Grefrath
      b)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH 
  Grefrath
      c)  stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung  

 beim Städte- und Gemeindebundes NRW   

Bauten, Hans-Willi
1)   Oberstudienrat i.R.
4)   a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und Freizeit 
  gGmbH Grefrath
     b)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und  

 Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH 
  Grefrath
      c)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-
  werke Grefrath GmbH 
      d)  Mitglied im Regionalbeirat der Sparkasse 
  Krefeld

Bayer Olaf
1)  Geschäftsführer
4)  a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-
  werke Grefrath GmbH
     b)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und Freizeit 
  gGmbH Grefrath
     c)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH 
  Grefrath
     d)  Mitglied im Beirat Flugplatzgemeinschaft 
  Grenzland e.V.
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5)  Gesellschafter der Fa. Rathmackers Bedachungs 
GmbH

Bedronka, Bernd
1)   Geschäftsführer
4)   a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 
  Grefrath GmbH
      b)  stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
   Sport und Freizeit gGmbH Grefrath
      c)  Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sport-
  stätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsge-
  sellschaft mbH Grefrath
      d)   Mitglied im Regionalrat
      e)  stellv. Vorsitzender des Strukturausschusses  

 des Regionalrats Düsseldorf
      f)  Mitglied in der Veranstaltergemeinschaft Lo-
  kalfunk Krefeld/Kreis Viersen
      g)  stellv. Mitglied in der Gesellschafterversamm-
  lung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
  für den Kreis Viersen GmbH      
       h)  Mitglied im Vorstand Stiftung für sozialen 
  Frieden der Arbeiterwohlfahrt im Kreis Vier-
  sen
       i)  stellv. Mitglied im Regionalbeirat der Sparkas-
  se Krefeld 
5)  Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt, Kreisver-

band Viersen  e.V.
6)   a)  stellv. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat  

 der Gemeinde Grefrath
      b)  stellv. Ortsverbandsvorsitzender der SPD   

 Grefrath
      c)  Mitglied im Vorstand der SPD Grefrath
     d)  Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein   

 Grefrath
      e)  Mitglied im Förderverein der Gemeinschafts- 

 grundschule Grefrath
      f)  Mitglied im Förderverein Thomamaeum Kem-
  pen
      g)  Mitglied im SSCK Kempen e.V.
      h)  Mitglied Beratung-Information-Selbsthilfe e.V.
      i)  ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Kre-
  feld

Ernesti, Jens 
1)  Doktorrand und Fraktionsgeschäftsführer der 

Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
4)   a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-
  werke Grefrath GmbH (bis 2.3.15)
      b)  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 
  Grefrath GmbH (ab 2.3.15)
      c)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
  Freizeit gGmbH Grefrath  
      d)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät- 
  ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesell-
  schaft mbH
      e)  stellv. Mitglied im Beirat der Flugplatzgesell-
  schaft Grenzland e.V
     f)  Mitglied im Regionalbeirat der Sparkasse 

Krefeld
6)  a)  Vorsitzender der Fraktion von Bündnis 90/Die 
  Grünen im Rat der Gemeinde Grefrath
      b)  Geschäftsführer des Kreisverbandes von   

 Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Viersen
      c)  sachkundiger Bürger der Kreistagsfraktion 
  von Bündnis 90/Die Grünen
      d)  Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen
      e)  Mitglied im Vorstand von Bündnis 90/Die Grü-
  nen Ortsverband Grefrath
      f)  ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsge-
  richt Düsseldorf

Fasselt, Georg
1)   Berater für Medizinprodukte
4)   a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-
  werke Grefrath GmbH
      b)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
  Freizeit gGmbH Grefrath 
      c)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesell-
  schaft mbH
      d)  stellv. Vertreter der Gemeinde in der Bauge-
  nossenschaft Oedt e.G.
     e)  Mitglied in der Mitgliederversammlung beim 
  Städte- und Gemeindebund NRW

Funken, Markus 
1)  Kaufmännischer Angestellter
4)  a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und Freizeit 
  gGmbH Grefrath
     b)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH 
  Grefrath
     c)   stellv. Mitglied im Beirat der Rettungswache 
  Kempen

Hegger, Norbert (ab 01.04.2016)
1)  Versicherungskaufmann 
6)  2. Schatzmeister im Vorstand des Reitervereins 

Graf Holk 

Heinze, Marita 
1)  Erzieherin

Heinze-Süselbeck, Margit 
1)  Erzieherin
4)  a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
  Freizeit gGmbH Grefrath 
     b)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesell-
  schaft mbH

Heller, Dorothea
1)  Diplompsychologin
4)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewer-

ke Grefrath GmbH
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Henrichs, Jürgen
1)  Technischer Angestellter
4)  a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und   

 Freizeit gGmbH Grefrath
     b)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesell-
  schaft mbH Grefrath
     c)   Mitglied im Beirat der Rettungswache Kem-
  pen

Hermanns-Leuf, Bettina
1)   Dipl.-Rechtspflegerin/Justizbeamtin
4)   Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 

Grefrath GmbH
 
Holstein, Norbert
1)  Weber/Rentner
4)  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 

Grefrath GmbH
6)   Versichertenältester in der Deutschen Renten-

versicherung

Hübecker, Wilhelmine
1)   Dipl.-Ing. /Teamleiterin Steuerberatung
4)   a)  Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gemein-
  dewerke Grefrath GmbH
      b)  Mitglied  im Aufsichtsrat der Sport und Frei
  zeit gGmbH Grefrath
      c)  Mitglied  im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH 
  Grefrath
6)   Geschäftsführerin des St. Martinsvereins Vin-

krath

Jacobs, Karl-Heinz
1)  Lehrer a.D.
4)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewer-

ke Grefrath GmbH

Kappenhagen, Christian 
1)  Regierungsamtsrat Land NRW
4)  a)  Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sport und 
  Freizeit gGmbH
     b)  stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
  Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Be-
  triebsgesellschaft mbH
     c)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-
  werke Grefrath GmbH
6)  Vorsitzender des DRK-Ortsverband Grefrath

Kersten, Heinz-Uwe 
1) Kaufmann
4) a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
 Freizeit gGmbH
       b)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesell-
  schaft mbH
5) Mitgesellschafter der Firma Environ GmbH

Knorr, Alfred 
1)  Oberstudienrat a.D.
4)   stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewer-

ke Grefrath GmbH

Lamprecht, Marcus 
1)  Referent für Ökologie und Mobilität/Uni Duisburg-

Essen
4)  a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-
  werke Grefrath GmbH
     b)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und Freizeit 
  gGmbH
     c)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH 
     d)  Mitglied in der Mitgliederversammlung beim 
  Städte- und Gemeindebund NRW
     e) stellv. Mitglied im Beirat der Rettungswache 
  Kempen 

Lehnen, Elisabeth
1)  Geschäftsführerin
4)  a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 
  Grefrath GmbH
     b)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
  Freizeit gGmbH Grefrath
     c)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesell-
  schaft mbH Grefrath
     d)  stellv. Mitglied im Beirat der Flugplatzgemein-
  schaft Grenzland e.V.
     e)  Mitglied in der Gesellschafterversammlung 
  der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
  Kreises Viersen GmbH
6)  a)  Mitglied im Präsidium des Verbandes Deut-
  scher Verkehrsunternehmen e.V.  

Lommetz, Manfred
1)   Bürgermeister
4)   a) Mitglied in der Gesellschafterversammlung 
  und im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Gre-
  frath GmbH
      b)  Mitglied in der Gesellschafterversammlung 
  und im Aufsichtsrat der Sport u. Freizeit 
  gGmbH Grefrath
      c)  Mitglied in der Gesellschafterversammlung 
  und im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH 
  Grefrath
      d)  Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesell-
  schaft Kreis Viersen mbH (VKV)
      e)  Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförde-
  rungsgesellschaft für den Kreis Viersen 
  GmbH 
       f)   Mitglied im Verwaltungsbeirat der Gemeinnüt-
  zigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis 
  Viersen AG
      g)  Mitglied im Beirat der Rettungswache Kem-
  pen



1128

      h)   Mitglied im Regionalbeirat der Sparkasse 
  Krefeld
5)   Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Kempen-

Grefrath
6)   a)  Beisitzer im Vorstand des Vereins der Freun-
  de von Frévent und Gerbstedt
      b)  Vorsitzender des Volksbundes Deutsche 
  Kriegsgräberfürsorge e.V., Ortsverband Gre-
  frath

Maus, Dietmar 
1)  Regierungsreferent
4)  a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 
  Grefrath GmbH
     b)  stellv.  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
  Freizeit gGmbH Grefrath
     c)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesell-
  schaft mbH Grefrath
     d)   stellv. Mitglied im Regionalbeirat der Sparkas-
  se Krefeld

Monhof, Hans-Joachim
1)   Rentner
4)  a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 
  Grefrath GmbH
     b)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und Freizeit 
  gGmbH
     c)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH
     d)  stellv. Mitglied im Jugendhilfeausschuss des 
  Kreises Viersen
     e)  Mitglied in der Mitgliederversammlung beim 
  Städte- und Gemeindebund NRW

Möncks, Claus
1)   Informationstechniker
4)    a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und Freizeit 
  gGmbH
       b)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH 
  Grefrath
      c)  Mitglied im Beirat der Flugplatzgemeinschaft  

 Grenzland e.V.
      d)  stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung 
  beim Städte- und Gemeindebund NRW 

Mülders, Werner
1)   Rentner
4)  a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
  Freizeit gGmbH
      b)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesell-
  schaft mbH Grefrath
      c)  stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
  Gemeindewerke Grefrath GmbH
      d)  stellv. Mitglied im Beirat der Flugplatzgemein-
  schaft Grenzland e.V.

      e)  Mitglied in der Mitgliederversammlung beim 
  Städte- und Gemeindebund NRW 
      f)   stellv. Mitglied im Regionalbeirat der Sparkas-
  se Krefeld   
6)  a)  stellvertretender Vorsitzender des Landesver-
  bandes schulischer Fördervereine NRW e.V. 
       b)  stellv. Vorsitzender des Bundesverbandes 
  der Fördervereine in Deutschland e.V.

Peters, Kirsten 
1)   Personalkauffrau
4)  a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und Freizeit 
  gGmbH Grefrath 
 b)   Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH 
  Grefrath 
      c)   stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-
  werke Grefrath GmbH
      d)  Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Krei-
  ses Viersen
      e)   Mitglied im Regionalbeirat der Sparkasse 
  Krefeld

Rose-Heßler, Maren
1)  Projektleiterin

Sonntag, Andreas                     
1)  nicht berufstätig
4)  a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und Freizeit  

 gGmbH
     b)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH
     c)  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 
  Grefrath GmbH
     d)  Mitglied im Beirat der Flugplatzgemeinschaft 
  Grenzland e.V.

Strux, Pascal (bis 31.03.2016)
1)  Student
4)  a)  Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafter 

 versammlung der Verkehrsgesellschaft Kreis
          Viersen mbH
     b)  stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung 
  beim Städte- und Gemeindebund NRW

Titulaer, Max 
1)  Selbst. Kindertagesbetreuung
4)  a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-
  werke Grefrath GmbH
     b)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
  Freizeit gGmbH
     c)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesell-
  schaft mbH Grefrath
 6)   Vorsitzender des Vereins der Freunde von 

Frévent und Gerbstedt
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Weidenfeld, Karlheinz
1)  Techn. Angestellter i.R.
4)  a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-
  werke Grefrath GmbH 
     b)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
  Freizeit gGmbH
     c)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsges. 
  mbH

Wimmers, Bettina 
1)  Hausfrau
4)  a)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
  Freizeit gGmbH 
     b)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesell-
  schaft mbH
     c)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-
  werke Grefrath GmbH 

Wolfers, Andrea                   
1)  Kaufmännische Angestellte
4)  a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und Freizeit 
  gGmbH 
     b)  Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und 
  Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH
     c)  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke  

 Grefrath GmbH 

Wolfers, Manfred jr.
1)   Controller; gepr. Betriebswirt
4)   a)  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 
  Grefrath GmbH
      b)  Mitglied der Verbandsversammlung des 
  Zweckverbandes Kommunales Rechenzen-
  trum Niederrhein
     c)  stellv. Vorsitzender im Polizeibeirat bei der 
  Kreispolizeibehörde Viersen
      d)  Mitglied in der Verbandsversammlung des 
  Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/
  Kreis Viersen 
      e)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport und 
  Freizeit gGmbH
      f)   stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstät-
  ten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesell-
  schaft mbH Grefrath
     g)   Mitglied in der Verbandsversammlung des 
  Niersverbandes
6)   a) stellv. Vorsitzender des Kreisverbandes Vier-
  sen der kommunalpolitischen Vereinigung der 
           CDU; Beisitzer im Bezirksverband Nieder-
  rhein der kommunalpolitischen Vereinigung
           der CDU 
      b)   Mitglied in der CDU
    c)   Mitglied im Vorstand der CDU-Fraktion Kreis 
  Viersen
    d)   Mitglied im Kirchbauverein St. Heinrich Mül-  

 hausen

    e)   Mitglied im Förderverein Katholischer Kinder-
  garten Mülhausen  
    f)    Mitglied im Kirchbauverein St. Josef Vinkrath 
    g)   Mitglied im Verein der Freunde von Frévent   

 und Gerbstedt e.V.
    h)   Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.
    i)    Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.
    j)   Mitglied im Vorstand der Schützenbruder-
  schaft St. Heinrich Mülhausen
    k)   Mitglied in der Schützenbruderschaft St. Vitus 
  Oedt
    l)    Mitglied im PRO SCHOLA-Verein zum Erhalt 
  der Liebfrauenschule Mülhausen
    m)  Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Gre-
  frath, Löschgruppe Mülhausen (Unterbrand-  

 meister, Schriftführer)
    n)   Mitglied Im Kirchenvorstand St. Benedikt Gre-
  frath
    o)  Vorsitzender des Kirchenvorstands-Aus-
  schusses für die Kindertagesstätten in Trä-
  gerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Be-
  nedikt Grefrath
    p)  Mitglied in der Verbandsversammlung des 
  Kirchengemeindeverbandes Krefeld-Kem-
  pen/Viersen
    q)  Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten 
  St. Josef Vinkrath
    r)   Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten 
  St. Laurentius Grefrath
    s)   Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten 
  St Vitus Oedt
    t)   Mitglied im Beirat der Rettungswache Kem-
  pen
    u)  stellv. Mitglied in der Verkehrsgesellschaft 
  Kreis Viersen mbH
    v) ehrenamtlicher Richter am OVG Münster

Sachkundige Bürger:

Baumgart, Erich
1)  Lagerverwalter

Bellgardt, Hugo 
1)  nicht berufstätig
4)   a)  Erwachsenenschöffe
      b)  stellv. Mitglied im Beirat der Flugplatzgemein-
  schaft Grenzland e.V.
6)  Vorsitzender des Liederkranz Grefrath

Borkowski, Heidelore
1)   Hausfrau
6)   Schriftführerin im SPD-Ortsverein Grefrath

Deike, Linus 
1)  Student
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Dickmanns, Helmut 
1)  Bankdirektor i.R.
4)  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 

Grefrath GmbH 
6)  Schriftführer des Freundes- und Förderkreises 

ev. Altenzentrum Oedt e.V.

Ebeling, Birgit
1)  Lehrerin am Berufskolleg

Erens, Ernst-Willi 
Keine Angaben

Ernesti Evelyn 
1)  Erzieherin

Funken, Hans-Konrad
1)  Landwirt
4)  stellv.  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde-

werke Grefrath GmbH 
6)  Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath

Hegger, Norbert (bis 31.03.2016)
1)  Versicherungskaufmann 
6)  2. Schatzmeister im Vorstand des Reitervereins 

Graf Holk 

Hell, Niklas 
1)  Kaufmännischer Werkstudent

Hessler, Karsten 
1)  Kaufmännischer Angestellter

Horst, Ulrich
1)  Ausbilder
6) stellv. Vorsitzender der Schulpflegschaft Schule 

an der Dorenburg

Hüser-Korinth, Markus
1)  Betreuer

Jacobs, Peter 
1) Objektmanager

Jahrke, Birgit
1)  Steuerfachgehilfin
6)  Schatzmeisterin des Museumsvereins Doren-

burg e.V.

Kirchholtes, Stefan
1) ohne

Klingen, Heinrich
1)  Sparkassenangestellter

Kölkes Frank
1)  Geschäftsführer
6)  Vorsitzenden des Trommlercorps Einigkeit Vin-

krath 1922 e.V.

Kothes, Gertrud
1)  nicht berufstätig
6)  stellv. Vorsitzende der CDU-Seniorenunion

Krafczyk, Tatjana (bis 31.08.2016)
1)  Sozialpädagogin

von Laguna, Stefan 
1)  Sachbearbeiter bei der Stadt Viersen

Markus, Frank 
1)  Immobilienmakler

Mülders, Christopher
1)  nicht berufstätig
4)  stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des 

Städte- und Gemeindebundes NRW

Pache, Björn
Keine Angaben

Reuter, René 
1)  Versicherungskaufmann 
5)  Gesellschafter der F+R Immobilien GmbH

Schlegel, Ronald 
1)  Rentner

Steeger, Daniel 
Keine Angaben

Steger, Wolfgang
1)  Geschäftsführer der Fa. Steger Sanitär-Installati-

ons-GmbH
5)  Gesellschafter der Fa. Steger Sanitär-Installati-

ons-GmbH

Storz, Nicole 
1)  selbständige Versicherungsfachfrau

Süselbeck, Jörg 
1) Fachinformatiker
6) Ehrenamtl. Volontär beim FC Schalke 04

Tecklenburg, Martin
1) nicht berufstätig

Wende-Preß, Frauke 
1)  Hausfrau

Winkler, Markus 
1) Sanitär- Heizungs- und Klimatechniker

Wulf, Sebastian
Keine Angaben
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Grefrath, den 15.12.2016                          
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1125

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Bekanntmachung der Gemeinde Grefrath über die 
Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung 
der Gemeinde Grefrath für das Haushaltsjahr 
2017.

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung der 
Gemeinde Grefrath für das Haushaltsjahr  2017 
mit den dazugehörigen Anlagen einschließlich dem 
erforderlichen Haushalts-sicherungskonzept liegt 
gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW ) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666, 
SGV NRW 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung, in 
der Zeit vom 23.12.2016 bis 05.01.2017 im Rathaus 
Grefrath, Rathausplatz 3, 47929 Grefrath, Zimmer 20, 
während der Dienststunden montags bis freitags in 
der Zeit von 8.00 Uhr - 12.30 Uhr, sowie montags von 
14.00 Uhr - 17.00 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich 
aus.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 
einschließlich Anlagen können von den Einwohnern 
und Abgabepflichtigen der Gemeinde Grefrath 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der 
Auslegung Einwendungen erhoben werden. Diese 
sind schriftlich an den Bürgermeister der Gemeinde 
Grefrath, Rathausplatz 3, 47929 Grefrath zu 
richten oder können bei der Kämmerei im Rathaus 
Grefrath zur Niederschrift erklärt werden. Über die 
Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher 
Sitzung.

Grefrath, den 14.12.2016
gez.

Lommetz
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1131

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
7. Änderungssatzung vom 13.12.2016 zur Sat-
zung der Gemeinde Grefrath  über die Erhebung 
von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Ge-
meinde Grefrath vom 14.12.2010

Der Rat der Gemeinde Grefrath hat aufgrund der §§ 
7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordr-
hein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in 
der zurzeit geltenden Fassung, der §§ 1, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NW) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NW S. 712/SGV NW 610), in der zurzeit geltenden 
Fassung, des § 9 des Abfallgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen – Landesabfallgesetz- vom 21. 
Juni 1988 (GV NW S. 250/SGV NW 74), in der zurzeit 
geltenden Fassung, sowie des § 20  der Abfallent-
sorgungssatzung der Gemeinde Grefrath vom 15. 
Dezember 1992, in der zurzeit geltenden Fassung, 
in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Höhe der Gebühren

Der § 5 der Satzung der Gemeinde Grefrath über 
die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung 
in der Gemeinde Grefrath vom 14.12.2010 wird wie 
folgt geändert:

1.  Für Restabfall (System „graue/blaueTonne“)

1.1 Grundgebühr je Jahr bei 

 a)      70 l - Abfallsack        4,75 €
 b)      90 l - Abfallbehälter      6,11 €
 c)    120 l - Abfallbehälter      8,15 €
 d)    240 l - Abfallbehälter    16,30 €
 e)    770 l - Abfallbehälter    52,30 €
 f)  1.100 l - Abfallbehälter    74,72 €

1.2 Leistungsgebühr je Entleerung für

 a)      70 l - Abfallsack        3,13 €           
 b)      90 l - Abfallbehälter      4,02 €
 c)    120 l - Abfallbehälter      5,36 €
 d)    240 l - Abfallbehälter    10,72 €
 e)    770 l - Abfallbehälter    34,41 €
 f)  1.100 l - Abfallbehälter    49,16 €

1.3 zusätzlicher  Restabfallsack (70 l)     5,00 €    
 (Sollte das nach 1.1 bzw. 1.2 
 satzungsmäßig zur Verfügung gestellte
 Restabfallvolumen ausnahmsweise
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 nicht ausreichen, können zusätzlich
 Restabfallsäcke erworben werden.)   

2. Für kompostierbaren Abfall (System „braune 
Tonne“)

2.1. Grundgebühr je Jahr für

 a) 120 l - Abfallbehälter       1,86 €
       b) 240 l - Abfallbehälter        3,73 €

2.2. Leistungsgebühr je Entleerung für

 a) 120 l - Abfallbehälter       4,22 €
       b) 240 l - Abfallbehälter        8,44 €

§ 2
Inkrafttreten

Diese 7. Änderungssatzung zur Satzung der Ge-
meinde Grefrath über die Erhebung von Gebühren 
für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Grefrath 
vom 14.12.2010  tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 7. Änderungssatzung vom 
13.12.2016 zur Satzung der Gemeinde Grefrath  
über die Erhebung von Gebühren für die Abfallent-
sorgung in der Gemeinde Grefrath vom 14.12.2010 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen der Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Sat-
zung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Grefrath, den 13.12.2016 
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1131

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
3. Änderungssatzung vom 13.12.2016 zur Sat-
zung der Gemeinde Grefrath über die Erhebung 
von Abwassergebühren (Abwassergebührensat-
zung) vom 01.09.2014  

Aufgrund 

-  der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. S. 
2023) in der zurzeit gültigen Fassung; 

-  der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (SV. NRW. S. 712 / SGV. 
NRW. S. 610) in der zurzeit gültigen Fassung; 

-  der §§ 9 ff. des Gesetzes über Abgaben für das 
Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 
03.11.1994 (BGBl. I S. 3370 ff.) in der zurzeit gül-
tigen Fassung;

-  der §§ 51, 53, 64 und 65 ff. des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 
12.05.2005 (GV. NRW. 2005 S. 463 ff.) in der 
zurzeit gültigen Fassung  und 

-  der Satzung über die Beseitigung von Abwasser 
–Abwasserbeseitigungssatzung- in der Gemein-
de Grefrath vom 06.02.1997 in der zurzeit gülti-
gen Fassung, 

hat der Rat der Gemeinde Grefrath in seiner Sitzung 
am 13.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
Abwassergebühren

Der  § 2 Abs. 3 der Satzung der Gemeinde Grefrath 
über die Erhebung von Abwasser-gebühren (Abwas-
sergebührensatzung)  in der zurzeit gültigen Fassung 
wird  wie folgt geändert:

(3)   Für Gebührenpflichtige, die unmittelbar zu Ver-
bandsbeiträgen veranlagt werden, wird eine se-
parate Schmutzwasser-/Niederschlagwasserge-
bühr ermittelt.

§ 2
Gebührensätze

Der  § 15 der Satzung der Gemeinde Grefrath über 
die Erhebung von Abwasser-gebühren (Abwasserge-
bührensatzung)  in der zurzeit gültigen Fassung wird  
wie folgt geändert:
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 1. Die Schmutzwassergebühr (§4) 
  beträgt je m³ jährlich                 3,15 €                                                                                                   
 2.  Die Schmutzwassergebühr (§4) für 
  Gebührenpflichtige, die vom Niers-
  verband zu Verbandslasten oder 
  Abgaben herangezogen werden, 
  beträgt je m³ jährlich       1,58 €
      3.   Die Niederschlagwassergebühr (§5) 
  beträgt je m² jährlich                              1,37 €
     4.   Die Niederschlagwassergebühr (§5) 
  für Gebührenpflichtige, die vom Niers-
  verband zu Verbandslasten oder 
  Abgaben herangezogen werden, 
  beträgt je m² jährlich                             1,01 € 

§3
Inkrafttreten

Diese 3. Änderungssatzung zur Satzung der Gemein-
de Grefrath über die Erhebung von Abwassergebüh-
ren (Abwassergebührensatzung) vom 01.09.2014 
tritt am 01.01.2017 in Kraft.  

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 3. Änderungssatzung der Gemeinde 
Grefrath vom 13.12.2016 zur Satzung der Gemeinde 
Grefrath über die Erhebung von Abwassergebühren 
(Abwassergebührensatzung) vom 01.09.2014 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustan-
dekommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Sat-
zung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Grefrath, den 13.12.2016 
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1132

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
10. Änderungssatzung vom 13.12.2016 zur Sat-
zung der Gemeinde Grefrath über die Erhebung 
von Gebühren für die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen und der Kleinein-
leiterabgabe vom 18.06.2007

Aufgrund 
-  der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV. NRW.S. 666 / SGV. NRW. 2023) 
in der zurzeit gültigen Fassung; 

-  der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (SV. NRW. S. 712 / SGV. 
NRW. S. 610) in der zurzeit gültigen Fassung; 

-  der §§ 9 ff. des Gesetzes über Abgaben für das 
Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG), 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 
03.11.1994 (BGBl.I S. 3370 ff.) in der zurzeit gül-
tigen Fassung; 

-  der §§ 51, 53, 64 und 65 des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW.) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 
12.05.2005 (GV. NRW. 2005 S.463 ff.) in der zur-
zeit gültigen Fassung; und 

-  der Satzung über die Beseitigung von Abwasser 
–Abwasserbeseitigungssatzung– in der Gemein-
de Grefrath vom 06.02.1997 in der zurzeit gülti-
gen Fassung, 

hat der Rat der Gemeinde Grefrath in seiner Sitzung 
am 13.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
Höhe der Benutzungsgebühren 

 
Der § 5 der Satzung der Gemeinde Grefrath über 
die Erhebung von Gebühren für die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen und der Klein-
einleiterabgabe vom 18.06.2007 in der zur Zeit gülti-
gen Fassung wird wie folgt geändert: 

1.  Die Gebühr für die Entsorgung des Abwassers           
aus abflusslosen Sammelgruben beträgt  

 12,80 €/t 

2.  Die Gebühr für die Entsorgung des Klärschlamms 
aus

 - mechanischen Kleinkläranlagen beträgt   
37,74 €/t 

 - vollbiologischen Kleinkläranlagen beträgt   
32,97 €/t 

3.  Sofern die Gemeinde gemäß § 53 (4) LWG vom 
Amt für Technischen Umweltschutz und Kreis-
straßen ganz von der Pflicht zur Abwasserbe-
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seitigung für Grundstücke außerhalb im Zusam-
menhang bebauter Ortsteile freigestellt ist, wird 
keine Benutzungsgebühr erhoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese 10. Änderungssatzung zur Satzung der Ge-
meinde Grefrath über die Erhebung von Gebühren für 
die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanla-
gen und der Kleinein-leiterabgabe vom 18.06.2007 
tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 10. Änderungssatzung vom 
13.12.2016 zur Satzung der Gemeinde Grefrath über 
die Erhebung von Gebühren für die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen und der Klein-
einleiterabgabe wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) beim Zustandekommen der Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Sat-
zung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Grefrath, den 13.12.2016 
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1133

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Satzung der Gemeinde Grefrath vom 
13.12.2016 über die Gebührenerhebung für 
den umzulegenden Gewässerunterhaltungs-
aufwand der Wasser- und Bodenverbände  

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW.) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, 
der §§ 61 - 69, 77 und 78 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - 
LWG)  vom 16. Juli 2016 (GV NRW 2016, S. 559 ff.), 
in der zurzeit gültigen Fassung, sowie der §§ 2, 4, 
6, 7 Abs. 1 und 12 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW.) vom 
21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), in der zurzeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath 
in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Gewässerunterhaltungsaufwand  

(Ausbau, Unterhaltung, Hochwasserschutz) 

(1) Im Gebiet der Gemeinde Grefrath obliegt der 
Ausbau, die Unterhaltung und der Hochwasser-
schutz der fließenden Gewässer II. Ordnung den 
Wasser- und Bodenverbänden 

 a)  Niersverband 
 b)  Wasser- und Bodenverband der Mittleren   

 Niers 
 c)  Netteverband.

(2)  Die Gemeinde wird von den genannten Verbän-
den für den entstehenden Aufwand nach Abs. 1 
zu Beiträgen herangezogen.

§ 2
Umlage der Beiträge

Die Gemeinde legt die nach § 1 zu zahlenden Beiträ-
ge als Gebühren nach §§ 6 und 7 KAG um.  

§ 3
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig für den in § 1 genannten Aufwand 
sind die Grundstückseigentümer für ihre Grund-
stücksflächen, die in dem Bereich liegen, aus dem 
den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Was-
ser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet). 

 Ein Grundstück kann zu mehreren seitlichen Ein-
zugsgebieten gehören. Mehrere Gebührenpflich-
tige haften als Gesamtschuldner. 

(2) Die zu den jeweiligen Verbandsgebieten gehö-
renden Flächen im Gemeindegebiet ergeben 
sich aus den Satzungen der Verbände.

(3) Wechselt der Gebührenpflichtige, so sind sowohl 
der bisherige als auch der neue Gebührenpflich-
tige verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich zu 
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benachrichtigen. Ein Wechsel in der Gebühren-
pflicht wird zum Ersten des auf den Übergang 
folgenden Monats wirksam. Zeigt der bisherige 
oder der neue Gebührenpflichtige den Wechsel 
nicht an, so haften beide vom Zeitpunkt des Ei-
gentumswechsels an als Gesamtschuldner bis 
zum Ende des Kalenderjahres, in dem der Ge-
meinde die Rechtsänderung bekannt wird.

(4) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht bela-
stet, so tritt an die Stelle des Grundstückseigen-
tümers der Erbbauberechtigte.

(5) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Be-
rechnung der Gebühren erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte 
der Gemeinde die Grundstücke nach Vorankün-
digung betreten können, um die Bemessungs-
grundlagen festzustellen oder zu überprüfen.

(6) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung 
der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die Ge-
bühr zum Ersten des auf die Änderung folgenden 
Monats. 

§ 4
Gebührenmaßstab 

(1) Die Gebühr bemisst sich nach

a) der Lage des Grundstückes im seitlichen 
Einzugsbereich der einzelnen Wasser- und 
Bodenverbände. Gehören Grundstücksflä-
chen mehreren Einzugsbereichen an, so 
werden die Gebühren für jeden Einzugsbe-
reich erhoben. 

b) der Größe der  
I. versiegelten Flächen, die am Kanal ange-
schlossen sind 

 II.  versiegelten Flächen, die nicht am Ka-
nal angeschlossen sind

 III. nicht versiegelten Flächen
 IV. bewaldeten Flächen
 eines Grundstückes gemessen in ar.

 
(2) Als versiegelt gelten Flächen, soweit sie bebaut, 

überdacht oder mit Beton, Asphalt, Pflasterstei-
nen, Klinker, Plattierungen, Fliesen oder ähnli-
chen Materialien befestigt sind, die eine Versik-
kerung von Niederschlagwasser verhindern. Mit 
Rasengittersteinen oder ähnlichen Materialien 
befestigte Flächen gelten als unbefestigt, soweit 
der Fugenanteil mehr als 50 v.H. beträgt.

 Als bewaldet gelten Flächen, soweit sie im amtli-
chen Liegenschaftskataster des Kreises Viersen 
als Waldflächen ausgewiesen sind.

(3) Die Flächengrößen gem. Abs. (1) b) werden 
grundsätzlich im Wege der Selbstauskunft der 
Gebührenpflichtigen ermittelt. Hierzu ist von die-
sen ein  Erklärungsbogen vorzulegen. Die Ge-
meinde kann die Vorlage weiterer Unterlagen 
fordern, sofern dies für die Überprüfung der An-
gaben erforderlich ist. Bei Grundstücken, für die 
nachprüfbare Angaben nicht vorliegen, werden 
die Flächen nach Abs. (1) b) geschätzt.

 Ändern sich diese Flächen, so hat der Gebühren-
pflichtige die neuen Flächengrößen binnen einen 
Monats nach Änderung der Gemeinde anzuzei-
gen. 

(4)  Nach § 64 Landeswassergesetz (LWG) ist bei 
der Gebührenbemessung eine differenzierte Ge-
wichtung der Grundstücke in Bezug auf die un-
terschiedlichen Wasserabflüsse vorzunehmen.

 Es werden daher folgende Gewichtungsfaktoren 
festgesetzt und zwar für

I. versiegelte Flächen, die am 
Kanal angeschlossen sind

Faktor 48,05     

II. versiegelte Flächen, die 
nicht am Kanal ange-
schlossen sind

Faktor   8,88

III. nicht versiegelte Flächen Faktor   1,00

IV. bewaldete Flächen Faktor   0,33

§ 5
Gebührenhöhe

Die Höhe der Gebühren wird jährlich in der Satzung 
der Gemeinde Grefrath über die Gebührenhöhe für 
den umzulegenden Gewässerunterhaltungsaufwand 
der Wasser- und Bodenverbände festgesetzt.

§ 6
Fälligkeit

(1) Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr durch 
Gebührenbescheid festgesetzt. Der Bescheid 
kann mit einem anderen Abgabenbescheid ver-
bunden sein.

(2) Die Gebühren sind zu je ¼ des Jahresbetrages 
zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrich-
ten. Bis zur Bekanntgabe eines neuen Beschei-
des sind die Gebühren über das Jahr hinaus an 
den gleichen Fälligkeitsterminen unter Zugrun-
delegung des zuletzt festgesetzten Jahresbetra-
ges zu zahlen. Nachforderungen sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides zu entrichten.
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§ 7
Begriff des Grundstückes

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig 
von der Eintragung  im Liegenschaftskataster oder im 
Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, 
der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere zum 
dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmte 
Gebäude, so können für jedes dieser Gebäude die 
für die Grundstücke maßgeblichen Vorschriften die-
ser Satzung angewandt werden; die Entscheidung 
hierüber trifft die Gemeinde.

§ 8
Billigkeitsmaßnahmen

Für Billigkeitsmaßnahmen gilt die Abgabenordnung 
in Verbindung mit § 12 KAG.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Umlage des Aufwan-
des zur Gewässerunterhaltung und des Gewässer-
ausbaues vom 13.10.2003 außer Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Gemeinde Grefrath 
vom 13.12.2016 über die Gebührenerhebung für den 
umzulegenden Gewässerunterhaltungsaufwand der 
Wasser- und Bodenverbände wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Sat-
zung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Grefrath, den 13.12.2016 
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1134

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Satzung der Gemeinde Grefrath vom 13.12.2016 
über die Gebührenhöhe für den umzulegenden 
Gewässerunterhaltungsaufwand der Wasser- 
und Bodenverbände

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, 
der §§ 2,4, 6 und 7 Abs. 1 des Kommalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der zur-
zeit gültigen Fassung, sowie des § 5 der Satzung der 
Gemeinde Grefrath vom 13. Dezember 2016 über die 
Gebührenerhebung für den umzulegenden Gewäs-
serunterhaltungsaufwand der Wasser- und Boden-
verbände in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat 
in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Gebührenhöhe

Die Gebührensätze betragen pro ar im Kalenderjahr

a) für Flächen im Einzugsgebiet des 
Niersverbandes,

€ / ar

die versiegelt und am Kanal angeschlos-
sen sind

2,93

die versiegelt und nicht am Kanal ange-
schlossen sind

0,54

die nicht versiegelt sind 0,06
die bewaldet sind 0,02

b) für Flächen im Einzugsgebiet des 
Wasser- und Bodenverbandes Mittlere 
Niers,

€ / ar

die versiegelt und am Kanal angeschlos-
sen sind

9,44

die versiegelt und nicht am Kanal ange-
schlossen sind

1,74

die nicht versiegelt sind 0,20
die bewaldet sind 0,06
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c) für Flächen im Einzugsgebiet des 
Netteverbandes

€ / ar

die versiegelt und am Kanal angeschlos-
sen sind

0,00

die versiegelt und nicht am Kanal ange-
schlossen sind

2,26

die nicht versiegelt sind 0,25
die bewaldet sind 0,08

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft.  

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Gemeinde Grefrath 
vom 13.12.2016 über die Gebührenhöhe für den 
umzulegenden Gewässerunterhaltungsaufwand der 
Wasser- und Bodenverbände wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Sat-
zung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Grefrath, den 13.12.2016 
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1136

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
11. Änderungssatzung vom 13.12.2016 zur Sat-
zung der Gemeinde Grefrath über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung des Gemein-
defriedhofes und seiner Einrichtungen vom 
16.12.2003

Aufgrund
-  des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und 

Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG 
NRW) vom 17.06.2003 (GV. NRW. S. 313) in der 
zurzeit gültigen Fassung,

-  der §§ 4,6 und 12 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712 / 
SGV. NRW. 610) in der zurzeit gültigen Fassung 
und

-  des § 40 der Friedhofssatzung der Gemeinde 
Grefrath vom 16.12.2003 für den Friedhof Scha-
phauser Str. in der zurzeit gültigen Fassung,

hat der Rat der Gemeinde Grefrath in seiner Sitzung 
am 13.12.2016. nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Höhe der Gebühren

Der § 2 der Satzung der Gemeinde Grefrath über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 
Gemeindefriedhofes und seiner Einrichtungen vom 
16.12.2003 wird wie folgt geändert:
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1. Benutzung der Aufbahrungsräume und der Friedhofskapelle

1.1 Benutzung der Aufbahrungsräume pro Tag 53,00 €
mindestens jedoch 159,00 €

1.2 Benutzung der Friedhofskapelle 343,00 €

2. Bestattungsgebühren

2.1 bei Gräbern für Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 538,00 €

2.2 bei Gräbern für Kinder bis zu 5 Jahren 367,00 €

2.3 bei Urnengräbern 140,00 €

3. Gebühren für die Verleihung der Nutzungsrechtes an Grabstätten

3.1 bei Bestattungen in Erdgrabstätten

3.11 Wahlgrab je Grabstelle für die Dauer von 30 Jahren 2.086,00 €

3.12 bei Wiedererwerb und Verlängerung des Nutzungsrechtes an
Wahlgräbern je Grabstelle je Jahr 70,00 €

3.13 Reihengrab für die Dauer von 30 Jahren 1.323,00 €

3.14 pflegefreies Reihengrab für die Dauer von 30 Jahren 1.693,00 €

3.15 Reihengrab für Kinder für die Dauer von 20 Jahren
auf dem Kindergrabfeld 882,00 €

3.2 bei Bestattungen in Urnengrabstätten
3.21 Wahlgrab je Grabstelle für die Dauer von 20 Jahren 1.391,00 €

3.22 bei Wiedererwerb und Verlängerung des Nutzungsrechtes an
Wahlgräbern je Grabstelle je Jahr 70,00 €

3.23 pflegefreies Urnenreihengrab 1.001,00 €

3.24 Baumgrab für die Dauer von 20 Jahren 1.899,00 €

3.25 Anonyme Aschenverstreuung 294,00 €

4. Umbettungsgebühren

4.1 Umbettung bzw. Ausgrabung
bei Erwachsenen und Kindern über 5 Jahre 619,00 €

4.2 Umbettung bzw. Ausgrabung
bei Kindern bis zu 5 Jahren 391,00 €

4.3 Umbettung bzw. Ausgrabung
einer Urne 123,00 €

5. Gebühren für die Erteilung der Erlaubnis
zum Aufstellen von Grabmalen

5.1 für stehende Grabmale bei Erdbegräbnisstätten 25,00 €

5.2 für stehende Grabmale bei Urnengräbern 21,00 €

5.3 für Grabplatten auf Wahl- und Reihengräbern 13,00 €

5.4 für Grabplatten auf pflegefreien Gräbern 51,00 €
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(inkl. Entfernung der Grabplatte nach Ablauf der Ruhefrist)

6. Grabbeigabegebühr

6.1 Verwaltungskosten 35,00 €

6.2 Grabbereitung 105,00 €
6.3 Urnenwahlgrab für die Dauer von 20 Jahren 1.441,00 €

mit der Möglichkeit einer Grabbeigabe

§ 2
Inkrafttreten

Diese 11. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Grefrath über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung des Gemeindefriedhofes und seiner Einrichtungen vom 16.12.2003 in der zurzeit gültigen Fas-
sung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 11. Änderungssatzung vom 13.12.2016 zur Satzung der Gemeinde Grefrath über die Erhe-
bung von Gebühren für die Benutzung des Gemeindefriedhofes und seiner Einrichtungen vom 16.12.2003  
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Satzung vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Grefrath, den 13.12.2016 
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1137

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Jahresabschluss 2014 der Stadt Kempen

Der Rat der Stadt Kempen hat in seiner Sitzung am 
13.12.2016 den nachstehenden Jahresabschluss 
2014, bestehend aus der Ergebnisrechnung (Anlage 
1), der Finanzrechnung (Anlage 2) und der Bilanz (An-
lage 3) nach Beratung im Rechnungsprüfungsaus-
schuss und nach Erteilung eines uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerkes beschlossen. Der Jahresab-
schluss schließt mit einem positiven Jahresergebnis 
von 1.584.598,76 € ab. Der Jahresüberschuss wird 
der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Dem Bürgermeister der Stadt Kempen wurde in glei-
cher Sitzung die uneingeschränkte Entlastung gem. 
§ 96 GO NRW erteilt.
Der Jahresabschluss wurde im Anschluss an die 
Feststellung unverzüglich dem Kreis Viersen als zu-
ständige Aufsichtsbehörde angezeigt. 
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Anlage 1

Ergebnisrechnung 2014 (in Euro)

Bezeichnung Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
+ Ordentliche Erträge 89.878.859,34
- Ordentliche Aufwendungen -88.049.180,54
= ordentliches Ergebnis 1.829.678,80
+ Finanzergebnis -235.420,35
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.594.258,45
+ Außerordentliches Ergebnis -9.659,69

= Jahresergebnis 1.584.598,76

Anlage 2

Finanzrechnung 2014 (in Euro)

Bezeichnung Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
+ Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit 81.036.651,66
- Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit -79.529.241,49
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.507.410,17
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.331.222,25
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.592.878,26
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.261.656,01
= Finanzmittelüberschuss 245.754,16
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.737.844,38
=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1.983.598,54

Anlage 3

Bilanz zum 31.12.2014 (in Euro)

Aktiva
1. Anlagevermögen             373.450.172,61 
2. Umlaufvermögen    23.411.343,41
3. Aktive RAP          349.095,40
____________________________________________________
Bilanzsumme                    397.210.611,42                    

Passiva
1. Eigenkapital             157.474.632,82
2. Sonderposten             144.247.599,32
3. Rückstellungen    35.525.897,75
4. Verbindlichkeiten    52.026.648,91
5. Passive RAP                  7.935.832,62
____________________________________________________

Bilanzsumme                 397.210.611,42
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Der Jahresabschluss 2014 liegt mit seinen Anlagen 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 im 
Rathaus der Stadt Kempen, Buttermarkt 1, 47906 
Kempen, Zimmer 118/119 (Kämmereiamt) zur Ein-
sichtnahme öffentlich aus. Die Einsicht kann montags 
bis freitags von 08.30 bis 12.30 Uhr und montags bis 
donnerstags von 14.30 bis 16.30 erfolgen.

Außerdem werden Informationen zum Jahresab-
schluss 2014 in Kürze unter der Adresse www.kem-
pen.de im Internet verfügbar sein.

 

Kempen, den 14.12.2016
Der Bürgermeister

gez.
Rübo

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1139

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Ordnungsbehördliche Verordnung vom 13. 
Dezember 2016 über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen am 02. April 2017, 07. Mai 2017, 
24. September 2017, 08. Oktober 2017, 10. Dezem-
ber 2017 und 17. Dezember 2017 im Stadtgebiet 
Kempen 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöff-
nungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 
(GV. NRW. S. 516) und §§ 25 ff. des Ordnungsbehör-
dengesetzes (OBG) vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. 
S. 528), jeweils in der derzeit gültigen Fassung, wird 
von der Stadt Kempen als örtlicher Ordnungsbehör-
de gemäß Beschluss des Rates der Stadt Kempen 
vom 13. Dezember 2016 für das Stadtgebiet Kempen 
folgende Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:

§ 1

Die Verkaufsstellen im Stadtgebiet Kempen dürfen 
wie folgt geöffnet sein:

a) Frühlingsfest 2017:
 Am Sonntag, dem 02. April 2017, von 12.00 Uhr 

bis 17.00 Uhr im Stadtteil Kempen

b) Altstadtfest 2017:
 Am Sonntag, dem 07. Mai 2017, von 12.00 Uhr 

bis 17.00 Uhr im Stadtteil Kempen

c) Kürbisfest 2017:
 Am Sonntag, dem 24. September 2017, von 

12.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Stadtteil St. Hubert

d) Handwerkermarkt 2017
 Am Sonntag, dem 08. Oktober 2017, von 12.00 

Uhr bis 17.00 Uhr im Stadtteil Kempen

e) Weihnachtsmarkt Kempen 2017
 Am Sonntag, dem 10. Dezember 2017, von 12.00 

Uhr bis 17.00 Uhr im Stadtteil Kempen

f) Weihnachtsmarkt St. Hubert
 Am Sonntag, dem 17. Dezember 2017, von 12.00 

Uhr bis 17.00 Uhr im Stadtteil St. Hubert

§ 2

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen 
außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszei-
ten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten an-
dere als die zugelassenen Waren verkauft.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ge-
setzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet wer-
den.

§ 3

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft.
Sie tritt am 18. Dezember 2017 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Kempen, den 13.12.2016
Stadt Kempen

als örtliche Ordnungsbehörde
gez.

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1141

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Satzung der Stadt Kempen über die Erhebung 
von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen 
der Freiwilligen Feuerwehr vom 13. Dezember 
2016

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f 
und i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW), § 52 Abs. 2,4,5 Satz 2 und 
6 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz (BHKG) und der 
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§§ 1,2,4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) in den 
jeweils gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt 
Kempen in seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Leistungen der Feuerwehr

(1)  Die Stadt Kempen unterhält für den Brandschutz 
und die Hilfeleistung eine Feuerwehr nach Maß-
gabe des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
(BHKG).

(2)  Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Ver-
anstaltungen nach Maßgabe des § 27 BHKG 
Brandsicherheitswachen, soweit der Veranstalter 
dieser Verpflichtung nicht genügt oder genügen 
kann.

(3)  Des Weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag 
auch freiwillige Hilfeleistungen erbringen. Ein 
Rechtsanspruch zur Durchführung solcher Hilfe-
leistungen besteht nicht. Über die Durchführung 
entscheidet die Leitung der Feuerwehr.

§ 2
Erhebung von Kostenersatz und Entgelten

(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind 
unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der 
Feuerwehr wird Ersatz der entstandenen Kosten 
verlangt: 

1.  von der Verursacherin oder dem Verursacher, 
wenn sie oder er die Gefahr oder den Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
hat, 

2.  von der Eigentümerin oder dem Eigentümer ei-
nes Industrie- oder Gewerbebetriebs für die bei 
einem Brand aufgewandten Sonderlösch- und 
Sondereinsatzmittel, 

3.  von der Betreiberin oder dem Betreiber von An-
lagen oder Einrichtungen gemäß §§ 29 Absatz 1, 
30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 BHKG im Rahmen 
ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vor-
schriften, 

4.  von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughal-
ter, wenn die Gefahr oder der Schaden bei dem 
Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen oder eines Anhängers, der dazu be-

stimmt ist von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu 
werden, entstanden ist, sowie von dem Ersatz-
pflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungs-
haftung, 

5.  von der Transportunternehmerin oder dem 
Transportunternehmer, der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besit-
zer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn 
die Gefahr oder der Schaden bei der Beförde-
rung von Gefahrstoffen oder anderen Stoffen 
und Gegenständen, von denen aufgrund ihrer 
Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes 
im Zusammenhang mit der Beförderung Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, 
insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige 
Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von 
Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen 
können oder Wasser gefährdenden Stoffen ent-
standen ist, 

6.  von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, 
der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder 
der Schaden beim sonstigen Umgang mit Ge-
fahrstoffen oder Wasser gefährdenden Stoffen 
gemäß Nummer 5 entstanden ist, soweit es sich 
nicht um Brände handelt, 

7.  von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der 
Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten einer Brandmeldeanlage au-
ßer in Fällen nach Nummer 8, wenn der Einsatz 
Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder 
missbräuchlichen Auslösung ist, 

8.  von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mit-
arbeiterin oder Mitarbeiter eine Brandmeldung 
ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erfor-
derliche Prüfung weitergeleitet hat, 

9.  von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos 
oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsa-
chen die Feuerwehr alarmiert hat. 

(3)  Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwen-
digen Auslagen für die kostenpflichtige Hinzuzie-
hung Dritter. Über die Beauftragung entscheidet 
die Einsatzleitung. 

(4)  Entgelte werden erhoben für Brandsicherheits-
wachen und für freiwillige Leistungen. 

(5)  Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hil-
feleistung die Pflicht einer anderen Behörde oder 
Einrichtung zur Schadensverhütung und Scha-
densbekämpfung, so sind die Kosten für den 
Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der anderen 
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Behörde oder Einrichtung zu erstatten, sofern ein 
Kostenersatz nach Absatz 2 nicht möglich ist. 

§ 3
Berechnungsgrundlage

(1)  Der Kostenersatz und die Entgelte für Personal, 
Fahrzeuge und Geräte werden nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen berechnet. Es kön-
nen Pauschalbeträge festgelegt werden. Zu den 
Kosten gehören auch die anteilige Verzinsung 
des Anlagekapitals und die anteiligen Abschrei-
bungen sowie Verwaltungskosten einschließlich 
anteiliger Gemeinkosten. 

(2)  Soweit der Kostenersatz bzw. die Entgelte nach 
Stunden zu berechnen sind, wird der Zeitraum 
von der Alarmierung bis zum Einsatzende in An-
satz gebracht. Maßgeblich ist der Einsatzbericht. 
Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung der 
Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird 
die Zeit für die Reinigung der Einsatzzeit hinzu-
gerechnet. 

(3)  Die Höhe des Kostenersatzes und der Entgel-
te bestimmt sich nach dem Kostentarif, der Be-
standteil dieser Satzung ist. 

(4)  Entstandene Sachkosten, die nicht gemäß Abs. 1 
geltend gemacht werden, werden in voller Höhe 
zum jeweiligen Tagespreis berechnet. 

(5)  Für die Beauftragung privater Unternehmen und 
/ oder Hilfsorganisationen wird Kostenersatz gel-
tend gemacht. Die Höhe des geltend gemachten 
Kostenersatzes richtet sich nach den tatsächlich 
angefallenen Kosten. 

(6)  Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung 
von Entgelten kann abgesehen werden, soweit 
dies nach Lage des Einzelfalls eine unbillige Här-
te wäre oder aufgrund gemeindlichen Interesses 
gerechtfertigt ist. 

§ 4
Kosten- und Entgeltschuldner

(1)  Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze 
nach § 2 sind die dort Genannten verpflichtet. 
Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Ge-
samtschuldner. 

(2)  Zur Zahlung von Entgelten nach § 2 Abs. 4 sind 
bei Brandsicherheitswachen der Veranstalter 
und bei Entgelten für freiwillige Leistungen der 
Auftraggeber verpflichtet. Mehrere Entgeltpflich-
tige haften als Gesamtschuldner. 

§ 5
Entstehung, Fälligkeit und Vorausleistungen

(1)  Die Kostenersatzansprüche nach § 2 und der 
Entgeltanspruch nach § 2 Abs. 4 entstehen mit 
Beendigung der jeweiligen Leistungen. Sie wer-
den mit der Bekanntgabe des Kostenersatz- oder 
Entgeltbescheides fällig, wenn im Bescheid nicht 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 

(2)  Die Leistungen nach § 2 Abs. 4 können von der 
Vorausentrichtung des Entgelts oder von der 
Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit 
abhängig gemacht werden. 

§ 6
Haftung

(1)  Die Stadt haftet bei der Erbringung von freiwilli-
gen Leistungen gemäß § 1 Abs. 3 dieser Satzung 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(2)  Bei Schäden Dritter hat der Kostenersatzpflich-
tige oder der Entgeltpflichtige die Stadt von Er-
satzansprüchen freizustellen, es sei denn, dass 
der Freiwilligen Feuerwehr Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fiele.

(3)  Für Schäden an oder Verluste von Geräten und 
Ausrüstungsgegenständen der Freiwilligen Feu-
erwehr, die zum zeitweiligen Gebrauch an feu-
erwehrfremde Personen überlassen wurden und 
für Schäden, die damit verursacht werden, haftet 
der Kostenersatzpflichtige bzw. der Entgeltpflich-
tige.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.12.1998. i. d. F. 
vom 20.03.2012 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
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nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-

anstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2016
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Kostentarif
zur Satzung der Stadt Kempen über die Erhebung 
von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der 

Freiwilligen Feuerwehr
vom 13. Dezember 2016.

1.  Personalgebühr je Feuerwehrmann 
 und je angefangene Viertelstunde  10,25 €

1.2  Personalgebühr je Feuerwehrmann 
 und je angefangene Viertelstunde
       für freiwillige Leistungen und 
 Brandsicherheitswachen     2,00 €

2.  Fahrzeuggebühr je Fahrzeug 
 und je angefangene Viertelstunde
     a)  Fahrzeuge 
  über 7.500 kg Gesamtgewicht 24,00 €
     b)  Fahrzeuge 
 bis 7.500 kg Gesamtgewicht  13,25 €

In der Tarifstelle 2 sind die Kosten für den Einsatz der 
auf den Fahrzeugen mitgeführten Geräte enthalten. 
Nicht enthalten sind die Verbrauchsmittel nach Ziffer 

Nicht enthalten in den vorgenannten Pauschalsät-
zen sind ferner die Kosten für Reparaturen und Er-
satzbeschaffungen, die infolge von Einsätzen gem. 
§ 52 Abs. 2 BHKG oder von freiwilligen Leistungen 
erforderlich werden. Diese Kosten sind von dem Kos-
tenersatzpflichtigen bzw. von dem Entgeltpflichtigen 
zusätzlich nach der tatsächlichen Höhe zu erstatten.

3.  Verbrauchsmittel
Verbrauchsmittel werden zum Selbstkostenpreis 
nach Verbrauch berechnet, zum Beispiel:
- Ölbindemittel
- Chemikalienbindemittel
- Schaummittel
- Prüfröhrchen

- Atemschutzfilter
- Fluchthauben
- Betriebsfüllung Feuerlöscher
- Betriebsfüllung Trockenlöschanlage
   (auf Fahrzeugen, Wechselaufbau oder Anhänger)
- Nicht wiederverwendbares Ausrüstungsmaterial

4. Entsorgungskosten
Etwaige einsatzbedingte Entsorgungskosten sind 
nicht in den Pauschalsätzen enthalten, sondern wer-
den in tatsächlicher Höhe zusätzlich berechnet.

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1141

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung in der Stadt Kempen (Ordnungsverord-
nung) vom 13. Dezember 2016

Aufgrund der §§ 25, 27 Abs. 1, Abs. 4 S. 1 und 31 
des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ord-
nungsbehörden –Ordnungsbehördengesetz (OBG) 
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
1980 (GV NRW. S. 528), in der derzeit gültigen Fas-
sung wird von der Stadt Kempen als örtliche Ord-
nungsbehörde gemäß dem Beschluss des Rates 
der Stadt Kempen vom 13. Dezember 2016 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:

§ 1
Begriffsbestimmungen

Öffentliche Einrichtungen im Sinne dieser Verordnung 
sind der Benutzung durch die Öffentlichkeit dienende 
Einrichtungen der Stadt Kempen, wie z.B. Grünanla-
gen, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Bedürfnisanstal-
ten, Denkmäler und sonstige der Allgemeinheit zur 
Verfügung stehende Einrichtungen einschließlich des 
Zubehörs, soweit für sie nicht besondere Vorschriften 
gelten.

§ 2
Benutzung von öffentlichen Einrichtungen

(1)  Öffentliche Einrichtungen dürfen nur gemäß ihrer 
ausdrücklichen  Zweckbestimmung und bei feh-
lender Zweckbestimmung nach ihrer Beschaf-
fenheit (Gemeingebrauch) erlaubnisfrei benutzt 
werden.

(2)  Für jede über den Gemeingebrauch hinausge-
hende Benutzung ist eine Erlaubnis nach dieser 
Verordnung erforderlich. Nach sonstigen Vor-
schriften notwendige Erlaubnisse sind zusätzlich 
einzuholen.
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§ 3
Verunreinigung

Es ist verboten:

1.  Öffentliche Einrichtungen zu verunreinigen;

2.  Hydranten, Hausabsperrschieber, Einflussöff-
nungen, Kanalschächte, Versorgungsleitungen 
und die dazugehörigen Hinweisschilder zuzustel-
len, zuzudecken, zu verstopfen oder zu verunrei-
nigen.

§ 4
Schneeüberhänge und Eiszapfen

Schneeüberhänge sowie Eiszapfen an Sachen, ins-
besondere Gebäuden, durch die Menschen gefähr-
det werden können, sind von dem Ordnungspflich-
tigen umgehend zu entfernen, wenn die Möglichkeit 
einer gefahrlosen Beseitigung besteht. Anderenfalls 
hat der Ordnungspflichtige eine Absperrung der ge-
fährdeten Flächen vorzunehmen.

§ 5
Tiere

(1)  In Anlagen innerhalb im Zusammenhang bebau-
ter Ortsteile sind Hunde an einer zur Vermeidung 
von Gefahren geeigneten Leine zu führen, solan-
ge und soweit andere Nutzer beeinträchtigt wer-
den könnten.

(2)  Halter und Begleiter von Hunden sind dafür ver-
antwortlich, dass die Hunde die Straßen und die 
Anlagen, insbesondere Gehwege, Plätze und 
Blumenanlagen, nicht beschmutzen. Etwaige 
Beschmutzungen sind vom Begleiter des Tieres 
bzw. dem Tierhalter zu entfernen.

(3)  Auf Spielplätzen und Schulhöfen dürfen Hunde 
nicht mitgeführt werden.

(4)  Wildlebende und verwilderte Katzen und Tauben 
dürfen nicht gefüttert werden. Für sie darf auch 
kein Futter ausgelegt werden.

§ 6
Straßenmusik

Musikalische Darbietungen sind im Rahmen der 
nachstehenden Regelungen erlaubnisfrei zulässig:

1.  Straßenmusik ist in der Zeit von 9.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr er-
laubt.

2.  Die Straßenmusik darf längstens 30 Minuten von 
demselben Standplatz aus dargeboten werden. 

Bei einem Ortswechsel ist der neue Standplatz 
so zu wählen, dass die Darbietung am ursprüng-
lichen Standort nicht mehr zu hören ist.

3.  Die Benutzung besonders lauter oder störender 
Instrumente (z.B. Schlagzeug, Trommeln) ist 
nicht erlaubt. Ebenso dürfen elektronische Ver-
stärker oder Wiedergabegeräte nicht benutzt 
werden.

§ 7
Nummerierung der Gebäude

(1) Für bebaute Grundstücke wird von der Stadt 
Kempen eine Straßenbezeichnung und eine 
Hausnummer festgesetzt. Diese Zuordnung 
kann geändert werden. Jeder Eigentümer, ding-
lich Berechtigte und Besitzer ist verpflichtet, sei-
ne bebauten Grundstücke mit der festgesetzten 
Hausnummer zu versehen und ständig in lesba-
rem Zustand zu halten.

(2)  Bei Eckgrundstücken oder Grundstücken, die 
von mehreren Straßen umgeben sind, ist für die 
Festsetzung der Hausnummer der Hauptzugang 
oder die Hauptzufahrt zu dem Gebäude maßge-
bend.

(3)  Als Hausnummern sind zugelassen:

a) Schilder in einer Größe von mindestens 10 
x 12 cm oder arabische Einzelziffern in einer 
Größe von mindestens 6 x 10 cm aus Metall 
oder einem anderen schlecht verwitterbaren 
Material,

b)  Hausnummernleuchten, die auch unbeleuch-
tet lesbar sein müssen, mit einer Mindestgrö-
ße der Ziffern von 6 x 10 cm.

(4)  Die Hausnummern sind spätestens bis zur Ge-
brauchsabnahme des Bauwerkes unmittelbar 
neben dem Eingang so anzubringen, dass sie 
gut sichtbarsind.

(5)  Bei Änderung der Hausnummer darf das alte 
Hausnummernschild während einer Übergangs-
zeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Es 
ist mit einem roten Streifen diagonal so zu 
überkleben, dass die Hausnummer noch lesbar 
bleibt. Das neue Hausnummernschild ist inner-
halb eines Monats nach Zugang des Umnumme-
rierungsbescheides neben der alten Hausnum-
mer anzubringen.

§ 8
Plakate und Anschläge

(1)  Ohne besondere Erlaubnis ist es untersagt, 
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Plakate und Anschläge auf und in öffentlichen 
Einrichtungen, Einrichtungen der Versorgungs-
unternehmen und der Kommunikationsunterneh-
men (insbesondere Schalt- und Verteilerschrän-
ke) anzubringen. Das gleiche gilt für Bemalen 
oder Beschriften.

(2)  Wer entgegen den Verboten des Absatzes 1 pla-
katiert oder hierzu veranlasst oder sonstige Ver-
unreinigungen vornimmt oder vornehmen lässt, 
ist zur unverzüglichen Beseitigung verpflichtet. 
Die Beseitigungspflicht trifft bei Plakaten oder 
gleichartigen Werbemitteln ebenso denjenigen, 
auf den sich diese beziehen, insbesondere den 
Veranstalter.

§ 9
Brauchtumsfeuer

(1)  Brauchtumsfeuer sind vor ihrer Durchführung 
bei der örtlichen Ordnungsbehörde anzuzeigen. 
Brauchtumsfeuer sind Feuer, deren Zweck nicht 
darauf gerichtet ist, pflanzliche Abfälle durch 
schlichtes Verbrennen zu beseitigen. Brauch-
tumsfeuer dienen der Brauchtumspflege und 
sind dadurch gekennzeichnet, dass eine in der 
Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemein-
schaft, Organisation oder ein Verein das Feuer 
unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege 
ausrichtet und das Feuer im Rahmen einer öf-
fentlichen Veranstaltung für jedermann zugäng-
lich ist. Hierzu gehören Osterfeuer und Martins-
feuer.

(2)  Die Anzeige des Brauchtumsfeuers muss folgen-
de Angaben enthalten:
1.  Name und Anschrift der verantwortlichen 

Person(en), die das Brauchtumsfeuer durch-
führen möchte(n),

2.  Alter der verantwortlichen Person(en), die 
das Brauchtumsfeuer beaufsichtig(en),

3.  Beschreibung des Ortes, wo das Brauch-
tumsfeuer stattfinden soll,

4.  Entfernung des Brauchtumsfeuers zu bauli-
chen Anlagen und zu öffentlichen Verkehrs-
anlagen

5.  Höhe des zu verbrennenden, aufgeschichte-
ten Pflanzenmaterials,

6.  getroffene Vorkehrungen zur Gefahrenab-
wehr (z.B. Feuerlöscher, Handy für Notruf).

(3)  Im Rahmen sogenannter Brauchtumsfeuer dür-
fen nur trockenes unbehandeltes Holz, trockener 
Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige tro-
ckene Pflanzenreste und insgesamt nicht mehr 
als 3m³ verbrannt werden. Das Verbrennen von 
beschichtetem / behandeltem Holz (hierunter fal-
len auch behandelte Paletten, Schalbretter, usw.) 

und sonstigen Abfällen (z.B. Altreifen) ist verbo-
ten. Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mi-
neralölprodukte oder andere Abfälle dürfen we-
der zum Anzünden noch zur Unterhaltung des 
Feuers genutzt werden. Die Feuerstelle darf erst 
an dem Tag aufgeschichtet werden, an dem sie 
verbrannt werden soll, damit Tiere hierin keinen 
Unterschlupf suchen können und dadurch vor 
dem Verbrennen geschützt werden.

(4)  Das Brauchtumsfeuer muss ständig von zwei 
Personen, davon mindestens eine über 18 Jahre 
alt, beaufsichtigt werden. Diese Personen dür-
fen den Verbrennungsplatz erst dann verlassen, 
wenn das Feuer und die Glut erloschen sind. Das 
Feuer darf bei starkem Wind nicht angezündet 
werden. Das Feuer ist bei einem aufkommenden 
starken Wind unverzüglich zu löschen.

(5)  Das Feuer muss folgende Mindestabstände ein-
halten:
1.  mindestens 100 m von zum Aufenthalt von 

Menschen bestimmten Gebäuden,
2.  25 m von sonstigen baulichen Anlagen
3.  50 m Abstand von öffentlichen Verkehrsflä-

chen,
4.  10 m Abstand von befestigten Wirtschafts-

wegen.

Wird das Brauchtumsfeuer in einem Umkreis von 
einem 4 km Radius um einen Flughafenbezugs-
punkt sowie innerhalb eines Abstandes von 1,5 
km von Landeplätzen und Segelfluggeländen 
verbrannt, so ist zu beachten, dass das Feuer 
nur mit Einwilligung der Luftaufsicht oder Fluglei-
tung verbrannt werden darf.

(6)  Eine Brandausweitung ist zu vermeiden. Zur Ge-
fahrenabwehr sind geeignete Maßnahmen zu 
treffen.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig gegen § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 § 7, § 8 und § 9 
dieser Verordnung verstößt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten geahn-
det werden.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.01.2017 in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2016
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1144

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Satzung vom 13. Dezember 2016 zur 17. 
Änderung der Satzung über die Höhe der Be-
nutzungsgebühren für den Tagesaufenthalt mit 
Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte in der 
Stadt Kempen

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666) und der §§ 1, 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land  Nordrhein -  
Westfalen vom  21.  Oktober 1969  (GV NRW  S.  
712) in  den  derzeit geltenden Fassungen hat der 
Rat der Stadt Kempen in seiner Sitzung am 13. De-
zember 2016 folgende Satzung beschlossen:

I.

§  2  der  Satzung  über  die  Höhe  der  Benut-
zungsgebühren  für  den  Tagesaufenthalt  mit Über-
nachtungsstelle für  Nichtsesshafte in  der  Stadt  
Kempen  vom  14.  Mai  1998  in  der Fassung der 
16. Änderungssatzung vom 17. Dezember 2015 wird 
wie folgt geändert und neu gefasst:

§ 2
Höhe der Gebühr

Die Benutzungsgebühr für den Tages- und Nachtauf-
enthalt beträgt 28,31 € pro Tag / Nacht.

II. 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2016
Gez.

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1147

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Satzung vom 13. Dezember 2016 zur 10. 
Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren aus Anlass von Märkten und Volksfes-
ten (Gebührensatzung für Märkte)

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666) und der §§ 1, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) 
in den derzeit geltenden Fassungen hat der Rat der 
Stadt Kempen in seiner Sitzung am 13. Dezember 
2016 folgende Satzung beschlossen:
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I.

§ 2 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren aus Anlass von Märkten und Volksfesten 
(Gebührensatzung für Märkte) vom 11. Juni 2003 in 
der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 11. De-
zember 2012 wird wie folgt geändert und neu gefasst:

Die Gebühr beträgt je Tag und 
Quadratmeter Fläche für Wochenmärkte            0,50 €
mindestens aber                                                 1,30 €

für Jahrmärkte                                                   1,80 €
mindestens aber                                                 5,40 €

für Kirmessen                                                    0,60 €
mindestens aber                                                 4,20 €

Bei den Jahrmärkten wird die zu erhebende Gebühr 
auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

II. 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2016
Gez.

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1147

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Satzung zur 8. Änderung der Satzung über 
die Straßenreinigung in der Stadt Kempen 
(Straßenreinigungssatzung) vom 13.12.2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung und 
des § 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher 
Straßen (Straßenreinigungsgesetz NRW – StrReinG 
NRW) vom 18. Dezember 1975 (GV. NRW. S. 706, 
ber. 1976 S.12) in der zurzeit gültigen Fassung hat 
der Rat der Stadt Kempen in seiner Sitzung am 
13.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

I.

Das Straßenverzeichnis zur Satzung über 
die Straßenreinigung in der Stadt Kempen 
(Straßenreinigungssatzung) vom 17.12.2015 wird mit 
den nachstehenden Änderungen beschlossen:

 a b c Bemerkungen
Stadtteil 
Kempen     

Am Stadtgarten

Peschweg

  

X

X

Verbindungsweg 
zum Grünzug 
zwischen Haus Nr. 
55 und 55a

Weg zu Haus Nr. 
8a/8b

II.

Die Satzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,
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Satzung vom 13.12.2016 zur 30. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Straßenreinigung in der Stadt Kempen

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666), des § 3 des Gesetzes 
über die Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenrei-
nigungsgesetz NRW - StrReinG NRW -) vom 18. 
Dezember 1975 (GV NRW S. 706, ber. 1976 S.12) 
und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) in den zur 
Zeit gültigen Fassungen in Verbindung mit der Sat-
zung über die Straßenreinigung in der Stadt Kem-
pen (Straßenreinigungssatzung) vom 09. Dezember 
2008 (Abl. Krs. Vie. S. 1057), in der zurzeit gültigen 
Fassung, hat der Rat der Stadt Kempen in seiner 
Sitzung am 13. Dezember 2016 folgende Satzung 
beschlossen:

I.

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Straßenreinigung in der Stadt Kempen vom 21. 
Februar 1985 (Abl. Krs. Vie. S. 106), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 16. Dezember 2014 (Abl. Krs. 
Vie. S. 1270), wird wie folgt geändert:

In § 2 (Gebührenmaßstab und Gebührensatz) erhält 
der Absatz 3 folgende Neufassung:

(3)   Bei  einer  einmaligen wöchentlichen Reinigung   
beträgt die Benutzungsgebühr  

 je Berechnungsfaktor jährlich                    1,32 €.

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2016
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1148

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen

Wird  mehrmals  wöchentlich  gereinigt,  vervielfäl-
tigt  sich die Benutzungsgebühr entsprechend. Die 
Anzahl der wöchentlichen Reinigung ergibt sich aus 
dem Straßenverzeichnis (Anlage zur Straßenreini-
gungssatzung).

(4)  Für mehrfach erschlossene Grundstücke beträgt 
die Benutzungsgebühr nach Abs. 3 für die erste, 
zweite und dritte Erschließungsstraße je Be-
rechnungsfaktor jährlich jeweils                1,32 €.

 Die vierte und jede weitere Erschließungsstraße 
bleibt bei der Gebührenheranziehung unberück-
sichtigt. Den entstehenden Gebührenausfall trägt 
die Stadt.

II.

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2016
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1149
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1. Änderungssatzung vom 13. Dezember 2016 zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen vom 
28. Juni 2016

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994  (GV NRW S. 666), sowie der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV  NRW  S. 
712), in den zurzeit  gültigen Fassungen  in Verbindung mit der Satzung  über die Benutzung der Friedhöfe 
der Stadt Kempen vom 28. Juni 2016 hat der Rat der Stadt Kempen folgende 1. Änderungssatzung zur 
Friedhofsgebührensatzung vom 28. Juni 2016 in seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 beschlossen:

§ 1
Gebührentarif

Der Gebührentarif zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen vom 28. Juni 2016 wird wie folgt 
geändert:

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen

 

  

 

 
Gebühr in EURO  Ziffer   Gebührenart 

 
I. Benutzung der Friedhofshallen 

42,00 1.1. Benutzung der Friedhofshallen (Kühlkammern / Kühleinrichtungen) bis zu 4 Tagen 
10,50 1.2. für jeden angefangenen weiteren Benutzungstag 
21,00 1.3. Einstellen / Aufbewahrung einer Urne, je angefangenem Monat 

 
II. Benutzung der Friedhofskapelle 

284,00 2.1. Benutzung der Friedhofskapellen bzw. der Einsegnungshallen, einschließlich der Ausschmückung 
mit Kerzen und Lorbeerbäumen 

71,00 2.2. Benutzung des Abschiedsraums (ab Bereitstellung) 
keiner  2.3. Wochenend-Zuschlag für Gebäudenutzungen am Samstag 

 
III. Grabbereitungs- und Bestattungsgebühren 

253,00 3.1 Erdbestattung, eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
313,00 3.2 Erdbestattung, eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr, in einem Reihengrab 
418,00 3.3 Erdbestattung, eines Verstorbenen, in einem Wahlgrab 
537,00 3.4 Erdbestattung, eines Verstorbenen, in einem Tiefen-Wahlgrab (für die erste Beisetzung des 

tiefliegenden Sarges) 
Hinweis: die Zweitbeisetzung im Tiefengrab erfolgt gemäß 3.3 

224,00 3.5. Beisetzung einer Urne 
+20% auf 

vorstehende Tarife 
3.6. Wochenend-Zuschlag für Bestattungen am Samstag 

43,80 3.7 Für die Gestellung von Sargträgern, je Träger 
soweit diese von der Stadt gestellt werden. 

 
IV. Ausgrabungen und Umbettungen 

246,00 4.1 Ausgrabung einer Leiche eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
403,00 4.2 Ausgrabung einer Leiche eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 
403,00 4.3 Umbettung einer Leiche eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
672,00 4.4 Umbettung einer Leiche eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 
104,00 4.5 Ausgrabung einer Urne 
130,00 4.6 Ausgrabung und Versenden einer Urne 
179,00 4.7 Umbettung einer Urne 

 
V. Überlassung von Nutzungsrechten an Sarggrabstätten 

Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Sarggrabstätten: 
439,00 5.1 für eine Kindergrabstätte, als Reihengrab für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

(Nutzungszeit 20 Jahre) 
856,00 5.2 für eine Reihengrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) 

1.654,00 5.3 für eine Rasen-Reihengrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) 
1.055,00 5.4 für eine Wahlgrabstätte, je Stelle (Nutzungszeit 25 Jahre) 
1.750,00 5.5 für eine pflegeleichte Wahlgrabstätte, je Stelle (Nutzungszeit 25 Jahre) 

456,00 5.6 für die zusätzliche Bestattung auf einer bereits belegten Grabstelle (5.4. oder 5.5); 
für die zusätzliche Bestattung ist daneben ggf. eine passende Verlängerung der Grabstätte zur Abdeckung der noch erforderlichen 
Ruhefrist gemäß der jeweiligen Ziffer VII. vorzunehmen. 

1.710,00 5.7 Wahlgrabstätte als Tiefengrab (nur Tönisberg); zweistellig (für die Stätte mit 2 Stellen übereinander) 

 
VI. Überlassung von Nutzungsrechten an Urnengrabstätten 

Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Urnengrabstätten: 
525,00 6.1 für eine Urnenreihengrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) 
902,00 6.2 für eine Rasen-Urnenreihengrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) 

1.440,00 6.3 für eine zweitstellige Urnenwahlgrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) für die Stätte 
2.110,00 6.4 für eine zweistellige pflegeleichte Urnenwahlgrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) für die Stätte 

456,00 6.5 für die zusätzliche Beisetzung einer Urne in einer bereits belegten zweistelligen Urnenwahlgrabstätte 
(6.3 oder 6.4) 
für die zusätzliche Beisetzung einer Urne ist daneben eine passende Verlängerung der Grabstätte zur Abdeckung der Ruhefrist 
der Urne gemäß der jeweiligen Ziffer VII. vorzunehmen. 

1.595,00 6.6 in einer thematisch-gestalteten Gemeinschaftsgrabanlage für pflegefreie Urnenwahlgrabstelle, als 
Einzel- oder Partnergrab; (Nutzungszeit 25 Jahre), je Stelle 
Kosten für die Namensinschrift gesondert 

1.395,00 6.7 in einer Baumgrabstätte in Gemeinschaftsgrabanlage für pflegefreie Urnenwahlgrabstellen, als 
Einzel- oder Partnergrab; inkl. Namensinschrift (Nutzungszeit 25 Jahre), je Stelle 
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VII. Wiedererwerb / Verlängerung von Nutzungsrechten 

Für den Wiedererwerb bzw. die Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgräbern beträgt die 
Gebühr pro Jahr und Stelle 1/25stel des jeweiligen vorgenannten Tarifs. 

42,20 7.1 bei Wahlgrabstätten (5.4), je Jahr und Stelle 
70,00 7.2 bei pflegeleichten Wahlgrabstätten (5.5), je Jahr und Stelle 
68,40 7.3 bei Wahlgrabstätten als Tiefengräber (5.7) mit zwei Stellen, für die Stätte je Jahr 
57,60 7.4 bei Urnenwahlgrabstätten (6.3), für die Stätte je Jahr 
84,40 7.5 bei pflegeleichten Urnenwahlgrabstätten (6.4), für die Stätte je Jahr 
63,80 7.6 bei pflegefreien Urnenwahlgrabstellen in thematischen GGA (6.6), je Jahr und Stelle 
55,80 7.7 bei pflegefreien Urnenwahlgrabstellen in Baum-GGA (6.7), je Jahr und Stelle 

 
VIII. Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen 

Für die Genehmigung zur Aufstellung von Grabdenkmälern, Gedenkplatten oder sonstigen 
Grabaufbauten werden erhoben: 

73,00 8.1 Genehmigung von Grabmalen, inkl. Gebührenanteil für die Standsicherheitsprüfung (für die 
Nutzungszeit von 25 Jahren) 

1,30 8.2 Gebühr für die Standsicherheitsprüfung, bei der Verlängerung von Grabstätten, je Verlängerungsjahr 
27,00 8.3 Genehmigung von liegenden Grabmalen / Gedenkplatten, ohne Erfordernis einer 

Standsicherheitsprüfung 
27,00 8.4 Gebühr für die Genehmigung von Grabeinfassungen, Grababdeckungen, etc. je Antrag 

-- bei gesonderten Antragstellungen -- 
 

IX. Leistungen der Friedhofsverwaltung 
9,00 9.1 Ausstellung einer Verleihungsurkunde 

13,50 9.2 Übertragung / Umschreibung von Nutzungsrechten (inkl. Ausstellung einer Verleihungsurkunde) 
9,00 9.3 Erteilung von Zweitausfertigungen / Ausfertigung einer Ersatzurkunde über das Nutzungsrecht 

36,00 9.4 Ausführung von besonders beauftragten Leistungen des Friedhofs, die nicht in dieser Satzung 
erfasst sind, gemäß Arbeitszeitabrechnung; je Stunde 

nach Anfall  .. erforderliche Materialkosten, gesondert 

 
X. Räumung von Grabstätten, seitens des Friedhofsträgers 

58,00 10.1. Für die Räumung von Sarggräbern (Wahlgrab, Reihengrab), je Stelle 
23,00 10.2. Für die Räumung von kleinformatigen Gräbern (Kindergrab, Urnenreihengrab) je Stätte 
23,00 10.3. Für die Räumung von Gräbern mit geringem Aufbau (pflegeleichte Gräber), je Stätte 
40,00 10.4. Für die Räumung von Urnenwahlgräbern, je Stätte 

 
XI Gebühr bei nachträglicher Umwandlung von Wahlgräbern in pflegeleichte Wahlgräber, für  

die Unterhaltung 
27,90 11.1 je Stelle und Jahr 

11.2 bei vorzeitiger Rückgabe von Grabstellen bei Erdwahlgrabstätten gilt der Tarif 11.1 gleichlautend 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Schlussbestimmungen 

 

 
Diese  Satzung  tritt  zum  01. Januar  2017 in  Kraft.  Gleichzeitig  tritt  der Gebührentarif  zur 
Friedhofsgebührensatzung vom 28. Juni 2016 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

 

  

 

 
Gebühr in EURO  Ziffer   Gebührenart 

 
I. Benutzung der Friedhofshallen 

42,00 1.1. Benutzung der Friedhofshallen (Kühlkammern / Kühleinrichtungen) bis zu 4 Tagen 
10,50 1.2. für jeden angefangenen weiteren Benutzungstag 
21,00 1.3. Einstellen / Aufbewahrung einer Urne, je angefangenem Monat 

 
II. Benutzung der Friedhofskapelle 

284,00 2.1. Benutzung der Friedhofskapellen bzw. der Einsegnungshallen, einschließlich der Ausschmückung 
mit Kerzen und Lorbeerbäumen 

71,00 2.2. Benutzung des Abschiedsraums (ab Bereitstellung) 
keiner  2.3. Wochenend-Zuschlag für Gebäudenutzungen am Samstag 

 
III. Grabbereitungs- und Bestattungsgebühren 

253,00 3.1 Erdbestattung, eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
313,00 3.2 Erdbestattung, eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr, in einem Reihengrab 
418,00 3.3 Erdbestattung, eines Verstorbenen, in einem Wahlgrab 
537,00 3.4 Erdbestattung, eines Verstorbenen, in einem Tiefen-Wahlgrab (für die erste Beisetzung des 

tiefliegenden Sarges) 
Hinweis: die Zweitbeisetzung im Tiefengrab erfolgt gemäß 3.3 

224,00 3.5. Beisetzung einer Urne 
+20% auf 

vorstehende Tarife 
3.6. Wochenend-Zuschlag für Bestattungen am Samstag 

43,80 3.7 Für die Gestellung von Sargträgern, je Träger 
soweit diese von der Stadt gestellt werden. 

 
IV. Ausgrabungen und Umbettungen 

246,00 4.1 Ausgrabung einer Leiche eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
403,00 4.2 Ausgrabung einer Leiche eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 
403,00 4.3 Umbettung einer Leiche eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
672,00 4.4 Umbettung einer Leiche eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 
104,00 4.5 Ausgrabung einer Urne 
130,00 4.6 Ausgrabung und Versenden einer Urne 
179,00 4.7 Umbettung einer Urne 

 
V. Überlassung von Nutzungsrechten an Sarggrabstätten 

Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Sarggrabstätten: 
439,00 5.1 für eine Kindergrabstätte, als Reihengrab für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

(Nutzungszeit 20 Jahre) 
856,00 5.2 für eine Reihengrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) 

1.654,00 5.3 für eine Rasen-Reihengrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) 
1.055,00 5.4 für eine Wahlgrabstätte, je Stelle (Nutzungszeit 25 Jahre) 
1.750,00 5.5 für eine pflegeleichte Wahlgrabstätte, je Stelle (Nutzungszeit 25 Jahre) 

456,00 5.6 für die zusätzliche Bestattung auf einer bereits belegten Grabstelle (5.4. oder 5.5); 
für die zusätzliche Bestattung ist daneben ggf. eine passende Verlängerung der Grabstätte zur Abdeckung der noch erforderlichen 
Ruhefrist gemäß der jeweiligen Ziffer VII. vorzunehmen. 

1.710,00 5.7 Wahlgrabstätte als Tiefengrab (nur Tönisberg); zweistellig (für die Stätte mit 2 Stellen übereinander) 

 
VI. Überlassung von Nutzungsrechten an Urnengrabstätten 

Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Urnengrabstätten: 
525,00 6.1 für eine Urnenreihengrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) 
902,00 6.2 für eine Rasen-Urnenreihengrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) 

1.440,00 6.3 für eine zweitstellige Urnenwahlgrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) für die Stätte 
2.110,00 6.4 für eine zweistellige pflegeleichte Urnenwahlgrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) für die Stätte 

456,00 6.5 für die zusätzliche Beisetzung einer Urne in einer bereits belegten zweistelligen Urnenwahlgrabstätte 
(6.3 oder 6.4) 
für die zusätzliche Beisetzung einer Urne ist daneben eine passende Verlängerung der Grabstätte zur Abdeckung der Ruhefrist 
der Urne gemäß der jeweiligen Ziffer VII. vorzunehmen. 

1.595,00 6.6 in einer thematisch-gestalteten Gemeinschaftsgrabanlage für pflegefreie Urnenwahlgrabstelle, als 
Einzel- oder Partnergrab; (Nutzungszeit 25 Jahre), je Stelle 
Kosten für die Namensinschrift gesondert 

1.395,00 6.7 in einer Baumgrabstätte in Gemeinschaftsgrabanlage für pflegefreie Urnenwahlgrabstellen, als 
Einzel- oder Partnergrab; inkl. Namensinschrift (Nutzungszeit 25 Jahre), je Stelle 

§ 2
Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2017 in 
Kraft.  Gleichzeitig tritt der Gebührentarif zur 
Friedhofsgebührensatzung vom 28. Juni 2016 außer 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeind-
eordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,
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c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2016
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1150

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Satzung zur 14. Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung 
in der Stadt Kempen vom 13.12.2016 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NW. S. 666), der §§ 1, 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712) sowie 
des § 28 der Abfallsatzung der Stadt Kempen vom 16. 
Dezember 2003 (Abl. Krs. Vie. S. 739) in den derzeit 
gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Kempen 
in seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 folgende 
Satzung beschlossen:

I.

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Abfallentsorgung in der Stadt Kempen vom 12. 
Dezember 2000 (Abl. Krs. Vie., S. 597), zuletzt geän-
dert durch Satzung vom 17.12.2015 (Abl. Krs. Vie., 
S. 1143) wird wie folgt geändert:

§ 5
Höhe der Gebühren

(1) Die jährliche Benutzungsgebühr für die 14täge 
Regelabfuhr der grauen Restabfallbehälter 
beträgt je Person und Einwohnergleichwert        
32,40 €.

(2) Die jährliche Benutzungsgebühr für eine wö-
chentliche Abfuhr der grauen Restabfallbehäl-
ter beträgt je Person und Einwohnergleichwert 
36,00 €.

(3) Die jährliche Gefäßgebühr beträgt für ein
   120 l - Restabfallgefäß, 
14tägige Abfuhr,                                       68,76 €
   120 l - Restabfallgefäß, 
wöchentl. Abfuhr,                                   137,52 €

   240 l - Restabfallgefäß, 
tägige Abfuhr,                                  137,52 €
   240 l - Restabfallgefäß, 
wöchentl. Abfuhr,                                  275,04 €
   770 l - Restabfallgefäß, 
14tägige Abfuhr,                                  441,00 €
   770 l - Restabfallgefäß, 
wöchentl. Abfuhr,                                  882,00 €
1.100 l - Restabfallgefäß, 
14tägige Abfuhr,                                   630,00 €
1.100 l - Restabfallgefäß, 
wöchentl. Abfuhr,                              1.260,00 €

II.

Die Satzung tritt zum 01. Januar 2017 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2016
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1152

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Kem-
pen vom 13. Dezember 2016

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
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Bekanntmachung 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des 
Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), in der jeweils geltenden Fassung, 
des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswassergeset-
zes vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), in der je-
weils geltenden Fassung, der Selbstüberwachungs-
verordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW. S. 
602 – im Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw 
NRW in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Kempen am 13. Dezember 2016 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt um-
fasst unter anderem das Sammeln, Fortleiten, 
Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und 
Verrieseln des im Stadtgebiet anfallenden Ab-
wassers sowie das Entwässern und Entsorgen 
des Klärschlamms. Zur Abwasserbeseitigungs-
pflicht gehören nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 
Nr. 6  LWG NRW insbesondere

1. die Planung der abwassertechnischen Er-
schließung von Grundstücken, deren Bebau-
barkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches 
durch einen Bebauungsplan, einen Vorha-
ben- und Erschließungsplan oder eine Klar-
stellungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssat-
zung begründet worden ist,

2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den 
Grundstücken des Gemeindegebietes anfal-
lenden Abwassers sowie die Aufstellung und 
Fortschreibung eines Bestands- und Betriebs-
plans  nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG 
NRW,

3. das Behandeln und die Einleitung des nach 
Nummer 2 übernommenen Abwassers sowie 
die Aufbereitung des durch die Abwasserbe-
seitigung anfallenden Klärschlamms für seine 
ordnungsgemäße Verwertung oder Beseiti-
gung,

4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Er-
weiterung oder die Anpassung der für die Ab-
wasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 
3 notwendigen Anlagen an die Anforderungen 
der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG NRW,

5. das Einsammeln und Abfahren des in Klein-
kläranlagen anfallenden Schlamms und des-
sen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße 

Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 
2 WHG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG 
NRW); hierfür gilt die gesonderte Satzung der 
Stadt über die Entsorgung des Inhaltes von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (Klein-
kläranlagen, abflusslose Gruben) in der aktu-
ellen Fassung, 

6. die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbe-
seitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 47 
LWG NRW.

(2) Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbesei-
tigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Ver-
wertung oder Beseitigung der bei der städtischen 
Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände 
die erforderlichen dezentralen und zentralen An-
lagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung 
(öffentliche Abwasseranlagen). Zur öffentlichen 
Abwasseranlage gehören auch dezentrale öf-
fentliche Versickerungsanlagen für Nieder-
schlagswasser sowie Auf- bzw. Ableitungsgrä-
ben wie z. B. Straßen- bzw. Wegeseitengräben, 
die zum Bestandteil der öffentlichen Abwasser-
anlage gewidmet worden sind. Die öffentlichen, 
dezentralen und zentralen Abwasseranlagen bil-
den eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwas-
seranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, 
Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung 
oder Beseitigung bestimmt die Stadt im Rah-
men der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungs-
pflicht.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung bedeuten:

1. Abwasser:
Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlags-
wasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG.

2.  Schmutzwasser:
Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 WHG das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 
in seinen Eigenschaften veränderte und das bei 
Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54 
Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum 
Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen 
austretenden und gesammelten Flüssigkeiten.

3.  Niederschlagswasser:
Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen aus dem 
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Bereich von bebauten oder befestigten Flächen 
gesammelt abfließende Wasser, welches nicht 
als Brauchwasser verwendet wird. 

4. Brauchwasser: 
Brauchwasser ist das in Niederschlagswasser-
nutzungsanlagen gesammelte Niederschlags-
wasser, welches nach Gebrauch dem Schmutz-
wasserkanal zugeführt wird. 

5. Mischsystem:
Im Mischsystem werden Schmutz- und Nieder-
schlagswasser gemeinsam gesammelt und fort-
geleitet.

6. Trennsystem:
Im Trennsystem werden Schmutz- und Nieder-
schlagswasser getrennt gesammelt und fortge-
leitet.

7. Öffentliche Abwasseranlage:
a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören 

alle von der Stadt selbst oder in ihrem Auf-
trag betriebenen Anlagen, die dem Sam-
meln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten 
von Abwasser sowie der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der städtischen Abwas-
serbeseitigung anfallenden Rückstände die-
nen.

b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören 
ferner die Grundstücksanschlussleitungen.

c) In den Gebieten, in denen die Abwasserbe-
seitigung durch ein Druckentwässerungs-
netz erfolgt und sich Teile eines solchen 
Netzes auf den Privatgrundstücken befin-
den, gehören die Hausanschlussleitungen 
einschließlich der Druckstationen nicht zur 
öffentlichen Abwasseranlage.

d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sin-
ne dieser Satzung zählt die Entsorgung von 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. 

8. Anschlussleitungen:

Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Sat-
zung werden Grundstücksanschlussleitungen 
und Hausanschlussleitungen verstanden.

a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Lei-
tungen von der öffentlichen Sammelleitung 
bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden 
Grundstücks.

b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen 
von der privaten Grundstücksgrenze bis zu 

dem Gebäude oder dem Ort auf dem Grund-
stück, wo das Abwasser anfällt. Zu den Haus-
anschlussleitungen gehören auch Leitungen 
unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem 
Grundstück, in dem Abwasser anfällt, sowie 
die Einsteigschächte mit Zugang für Personal 
und die Inspektionsöffnungen. Bei Druckent-
wässerungsnetzen ist die Druckstation (inklu-
sive Druckpumpe) auf dem privaten Grund-
stück Bestandteil der Hausanschlussleitung.

9. Haustechnische Abwasseranlagen:

Haustechnische Abwasseranlagen sind die Ein-
richtungen innerhalb und an zu entwässernden 
Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, 
Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwas-
sers auf dem Grundstück dienen (z. B. Abwasser-
rohre im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie 
gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage.

10. Druckentwässerungsnetz:

Druckentwässerungsnetze sind zusammenhän-
gende Leitungsnetze, in denen der Transport 
von Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken 
durch von Pumpen erzeugten Druck erfolgt. Die 
Druckpumpen und Pumpenschächte sind regel-
mäßig technisch notwendige Bestandteile des 
jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Be-
standteil der Hausanschlussleitung, die nicht zur 
öffentlichen Abwasseranlage gehört.

11. Abscheider:

Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und 
Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider 
und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen 
schädlicher Stoffe in die öffentliche Abwasseran-
lage durch Abscheiden aus dem Abwasser ver-
hindern.

12. Anschlussnehmer:

Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines 
Grundstücks, das an die öffentliche Abwasseran-
lage angeschlossen ist. § 20 Absatz 1 gilt ent-
sprechend.

13. Indirekteinleiter:

Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, 
der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 
58 WHG).

14. Grundstück:
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Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im 
Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbe-
sitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit 
bildet. Befinden sich auf einem Grundstück meh-
rere bauliche Anlagen, so kann die Stadt für jede 
dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstü-
cke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung 
verlangen.

§ 3
Anschlussrecht

Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegen-
den Grundstücks ist vorbehaltlich der Einschränkun-
gen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den 
Anschluss seines Grundstücks an die bestehende öf-
fentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschluss-
recht).

§ 4
Begrenzung des Anschlussrechts

(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf sol-
che Grundstücke, die an eine betriebsfertige und 
aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage an-
geschlossen werden können. Dazu muss die öf-
fentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe 
des Grundstücks oder auf dem Grundstück ver-
laufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft 
auch dann in unmittelbarer Nähe des Grund-
stücks, wenn über einen öffentlichen oder pri-
vaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu einer 
Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal 
verlegt ist. Die Stadt kann den Anschluss auch 
in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das 
öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird.

(2) Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn 
die zuständige Behörde unter den Vorausset-
zungen des § 49  Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die 
Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der 
Stadt auf den privaten Grundstückseigentümer 
übertragen hat. Dieses gilt nicht, wenn sich der 
Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit 
dem Anschluss verbundenen Mehraufwendun-
gen zu tragen.

(3) Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit 
die Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht 
befreit ist und die Abwasserbeseitigungspflicht 
gemäß § 49 Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten 
übertragen worden ist.

§ 5
Anschlussrecht für Niederschlagswasser

(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich 
auch auf das Niederschlagswasser.

(2) Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von 
Grundstücken, soweit die Pflicht zur Beseitigung 
des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 
LWG NRW dem Eigentümer des Grundstücks 
obliegt oder anderweitig (z.B. § 49 Abs. 3 LWG 
NRW) einem Dritten zugewiesen ist.

(3) Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit 
die Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht 
befreit ist und die Abwasserbeseitigungspflicht 
gem. § 49 Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten 
übertragen hat. 

§ 6
Benutzungsrecht

Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschluss-
leitung hat der Anschlussnehmer vorbehaltlich der 
Einschränkungen in dieser Satzung und unter Be-
achtung der technischen Bestimmungen für den Bau 
und den Betrieb der haustechnischen Abwasseran-
lagen das Recht, das auf seinem Grundstück anfal-
lende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten (Benutzungsrecht).

§ 7
Begrenzung des Benutzungsrechts

(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche 
Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet werden, 
die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe

1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ge-
fährden oder

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage be-
schäftigte Personal gefährden oder gesund-
heitlich beeinträchtigen oder

3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand an-
greifen oder ihre Funktionsfähigkeit oder 
Unterhaltung gefährden, erschweren oder 
behindern oder

4. den Betrieb der Abwasserbehandlung er-
heblich erschweren oder verteuern oder

5. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung 
oder -verwertung beeinträchtigen oder ver-
teuern oder

6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Ab-
wasserbehandlungsanlage so erheblich stö-
ren, dass dadurch die Anforderungen der 
wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht 
eingehalten werden können.

(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbe-
sondere nicht eingeleitet werden:

1.  feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, 
die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in 
der Kanalisation führen können, z.B. Schutt, 
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Asche, Schlacke, Dung, Müll, Kehricht, 
Sand, Kies, Glas, Kunststoff, Textilien, gro-
bes Papier oder Pappe, Schlacht- und Kü-
chenabfälle, Frittierfette, Abfälle aus obst- 
und Gemüse verarbeitenden Betrieben, Ze-
ment, Kalkhydrat, Mörtel, Beton, enthält,

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- 
und sonstigen privaten Behandlungsanla-
gen, 

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur 
örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesonde-
re aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gru-
ben, Sickerschächten, Schlammfängen und 
gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie 
nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene 
städtische Einleitungsstelle eingeleitet wer-
den,

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten 
können, sowie Stoffe, die nach Übersätti-
gung im Abwasser in der Kanalisation aus-
geschieden werden und zu Abflussbehinde-
rungen führen können,

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und 
flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen 
mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 
50 KW sowie nicht neutralisierte Kondensa-
te aus sonstigen Brennwertanlagen,

6. radioaktives Abwasser,
7. Inhalte von Chemietoiletten,
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektions-

abteilungen von Krankenhäusern und medi-
zinischen Instituten,

9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tier-
haltung wie Gülle und Jauche,

10. Silage Wasser,
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser und 

sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließen-
des Wasser (§ 37 WHG),

12. Blut aus Schlachtungen,
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase 

in schädlichen Konzentrationen freisetzen 
kann,

14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe 
sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige 
Gas-Luft-Gemische entstehen können,

15. Emulsionen von Mineralölprodukten,
16. Medikamente und pharmazeutische Produk-

te
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn fol-

gende Grenzwerte an der Übergabestelle zur 
öffentlichen Abwasseranlage nicht überschritten 
sind:

I. Allgemeine Parameter
 1. Temperatur: bis 35° C
 2. ph-Wert: 6,5 bis 9,5
 3. absetzbare Stoffe: 10 ml/l nach 0,5 Std. 

Absetzzeit

II.  Schwerflüchtige lipophile Stoffe  
 nach DIN 38409 Teil 17
 (verseifbare Öle, Fette und Fettsäuren): 

300 mg/l

III. Kohlenwasserstoffe,
 1. direkt abscheidbar 
 (DIN 38409 Teil 19/DIN 1999)             50 mg/l
 2. soweit eine über die Ab-
 scheidung von Leichtflüssigkeiten 
 hinausgehende Entfernung von
 Kohlenwasserstoffen erforderlich
 ist, gesamt                                           20 mg/l
 3. adsorbierbare organische 
 Halogenverbindungen - AOX                 1 mg/l
 4. Leichtflüchtige Halogen-
 kohlenwasserstoffe - 
 LHKW (Summe)                                 0,5 mg/l
 5. Chlorbenzole (Summe)                 0,1 mg/l
 6. Chlorphenole (Summe)               0,01 mg/l
 7.  Pentachlorphenol - PCP            0,001 mg/l
 8.  Polychlorierte Bi- und 
 Terphenyle PCB / PCT                 0,0005 mg/l
 9. Lindan                                      0,0005 mg/l
  10.  Polycyclische aromatische 
 Kohlenwasserstoffe – 
 PAK (Summe)                              0,0004 mg/l
  11. Benzol, Toluol, Xylole – 
 BTX (Summe)                                    5,0 mg/l

IV. Sonstige organische halogenfreie Lösungs-
mittel - mit Wasser ganz oder teilweise misch-
bar und biologisch abbaubar: nicht höher als 
es der Löslichkeit entspricht

      V.  Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst)
 1. Antimon                                          0,5 mg/l
 2. Arsen (AS)                                     0,5 mg/l
 3. Barium                                           5,0 mg/l
 4. Blei (Pb)                                         1,0 mg/l
 5. Chrom, 6-wertig (Cr)                      0,2 mg/l
 6. Chrom (Cr)                                     1,0 mg/l
 7. Cadmium (Cd)                               0,2 mg/l
 8. Cobald (Co)                                   2,0 mg/l
 9. Kupfer (Cu)                                    0,7 mg/l
  10. Nickel (Ni)                                      0,7 mg/l
  11. Quecksilber (Hg)                         0,02 mg/l
  12. Selen (Se)                                     1,0 mg/l
  13. Silber (Ag)                                      0,3 mg/l
  14. Zink (Zn)                                        1,5 mg/l
  15. Zinn (Sn)                                        5,0 mg/l

VI. Anorganische Stoffe (gelöst)
 1. Ammonium-Stickstoff (NH4-N)   200,0 mg/l
 2. Cyanid, leicht freisetzbar (CN)       0,5 mg/l
 3. Cyanid, gesamt (CN)                   20,0 mg/l
 4. Fluorid (F)                                    50,0 mg/l
 5. Nitrit-Stickstoff (NO2-N)               20,0 mg/l
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 6. Sulfat (SO4)                               600,0 mg/l
 7. Sulfid (S)                                        2,0 mg/l
 8. freies Chlor                                    0,5 mg/l

VII. Organische Stoffe
 1. Phenol (Index)                               5,0 mg/l

2. Farbstoffe nur in einer so niedrigen Kon-
zentration, dass der Vorfluter nach Einlei-
tung des Ablaufes einer mechanisch-biolo-
gischen Kläranlage visuell nicht mehr färbt 
erscheint;

VIII. spontan Sauerstoff verbrauchende Stoffe in 
einer so niedrigen Konzentration, dass keine 
anaeroben Verhältnisse in der öffentlichen 
Kanalisation auftreten können. Eine Ver-
dünnung oder Vermischung des Abwassers 
mit dem Ziel, diese Grenzwerte einzuhalten, 
darf nicht erfolgen.

 Des Weiteren sind die jeweils gültigen Festle-
gungen des Niersverbandes gemäß §§ 6 Abs. 2, 
7 Abs. 1 Buchst. f und h in Verbindung mit Abs. 
2 und 3 und § 15 Abs. 3 Nr. 9 der Satzung des 
Niersverbandes zum Schutz des Verbandsunter-
nehmens einzuhalten. 

Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwas-
sers mit dem Ziel, diese Grenzwerte einzuhal-
ten, darf nicht erfolgen. 

(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, 
Volumenstrom und/oder Konzentration festle-
gen. Sie kann das Benutzungsrecht davon ab-
hängig machen, dass auf dem Grundstück eine 
Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und do-
sierte Einleitung des Abwassers erfolgt.

(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage auf anderen Wegen als über 
die Anschlussleitung eines Grundstückes darf 
nur mit Einwilligung der Stadt erfolgen. 

(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage 
ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Ab-
wasserbeseitigungspflicht befreit ist.

(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit wi-
derrufliche Befreiungen von den Anforderungen 
der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andern-
falls eine nicht beabsichtigte Härte für den Ver-
pflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen 
Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Ins-
besondere kann die Stadt auf Antrag zulassen, 
dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sonsti-
ges Wasser, wie z. B. wild abfließendes Wasser 
(§ 37 WHG) der Abwasseranlage zugeführt wer-
den. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die 

von der Stadt verlangten Nachweise beizufügen. 
Die Benutzung der Abwasseranlage ist kosten-
pflichtig. 

(8) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein 
Abwasser sind, in die öffentliche Abwasseranla-
ge besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, 
dass die zuständige Behörde im Fall des § 55 
Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 
LWG NRW genehmigt.

(9) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen er-
greifen, um

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser 
oder Stoffen zu verhindern, das unter Verlet-
zung der Absätze 1 und 2 erfolgt,

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, 
das die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht ein-
hält. 

§ 8
Abscheide- und sonstige 
Vorbehandlungsanlagen

(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, 
Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl sowie fett-
haltiges Abwasser z.B. aus Speisegaststätten, 
Metzgereinen o.ä. ist vor der Einleitung in die 
öffentliche Abwasseranlage in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. 
Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dieses 
jedoch nur, wenn die Stadt im Einzelfall verlangt, 
dass auch dieses Abwasser in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln 
ist. Der Stadt ist auf Verlangen der ordnungs-
gemäße Betrieb des Abscheiders durch Vorlage 
des Betriebstagebuches, der Leerungsnachwei-
se o.ä. geeignete Nachweise vom Betriebsinha-
ber oder Eigentümer nachzuweisen. 

(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser 
kann von der Stadt eine Vorbehandlung (Vor-
reinigung) auf dem Grundstück des Anschluss-
nehmers in einer von ihm zu errichtenden und zu 
betreibenden Abscheide- oder sonstigen Vorbe-
handlungsanlage angeordnet werden, wenn der 
Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers 
für die Stadt eine Pflicht zur Behandlung nach 
dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. 
NRW 2004, S. 583 ff.) auslöst. Die vorstehende 
Behandlungspflicht gilt auch für Straßenbaulast-
träger, die das Straßenoberflächenwasser in die 
öffentliche Abwasseranlage einleiten.

(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer 
Nebenprodukte und von Schlachtabwässern 
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aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 
10 (Material der Kategorien 1, 2 und 3) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den 
Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhalte-
system mit einer maximalen Maschenweite von 
2 mm geführt werden.

(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungs-
anlagen und deren Betrieb müssen den ein-
schlägigen technischen und rechtlichen Anfor-
derungen entsprechen. Die Stadt kann darüber 
hinausgehende Anforderungen an den Bau, den 
Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider und 
sonstigen Vorbehandlungsanlagen stellen, so-
fern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentli-
chen Abwasseranlage erforderlich ist.

(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der 
Vorbehandlung anfallen, sind in Übereinstim-
mung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu 
entsorgen und dürfen der öffentlichen Abwasser-
anlage nicht zugeführt werden.

§ 9
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der 
Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, 
sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserü-
berlassungspflicht nach § 48 LWG NRW an die 
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, so-
bald Abwasser auf dem Grundstück anfällt (An-
schlusszwang).

(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung verpflichtet, 
das gesamte auf seinem Grundstück anfallende 
Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlags-
wasser) in die öffentliche Abwasseranlage ein-
zuleiten (Benutzungszwang), um seine Abwas-
serüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW zu 
erfüllen.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht 
nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
LWG NRW genannten Voraussetzungen für in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Ab-
wasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraus-
setzungen ist der Stadt nachzuweisen.

(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 er-
wähnten Voraussetzungen ist das häusliche Ab-
wasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die 
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und 
dieser zuzuführen.

(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in 
Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach 

§ 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswas-
ser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absät-
ze 2 dieser Satzung. 

(6) In den im Trennsystem entwässernden Berei-
chen sind das Schmutz- und das Niederschlags-
wasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen 
zuzuführen.

(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück 
vor der Benutzung der baulichen Anlage an die 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. 
Ein Zustimmungsverfahren nach § 14 Absatz 1 
ist durchzuführen.

(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Er-
richtung einer baulichen Anlage, so ist das 
Grundstück innerhalb von drei Monaten anzu-
schließen, nachdem durch öffentliche Bekannt-
machung oder Mitteilung an den Anschlussbe-
rechtigten angezeigt wurde, dass das Grund-
stück angeschlossen werden kann.

§ 10
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang für Schmutzwasser

(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag 
vom Anschluss- und Benutzungszwang für 
Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit wer-
den, wenn ihm die Abwasserbeseitigungspflicht 
durch die zuständige Behörde ganz oder teilwei-
se übertragen worden ist. 

(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung 
des Schmutzwassers um Schmutzwasserge-
bühren zu sparen, begründet keinen Anspruch 
auf Befreiung.

§ 11
Nutzung des Niederschlagswassers

Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nut-
zung des auf seinem Grundstück anfallenden Nie-
derschlagswassers, so hat er dieses der Stadt an-
zuzeigen. Die Stadt stellt ihn in diesem Fall unter 
den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG 
NRW von der Überlassung des verwendeten Nie-
derschlagswassers frei, wenn die ordnungsgemäße 
Verwendung des Niederschlagswassers auf dem 
Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf an 
den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Über-
schwemmung von Nachbar-Grundstücken durch 
Niederschlagswasser ausgeschlossen werden kann. 
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§ 12
Besondere Bestimmungen für Druckentwässe-

rungsnetze

(1) Führt die Stadt aus technischen oder wirtschaft-
lichen Gründen die Entwässerung mittels ei-
nes Druckentwässerungsnetzes durch, hat der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten auf 
seinem Grundstück einen Pumpenschacht mit 
einer für die Entwässerung ausreichend bemes-
senen Druckpumpe sowie die dazugehörige 
Druckleitung bis zur Grundstücksgrenze herzu-
stellen, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu 
halten und gegebenenfalls zu ändern und zu er-
neuern. Die Entscheidung über Art, Ausführung, 
Bemessung und Lage des Pumpenschachtes, 
der Druckpumpe und der dazugehörigen Druck-
leitung trifft die Stadt.

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit 
einem geeigneten Fachunternehmer einen War-
tungsvertrag abzuschließen, der eine Wartung 
der Druckpumpe entsprechend den Angaben 
des Herstellers sicherstellt. Der Wartungsvertrag 
ist der Stadt bis zur Abnahme der Druckleitung, 
des Pumpenschachtes und der Druckpumpe 
vorzulegen. Für bereits bestehende Druckpum-
pen ist der Wartungsvertrag innerhalb von 6 Mo-
naten nach Inkrafttreten dieser Bestimmung vor-
zulegen. 

(3) Die Stadt kann den Nachweis der durchgeführ-
ten Wartungsarbeiten verlangen.

(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugäng-
lich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder 
Bepflanzung des Pumpenschachtes ist unzuläs-
sig.

§ 13
Ausführung von Anschlussleitungen

(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unter-
irdisch mit einer eigenen Anschlussleitung und 
ohne technischen Zusammenhang mit den 
Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwas-
seranlage anzuschließen. In Gebieten mit Misch-
system (Mischwasserkanal) ist für jedes Grund-
stück eine Anschlussleitung, in Gebieten mit 
Trennsystem (Schmutzwasser- und Regenwas-
serkanal) je eine Anschlussleitung für Schmutz- 
und für Niederschlagswasser herzustellen. Im 
Trennsystem sind für Schmutzwasser und für 
Niederschlagswasser jeweils getrennte Einstei-
geschächte oder Inspektionsöffnungen vorzuse-
hen. Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus 
§ 13 Abs. 4 dieser Satzung. Auf Antrag können 
mehrere Anschlussleitungen verlegt werden. Die 

Stadt kann den Nachweis über den ordnungsge-
mäßen Anschluss an die öffentliche Abwasser-
anlage im Rahmen des Zustimmungsverfahrens 
nach § 14 dieser Satzung verlangen.

(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss 
in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, 
so gilt Absatz 1 für jedes der neu entstehenden 
Grundstücke.

(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen 
Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen 
Kanal zu schützen. Hierzu hat er in Ablaufstel-
len unterhalb der Rückstauebene (in der Regel 
die Straßenoberkante) funktionstüchtige sowie 
geeignete Rückstausicherungen gemäß den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik ein-
zubauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit 
zugänglich sein und so errichtet und betrieben 
werden, dass eine Selbstüberwachung des Zu-
standes und der Funktionstüchtigkeit der An-
schlussleitung möglich ist.

(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung 
auf einem privaten Grundstück hat der Grund-
stückseigentümer unter Beachtung des § 8 Abs. 
1 Satz 4 SüwVO Abw NRW in der Nähe der 
Grundstücksgrenze einen geeigneten Einsteige-
schacht mit Zugang für Personal oder eine ge-
eignete Inspektionsöffnung auf seinem Grund-
stück außerhalb des Gebäudes einzubauen. Bei 
bestehenden Anschlussleitungen ist der Grund-
stückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte zum 
nachträglichen Einbau eines geeigneten Einstei-
geschachtes oder einer geeigneten Inspektions-
öffnung verpflichtet, wenn er die Anschlusslei-
tung erneuert oder verändert. In Ausnahmefällen 
kann auf Antrag des Grundstückseigentümers 
von der Errichtung eines Einsteigschachtes oder 
einer Inspektionsöffnung außerhalb des Gebäu-
des abgesehen werden. Die Inspektionsöffnung 
bzw. der Einsteigeschacht muss jederzeit frei zu-
gänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung 
oder Bepflanzung der Inspektionsöffnung bzw. 
des Einsteigeschachts ist unzulässig.

(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische 
Ausführung der Anschlussleitungen bis zum Ein-
steigeschacht oder zur Inspektionsöffnung so-
wie die Lage, Ausführung und lichte Weite des 
Einsteigeschachtes oder der Inspektionsöffnung 
bestimmt die Stadt.

(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Be-
seitigung sowie die laufende Unterhaltung der 
haustechnischen Abwasseranlagen sowie der 
Hausanschlussleitung auf dem anzuschließen-
den Grundstück führt der Grundstückseigentü-
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mer auf seine Kosten durch. Die Hausanschluss-
leitung ist in Abstimmung mit der Stadt zu erstel-
len. 

(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein 
natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwasseran-
lage, so kann die Stadt von dem Grundstücksei-
gentümer zur ordnungsgemäßen Entwässerung 
des Grundstücks den Einbau und den Betrieb 
einer Hebeanlage verlangen. Die Kosten trägt 
der Grundstückseigentümer. Die Hebeanlage 
muss so errichtet und betrieben werden, dass 
eine Selbstüberwachung des Zustandes und der 
Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung mög-
lich ist.

(8) Auf Antrag kann die Stadt zulassen, dass zwei 
oder mehrere Grundstücke durch eine gemein-
same Anschlussleitung entwässert werden. Der 
Antrag wird insbesondere unter Berücksichti-
gung der Regelung in § 46 Abs. 1 Satz 3 LWG 
NRW dann abgelehnt, wenn die Leitungs-, Be-
nutzungs- und Unterhaltungsrechte nicht durch 
eine im Grundbuch eingetragene entsprechende 
Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB) abgesichert 
worden sind. Der Nachweis der Absicherung 
durch eine Grunddienstbarkeit ist durch einen 
Auszug aus dem Grundbuch zu führen.

(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffent-
liche Abwasseranlage vorhanden ist, Neubau-
ten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die 
einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der 
Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück 
Anlagen für einen späteren Anschluss in Abstim-
mung mit der Stadt auf seine Kosten vorzuberei-
ten.

§ 14
Zustimmungsverfahren

(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses 
bedarf der vorherigen Zustimmung der Stadt. 
Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier 
Wochen vor der Durchführung der Anschlussar-
beiten, zu beantragen. Besteht Anschluss- und 
Benutzungszwang an die öffentliche Abwasser-
anlage, gilt der Antrag mit der Aufforderung der 
Stadt den Anschluss vorzunehmen, als gestellt. 
Eine Zustimmung wird erst dann erteilt, wenn 
eine Abnahme des Anschlusses durch die Stadt 
an der offenen Baugrube erfolgt ist. 

(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss ver-
sehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer 
eine Woche vor der Außerbetriebnahme des 
Anschlusses der Stadt mitzuteilen. Diese sichert 
die Anschlussleitung auf Kosten des Anschluss-

nehmers.

§ 15
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten 

Abwasserleitungen

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei 
privaten Abwasserleitungen gilt die Verordnung 
zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 
(Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – 
SüwVO Abw NRW, im Folgenden: SüwVO). Pri-
vate Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 
61 WHG, § 56 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO so 
zu errichten und zu betreiben, dass die Anforde-
rungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten 
werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemä-
ße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht 
nach § 48 LWG NRW gegenüber der Stadt.

(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten 
Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO durchgeführt 
werden.

(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO sind im Erdreich oder un-
zugänglich verlegte private Abwasserleitungen 
zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwas-
ser oder mit diesem vermischten Niederschlags-
wasser einschließlich verzweigter Leitungen un-
ter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte 
des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige 
Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu 
prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind 
nach § 7 Satz 2 SüwVO Abwasserleitungen, die 
zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswas-
ser dienen und Leitungen, die in dichten Schutz-
rohren so verlegt sind, dass austretendes Ab-
wasser aufgefangen und erkannt wird.

(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeit-
punkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei 
privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, 
ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO. Nach § 
8 Abs. 2 SüwVO hat der Eigentümer des Grund-
stücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO der Erb-
bauberechtigte private Abwasserleitungen, die 
Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung 
oder nach ihrer wesentlichen Änderung unver-
züglich von Sachkundigen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik auf deren Zu-
stand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. 
Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende 
Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus 
§ 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO. 

(5) Die Stadt kann eine Zustands- und Funktions-
prüfung vom Grundstückseigentümer bzw. Erb-
bauberechtigten fordern, wenn die Vermutung 
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besteht, dass eine Abwasserleitung undicht 
ist. Eine Undichtigkeit wird vermutet, wenn im 
Rahmen der Kanalprüfungen (Kamerabefah-
rung o.ä.) Schäden oder Verschiebungen in den 
Hausanschlussleitungen festgestellt werden. Die 
Zustands- und Funktionsprüfung erfolgt entspre-
chend der §§ 7 bis 9 SüwVO. Die Bescheinigung 
über das Ergebnis dieser Prüfung ist entspre-
chend § 9 Abs. 2 SüwVO nebst Anlagen unver-
züglich der Stadt durch den Grundstückseigen-
tümer oder den Erbbauberechtigten vorzulegen.

(6) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen 
nach § 9 Abs. 1 SüwVO nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik durchgeführt wer-
den. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO gelten die 
DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allge-
mein anerkannte Regeln der Technik, soweit die 
SüwVO Abw NRW keine abweichenden Rege-
lungen trifft. 

(7) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO ist das Ergebnis 
der Zustands- und Funktionsprüfung in einer Be-
scheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO zu do-
kumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die 
in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO genannten Anlagen 
beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen 
ist der Stadt durch den Grundstückseigentümer 
oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 
SüwVO) unverzüglich nach Erhalt vom Sachkun-
digen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestel-
lung durch die Stadt erfolgen kann. Die Beschei-
nigung ist insbesondere bei Neuerrichtungen, 
wesentlicher Änderung und nach der Sanierung 
vorzulegen.

(8) Private Abwasserleitungen, die nach dem 
01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtig-
keit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 
SüwVO keiner erneuten Prüfung, sofern Prüfung 
und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der 
Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen 
haben.

(9) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanie-
rungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 
10 Abs. 1 SüwVO. Über mögliche Abweichungen 
von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO 
kann die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 Süw-
VO nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzel-
fall entscheiden.

(10) Im Nachgang zur Sanierung ist eine erneute Zu-
stands- und Funktionsprüfung nach dieser Sat-
zung durchzuführen. 

§ 16
Indirekteinleiter-Kataster

(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirekteinlei-
tungen, deren Beschaffenheit erheblich vom 
häuslichen Abwasser abweicht.

(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 
sind der Stadt mit dem Antrag nach § 14 Absatz 
1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge 
zu benennen. Bei bestehenden Anschlüssen hat 
dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttre-
ten dieser Satzung zu geschehen. Auf Verlangen 
hat der Indirekteinleiter der Stadt Auskunft über 
die Zusammensetzung des Abwassers, den Ab-
wasseranfall und die Vorbehandlung des Abwas-
sers zu erteilen. 

§ 17
Abwasseruntersuchungen

(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasserun-
tersuchungen vorzunehmen oder vornehmen zu 
lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie 
Art, Umfang und Turnus der Probenahmen.

(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der An-
schlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein 
Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen 
dieser Satzung vorliegt.

§ 18
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; 

Betretungsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 
1 LWG NRW i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG verpflich-
tet, der Stadt auf Verlangen die für den Vollzug 
dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über 
Bestand und Zustand der haustechnischen Ab-
wasseranlagen und der Hausanschlussleitung 
zu erteilen.

(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter 
haben die Stadt unverzüglich zu benachrichti-
gen, wenn

1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwas-
seranlagen durch Umstände beeinträchtigt 
wird, die auf Mängel der öffentlichen Abwas-
seranlage zurückzuführen sein können (z. 
B. Verstopfungen von Abwasserleitungen),

2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage ge-
raten sind oder zu geraten drohen, die den 
Anforderungen nach § 7 nicht entsprechen,

3. sich Art oder Menge des anfallenden Ab-
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wassers erheblich ändert,

4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 
zugrunde liegenden Daten erheblich ändern 
oder

5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des 
Anschluss- und Benutzungsrechtes entfal-
len.

(3) Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt 
mit Berechtigungsausweis sind berechtigt, die 
angeschlossenen Grundstücke zu betreten, 
soweit dieses zum Zweck der Erfüllung der ge-
meindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder 
zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. Die 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben 
das Betreten von Grundstücken und Räumen zu 
dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlage-
teilen auf den angeschlossenen Grundstücken 
zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 98 
Abs. 1 Satz 2 LWG NRW auch für Anlagen zur 
Ableitung von Abwasser, das der Stadt zu über-
lassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten 
aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit der 
Person), Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) 
und Art. 14 GG (Eigentum) sind insbesondere 
bezogen auf die Abwasserüberlassungspflicht 
nach § 48 LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW 
eingeschränkt.

§ 19
Haftung

(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter 
haben für eine ordnungsgemäße Benutzung der 
haustechnischen Abwasseranlagen nach den 
Vorschriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haf-
ten für alle Schäden und Nachteile, die der Stadt 
infolge eines mangelhaften Zustandes oder ei-
ner satzungswidrigen Benutzung der haustech-
nischen Abwasseranlagen oder infolge einer 
satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlage entstehen.

(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die 
Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen.

(3) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch hö-
here Gewalt hervorgerufen werden. Sie haftet 
auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, 
dass die vorgeschriebenen Rückstausicherun-
gen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungs-
gemäß funktionieren.

§ 20
Berechtigte und Verpflichtete

(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Sat-
zung für Grundstückseigentümer ergeben, gel-
ten entsprechend für Erbbauberechtigte und 
sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von 
Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile.

(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus 
dieser Satzung für die Benutzung der öffentli-
chen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der 

1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den 
angeschlossenen Grundstücken anfallende 
Abwasser abzuleiten (also insbesondere 
auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) oder 

2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich 
Abwasser zuführt.

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuld-
ner.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen

1. § 7 Absatz 1 und 2 
Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Ab-
wasseranlage einleitet oder einbringt, deren 
Einleitung oder Einbringung ausgeschlos-
sen ist,

2. § 7 Absatz. 3 und 4
Abwasser über den zugelassenen Volumen-
strom hinaus einleitet oder hinsichtlich der 
Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Ab-
wassers die Grenzwerte nicht einhält oder 
das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwer-
te verdünnt oder vermischt,

3. § 7 Absatz 5
 Abwasser ohne Einwilligung der Stadt auf 

anderen Wegen als über die Anschlusslei-
tung eines Grundstückes in die öffentliche 
Abwasseranlage einleitet.

4. § 8
- Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Ben-
zin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl 
sowie fetthaltiges Abwasser vor der Ein-
leitung in die öffentliche Abwasseranlage 
nicht in entsprechende Abscheider einleitet 
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oder Abscheider nicht oder nicht ordnungs-
gemäß einbaut oder betreibt oder Abschei-
dergut nicht in Übereinstimmung mit den 
abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt oder 
Abscheidergut der öffentlichen Abwasseran-
lage zuführt,
- der Stadt auf Verlangen den ordnungsge-
mäßen Betrieb des Abscheiders nicht durch 
geeignete Nachweise belegt. 

5. § 9 Absatz 2
das Abwasser nicht bzw. nicht vollständig in 
die öffentliche Abwasseranlage einleitet,

6. § 9 Absatz 6
in den im Trennsystem entwässerten Berei-
chen das Schmutz- und das Niederschlags-
wasser nicht den jeweils dafür bestimmten 
Anlagen zuführt,

7. § 11
auf seinem Grundstück anfallendes Nie-
derschlagswasser als Brauchwasser nutzt, 
ohne dieses der Stadt angezeigt zu haben,

8. §§ 12, Abs. 4, 13 Absatz 4
die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnun-
gen oder Einsteigeschächte nicht frei zu-
gänglich hält,

9. § 14 Absatz 1
den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage ohne vorherige Zustimmung der 
Stadt herstellt oder ändert,

10. § 14 Absatz 2
den Abbruch eines mit einem Anschluss ver-
sehenen Gebäudes nicht oder nicht rechtzei-
tig der Stadt mitteilt,

11. § 15 Absatz 6 Satz 3 
-die Bescheinigung über das Ergebnis der 
Zustands- und Funktionsprüfung der Stadt 
nicht vorlegt,
-entgegen § 15 Abs. 9 die Sanierung nicht 
fristgerecht durchführt 
-entgegen § 15 Abs. 10 eine erneute Zu-
stands- und Funktionsprüfung nicht durch-
führt.

12. § 16 Absatz 2
der Stadt die abwassererzeugenden Be-
triebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig 
benennt oder auf ein entsprechendes Ver-
langen der Stadt hin keine oder nur eine un-
zureichende Auskunft über die Zusammen-
setzung des Abwassers, den Abwasseranfall 
und die Vorbehandlung des Abwassers er-

teilt,

13. § 18 Absatz 3
die Bediensteten der Stadt oder die durch die 
Stadt Beauftragten mit Berechtigungsaus-
weis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung 
der gemeindlichen Abwasserbeseitigungs-
pflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die 
angeschlossenen Grundstücke zu betreten, 
oder diesem Personenkreis nicht ungehin-
derten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den 
angeschlossenen Grundstücken gewährt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt 
Arbeiten an der öffentlichen Abwasseran-
lage vornimmt, Schachtabdeckungen oder 
Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder 
in einen Bestandteil der öffentlichen Abwas-
seranlage, etwa einen Abwasserkanal, ein-
steigt.

(3) Ordnungswidrigkeiten nach dem Absatz 
1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 € geahndet werden.

§ 22
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung der Stadt vom 08.04.2014 außer 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.
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Kempen, den 13.12.2016
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Auszug aus:
Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwas-
seranlagen -– Selbstüberwachungsverordnung 
Abwasser – SüwVO Abw

Vom 17. Oktober 2013 (Fn 1)

Auf Grund des § 60 Absatz 2 und des § 61 Absatz 
2 des Landeswassergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 
926), von denen § 61 Absatz 2 zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 
133) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz mit Zustimmung des Landtags:

Teil 2 
Selbstüberwachung privater Abwasserleitungen

Kapitel 1  
Anforderungen an die Selbstüberwachung

§ 7 Geltungsbereich

Dieser Teil gilt für im Erdreich oder unzugänglich 
verlegte private Abwasserleitungen zum Sammeln 
oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswasser einschließlich ver-
zweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder 
der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie 
zugehöriger Einsteigeschächte oder Inspektionsöff-
nungen. Ausgenommen sind Abwasserleitungen zur 
alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser und 
Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt 
sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und 
erkannt wird. Dieser Teil gilt nicht für Abwasserleitun-
gen und Kanalisationen, die dem ersten Teil dieser 
Verordnung unterliegen.

§ 8 Überwachungsumfang

(1) Private Abwasserleitungen sind gemäß §§ 60, 61 
Wasserhaushaltsgesetz so zu errichten und zu be-
treiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbe-
seitigung eingehalten werden. Sie dürfen nur nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, betrieben und unterhalten werden. Wer eine 
private Abwasserleitung betreibt, ist verpflichtet, ihren 
Zustand und ihre Funktionsfähigkeit zu überwachen. 
Die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 gelten als 
allgemein anerkannte Regel der Technik, soweit in 
dieser Verordnung keine abweichenden Regelungen 

getroffen sind.

(2) Der Eigentümer eines Grundstücks hat im Erd-
reich oder unzugänglich verlegte Abwasserleitungen 
zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser 
oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser 
seines Grundstücks nach der Errichtung oder nach 
wesentlicher Änderung unverzüglich von Sachkun-
digen nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik auf deren Zustand und Funktionsfähigkeit 
prüfen zu lassen.

(3) Innerhalb von durch Rechtsverordnung festge-
setzten Wasserschutzgebieten sind bestehende 
Abwasserleitungen, die zur Fortleitung häuslichen 
Abwassers dienen und die vor dem 1. Januar 1965 
errichtet wurden, und bestehende Abwasserleitun-
gen, die zur Fortleitung industriellen oder gewerbli-
chen Abwassers dienen und vor dem 1. Januar 1990 
errichtet wurden, erstmals bis spätestens zum 31. 
Dezember 2015 auf deren Zustand und Funktions-
fähigkeit prüfen zu lassen. Alle anderen Abwasser-
leitungen in Wasserschutzgebieten sind erstmals bis 
spätestens zum 31. Dezember 2020 prüfen zu las-
sen. Wird nach Inkrafttreten dieser Verordnung ein 
neues Wasserschutzgebiet festgesetzt, so sind alle 
innerhalb dieses Wasserschutzgebietes bestehen-
den Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortlei-
ten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten 
Niederschlagswasser, erstmals innerhalb von sieben 
Jahren nach der Festsetzung prüfen zu lassen.

(4) Außerhalb von durch Rechtsverordnung festge-
setzten Wasserschutzgebieten orientieren sich die 
Prüfpflichten ebenfalls an dem Gefährdungspoten-
zial. Bestehende Abwasserleitungen, die zur Fort-
leitung industriellen oder gewerblichen Abwassers 
dienen, für das Anforderungen in einem Anhang der 
Abwasserverordnung festgelegt sind, sind erstmals 
bis spätestens zum 31. Dezember 2020 auf Zustand 
und Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Für die 
Prüfung anderer Abwasserleitungen wird keine lan-
desweit geltende Frist zur Erstprüfung vorgegeben. 
Unabhängig hiervon kann die Gemeinde von ihrer 
Satzungsermächtigung (§ 46 Absatz 2 Nummer 1 
Landeswassergesetz) Gebrauch machen. 

(5) Eigentümer anderer Grundstücke, in denen Ab-
wasserleitungen verlaufen, haben die Prüfung des 
Zustands und der Funktionsfähigkeit und damit ein-
hergehende Maßnahmen zu dulden.

(6) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers 
der Erbbauberechtigte.

(7) Die Gemeinde kann durch Satzung festlegen, 
dass ihr eine Bescheinigung über das Ergebnis der 
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Zustands- und Funktionsprüfung vorzulegen ist (§ 46 
Absatz 2 Nummer 2 Landeswassergesetz). Die Be-
scheinigung muss den Anforderungen in § 9 Absatz 
2 entsprechen.

(8) Abwasserleitungen, die zur Fortleitung häuslichen 
Abwassers dienen, sind abweichend von der DIN 
1986 Teil 30 jeweils nach 30 Jahren einer Wiederho-
lungsprüfung zu unterziehen. In durch Rechtsverord-
nung festgesetzten Wasserschutzgebieten beginnt 
die Frist mit Ablauf der in Absatz 3 für die erstmalige 
Prüfung gesetzten Frist.

§ 9 Anforderungen an die Qualität der 
Überwachung

(1) Die Durchführung der Zustands- und Funktions-
prüfung muss nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik erfolgen. 

(2) Das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprü-
fung ist in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 zu 
dokumentieren. Der Bescheinigung sind als Anlagen 
beizufügen:

1.  ein Bestandsplan / eine Lageplanskizze,
2.  eine Fotodokumentation der Örtlichkeit und
3.  bei optischer Prüfung:
 a) eine CD/DVD mit den Befahrungsvideos, 
 b) Haltungs- / Schachtberichte und 
 c) eine Bilddokumentation festgestellter Schä-

den oder
4.  bei Prüfung mit Luft oder Wasser: die Prüfproto-

kolle.

§ 10 Sanierungsnotwendigkeit und Zeitpunkt

(1) Grundstückseigentümerinnen und Grundstücks-
eigentümer haben große Schäden an Abwasserlei-
tungen kurzfristig zu sanieren oder sanieren zu las-
sen. Mittelgroße Schäden sind in einem Zeitraum 
von zehn Jahren zu sanieren. Bei Bagatellschäden 
ist eine Sanierung in der Regel vor der Wiederho-
lungsprüfung nach § 8 Absatz 8 nicht erforderlich. § 8 
Absatz 6 gilt entsprechend.

(2) Über mögliche Abweichungen von den Sanie-
rungsfristen kann die Gemeinde nach pflichtgemä-
ßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. § 60 Ab-
satz 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der jeweils geltenden 
Fassung sind zu beachten.

§ 11 Übergangsregelungen

Private Abwasserleitungen, die nach dem 1. Janu-
ar 1996 auf Zustand und Funktionsfähigkeit geprüft 
worden sind, bedürfen keiner erneuten erstmaligen 

Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den 
zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen 
entsprochen haben.

Kapitel 2
Anforderungen an die Sachkunde

§ 12 Anerkennung von Sachkundigen

(1) Die Anerkennung und Aberkennung der Sachkun-
de erfolgt für ihre Mitglieder und deren Angestellte 
durch die jeweils zuständige nordrhein-westfälische 
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer 
oder Ingenieurkammer-Bau; im Übrigen durch die zu-
ständige Behörde. Über den Antrag auf Sachkunde-
anerkennung ist innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten zu entscheiden. § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fas-
sung gelten entsprechend. In anderen Bundeslän-
dern erfolgte An- und Aberkennungen gelten auch in 
Nordrhein-Westfalen. Entsprechendes gilt für gleich-
wertige Anerkennungen, die in einem anderen Mit-
gliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum bereits er-
teilt worden sind. Zum Nachweis der Gleichwertigkeit 
kann die Vorlage entsprechender Urkunden verlangt 
werden, wobei sie inländischen Nachweisen gleich 
stehen, soweit sie mit diesen gleichwertig sind und 
aus ihnen hervorgeht, dass die betreffenden Anfor-
derungen erfüllt sind. Das Anerkennungsverfahren 
kann über eine einheitliche Stelle nach den Vorschrif-
ten des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden.

(2) Bei Vorliegen der Anforderungen nach § 13 er-
kennen die zuständigen Stellen die Sachkunde an.

(3) Die Sachkunde ist abzuerkennen, sofern die An-
forderungen an den Sachkundigen nach § 13 nicht 
mehr vorliegen oder der Sachkundige die für seine 
Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. 
Die Zuverlässigkeit ist in der Regel nicht gegeben, 
wenn der Sachkundige 

1. rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt oder mit einer 
Geldbuße in Höhe von mehr als 5 000 € belegt wor-
den ist und sich aus dem der Verurteilung zugrunde 
liegenden Sachverhalt ergibt, dass er zur Erfüllung 
der Aufgaben eines Sachkundigen nicht geeignet ist 
oder

2. durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung 
über sein Vermögen beschränkt ist.

(4) Die zuständigen Stellen führen eigenverantwort-
lich Listen über die von ihnen anerkannten Sach-
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kundigen. Diese Listen werden durch die zuständige 
Behörde zu einer landesweiten Liste zusammenge-
führt und der Öffentlichkeit im Internet zur Verfügung 
gestellt. Bei Aberkennung der Sachkunde erfolgt die 
Streichung von den Listen.

(5) Bestehende Anerkennungen und Feststellungen 
der Sachkunde gelten weiter, sofern die Anforderun-
gen des § 13 Absatz 2 und 4 erfüllt werden.

§ 13 Anforderungen an Sachkundige

(1) Sachkundige für die Prüfung des Zustands und 
der Funktionsfähigkeit können sein:

1. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständi-
ge einschlägiger Fachrichtungen, 

2. Ingenieure einer einschlägigen technischen Fach-
richtung (zum Beispiel Bauingenieurwesen) mit einer 
einschlägigen mindestens dreijährigen Berufspraxis,

3. Meister im Straßenbauer-, Maurer- und Beton-
bauer- (Bezug zum Kanalisationsbau), Installateur- 
und Heizungsbauer -oder Brunnenbauer-Handwerk, 
Meister für Rohr-, Kanal- und Industrieservice und 
Personen mit einem gleichwertigen Berufsabschluss 
in der entsprechenden Fachrichtung,

4. Personen mit einer Ausnahmebewilligung nach §§ 
8, 9 Handwerksordnung oder Ausübungsberechti-
gung nach §§ 7a, 7b Handwerksordnung in der ent-
sprechenden Fachrichtung, und

5. Personen mit abgeschlossener einschlägig hand-
werklicher oder gewerblich technischer Ausbildung 
und mindestens zweijähriger Berufserfahrung in der 
Fachrichtung, in der sie tätig sein werden, insbeson-
dere

a) Tiefbaufacharbeiter im Schwerpunkt Rohrleitungs- 
oder Kanalbau,
b) Rohrleitungs- oder Kanalbauer,
c) Fachkräfte für Abwassertechnik,
d) Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice. 

(2) Sachkundige müssen durch Teilnahme an einer 
Schulung einer Schulungsinstitution gemäß Absatz 
3 die Erlangung der besonderen Kenntnisse für die 
Durchführung von Prüfungen des Zustands und der 
Funktionsfähigkeit nachweisen. Die Schulung muss 
den Sachkundigen Mindestkenntnisse entsprechend 
Anlage 3 vermitteln. Die Anforderungen an die Prü-
fung ergeben sich aus den Anlagen 4 und 5.

(3) Die zuständige Behörde führt eine Liste der Schu-
lungsinstitutionen, die die in Absatz 2 genannten Vo-
raussetzungen erfüllen. Der Eintrag in diese Liste er-

folgt nach Überprüfung des vorgelegten Schulungs-
konzeptes, wenn dargelegt wird, dass die Schulungs-
inhalte mindestens die Kenntnisse gemäß Anlage 3 
vermitteln. Entsprechen die Schulungsinhalte diesen 
Anforderungen nicht, ist die Schulungsinstitution aus 
der Liste zu streichen. Die zuständige Behörde infor-
miert die gemäß § 12 Absatz 1 zuständigen Kammern 
über die landesweite Liste der Schulungsinstitute.

(4) Anerkannte Sachkundige müssen mindestens alle 
drei Jahre an einer geeigneten, mindestens zweitä-
gigen Fortbildung einer Schulungsinstitution gemäß 
Absatz 3 teilnehmen. Die Teilnahmebescheinigung 
ist der nach § 12 Absatz 1 zuständigen Stelle unver-
züglich vorzulegen.

Kapitel 3  
Ordnungswidrigkeiten

§ 14 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 123 Absatz 2 Nummer 1 Lan-
deswassergesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1. Abwasserleitungen nicht in der nach § 8 festgeleg-
ten Frist auf Zustand und Funktionsfähigkeit prüfen 
lässt,

2. Zustands- und Funktionsprüfungen von privaten 
Abwasserleitungen durchführt, ohne über eine Aner-
kennung als Sachkundige oder Sachkundiger nach § 
12 Absatz 1 zu verfügen.

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1152

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssat-
zung der Stadt Kempen vom 13. Dezember 2016

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), der §§ 1, 2, 4, 6, 7 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S. 712), und des § 54 des Landeswassergeset-
zes NRW (LWG NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), des 
Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum 
Abwasserabgabengesetz vom 08. Juli 2016 (AbwAG 
NRW, GV. NRW. S. 559) in den jeweils gültigen Fas-
sungen in Verbindung mit der Abwasserbeseitigungs-
satzung der Stadt Kempen vom 13. Dezember 2016 
(Abl. Krs. Vie. S. _____) und der Satzung über die 
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
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(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) vom 13. De-
zember 2016 (Abl. Krs. Vie. S. ______) in der jeweils 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Kempen in 
seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 die folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1  
Finanzierung der städtischen 

Abwasseranlage

(1) Zur Finanzierung der städtischen Abwasseran-
lage erhebt die Stadt Abwassergebühren nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Abwasserbesei-
tigungssatzung der Stadt Kempen und § 1 der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücks-
entwässerungsanlagen der Stadt Kempen stellt 
die Stadt zum Zweck der Abwasserbeseitigung 
in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung 
oder Beseitigung der bei der städtischen Abwas-
serbeseitigung anfallenden Klärschlämme die 
erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrich-
tung zur Verfügung (städtischen Abwasseranla-
gen). Hierzu gehören der gesamte Bestand an 
personellen und sachlichen Mitteln, die für eine 
ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erfor-
derlich sind (z. B. das Kanalnetz, Kläranlagen, 
Regenwasserversickerungsanlagen, Transport-
fahrzeuge für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 
und Inhaltstoffen von abflusslosen Gruben, das 
für die Abwasserbeseitigung eingesetzte Perso-
nal).

(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine 
rechtliche und wirtschaftliche Einheit, die auch 
bei der Bemessung der Abwassergebühren zu-
grunde gelegt wird.

§ 2  
Abwassergebühren

(1) Für die Inanspruchnahme der städtischen Ab-
wasseranlage erhebt die Stadt nach §§ 4 Abs. 2, 
6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwasserge-
bühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der 
Kosten i. S. d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der 
Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.

(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 
2 AbwAG NRW eingerechnet:
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitun-

gen der Stadt (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Ab-
wAG NRW)

- die Abwasserabgabe für die Einleitung von 
Niederschlagswasser (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserver-

bänden auf die Gemeinde umgelegt wird (§ 
2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW).

(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 
1 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 AbwAG NRW) 
wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 
7 dieser Satzung von denjenigen erhoben, die 
eine Kleinkläranlage betreiben, die nicht den An-
forderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW 
entspricht.

(4) Die Abwassergebühr ist eine grundstücksbezo-
gene Benutzungsgebühr und ruht als öffentliche 
Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW).

§ 3  
Gebührenmaßstäbe

(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebühren 
für die Beseitigung von Schmutz- und Nieder-
schlagswasser  (Sammeln, Fortleiten, Behan-
deln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Ver-
rieseln sowie das Entwässern von Klärschlamm 
im Zusammenhang mit der Beseitigung des Ab-
wassers).

(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach 
dem Frischwassermaßstab (§ 4). 

(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich 
auf der Grundlage der Quadratmeter der über-
bauten und/oder befestigten Fläche auf den an-
geschlossenen Grundstücken, von denen Nie-
derschlagswasser abflusswirksam in die städti-
sche Abwasseranlage gelangen kann (§ 5). 

(4) Für das Abfahren und die Behandlung von Klär-
schlamm aus Kleinkläranlagen in die Abwasser-
behandlungseinrichtungen des Niersverbandes 
wird die Gebühr nach der abgefahrenen Menge 
in m³ erhoben.

§ 4  
Schmutzwassergebühren

(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach 
der Menge des häuslichen und gewerblichen 
Schmutzwassers berechnet, das der Abwasser-
anlage von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungs-
zeitraum für die Schmutzwassergebühr ist das 
Kalenderjahr.

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die im laufenden 
Kalenderjahr aus der öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage bezogene Frischwassermenge 
(§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserver-
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sorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Re-
genwassernutzungsanlagen) gewonnene Was-
sermenge (§ 4 Abs. 4), abzüglich der auf dem 
Grundstück nachweisbar verbrauchten und zu-
rückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
städtische Abwasseranlage eingeleitet werden.

(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermen-
gen werden durch Wasserzähler des örtlichen 
Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezoge-
nen Wasser gilt die mit dem Wasserzähler ge-
messene Wassermenge als Verbrauchsmenge. 
Hat ein Wasserzähler offenbar nicht richtig oder 
überhaupt nicht angezeigt, so gilt die auf Grund 
voraus gegangener oder späterer Ablesungen 
des Wasserzählers festgestellte Verbraucher-
menge als Grundlage der Gebührenrechnung.

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, 
Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebüh-
renpflichtige den Mengennachweis durch einen 
auf seine Kosten eingebauten und messrichtig 
funktionierenden Wasserzähler zu führen. Der 
Nachweis über den messrichtig funktionieren-
den Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflich-
tigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau 
eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so 
ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen 
zugeführten Wassermengen zu schätzen (z. B. 
auf der Grundlage der durch die wasserrechtli-
che Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen 
oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie 
Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter 
Berücksichtigung der statistischen Verbräuche 
im Stadtgebiet). Hat ein Wasserzähler offenbar 
nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so 
gilt die auf Grund voraus gegangener oder spä-
terer Ablesungen des Wasserzählers festgestell-
te Verbrauchermenge als Grundlage der Gebüh-
renrechnung. 

(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge 
werden die auf dem Grundstück nachweisbar 
verbrauchten oder zurückgehaltenen Wasser-
mengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem 
öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nach-
weis der verbrauchten und zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt den Gebührenpflichti-
gen. Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, den 
Nachweis der verbrauchten oder zurückgehalte-
nen Wassermengen durch einen auf seine Kos-
ten eingebauten messrichtig funktionierenden 
Wasserzähler zu führen. Den Nachweis über 
den messrichtig funktionierenden Wasserzähler 
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist der Einbau 
eines Wasserzählers im Einzelfall nicht zumut-

bar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis 
durch nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus 
denen sich insbesondere ergibt, aus welchen 
nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der 
gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zuge-
leitet werden und wie groß diese Wassermengen 
sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen ge-
eignet sein, der Stadt eine zuverlässige Schät-
zung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen 
Wassermengen durchzuführen. Soweit der Ge-
bührenpflichtige aus diesem Grund mittels eines 
speziellen Gutachtens den Nachweis erbringen 
will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom 
Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitli-
chen Ablauf vorher mit der Stadt abzustimmen.

(6) Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großvieh-
haltung wird die Wassermenge um 8 m³/Jahr für 
jedes Stück Großvieh auf Antrag herabgesetzt. 
Maßgebend ist die Viehzahl am 1. Januar des 
laufenden Kalenderjahres.

(7) Lässt sich die Wassermenge nach Abs. 3 und 4 
nicht feststellen, wird die Wassermenge mit 48 
cbm pro auf dem Grundstück gemeldeter Person 
festgestellt. Stichtag ist der 1. Januar des Veran-
lagungsjahres.

(8) Soweit gewerbliches Abwasser, das dem häus-
lichen Schmutzwasser gleichgestellt ist, anfällt 
und entsorgt wird, tritt an die Stelle der Person 
nach Abs. 7 der Einwohnergleichwert.

 Einwohnergleichwerte werden wie folgt festge-
setzt:
a) Gaststätten mit Küchenbetrieb je Platz = 

0,125 EGW
b) Gaststätten ohne Küchenbetrieb je Platz = 

0,100 EGW
c) Vereinsheime je Platz = 0,100 EGW
d) Sportplätze (ohne Vereinsheime) = 5,000 

EGW
e) Gewerbebetriebe für jeden Beschäftigen = 

0,330 EGW
f) Schulen und Kindergärten für jede Person 

(Schüler, Kinder, Lehrer u. a.) = 0,100 EGW
g) Feuerwehrgerätehäuser = 2,000 EGW

 Die Summe der Einwohnergleichwerte wird bei 
Werten bis 0,5 EGW abgerundet und bei Werten 
über 0,5 EGW aufgerundet.

 Stichtag ist der 1. Januar des Veranlagungsjah-
res.

(9) Die Gebühr beträgt
a) für die Benutzer abflussloser Gruben je m3 

Schmutzwasser 6,81 €
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b) für Benutzer, die unmittelbar von einem Ent-
wässerungsverband zu Beiträgen für die 
Reinhaltung herangezogen werden je m3 
Schmutzwasser 1,45 €

c) für alle übrigen Benutzer je m3 Schmutzwas-
ser 2,43 €.

(10) Die Abwasserabgabe für Fremdeinleitungen, für 
die die Stadt abgabepflichtig ist und die nicht in 
die städtische Kanalisation eingeleitet werden, 
beträgt je Schadeinheit 35,79 € im Jahr. § 9 Abs. 
5 des Abwasserabgabengesetzes gilt entspre-
chend.

 Die Ermittlung der Schadeinheiten erfolgt durch 
das Landesumweltamt NRW, Essen, aufgrund 
der §§ 4 und 6 des Abwasserabgabengesetzes 
und ist in dem Bescheid über die Abwasserabga-
be ausgewiesen.

(11) Die Abwasserabgabe für Abwassereinleiter 
(Kleineinleiter) beträgt pro Schadeinheit (Ein-
wohner) jeweils die Hälfte der in Abs. 10 dieser 
Gebührensatzung festgesetzten Abgabensätze.

 Die Festsetzung erfolgt nach den auf den je-
weiligen Grundstücken gemeldeten Personen. 
Stichtag ist der 1. Dezember des Vorjahres der 
Veranlagung.

 Die §§ 6, 7 und 8 Abs. 2 dieser Gebührensatzung 
gelten für die Erhebung der Kleineinleiterabgabe 
entsprechend.

§ 5 
Niederschlagswassergebühr

(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das 
Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl 
der überbauten und/oder befestigten Grund-
stücksfläche, von denen Niederschlagswasser 
leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden 
in die städtische Abwasseranlage gelangen 
kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung 
liegt insbesondere vor, wenn von bebauten und/
oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund 
des Gefälles Niederschlagswasser in die städti-
sche Abwasseranlage gelangen kann.

(2) Bei der Berechnung der überbauten und/oder 
befestigten Flächen werden

a) Dachflächen, die nach den Regeln der Tech-
nik begrünt sind, nur zur Hälfte angesetzt,

b) Flächen, auf denen Niederschlagswas-
ser für eine Regenwassernutzungsanlage 

gesammelt wird, nur zu Hälfte angesetzt, 
wenn die Regenwassernutzungsanlage den 
Regeln der Technik entspricht, ein Mindest-
volumen von 2 cbm besitzt und das Regen-
wasser als Brauchwasser den Schmutzwas-
ser- / Mischwasserkanal zugeführt wird.

(3) Die überbauten und/oder befestigten Flächen 
werden im Wege der Befragung der Eigentümer 
der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. 
Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der 
Stadt auf Anforderung die Quadratmeterzahl der 
überbauten und/oder befestigten Fläche auf sei-
nem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). 
Insbesondere ist er verpflichtet, zu einem von 
der Stadt vorgelegten Lageplan über die über-
bauten und/oder befestigten Flächen auf seinem 
Grundstück Stellung zu nehmen und mitzutei-
len, ob diese Flächen durch die Stadt zutreffend 
ermittelt wurden. Auf Anforderung der Stadt hat 
der Grundstückseigentümer einen Lageplan 
oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, 
aus denen sämtliche überbauten und/oder be-
festigten Flächen entnommen werden können. 
Soweit erforderlich, kann die Stadt die Vorlage 
weiterer Unterlagen fordern. Kommt der Grund-
stückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht nicht 
nach oder liegen für ein Grundstück keine ge-
eigneten Angaben/Unterlagen des Grundstücks-
eigentümers vor, wird die überbaute und/oder 
befestigte Fläche von der Stadt geschätzt. Die 
Datenerhebung, Datenspeicherung und Daten-
nutzung erfolgen zur ordnungsgemäßen Erfül-
lung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt, 
zur verursachergerechten Abrechnung der Nie-
derschlagswassergebühr und zum Nachweis der 
rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswas-
sergebühr. Insofern hat der Grundstückseigentü-
mer als Gebührenschuldner den damit verbun-
denen Eingriff in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung zu dulden.

(4) Wird die Größe der bebauten und/oder befestig-
ten Fläche verändert, so hat der Grundstücksei-
gentümer dies der Stadt innerhalb eines Monates 
nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen. 
Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 3 ent-
sprechend. Die veränderte Größe der überbau-
ten und/oder befestigten Fläche wird mit dem 
1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die 
Änderungsanzeige durch den Gebührenpflichti-
gen der Stadt zugegangen ist. 

(5) Die Gebühr für den Quadratmeter überbauter 
und/oder befestigter Fläche im Sinne der Abs. 1 
und 2 beträgt 0,75 €.
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§ 6
Gebühr für das Abfahren und die Behandlung 

von Klärschlamm

Die Gebühr beträgt 33,60 €/m³ abgefahrenen Klär-
schlamm.

§ 7  
Beginn und Ende der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Mo-
nats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt. Der Grund-
stückseigentümer ist verpflichtet, den Zeitpunkt 
des Anschlusses innerhalb eines Monats nach 
Anschlussnahme der Stadt mitzuteilen. Als Her-
stellung gilt auch die tatsächliche Anbindung ei-
ner Fläche im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2.

(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser 
Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebüh-
renpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkraft-
treten.

(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des 
Anschlusses an die Abwasseranlage. Endet die 
Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird 
die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Mo-
nats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt.

§ 8  
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind

a)  der Grundstückseigentümer; wenn ein Erb-
baurecht bestellt ist, auch der Erbbaube-
rechtigte,

b)  der Inhaber eines auf dem Grundstück be-
findlichen Betriebes,

c)  der Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung 
des Grundstücks Berechtigte des Grund-
stücks, von dem die Benutzung der Entwäs-
serungsanlage ausgeht 

d)  der Straßenbaulastträger für die Straßeno-
berflächenentwässerung.

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner.

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue 
Eigentümer vom Beginn des Monats an gebüh-
renpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebühren-
pflichtige gilt dies entsprechend. Einen Eigen-
tums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige 
Gebührenpflichtige der Stadt innerhalb eines 
Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mit-

zuteilen. Wird die Mitteilung versäumt, haftet der 
bisherige Gebührenpflichtige für die Gebühren, 
die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mit-
teilung bei der Stadt anfallen, neben dem neuen 
Gebührenpflichtigen.

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Er-
rechnung der Gebühren  erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu 
überlassen und zu dulden, dass Beauftragte der 
Stadt das Grundstück betreten, um die Bemes-
sungsgrundlagen festzustellen oder zu überprü-
fen.

§ 9  
Fälligkeit, Erhebungsverfahren

(1) Die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser 
werden durch Bescheid erhoben.

(2) Soweit das Frischwasser nicht oder nicht nur von 
den Stadtwerken Kempen bezogen wird, werden 
die Benutzungsgebühren zu den Fälligkeitster-
minen der Grundsteuer (15.2., 15.5., 15.8. und 
15.11.) erhoben. Das gilt auch für die Gebühren-
pflichtigen, die unmittelbar von einem Entwässe-
rungsverband zu Beiträgen für die Reinhaltung 
herangezogen werden.

(3) Auf die Benutzungsgebühren können Voraus-
leistungen auf der Berechnungsbasis der Frisch-
wassermenge des Vorjahres erhoben werden. 
Die Vorausleistungen werden mit je 1/11 der 
Vorjahresmenge jeweils am 10. eines Monats, 
beginnend mit März, bis Dezember fällig. Die 
Endabrechnung und endgültige Festsetzung er-
folgt im I. Quartal des darauffolgenden Kalender-
jahres durch Bescheid. 

(4) Die Stadt Kempen ist berechtigt, sich bei der 
Anforderung von Gebühren und Vorauszahlun-
gen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers 
oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten 
zu bedienen. 

(5) In den anderen Fällen werden die Vorausleistun-
gen zu den in Abs. 2 genannten Terminen fäl-
lig. In diesen Fällen erfolgt die Abrechnung zu 
Beginn, spätestens bis zum 30. April des folgen-
den Jahres. Bei Neuanschlüssen werden die Vo-
rausleistungen für das laufende Jahr nach den 
Wassermengen, die die Stadtwerke Kempen für 
diesen Zeitraum als benötigte Wassermenge 
schätzen, erhoben.

(6) Die Benutzungsgebühren für Niederschlagswas-
ser werden durch Bescheid zu den Fälligkeitster-
minen der Grundsteuer erhoben.
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(7) Die Gebühren für Klärschlamm werden durch 
Bescheid erhoben. Die Gebührenpflicht entsteht 
mit dem Zeitpunkt der Abfuhr.

§ 10  
Auskunftspflichten

Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berech-
nung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. 
Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundla-
gen festzustellen oder zu überprüfen.

Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus 
sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so kann die 
Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände 
schätzen oder durch einen anerkannten Sachver-
ständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebühren-
pflichtigen schätzen zu lassen.

§ 11  
Billigkeitsmaßnahmen

Für die Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 163 und 
227 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO 1977) in Verbin-
dung mit § 12 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b und Nr. 5 Buchst. 
a KAG sinngemäß in der jeweils gültigen Fassung.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

a)  entgegen § 5 Abs. 3 die überbauten und/
oder befestigten Flächen nicht oder nicht 
fristgerecht mitteilt.

b)  entgegen § 5 Abs. 4 Veränderung der über-
bauten und/oder befestigten Flächen nicht 
anzeigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden.

§ 13  
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen

(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen dieser 
Satzung richten sich nach den Bestimmun-
gen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. 
Januar 1960 (BGBl. I S.17) und dem Gesetz 
über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen 
(Justizgesetz Nordrhein-Westfalen – JustG 
NRW) vom 26. Januar 2010 (GV.NRW.2010, S. 
29ff.) in ihrer jeweiligen Fassung.

(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Sat-
zung gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
NW - VwVG NW - in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Mai 1960 in seiner jeweiligen 
Fassung.

§ 14  
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 09.12.2008 außer 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2016
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1166

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinklär-
anlagen, abflusslose Gruben) in der Stadt Kem-
pen vom 13.12.2016

Aufgrund der §§ 7,8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV. NRW.1994, S. 666), der §§ 60, 61 
des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) 
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vom 31.07.2009 (BGBI. I 2009. S 2585 ff), der §§ 
43 ff, 46 des Landeswassergesetzes (LWG NRW) 
vom 25.06.1995 (GV.NRW.1995, S. 926) und der 
Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO 
Abw – GV. NRW, 2013, S. 602 ff) in den jeweils gül-
tigen Fassungen hat der Rat der Stadt Kempen am 
13.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1  
Allgemeines 

(1) Die Stadt betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung 
des Inhalts der Grundstücksentwässerungsanla-
gen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine 
rechtliche und wirtschaftliche Einheit.

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne 
dieser Satzung sind abflusslose Gruben und 
Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. 
Betreiber der Grundstücksentwässerungsanla-
ge ist der Grundstückseigentümer. Die Grund-
stücksentwässerungsanlage ist gemäß § 60 
WHG und § 56 LWG NRW nach den jeweils in 
Betracht kommenden Regeln der Technik zu 
bauen, zu betreiben und zu unterhalten.

(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der An-
lage sowie Abfuhr und Behandlung der Anlagen-
inhalte. Zur Durchführung der Entsorgung kann 
sich die Stadt Dritter als Erfüllungsgehilfen be-
dienen. 

§ 2  
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt lie-
genden Grundstückes ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung berechtigt, von 
der Stadt die Entsorgung einer Grundstücks-
entwässerungsanlage und die Übernahme des 
Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und Benut-
zungsrecht).

(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinklär-
anlagen von der Entleerung ausgeschlossen, bei 
denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten 
des anfallenden Klärschlammes auf Antrag der 
Stadt von der zuständigen Behörde gemäß § 49 
Abs. 5 Satz 2 LWG NRW auf den Nutzungsbe-
rechtigten des Grundstücks übertragen worden 
ist. 

§ 3  
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung 
ist Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund sei-
ner Inhaltsstoffe, 

1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten 
Mitarbeiter verletzt oder Geräte und Fahrzeuge 
in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäf-
tige Personal gefährdet oder gesundheitlich be-
einträchtigt oder

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand 
angreift oder ihren Betrieb, die Funktionsfähig-
keit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, 
verteuert oder behindert oder 

4. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder 
-verwertung beeinträchtigt oder verteuert oder 

5. die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so 
erheblich stört, dass dadurch die Anforderungen 
der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht 
eingehalten werden können. 

(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwas-
sers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, darf 
nicht erfolgen. 

§ 4  
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstücksei-
gentümer ist verpflichtet, die Entsorgung der 
Grundstücksentwässerungsanlage ausschließ-
lich durch die Stadt zuzulassen und den zu ent-
sorgenden Inhalt der Stadt zu überlassen (An-
schluss- und Benutzungszwang). 

(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch 
für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfal-
lende häusliche Abwasser. 

(3) Die Stadt kann im Einzelfall den Grundstücksei-
gentümer für das in landwirtschaftlichen Betrie-
ben anfallende Abwasser auf Antrag vom An-
schluss- und Benutzungszwang befreien, wenn 
die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 LWG NRW vorliegen oder die Abwasserbesei-
tigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG 
NRW gegeben sind. Hierzu muss der Grund-
stückseigentümer nachweisen, dass das Abwas-
ser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten 
Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzten Böden ohne 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 
im Einklang mit den wasserrechtlichen, abfall-
rechtlichen, naturschutzrechtlichen und immis-
sionsschutzrechtlichen Bestimmungen aufge-
bracht wird. Der Nachweis ist erbracht, wenn der 
Landwirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, 
naturschutzrechtliche und immissionsschutz-
rechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
zuständigen Behörden vorlegt. 
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§ 5  
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der 

Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach 
den gemäß § 60 WHG und § 56 LWG NRW je-
weils in Betracht kommenden Regeln der Tech-
nik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. 

(2) Bei wesentlicher Veränderung einer abflusslo-
sen Grube und beim Neubau muss die Grube je 
Wohneinheit mindestens 6 m³ Nutzinhalt haben. 

(3) Grundstücksentwässerungsanlage und Zuwe-
gung sind so zu bauen, dass die Grundstücks-
entwässerungsanlage durch die von der Stadt 
oder von beauftragten Dritten eingesetzten Ent-
sorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand 
geleert werden können. Die Grundstücksent-
wässerungsanlage muss frei zugänglich sein, 
der Deckel muss durch eine Person zu öffnen 
sein. 

(4) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sin-
ne des Abs. 3 nach Aufforderung der Stadt zu 
beseitigen und die Grundstücksentwässerungs-
anlage in einen ordnungsgemäßen Zustand zu 
bringen. 

§ 6  
Durchführung der Entsorgung 

(1) Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem Ab-
fuhrbedarf, grundsätzlich jedoch im zweijährigen 
Abstand zu entsorgen. Ein Abfuhrbedarf ist dann 
gegeben, wenn der Schlammspeicher der Klein-
kläranlage mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das 
Nichtvorliegen eines Abfuhrbedarfs ist durch den 
Grundstückseigentümer gegenüber der Stadt 
durch Wartungsprotokoll (mit einer integrierten 
Schlammspiegelmessung) mit einer von ihm be-
auftragten Wartungsfirma nachzuweisen. Liegt 
ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, so wird 
die Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr verscho-
ben. Darüber hinaus hat der Grundstückseigen-
tümer die Entleerung des Inhaltes der Kleinklär-
anlage rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu 
beantragen. 

(2) Abflusslose Gruben sind bei einem Abfuhrbedarf, 
mindestens aber einmal im Jahr zu entleeren. Ein 
Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 
50 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt 
ist. Ist die abflusslose Grube mit einer Füllstands-
anzeige und einer Warnanlage ausgerüstet, so 
liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube 
bis auf 80 % des nutzbaren Speichervolumens 
angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer hat die 

Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich 
zu beantragen. 

(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des 
Entsorgungsplans kann die Stadt den Inhalt der 
Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, 
wenn besondere Umstände eine Entsorgung 
erfordern oder die Voraussetzungen für eine 
Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf Entsor-
gung unterbleibt. 

(4) Die Stadt bestimmt den genauen Zeitpunkt so-
wie die Art und Weise der Entsorgung. 

(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstücksei-
gentümer unter Beachtung der Vorgaben in § 5 
Abs. 3 dieser Satzung, die Grundstücksentwäs-
serungsanlage freizulegen und die Zufahrt zu 
gewährleisten 

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach 
der Entleerung unter Beachtung der Betriebs-
anleitung, der DIN-Vorschriften und der wasser-
rechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu neh-
men. 

(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in 
das Eigentum der Stadt über. Die Stadt ist nicht 
verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenstän-
den zu suchen oder suchen zu lassen. Werden 
Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fund-
sache zu behandeln. 

§ 7  
Anmeldung und Auskunftspflicht 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die Stadt das 
Vorhandensein von Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Ge-
nehmigung einer derartigen Anlage vorhande-
nen baurechtlichen und wasserrechtlichen Vor-
schriften bleiben unberührt. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 
über § 7 dieser Satzung hinaus der Stadt alle 
zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grund-
stück, so sind sowohl der bisherige als auch der 
neue Eigentümer verpflichtet, die Stadt unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen. 

§ 8  
Entleerung der Grundstücksentwässerungs-

anlagen und Betretungsrecht 

(1) Die Stadt hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
LWG NRW die Pflicht, den Klärschlamm aus 
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Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2 LWG NRW das Abwasser aus abflusslo-
sen Gruben zu entsorgen. Die Stadt kann hierzu 
auch Dritte beauftragen (§ 56 Satz 3 WHG). Den 
Bediensteten sowie den Beauftragten der Stadt 
ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW zur Prüfung 
der Einhaltung der Vorschriften dieser Satzung 
ungehinderten Zutritt zu den in Frage kommen-
den Teilen des Grundstücks und der Grund-
stücksentwässerungsanlage zu gewähren. Die 
Beauftragten haben sich auf Verlangen durch ei-
nen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis 
auszuweisen.

(2) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob 
die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden 
und ob der Zustand der Kleinkläranlagen ord-
nungsgemäß ist, ungehinderten Zutritt zu den 
in Frage kommenden Teilen des Grundstücks 
und der Grundstücksentwässerungsanlage zu 
gewähren. Die Beauftragten haben sich auf Ver-
langen durch einen von der Stadt ausgestellten 
Dienstausweis auszuweisen. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten 
und Befahren seines Grundstücks zum Zwecke 
der Entsorgung zu dulden. 

§ 9
Zustands- und Funktionsprüfung bei abfluss-

losen Gruben und bei privaten Abwasserleitun-
gen, die Schmutzwasser den Grundstücks-

entwässerungsanlagen zuleiten

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei ab-
flusslosen Gruben und bei privaten Abwasser-
leitungen, die Schmutzwasser privaten Grund-
stücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, 
abflusslose Grube) zuleiten, gilt die Verordnung 
zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 
(Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – 
SüwVO Abw NRW -, im Folgenden SüwVO). Ab-
flusslose Gruben und private Abwasserleitungen 
sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 
LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO so zu errichten 
und zu betreiben, dass die Anforderungen an 
die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. 
Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 
LWG NRW gegenüber der Stadt.  

(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an abfluss-
losen Gruben und an privaten Abwasserleitun-
gen dürfen nur durch anerkannte Sachkundige 
gemäß § 12 SüwVO durchgeführt werden.  

(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO sind im Erdreich oder un-
zugänglich verlegte private Abwasserleitungen 

zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwas-
ser oder mit diesem vermischten Niederschlags-
wasser einschließlich verzweigter Leitungen un-
ter der Kellerbodenplatte oder der Bodenplatte 
des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige 
Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu 
prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind 
nach § 7 Satz 2 SüwVO Abwasserleitungen, die 
der alleinigen Ableitung von Niederschlagswas-
ser dienen und Leitungen, die in dichten Schutz-
rohren so verlegt sind, dass austretendes Ab-
wasser aufgefangen und erkannt wird. 

(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeit-
punkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei 
abflusslosen Gruben und bei privaten Abwas-
serleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus 
den §§ 7 bis 9 SüwVO. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO 
hat der Eigentümer des Grundstücks abflusslo-
se Gruben und private Abwasserleitungen, die 
Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung 
oder nach ihrer wesentlichen Änderung unver-
züglich von Sachkundigen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik auf deren Zu-
stand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. 
Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende 
abflusslose Gruben und Abwasserleitungen er-
geben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 
4 SüwVO.

(5) Die Stadt kann eine Zustands- und Funktions-
prüfung vom Grundstückseigentümer fordern, 
wenn die Vermutung besteht, dass eine abfluss-
lose Grube oder eine Abwasserleitung undicht 
ist. Ein Undichtigkeit wird vermutet, wenn bei 
Grundstücken mit abflussloser Grube beim Ab-
gleich der häuslichen Frischwassermenge mit 
der Abwassermenge die Diskrepanz mehr als 20 
% beträgt und der Grundstückseigentümer die-
se Diskrepanz nicht plausibel erklären kann. Die 
Zustands- und Funktionsprüfung erfolgt entspre-
chend der §§ 7 bis 9 SüwVO. Die Bescheinigung 
über das Ergebnis dieser Prüfung ist entspre-
chend § 9 Abs. 2 SüwVO nebst Anlagen unver-
züglich der Stadt durch den Grundstückseigen-
tümer vorzulegen. 

(6) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen 
nach § 9 Abs. 1 SüwVO nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik durchgeführt wer-
den. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO gelten die 
DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allge-
mein anerkannte Regeln der Technik, soweit die 
SüwVO keine abweichenden Regelungen trifft.

(7) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO ist das Ergebnis 
der Zustands- und Funktionsprüfung in einer Be-
scheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO zu do-
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kumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die 
in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO genannten Anlagen 
beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen 
ist der Stadt durch den Grundstückseigentümer 
(§ 8 Abs. 2 SüwVO) unverzüglich nach Erhalt 
vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeit-
nahe Hilfestellung durch die Stadt erfolgen kann. 
Die Bescheinigung ist insbesondere bei Neuer-
richtungen, wesentlicher Änderung und nach der 
Sanierung vorzulegen.

(8) Abflusslose Gruben und private Abwasserleitun-
gen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und 
Funktionstüchtigkeit geprüft worden sind, bedür-
fen nach § 11 SüwVO keiner erneuten Prüfung, 
sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum 
Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen 
entsprochen haben. 

(9) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanie-
rungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 
10 Abs. 1 SüwVO. Über mögliche Abweichungen 
von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO 
kann die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 Süw-
VO nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzel-
fall entscheiden. 

(10) Im Nachgang zur Sanierung ist eine erneute Zu-
stands- und Funktionsprüfung nach dieser Sat-
zung durchzuführen.

§ 10  
Haftung 

(1)  Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden 
in Folge mangelhaften Zustandes oder unsach-
gemäßer Benutzung seiner Grundstücksent-
wässerungsanlage oder Zuwegung. In gleichem 
Umfang hat er die Stadt von Ersatzansprüchen 
Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden 
geltend gemacht werden.

(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Ver-
pflichtungen aus dieser Satzung nicht oder nicht 
ausreichend nach und ergeben sich hieraus 
Mehraufwendungen, ist er zum Ersatz verpflich-
tet. 

(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsor-
gung wegen höherer Gewalt nicht oder nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grund-
stückseigentümer keinen Anspruch auf Scha-
densersatz oder Ermäßigung der Benutzungs-
gebühr. Im Übrigen haftet die Stadt im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 11  
Benutzungsgebühren

Für die Entsorgung des Inhalts der Grundstücksent-
wässerungsanlagen werden Benutzungsgebühren 
auf der Grundlage der Abwassergebührensatzung 
der Stadt erhoben.

§ 12
Berechtigte und Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung für den Grundstücks-
eigentümer ergebenden Rechte und Pflichten gel-
tend entsprechend auch für Wohnungseigentümer, 
Erbbauberechtigte und sonstige zur  Nutzung des 
Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sie sich aus 
den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 8 und 9 ergebenden Pflich-
ten gelten auch für jeden schuldrechtlich zur Nutzung 
Berechtigten sowie jeden tatsächlichen Benutzer.

§ 13  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforde-

rungen des § 3 entspricht, 
b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung 

anschließt oder sie nicht benutzt, 
c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht 

den Anforderungen des § 5 entsprechend 
baut, betreibt oder unterhält oder einer Auf-
forderung der Stadt zur Beseitigung der 
Mängel nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 1 und Abs. 2 die Entlee-
rung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 

e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht freilegt oder die 
Zufahrt nicht gewährleistet, 

f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht wieder in Betrieb 
nimmt, 

g) seiner Anmelde- und Auskunftspflicht nach § 
7 nicht nachkommt, 

h) entgegen § 8 Abs. 2 den Zutritt nicht ge-
währt, 

i) entgegen § 8 Abs. 3 das Betreten und Be-
fahren seines Grundstücks nicht duldet. 

j) entgegen § 9 Abs. 7 die Bescheinigung über 
das Ergebnis der Zustands- und Funktions-
prüfung der Stadt nicht vorlegt,

k) entgegen § 9 Abs. 9 die Sanierung nicht 
fristgerecht durchführt, 

l) entgegen § 9 Abs. 10 eine erneute Zustands- 
und Funktionsprüfung nicht durchführt.  

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 € geahndet werden.
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§ 14  
Begriff des Grundstücks 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig 
von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammen-
hängende Grundbesitz, der eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet 

§ 15  
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem 01.Januar 2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 13.12.2016
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1171

Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
Satzung über die Höhe der Gebühren für den 
Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer 
II. Ordnung im Gebiet der Stadt Kempen vom 13. 
Dezember 2016

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NW. S. 666), der §§ 91 und 92 des Wassergesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz – LWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juni 1995 (GV. NW. S. 926), der §§ 1, 2, 4, 6 
und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV. NW. S. 712) sowie der Satzung über die Um-
legung des Unterhaltungsaufwandes für fließende 
Gewässer II. Ordnung in der Stadt Kempen vom 11. 
Dezember 2001 (Abl. Krs. Vie. S. 787) in den derzeit 
gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Kempen 
in seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1

Gebührensatzung

Für das Haushaltsjahr 2017 beträgt der Gebühren-
satz für Flächen außerhalb im Zusammenhang be-
bauter Ortsteile im Einzugsbereich
 
a)  des Wasser- und Bodenverbandes 
 Mittlere Niers                                 16,67 EUR/ha 
b)  des Wasser- und Boden-
 verbandes Gelderner Fleuth           7,08 EUR/ha 
c)  des Niersverbandes                      11,63 EUR/ha 
d)  der Linksniederrheinischen 
 Entwässerungsgenossenschaft
 - LINEG                                        14,93 EUR/ha

§ 2

Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.
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Kempen, den 13.12.2016
Gez. 

(Rübo)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1176

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
3. Änderung vom 09.12.2016 der Benutzungs- 
und Entgeltordnung für das Bürgerhaus 
Kaldenkirchen vom 10.05.1994 in der Fassung 
der 2. Änderung vom 01.01.2003

Die Benutzungs- und Entgeltordnung für das 
Bürgerhaus Kaldenkirchen vom 10.05.1994 in der 
Fassung der 2. Änderung vom 01.01.2003 wird wie 
folgt geändert:

Artikel I

§ 2 Abs. erhält folgende Fassung:

„§ 2 Entgelte

(1) Für die Benutzung des Bürgerhauses 
Kaldenkirchen werden folgende täglichen 
Entgelte erhoben:

a) großer Bürgersaal                              89,00 €
 b) kleiner Bürgersaal      33,00 €                   
 c) Clubraum                                 17,00 €
 d) Küche                                     33,00 €

(2) Für Eigenveranstaltungen der Stadt und der 
Nettetaler Schulen wird kein Entgelt erhoben. 

(3)  Für alle Nettetaler Vereine sowie die 
Kreisvolkshochschule und die Kreismusikschule 
ermäßigen sich die Entgelte zu Ziffer 1a) um 2/3 
und zu Ziffer 1 b) bis 1d) um die Hälfte.

(4)  Bei längerfristiger Nutzung wird je angefange-
nem Monat ein Entgelt in sechsfacher Höhe der 
in der Benutzungsordnung genannten Entgelte 
erhoben. Für die längerfristige Nutzung des klei-
nen Bürgersaales wird davon abweichend je 
angefangenem Monat ein Entgelt in Höhe von 
300,00 € erhoben. Wird im Rahmen einer län-
gerfristigen Nutzung das Telefon benutzt, wird 
hierfür monatlich ein Betrag von 33,00 € erho-
ben.

(5)  Wird die Veranstaltung später als einen Monat 
vor dem vereinbarten Termin durch den Nutzer 
abgesagt, so hat er eine Abstandszahlung von 
einem Drittel des vereinbarten Entgeltes zu zah-

len.

(6)  Die Erste Betriebsleiterin des NetteBetriebs 
kann nach Sachlage aufgrund eines besonde-
ren schriftlichen Antrages des Benutzers von 
der Erhebung des Entgeltes ganz oder teilweise 
absehen, wenn ein städtisches Interesse vor-
liegt.“

Artikel II
Inkrafttreten

Die Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung 
tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 3. Änderung vom 09.12.2016 der 
Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerhaus 
Kaldenkirchen vom 10.05.1994 in der Fassung der 
2. Änderung vom 01.01.2003 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung beim Zustandekommen der vor-
stehenden Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1177
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Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
7. Änderung vom 09.12.2016 der Benutzungs- und 
Entgeltordnung der Stadt Nettetal für die Stadt-
bücherei Nettetal vom 20.12.1995 in der Fassung 
der 6. Änderung vom 01.10.2015

Aufgrund des § 7 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchsta-
be f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW 
S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966), hat der Rat 
der Stadt Nettetal am 08.12.2016 folgende Änderung 
beschlossen:

Artikel I

Der Kostentarif zur Benutzungs- und Entgeltordnung 
der Stadt Nettetal für die Stadtbücherei Nettetal vom 
20.12.1995 in der Fassung der 6. Änderung vom 
01.10.2015 wird wie folgt geändert:

•	 1.4 Ausleihe elektronische Medien  
2,00 € 

 pro ausgeliehenem Medium 

•	 4. Auswärtiger Leihverkehr 
 je bestelltem Titel 

3,00 € 
zuzüglich evtl. Gebühren lt. Fernleihverord-
nung i. d. jeweils gültigen Fassung

Artikel II
 In-Kraft-Treten

Diese Änderung tritt zum 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 7. Änderung vom 09.12.2016 der 
Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Nettetal 
für die Stadtbücherei Nettetal vom 20.12.1995 in der 
Fassung der 6. Änderung vom 01.10.2015 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1178

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Satzung der Stadt Nettetal über die Errichtung, 
Unterhaltung und Benutzung der Unterkünfte für 
ausländische Flüchtlinge, Obdachlose und Spät-
aussiedler (Übergangsheime und Einzelwohnun-
gen in Wohngebäuden) vom 09.12.2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV. NRW 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2016 (GV. NRW S. 
496), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW 1969 S. 712), 
Artikel 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW 
2015 S. 666), in Kraft getreten am 01.11.2015, des 
Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teil-
habe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teil-
habe- und Integrationsgesetz) vom 14.02.2012 (GV. 
NRW 2012 S. 97), der §§ 4 und 6 des Gesetzes über 
Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge 
(Flüchtlingsaufnahmegesetz) vom 28.02.2003 (GV. 
NRW 2003 S. 93) zuletzt geändert am 24.05.2016 
(GV. NRW S. 262), in Kraft getreten am 04.06.2016 
und dem Gesetz über den Aufbau und die Befug-
nisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-
gesetz -OBG-) vom 13.05.1980 (GV. NRW 1980 S. 
528), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 02.10.2014 (GV. NRW 2014 S. 622),  in Kraft ge-
treten am 16.10.2014, hat der Rat der Stadt Nettetal 
in seiner Sitzung am 08.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen:
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§ 1
Rechtsform und Zweckbestimmung

(1) Die Stadt Nettetal errichtet, mietet und unterhält 
Übergangswohnheime und Einzelwohnungen 
in Wohngebäuden - nachfolgend beides 
Unterkünfte genannt – zur vorläufigen, notdürf-
tigen und vorrübergehenden Unterbringung von

1. Ausländischen Flüchtlingen nach § 1 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG),

2. Obdachlosen und von Obdachlosigkeit un-
mittelbar bedrohten Personen,

3. Spätaussiedlern, Zuwanderern und Auslän-
dern nach § 11 des Gesetzes zur Förderung 
der gesellschaftlichen Teilhabe und Integra-
tion in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und 
Integrationsgesetz NRW)

(2) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Stadt 
Nettetal und den Benutzern ist öffentlich-recht-
lich. Die Übergangswohnheime und Einzelwoh-
nungen bilden eine einheitliche öffentliche Ein-
richtung.

§ 2
Aufsicht, Verwaltung und Ordnung

(1) Die Unterkünfte unterstehen der Aufsicht und 
Verwaltung der Bürgermeisterin bzw. des Bür-
germeisters.

(2) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister 
erlässt für die Übergangswohnheime Benut-
zungsordnungen bzw. Hausordnungen, die das 
Zusammenleben der Benutzer, das Ausmaß der 
Benutzung und die Ordnung in den Übergangs-
wohnheimen regeln.

(3) Sofern für angemietete Unterkünfte die Vermie-
terin bzw. der Vermieter keine Hausordnung er-
lässt oder diese nicht umfassende Regelungen 
entsprechend § 2 enthält, erlässt die Bürger-
meisterin bzw. der Bürgermeister eine Hausord-
nung, ggfls. als Ergänzung zur Hausordnung der 
Vermieterin bzw. des Vermieters.

(4) Rechte und Pflichten der Benutzer ergeben sich 
aus dieser Satzung und der jeweils geltenden 
Benutzungs- bzw. Hausordnung.

§ 3
Beginn und Ende des Benutzungsverhältnisses

(1) Unterzubringende Personen gemäß § 1 Abs. 1 
werden durch schriftliche Einweisungsverfügung 

der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters un-
ter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes 
in die jeweilige Unterkunft eingewiesen. Mit der 
erstmaligen Aufnahme in die Unterkunft erhält 
die jeweilige Person gegen schriftliche Bestäti-
gung

1. Die Einweisungsverfügung in der die unter-
zubringende Person bzw. die unterzubrin-
genden Personen und die Höhe des Benut-
zungsentgeltes bezeichnet sind,

2. einen Abdruck dieser Satzung,

3. die jeweilige Benutzungs- bzw. Hausord-
nung,

4. einen bzw. ggfls. mehrere Unterkunftsschlüs-
sel.

(2) Über die Belegung der öffentlichen Einrichtung 
entscheidet die Stadt Nettetal nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Sie ist berechtigt, im 
Rahmen der Kapazitäten und zur Sicherung einer 
geordneten Unterbringung, bestimmte Wohnräu-
me nach Art, Größe und Lage zuzuweisen und 
entsprechende Änderungen von Einweisungen 
zwecks Verlegung in eine andere Unterkunft vor-
zunehmen. Ein Anspruch auf Einweisung in eine 
bestimmte Unterkunft besteht nicht.

(3) Durch Einweisung/Aufnahme in die jeweilige Un-
terkunft ist jede Benutzerin bzw. jeder Benutzer 
verpflichtet, 

1. Die Bestimmungen dieser Satzung und die 
jeweilige Benutzungs- bzw. Hausordnung zu 
beachten,

2. Den mündlichen bzw. schriftlichen Anwei-
sungen der mit der Aufsicht und Verwaltung 
der Unterkünfte beauftragten Bediensteten 
der Stadt Nettetal, darüber hinaus beauftrag-
ten Dritten, Folge zu leisten.

(4) Die Einweisung ist zu widerrufen, wenn die Be-
nutzerin bzw. der Benutzer privaten Wohnraum 
bezieht oder den Zuständigkeitsbereich der Stadt 
Nettetal verlässt.

(5) Die Einweisung soll widerrufen werden, wenn die 
Benutzerin bzw. der Benutzer

1. über einen Zeitraum von mehr als 14 Tagen 
die Unterkunft nicht mehr nutzt, es sei denn, 
dies ist vorab mit dem in § 3 Nr. 2 genannten 
Bediensteten der Stadt Nettetal abgestimmt 
worden, oder
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2. die endgültige/private wohnungsmäßige Un-
terbringung aus von ihr oder ihm zu vertre-
tenden Gründen verhindert und damit den 
Anspruch auf Versorgung mit Wohnraum 
verliert, oder

3. schwerwiegend oder mehrfach gegen diese 
Satzung, die jeweilige Benutzungsordnung 
der Unterkunft, die jeweilige Hausordnung 
oder gegen mündliche bzw. schriftliche  Wei-
sungen der in Abs. 3 Nr. 2 genannten Be-
diensteten der  Stadt Nettetal verstoßen hat, 
oder

4. anderweitig ausreichenden Wohnraum zur 
Verfügung hat, oder

5. der als Flüchtling nach § 1 Abs. 1  eingewie-
sen ist  und für den die Unterbringungsver-
pflichtung der Stadt entfällt.

 Die Benutzerin bzw. der Benutzer haben die 
Unterkunft unverzüglich zu räumen, wenn die 
Einweisung widerrufen wird. Mit dem Widerruf 
erlischt das Recht auf Benutzung der zugewie-
senen Unterkunft. Die Räumung der Unterkunft 
kann nach den Vorschriften des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung 
zwangsweise durchgesetzt werden. Die betroffe-
ne Benutzerin, bzw. der betroffene Benutzer ist 
verpflichtet, die Kosten der Zwangsräumung zu 
tragen.

(6) Das Benutzungsverhältnis endet mit der ord-
nungsgemäßen Übergabe der Unterkunft durch 
die Benutzerin bzw. den Benutzer und der der 
Benutzerin bzw. dem Benutzer überlassenen Ge-
genstände an eine bzw. an einen mit der Aufsicht 
und der Verwaltung der Unterkunft Beauftragten 
oder Bediensteten der Stadt Nettetal. Überlasse-
ne Schlüssel sind zurückzugeben.

(7) Die Räume in den Unterkünften werden für Leis-
tungsberechtigte nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz von der Stadt Nettetal ausreichend 
möbliert. Das Mobiliar gehört zum Inventar der 
jeweiligen Unterkunft und darf von der Benutze-
rin bzw. dem Benutzer bei Auszug nicht mitge-
nommen werden. Das Einbringen von Mobiliar 
durch die Benutzer ist zulässig, wenn dies vorab 
mit den in Abs. 3 Nr. 2 genannten Bediensteten 
der Stadt Nettetal abgestimmt wurde.

(8) Jede Benutzerin bzw. jeder Benutzer haftet für 
Schäden, die sie oder er schuldhaft an den Un-
terkünften, deren Einrichtungen und an ihr bzw. 
ihm zum Gebrauch überlassenen Gegenständen 
und Möbeln verursacht. Schäden jeglicher Art 
sind unverzüglich der Hausmeisterin bzw. dem 
Hausmeister oder den in Abs. 3 Nr. 2 genannten 

Bediensteten der Stadt anzuzeigen.

(9) Von der Benutzerin oder dem Benutzer zurück-
gelassene Sachen können binnen eines Monats 
abgeholt werden, danach werden diese kosten-
pflichtig der Verwertung zugeführt. Die Kosten 
sind von der ehemaligen Benutzerin bzw. ehe-
maligem Benutzer zu tragen.

§ 4
Entgeltpflicht

(1) Die Stadt Nettetal erhebt für die Benutzung der 
von ihr errichteten, angemieteten und unterhalte-
nen Unterkünfte Benutzungsentgelte.

(2) Entgeltpflichtig sind die Benutzerinnen und Be-
nutzer der Unterkünfte.

(3) Die Entgeltpflicht besteht von dem Tage an, von 
dem die entgeltpflichtige Person die Unterkunft 
benutzt oder aufgrund der Einweisungsverfü-
gung benutzen kann. Sie endet mit dem Tag der 
ordnungsgemäßen Übergabe der Unterkunft an 
eine bzw. einen mit der Aufsicht und der Verwal-
tung der Unterkunft Beauftragten oder Bediens-
teten der Stadt Nettetal.

(4) Das Benutzungsentgelt ist jeweils monatlich im 
Voraus und zwar spätestens am 3. Werktag nach 
der Aufnahme in die Unterkunft, im Übrigen am 
5. Werktag eines jeden Monats an die Stadtkas-
se Nettetal zu entrichten.

(5) Besteht die Entgeltpflicht nicht während des ge-
samten Monats, wird der einzelne entgeltpflichti-
ge Tag mit 1/30 des Monatsentgeltes berechnet. 
Ein- und Auszugstag werden jeweils als voller 
Tag berechnet. Vorübergehende Abwesenheit 
entbindet nicht von der Zahlungspflicht.

(6) Von der Zahlungspflicht befreit sind Personen, 
die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind, so-
weit sie nicht über Einkommen nach § 7 AsylbLG 
verfügen, das die Höhe der Grundleistungen ge-
mäß § 3 AsylbLG zuzüglich des Entgeltes nach § 
5 Absatz 2 dieser Satzung übersteigt.

§ 5
Entgeltberechnung

(1) Das Entgelt wird anhand der Platzzahl der Ein-
richtungen ermittelt.

(2) Das Nutzungsentgelt beträgt je Platz und Monat 
375,00 €.

(3) Darin enthalten sind pauschal die Kosten für 
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Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Abfallbesei-
tigung sowie die verbrauchsunabhängigen Ne-
benkosten (Grundsteuer, Schornsteinfeger, Stra-
ßenreinigung, Versicherung, Gewässerunterhal-
tungsgebühren, Verbandslasten der Wasser- und 
Bodenverbände, Personalkosten, Hausmeisterin 
bzw. Hausmeister und Verwaltung).

(4) Sind Personen gemäß § 4 Abs. 6 aufgrund über-
steigenden Erwerbseinkommens zahlungspflich-
tig, beträgt das Nutzungsentgelt 40 % des Ent-
geltes nach § 5  Abs. 2 der Satzung. Sind Be-
darfsgemeinschaften mit mehreren Benutzern 
zahlungspflichtig, beträgt das NE je Benutzer 40 
% des Entgeltes nach § 5 Abs. 2 der Satzung, 
höchstens jedoch 600 € je Bedarfsgemeinschaft.

(5) Für Leistungsberechtigte nach dem SGB II oder 
XII erfolgt nach Durchführung des Kostensen-
kungsverfahrens nach 6 Monaten eine Reduzie-
rung des Nutzungsentgeltes entsprechend § 5 
Absatz 4. Dies gilt nur für Bedarfsgemeinschaf-
ten. Einzelpersonen bleiben in voller Höhe ge-
mäß § 5 Absatz 2 zahlungspflichtig.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Gleich-
zeitig treten außer Kraft:

- Satzung der Stadt Nettetal über die Errichtung 
und Benutzung von Übergangsheimen für aus-
ländische Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsauf-
nahmegesetz sowie über die Erhebung von Ge-
bühren für die Benutzung von Übergangsheimen 
in der Stadt Nettetal vom 15.07.1992 in der Fas-
sung der 25. Änderungssatzung vom 18.12.2015

- Satzung der Stadt Nettetal über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme städtischer 
Wohnunterkünfte vom 09.05.1980 in der Fas-
sung der 33. Änderungssatzung vom 18.12.2015

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Stadt Nettetal über die 
Errichtung, Unterhaltung und Benutzung der Unter-
künfte für ausländische Flüchtlinge, Obdachlose und 
Spätaussiedler (Übergangsheime und Einzelwoh-
nungen in Wohngebäuden) vom 09.12.2016 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1178

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
3. Änderungssatzung vom 09.12.2016 der Sat-
zung der Stadt Nettetal über die Benutzung der 
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen vom 
02.06.2004 (Friedhofssatzung) in der Fassung der 
2. Änderungssatzung vom 18.12.2015

Aufgrund der § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666 
/ SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getre-
ten am 29.11.2016, und des § 4 des Gesetzes über 
das Friedhofs- und Bestattungswesen für das Land 
Nordrhein-Westfalen (BestG NRW) vom 17.06.2003 
(GV NRW S. 313), in Kraft getreten am 1. September 
2003 (GV. NRW. S. 313), geändert durch Gesetz vom 
9. Juli 2014 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 
1. Oktober 2014, hat der Rat der Stadt Nettetal am 
08.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Nettetal über die Benutzung 
der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen (Fried-
hofssatzung) vom 02.06.2004 wird wie folgt geändert:

1. § 2 erhält folgende Fassung:
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(1) Friedhöfe sind nicht rechtsfähige Anstalten der 
Stadt. 

(2) Sie dienen der Bestattung der Toten (Leichen, 
Tot-und Fehlgeburten) und Beisetzung von de-
ren Aschen, die bei ihrem Ableben ihren Wohn-
sitz oder Aufenthalt in der Stadt Nettetal hatten 
oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimm-
ten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus die-
nen die Friedhöfe auch der Bestattung der aus 
Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Lei-
besfrüchte, falls zumindest ein Elternteil seinen/
ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in der Stadt Net-
tetal hatte. Gleiches gilt für die Bestattung von 
Tot-und Fehlgeburten. 

(3) Die Bestattung bzw. Beisetzung anderer Toter 
als derjenigen unter Absatz 2 bedarf einer Aus-
nahmegenehmigung der Friedhofsverwaltung. 
Diese kann im Rahmen der Belegungskapazitä-
ten erteilt werden.

2. § 3 erhält folgende Fassung:

(1) Friedhöfe oder Friedhofsteile können durch Be-
schluss des Rates der Stadt Nettetal für weitere 
Bestattungen gesperrt (Schließung) oder einer 
anderen Verwendung zugeführt werden (Entwid-
mung). Dasselbe gilt entsprechend für einzelne 
Grabstätten. Der Beschluss ist mindestens drei 
Monate vor dem In-Kraft-Treten öffentlich be-
kannt zu machen. 

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit wei-
terer Bestattungen bzw. Beisetzungen ausge-
schlossen. Soweit durch Schließung das Recht 
auf weitere Bestattungen in (Urnen)Wahlgrab-
stätten/Urnenstelen erlischt, wird dem/der Nut-
zungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit 
bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf 
Antrag eine andere (Urnen)Wahlgrabstätte/Ur-
nenstele zur Verfügung gestellt. Außerdem kann 
der/die Nutzungsberechtigte die Umbettung be-
reits bestatteter Leichen, deren Ruhezeit noch 
nicht abgelaufen ist, verlangen, soweit eine Um-
bettung rechtlich möglich ist.

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des 
Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die 
Bestatteten bzw. Beigesetzten werden, falls die 
Ruhezeit (bei Reihengrabstätten/Urnenreihen-
grabstätten) bzw. die Nutzungszeit (bei Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten/Urnenstelen) 
noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Stadt 
in andere Grabstätten umgebettet. Der Umbet-
tungstermin soll möglichst einem/einer Angehö-
rigen oder Nutzungsberechtigten einen Monat 
vorher schriftlich mitgeteilt werden.

3. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingän-
gen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch 
geöffnet. 

4. § 5 Abs. 3 Buchstabe c) erhält folgende Fas-
sung: 

c)  an Sonn-und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung bzw. Beisetzung störende Arbeiten 
auszuführen, 

5. § 5 Abs. 5 erhalten folgende Fassung:

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer 
Bestattung bzw. Beisetzung zusammenhängen-
de Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung. 

6. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Gewerbetreibende aus deren Tätigkeit eine Ge-
fährdung für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung ausgehen kann, insbesondere Steinmetze 
und Bildhauer, benötigen für ihre gewerbliche 
Tätigkeit auf den Friedhöfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. Andere Ge-
werbetreibende müssen ihre Tätigkeit auf dem 
Friedhof der Friedhofsverwaltung anzeigen.

7. § 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Jede Bestattung bzw. Beisetzung  ist unverzüg-
lich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsver-
waltung unter Vorlage der notwendigen Unterla-
gen anzumelden. 

8. § 7 Abs. 4 – 6 werden wie folgt gefasst: 

(4) Erdbestattungen dürfen frühestens 24 Stunden 
nach Eintritt des Todes vorgenommen werden, 
soweit kein früherer Bestattungszeitpunkt durch 
die örtliche Ordnungsbehörde angeordnet bzw. 
genehmigt wurde. Sie müssen spätestens inner-
halb von 10 Kalendertagen nach Eintritt des To-
des erfolgen. Liegen die gesetzlichen Vorausset-
zungen zur Bestattung binnen dieser Frist noch 
nicht vor, so hat eine Bestattung unverzüglich 
nach deren Eintritt zu erfolgen. 

(5) Aschenbeisetzungen sollen spätestens innerhalb 
von 6 Wochen nach der durch die Feuerbestat-
tungsanlage erfolgten Übergabe bzw. Übersen-
dung der Urne vorgenommen werden. 

(6) Die fristgerechte Beisetzung der Totenasche ist 
innerhalb von 6 Wochen dem Krematorium durch 
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Bescheinigung des Friedhofsträgers nachzuwei-
sen. Dieser stellt hierfür dem Hinterbliebenen 
eine solche Bescheinigung aus.

9. § 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Bestattungen bzw. Beisetzungen sind grundsätz-
lich in Särgen oder Urnen vorzunehmen. Bestat-
tungen über der Erde und Bestattungsarten, die 
dem Empfinden der Bevölkerung widersprechen, 
sind nicht zulässig. 

10. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung 
ausgehoben und verfüllt. Zur Bestattung angelie-
ferter Blumen-und Kranzschmuck wird von der 
Stadt auf der Grabstätte angeordnet. 

11. § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Umbettungen von Särgen oder Urnen erfolgen 
(mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts we-
gen) nur auf Antrag. Die Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung wird, unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Vorschriften, nur aus wichtigem 
Grund erteilt, bei Umbettungen innerhalb der 
Stadt im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vor-
liegen eines dringenden öffentlichen Interesses. 
Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Rei-
hengrabstätten der/die verfügungsberechtigte 
Angehörige des/der Verstorbenen, bei Umbet-
tungen aus Wahlgrabstätten und Urnenstelen 
der/die Nutzungsberechtigte. Bei Angehörigen 
gleichen Verwandtschaftsgrades ist die Zustim-
mung aller Angehörigen erforderlich. Umbettun-
gen aus einem Reihengrab in ein anderes Rei-
hengrab sind innerhalb der Stadt Nettetal nicht 
zugelassen. 

12. § 13 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

(4) Über das beabsichtigte Abräumen von 
Reihengräbern, deren Ruhezeit abgelaufen ist, 
entscheidet die Friedhofsverwaltung. Dies wird 
mindestens drei Monate vor Abräumung öffentlich 
bekannt gemacht. Die Friedhofsverwaltung 
kann auf Antrag über die Ruhezeit hinaus ein 
Pflegerecht für die Dauer bis zu einer weiteren 
Ruhezeit einräumen. 

13. § 14 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Die Bestattung kann auf Wunsch auch  ohne Bei-
sein eines/einer Angehörigen oder anderen Per-
son durch die Friedhofsverwaltung vorgenom-
men werden. Die Grabstätten erhalten in diesem 
Fall keine besondere Gestaltung.

14. § 15 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) § 14 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

15. § 15 Abs. 3 entfällt.

16. § 16 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Doppelreihengräber werden nicht mehr ange-
boten. Die aus vorherigen Satzungsregelungen 
erworbenen Rechte bleiben unberührt und wer-
den nach den vorherigen Satzungsregelungen 
behandelt.

17. § 16 Abs. 2 entfällt.

18. § 17 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

(5) Das Nutzungsrecht kann für die Dauer von bis 
zu maximal 30 Jahren nach Zahlung der jewei-
lig festgesetzten Gebühr verlängert werden. Auf 
den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der/die 
jeweilige Nutzungsberechtigte vorher schriftlich, 
falls er/sie nicht bekannt oder nicht ohne beson-
deren Aufwand zu ermitteln ist, durch eine öffent-
liche Bekanntmachung und durch einen Hinweis 
auf der Grabstätte hingewiesen. Mit einer Verlän-
gerung der Nutzungszeit verlängern sich gleich-
zeitig die nach Abs. 2 erlangten Rechte. Reicht 
bei einer Bestattung die Ruhezeit über die Dauer 
des Nutzungsrechtes hinaus, so muss vor der 
Bestattung das Nutzungsrecht für die gesamte 
Grabstätte mindestens für die Dauer der Ruhe-
zeit verlängert werden. Alle Verlängerungen wer-
den für volle Jahre erteilt. 

19. Als § 19 wird neu eingefügt:

§ 19
Urnenstelen

(1) Urnenstelen dienen der Beisetzung von Aschen 
in Urnen. Sie bestehen aus Urnenkammern, die 
soweit verfügbar, von den Angehörigen im vor-
gesehenen Feld mit ausgewählt werden können.

 
(2) In Urnenstelen können je Kammer 2 Urnen bei-

gesetzt werden.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung et-
was anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Wahlgrabstätten (§ 17) entsprechend auch für 
Urnenstelen.

20. Die §§ 19 – 29 werden entsprechend in die §§ 
20 – 30 geändert.

21. § 20 Abs. 1 (neue Nummerierung) erhält 
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folgende Fassung: 

(1) Aschen in Urnen dürfen in Reihengräbern, Pfle-
gefreien Urnen/Reihengräbern, Doppelreihen-
gräbern, Urnenwahlgräbern, Urnenstelen und 
Wahlgräbern beigesetzt werden. 

22. Als § 24 Abs. 7 (neue Nummerierung) wird 
eingefügt:

(7)  Urnenkammern werden mit einer Verschlussplat-
te verschlossen. Die Verschlussplatten werden 
von der Stadt zur Verfügung gestellt. Sie bleiben 
im Besitz der Stadt Nettetal.

  Die Verschlussplatten dürfen nur nach den Vor-
gaben der Friedhofsverwaltung durch einen zu-
gelassenen Steinmetz beschriftet werden. Der 
jeweilige Schriftentwurf bedarf der vorherigen 
kostenpflichtigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung.

  Ornamente, Figuren, Bildnisse, Verzierungen 
oder Grabausschmückungen dürfen nur entspre-
chend der Vorgaben durch die Friedhofsverwal-
tung angebracht werden. Die Nachbargräber 
dürfen nicht beeinträchtigt werden. Wird eine 
Verschlussplatte unzulässig beschriftet, bemalt 
oder durch individuelle Steinmetzarbeiten verän-
dert oder beschädigt, wird die Verschlussplatte 
durch die Stadt zulasten des / der Nutzungsbe-
rechtigten erneuert.

23. Die §§ 24 Abs. 7 - 9 werden entsprechend in 
§§ 24 Abs. 8 – 10 geändert.

24. Als § 31 wird eingefügt:

§ 31
Vernachlässigung der Grabpflege

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß her-
gerichtet oder gepflegt, hat der / die Verantwort-
liche nach schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer 
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt der / die Nutzungsberechtigte seiner / 
ihrer Verpflichtung nicht nach, kann die Fried-
hofsverwaltung in diesem Fall die Grabstätte im 
Wege der Verwaltungsvollstreckung auf seine 
/ ihre Kosten in Ordnung bringen oder bringen 
lassen. Die Friedhofsverwaltung kann auch das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, 
soweit sie den Verantwortlichen / die Verant-
wortliche schriftlich unter Fristsetzung hierauf 
hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid 
wird der Nutzungsberechtigte / die Nutzungs-
berechtigte  aufgefordert, das Grabmal und die 

sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei 
Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungs-
bescheides zu entfernen.

(2) Ist der/die Verantwortliche nicht bekannt oder 
nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird der/die unbekannte 
Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofs-
verwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die 
Aufforderung oder der Hinweis drei Monate un-
beachtet, kann die Friedhofsverwaltung

a)  die Grabstätte abräumen, einebnen und ein-
säen und

b)  Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 
beseitigen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, kann die Friedhofsverwaltung den Grab-
schmuck entfernen.

25. Die §§ 30 bis 40 werden entsprechend in die 
§§ 32 bis 42 geändert.

Artikel II 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die 3. Änderungssatzung vom 09.12.2016 der Sat-
zung der Stadt Nettetal über die Benutzung der Fried-
höfe und Bestattungseinrichtungen vom 02.06.2004 
(Friedhofssatzung) in der Fassung der 2. Änderungs-
satzung vom 18.12.2015 vorstehende wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
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nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1181

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
1. Änderungssatzung vom 09.12.2016 zur Sat-
zung der Stadt Nettetal über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren vom 18.12.2015

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 
(GV.  NRW.  S. 966), der §§ 2 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 21.10.1969 (GV.NRW S. 712 / SGV.NW 610), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.09.2015 (GV. 
NRW. S. 666), sowie der Friedhofssatzung der Stadt 
Nettetal vom 02.06.2004 in der aktuellen Fassung 
hat der Rat der Stadt Nettetal in seiner Sitzung am 
08.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I

Die Satzung der Stadt Nettetal über die Erhebung 
von Friedhofsgebühren vom 18.12.2015 wird wie 
folgt geändert:

Der Gebührentarif wird wie folgt geändert:

Tarif – Nr.  Bezeichnung Betrag in €
I.  Erwerb von Nutzungsrechten  für Reihengräber, 
Doppelreihengräber, an Wahlgräbern, Urnen- und 
Urnenwahlgräbern, Urnenstelen je Stelle 

  A.  Reihengrab
101 000 Erwerb eines 

Nutzungsrechts für ein 
Kinderreihengrab  

978,00 € 

102 000 Erwerb eines 
Nutzungsrechts für ein 
Erwachsenenreihengrab  

1.312,00 € 

102 100 Erwerb eines 
Nutzungsrechts für ein 
Erwachsenenreihengrab 
pflegefrei

1.762,00 € 

102 200  Erwerb eines 
Nutzungsrechts für 
ein Urnenreihengrab 
pflegefrei

1.582,00 € 

B.  Doppelreihengrab   

107 000 Erwerb eines 
Nutzungsrechts für ein 
Doppelreihengrab 2. 
Bestattung 
(für die vor 1991 
erworbenen 
Doppelgräber) 
 eines Nutzungsrechts für 
ein Doppelreihengrab 2. 
Bestattung 
(für die vor 1991 
erworbenen 
Doppelgräber) 

1.462,00 €

C.  Wahlgrab   
109 100 Erwerb eines 

Nutzungsrechts für ein 
Wahlgrab Sonderlage  

2.761,00 € 

110 100  Erwerb eines 
Nutzungsrechts für ein 
Wahlgrab , sonstige Lage  

2.366,00 € 

Erwerb eines 
Nutzungsrechts für ein 
Wahlgrab, sonstige Lage,  
pflegefrei

3.085,00 € 

D.  Urnenwahlgrab   
110 300  Erwerb eines 

Nutzungsrechts für ein 
Urnenwahlgrab

2.294,00 € 

Erwerb eines 
Nutzungsrechts für ein 
Urnenwahlgrab pflegefrei

2.761,00 € 

E.  Urnenstelen
Erwerb eines 
Nutzungsrechts in einer 
Urnenstele

2.181,00 € 

F.  Verlängerungen   
109 200  Verlängerung Wahlgrab 

Sonderlage (pro Jahr und 
Stelle)

83,00 € 
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110 200  Verlängerung Wahlgrab / 
Urnenwahlgrab sonstige 
Lage (pro Jahr und Stelle)  

72,00 € 

II.  Benutzungsgebühren für die Friedhofskapellen 
112 000 Benutzung einer 

Friedhofskapelle
211,00 € 

III. Bestattungsgebühren 
A.  Bestattung von 
Särgen   

113 100 Bestattung in ein 
Kinderreihengrab

273,00 €

114 100 Bestattung in ein 
Reihengrab

651,00 €

115 100  Bestattung in ein 
Doppelreihengrab  

948,00 €

119 100  Bestattung in ein 
Wahlgrab

892,00 €

119 300  Bestattung in ein 
Wahlgrab tief  

1.169,00 €

B.  Bestattung von Urnen   
120 100  Bestattung in ein 

Urnengrab  
235,00 €

Bestattung in eine 
Urnenstele

68,00 €

IV. Gebühren für Grabsteingenehmigungen
145 000 Grabsteingenehmigung 

inkl. 
Standfestigkeitsprüfung

26,00 €

V.  Grabpflegegebühren nach Rückgabe vor Ablauf 
der Ruhezeit  

Grabpflege vor Ablauf 
der Ruhezeit pro Jahr 
verbleibende Ruhezeit 
(wird 
nach Rückgabe in einer 
Summe fällig)

90,00 € 

VI. Pflegegebühr für die Urnenstelenanlage 
Pflegegebühr Urnenstele 
pro Jahr (wird bei Erwerb 
des Nutzungsrechtes in 
einer Summe fällig) 

36,00 € 

VII. Frontplatte Urnenstele
Gebühr für die 
Anbringung einer 
beschrifteten Frontplatte

320,00 € 

Artikel II
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 1. Änderungssatzung vom 
09.12.2016 zur Satzung der Stadt Nettetal über die 
Erhebung von Friedhofsgebühren vom 18.12.2015 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1185

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
30. Änderungssatzung vom 09.12.2016 zur Sat-
zung der Stadt Nettetal über die Erhebung von 
Gebühren für die Straßenreinigung (Straßen-
reinigungsgebührensatzung) vom 16.12.1987 
in der Fassung der 29. Änderungsatzung vom 
18.12.2015

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666/
SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 
S. 966) in Kraft getreten am 29. November 2016 
sowie der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NRW S.712/SGV NW 610), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Sep-
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tember 2015 (GV. NRW. S. 666), in Kraft getre-
ten am 1. November 2015 und der §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(Straßenreinigungsgesetz NRW) vom 18.12.1975 
(GV NRW S. 706; SGV NRW 2061), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 
2016 (GV NRW S. 868), in Kraft getreten am 05. 
November 2016 und des § 5 der Satzung der Stadt 
Nettetal über die Straßenreinigung (Straßenreini-
gungssatzung) vom 21.12.1988 in der Fassung der 
13. Änderungssatzung vom 18.12.2014, hat der Rat 
der Stadt Nettetal am 08.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel I

§ 3 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Die Benutzungsgebühr beträgt jährlich je m Grund-
stücksseite (Abs. 1 bis 3), wenn das Grundstück er-
schlossen ist,

a) durch Anliegerstraßen 1,32 €
b) durch Haupterschließungs- und    
    Hauptverkehrsstraßen 1,08 €

c) durch Fußgängergeschäftsstraßen  3,24 €
d) durch Fußgängerstraßen   1,08 €

Artikel II
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 30. Änderungssatzung vom 
09.12.2016 zur Satzung der Stadt Nettetal über 
die Erhebung von Gebühren für die Straßenreini-
gung (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 
16.12.1987 in der Fassung der 29. Änderungsatzung 
vom 18.12.2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-

kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1186

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
7. Änderungssatzung vom 09.12.2016 zur Satzung 
der Stadt Nettetal über die Erhebung von Ge-
bühren für die Abfallentsorgung vom 16.12.2009 
in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 
18.12.2015

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666/SGV NRW 
2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) in Kraft 
getreten am 29. November 2016 sowie der §§ 1, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW 
S.712/SGV NW 610), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 8. September 2015 (GV. NRW. 
S. 666), in Kraft getreten am 1. November 2015 und 
des § 22 der Satzung der Stadt Nettetal über die Ab-
fallentsorgung vom 15.03.2000 in der Fassung der 7. 
Änderungssatzung vom 18.12.2014 hat der Rat der 
Stadt Nettetal am 08.12.2016 folgende Satzung be-
schlossen:

Artikel I

1. § 3 Gebührenbemessung Absatz 1 erhält folgen-
de Fassung:

(1) Die Gebühren werden nach Art, Größe, Anzahl 
und Häufigkeit der Leerung der dem Grundstück 
zugeordneten Restabfallbehälter (grau) und Bio-
abfallbehälter (braun) berechnet.  Die Gebühren
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für auf Antrag zugelassene besondere Abfallbehälter werden entsprechend den Gebühren für 
Großbehälter (770 l und 1.000 l) unter Einbeziehung der tatsächlichen Entleerungskosten berechnet.  
Die Entleerungen der codierten  90 l -, 120 l - und 240 l Restabfallbehälter und der 120 l – und 240 
l – Bioabfallbehälter werden über ein Abfallbehälter-Identifikationssystem (Identsystem) elektronisch 
gezählt und entsprechend der Anzahl der Leerungen abgerechnet. Die 770 l und 1100 l – Großbehälter 
sowie die besonderen Abfallbehälter nehmen am Identsystem nicht teil.

2. § 4 Gebührensätze erhält folgende Fassung:

(1) Die Gebühr beträgt:

a) Pauschalgebühr je Jahr für einen codierten Restabfall-  
behälter mit einem Volumen von

90 l 33,07 €
120 l 44,09 €
240 l 88,18 €

       
b) Leistungsgebühr je Entleerung für einen codierten Restabfall- 

behälter mit einem Volumen von
90 l 2,70 €

120 l 3,68 €
240 l 7,35 €

Die Berechnung der ersten Abschlagszahlung erfolgt auf der Grundlage von 22 Entleerungen pro Jahr. Am 
Ende des Abrechnungszeitraumes erfolgt eine Abrechnung nach den tatsächlich erfolgten Entleerungen. 
Es werden mindestens 13 Entleerungen berechnet. Zwischen 14 und 21 Entleerungen wird für jede 
nicht in Anspruch genommene Entleerung die Leistungsgebühr für den jeweiligen Restabfallbehälter 
erstattet. Für mehr als 22 Entleerungen wird für jede zusätzlich in Anspruch genommene Leerung die 
Leistungsgebühr für den jeweiligen Restabfallbehälter erhoben. 

Die Berechnung der Abschlagszahlung für das Folgejahr erfolgt aufgrund der Anzahl der tatsächlichen 
Leerungen im Vorjahr bzw. der satzungsmäßigen Mindestleerungen.

c) Gesamtgebühr je Jahr für einen Restabfall-Großbehälter:

ca) mit einem Fassungsvermögen von 770 l 
bei Entleerung einmal 14-täglich 894,46 €

cb) mit einem Fassungsvermögen von 770 l
bei einer Entleerung einmal wöchentlich 1.506,02 €

cc) mit einem Fassungsvermögen von 770 l 
bei Entleerung zweimal wöchentlich 2.729,15 €

cd) mit einem Fassungsvermögen von 1.100 l
bei einer Entleerung einmal 14-täglich 1.354,73 €

ce) mit einem Fassungsvermögen von 1.100 l
bei einer Entleerung einmal wöchentlich 2.305,32 €
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cf ) mit einem Fassungsvermögen von 1.100 l
bei Entleerung zweimal wöchentlich 4.206,48 €

cg) mit einem Fassungsvermögen von 5.000 l
bei Entleerung 2-monatlich 3.994,99 €

d) Pauschalgebühr je Jahr für einen codierten Bioabfallbehälter mit einem Volumen von

120 l 1,88 €
240 l 3,77 €

       
e) Leistungsgebühr je Entleerung für einen codierten Bioabfall- 

behälter mit einem Volumen von
120 l 2,68 €
240 l 5,36 €

Die Berechnung der ersten Abschlagszahlung erfolgt auf der Grundlage von 22 Entleerungen pro Jahr. Am 
Ende des Abrechnungszeitraumes erfolgt eine Abrechnung nach den tatsächlich erfolgten Entleerungen. 
Es werden mindestens 13 Entleerungen berechnet. Zwischen 14 und 21 Entleerungen wird für jede 
nicht in Anspruch genommene Entleerung die Leistungsgebühr für den jeweiligen Bioabfallbehälter 
erstattet. Für mehr als 22 Entleerungen wird für jede zusätzlich in Anspruch genommene Leerung die 
Leistungsgebühr für den jeweiligen Bioabfallbehälter erhoben. 
Die Berechnung der Abschlagszahlung für das Folgejahr erfolgt aufgrund der Anzahl der tatsächlichen 
Leerungen im Vorjahr, bzw. der satzungsmäßigen Mindestleerungen.

f) Gesamtgebühr je Jahr für einen Bioabfall-Großbehälter:

 mit einem Fassungsvermögen von 1.100 l
 bei einer Entleerung einmal 14-täglich 655,83 €

(2) a) Die Gesamtgebühr nach § 10 Abs. 3 der Satzung der Stadt Nettetal über die 
Abfallentsorgung beträgt für den grauen Abfallsack zur Entsorgung von Restabfällen 3,80 €

b) Die Gesamtgebühr nach § 12 Abs. 2 der Satzung der Stadt Nettetal über 
die Abfallentsorgung beträgt für den braunen Abfallsack zur Entsorgung von 
kompostierbaren Bioabfällen

3,00 €

(3) Die Gebühr für das Abholen und Zurückstellen der Behälter vom Standort nach § 19 
Absatz 2 der Satzung der Stadt Nettetal über die Abfallentsorgung beträgt je Behälter 
und Jahr

35,82 €

                Artikel II
        Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 7. Änderungssatzung vom 
09.12.2016 zur Satzung der Stadt Nettetal über die 
Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung 
vom 16.12.2009 in der Fassung der 6. Änderungs-
satzung vom 18.12.2015 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1187

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
5. Änderungssatzung vom 09.12.2016 zur Satzung 
der Stadt Nettetal über die Erhebung von Abwas-
sergebühren in der Stadt Nettetal vom 15.12.2011 
i.d.F. der 4. Änderungssatzung vom 18.12.2015

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.11.20016 (GV. NRW S. 966), der § 1, 2, 4, 
6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. 
Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 08.09.2015 (GV. NRW. S. 666) 
und des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nor-

drhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 
926), zuletzt neu gefasst durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat 
der Stadt Nettetal in seiner Sitzung am 08.12.2016 
die folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Nettetal über die Erhebung 
von Abwassergebühren (Abwasserbeseitigungs-ge-
bührensatzung) vom 15.12.2011 in der Fassung der 
4. Änderungssatzung vom 18.12.2015 wird wie folgt 
geändert:

1. § 6 erhält folgende Fassung:

§ 6
Gebührenhöhe

(1) Die Gebühr für Schmutzwasser im Veranla-
gungszeitraum beträgt je m³ bezogenen Frisch-
wassers (§ 4) 3,28 Euro. Sie ermäßigt sich für 
Grundstücke, die vom Niersverband veranlagt 
werden auf 2,02 Euro.

(2) Die Gebühr für Niederschlagswasser beträgt im 
Veranlagungszeitraum für jeden Quadratmeter 
Veranlagungsfläche (§ 5) 1,06 Euro. Sie ermä-
ßigt sich für Grundstücke, die vom Niersverband 
veranlagt werden auf 0,90 Euro.

(3) Die Gebühr für die Inanspruchnahme der öffent-
lichen Abwasseranlage nach § 1 Abs. 2 der Sat-
zung der Stadt Nettetal über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose 
Grube) im Veranlagungszeitraum beträgt 10,21 
Euro/m³ bezogenen Frischwasser i. S. d. § 4.

(4) Die Gebührenfestsetzung gemäß § 10 Abs. 3 
für das Jahr 2016 erfolgt gemäß § 10 Abs. 2 auf 
der Grundlage des seinerzeit geltenden Voraus-
leistungssatzes. Für das Jahr 2016 betragen 
danach die Gebühren entsprechend Abs. 1 für 
Schmutzwasser 3,12 €/m³, ermäßigt 1,93 €/m³, 
entsprechend Abs. 2 für Niederschlagswasser 
1,00 €/m², ermäßigt 0,86 €/m² und entsprechend 
Abs. 3 für Schmutzwasser aus abflusslosen Gru-
ben 8,67 €/m³.

2. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Die Gebühr beträgt 64,87 €/m³ abgefahrenen 
Klärschlamm.
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Artikel II
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 5. Änderungssatzung vom 
09.12.2016 zur Satzung der Stadt Nettetal über die 
Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Net-
tetal vom 15.12.2011 i.d.F. der 4. Änderungssatzung 
vom 18.12.2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1190

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
4. Änderungssatzung vom 09.12.2016 zur Sat-
zung der Stadt Nettetal über die Umlage des 
Aufwandes zur Gewässerunterhaltung, zum Ge-
wässerausbau und zum Hochwasserschutz vom 
19.12.2012 in der Fassung der 3. Änderungssat-
zung vom 18.12.2015

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966) in der 
jeweils geltenden Fassung, des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 
(GV NRW S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, 
der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des 
Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585 ff.), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl I S. 1972), in 
der jeweils geltenden Fassung, der §§ 62 bis 65 des 
Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV 
NRW S. 559) in der jeweils geltenden Fassung, hat 
der Rat der Stadt Nettetal am 08.12.2016 folgende 
Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Nettetal über die Umlage des 
Aufwandes zur Gewässerunterhaltung, zum Ge-
wässerausbau und zum Hochwasserschutz vom 
19.12.2012 in der Fassung der 3. Änderungssatzung 
vom 18.12.2015 wird wie folgt geändert:

1. Der Satzungstitel erhält folgende Fassung:

Satzung der Stadt Nettetal über die Umlage des Auf-
wandes zur Gewässerunterhaltung, zum Gewässer-
ausbau und zur Erhaltung und zur Erreichung eines 
ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss

2. § 1 erhält folgende Fassung:

Umzulegender Aufwand

Die Stadt Nettetal legt die von ihr für die Unterhal-
tung der Gewässer, den Ausbau der Gewässer und 
den Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines 
ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss 
der Gewässer II. Ordnung in ihrem Stadtgebiet an die 
Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Nette-
verband, Mittlere Niers, Straelener Veen) abzufüh-
renden Beiträge, die Personal- und Verwaltungsko-
sten zur Durchführung der Umlage sowie den Auf-
wand zur Ermittlung der Grundlagen als Gebühren 
nach den §§ 6 und 7 KAG um. 

3. § 3 erhält folgende Fassung:

Gebührenmaßstab und Gebührensätze
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(1) Die Gebühr bemisst sich nach 

a) der Lage des Grundstücks im seitlichen Ein-
zugsbereich der einzelnen Wasser- und Bo-
denverbände im Stadtgebiet gemäß § 2 Abs. 
2. Die Gebühr wird nur für Grundstücke erho-
ben, die vollständig im seitlichen Einzugsbe-
reich eines oder mehrerer Wasser- und Bo-
denverbände liegen. 
Gehören Grundstücksflächen mehreren Ein-
zugsbereichen an, so werden die Gebühren 
für die jeweiligen Einzugsbereiche nebenein-
ander erhoben. 

b)   der Größe der versiegelten und der Größe 
der unversiegelten Flächen gemessen in Ar.

(2) Als versiegelt gelten Flächen, soweit sie bebaut, 
überdacht oder durch Beton, Asphalt, Pflaster-
steine, Klinker, Plattierungen, Fliesen oder ähn-
liche Materialien gegen die Versickerung von 
Niederschlagswasser befestigt sind. Mit Rasen-
gittersteinen oder ähnlichen Materialien befe-
stigte Flächen gelten als nicht versiegelt, soweit 
der Fugenanteil mehr als 50 v. H. beträgt. 

(3) Die Flächengrößen gem. Abs. 1 Buchstabe b 
werden grundsätzlich im Wege der Selbstaus-
kunft der Gebührenpflichtigen ermittelt. Hierzu 
ist von diesen ein ausgefüllter Erklärungsbogen 
über die Größe der jeweiligen Flächen nach 
Abs. 1 Buchst. b vorzulegen. Die Stadt kann die 
gemachten Angaben auf ihre Richtigkeit prüfen. 
Soweit es aufgrund dieser Prüfung oder aus an-
deren Gründen erforderlich ist, kann die Stadt 
die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Bei 
Grundstücken, für die keine bzw. keine prüffä-
higen Angaben der Gebührenpflichtigen vorlie-
gen, wird die jeweilige Fläche von der Stadt im 
Wege der Schätzung ermittelt. 

(4) Ändert sich die versiegelte oder unversiegelte 
Grundstücksfläche, so hat der Gebührenpflich-
tige die Größe der neuen Fläche binnen einen 
Monats nach Fertigstellung der Anlage der Stadt 
anzuzeigen. Abs. 3 gilt entsprechend. 

(5) Der Gebührensatz beträgt pro Ar (1 Ar = 100 m²):

a) für versiegelte  Flächen im  Einzugsbereich des 

aa) Niersverbandes
2,19 €

ab) Netteverbandes
5,74 €

ac) Wasser- u. Bodenverbandes  
      „Mittlere Niers“       8,49 €

ad) Wasser- u. Bodenverbandes 
      „Straelener Veen“                                     38,68 €

b) für unversiegelte Flächen im Einzugsbereich 
des 

ba) Niersverbandes                                          0,03 €

bb) Netteverbandes                                          0,08 €

bc) Wasser- u. Bodenverbandes 
„Mittlere Niers“                                                  0,09 €

bd) Wasser- u. Bodenverbandes 
„Straelener Veen“                                             0,03 €

Artikel II
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 4. Änderungssatzung vom 
09.12.2016 zur Satzung der Stadt Nettetal über die 
Umlage des Aufwandes zur Gewässerunterhaltung, 
zum Gewässerausbau und zum Hochwasserschutz 
vom 19.12.2012 in der Fassung der 3. Änderungs-
satzung vom 18.12.2015 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.
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Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1191

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
3. Änderungssatzung vom 09.12.2016 zur Satzung 
der Stadt Nettetal über Erlaubnisse und Gebüh-
ren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
(Sondernutzungssatzung) vom 01.04.2011 i.d.F. 
der 2. Änderungssatzung vom 18.12.2015

Aufgrund der §§ 18, 19 und 19a des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.1995  (GV NRW S.1028/SGV NRW 91) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
25.10.2016 (GV NRW S.868) sowie des § 8 Abs. 1 
und 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 
06.08.1953, (BGBl. I, S.903; BGBl. III, 911-1) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 
(BGBl. I, S.1206) zuletzt geändert durch Artikel 466 
der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I, S.1474) 
und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666, 
SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.11.2016 (GV NRW S. 966) hat der Rat der Stadt 
Nettetal am 08.12.2016 folgende Satzung beschlos-
sen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Nettetal über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Stra-
ßen (Sondernutzungssatzung) vom 01.04.2011 i.d.F. 
der 2. Änderungssatzung vom 18.12.2015 wird wie 
folgt geändert:

1. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

(2) Für das Stadtgebiet werden Erlaubnisse für ma-
ximal 130 Plakatstandorte je Kalenderwoche 
ausgesprochen. Je beworbene Veranstaltung 
bzw. je Veranstalter werden maximal 20 Pla-
katstandorte je Kalenderwoche zugelassen. Je 
Plakatstandort darf gleichzeitig nur für eine Ver-
anstaltung geworben werden. Die maximale Pla-
katgröße wird auf DIN A1 festgelegt. Als Träger 
für die Plakate sind auf dem Boden stehende 
dreiseitige Rahmen aus Stahl oder Aluminium 
(Dreieckständer) zu verwenden, die zum Wech-
seln von Plakaten geeignet sind. Beklebbare 
Plakatträger sind nicht gestattet. Plakate dürfen 

nur in den in der Straßenliste aufgeführten Stra-
ßen aufgestellt werden.

1. Der Gebührentarif wird wie folgt geändert:

Gebührentarif

zu § 10 der Satzung der Stadt Nettetal über Erlaub-
nisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffent-
lichen Straßen 

Tarif-
stelle

Art der Sondernutzung Sonder-
nutzungs-
gebühr 

1 Baubuden, Baugerüste, Bau-
stofflagerungen, Aufstellung 
von Arbeitswagen, Baumaschi-
nen, Baugeräten u. Containern 
-mit und ohne Bauzaun-

4,10 €

2 Lagerung von Gegenständen 
aller Art, für die Dauer von mehr 
als 24 Stunden, soweit sie nicht 
unter Tarifstelle 1 fallen

 4,10 €

3 Aufstellen von Tischen und 
Sitzgelegenheiten zu gewerbli-
chen Zwecken

2,90 €

4 Warenauslagen, kommerzielle 
Werbe- und Verkaufsstände, 
Ausstellungen vor Ladenlokalen

4,10 €

5 Nichtkommerzielle Werbe- und 
Informationsstände von mehr 
als 24 Stunden

1,80 €

6 bis zu 20 Plakattafeln / 
Kalenderwoche bis zu einer 
Größe von maximal DIN A1 je 
Kalenderwoche

soweit nicht gem. § 5 Abs. 3 
ein Werbenutzungsvertrag 
besteht.

10,30 €

7 Erlaubnispflichtige Automaten 
an der Stätte der Leistung je 
Automat

4,10 €

8 Erlaubnispflichtige Auslage- 
und Schauvitrinen an der Stätte 
der Leistung

2,90 €

9 Ortsfeste Imbissstuben, Trink-
hallen, Kioske u.ä.

4,10 €

10 Ambulanter Straßenhandel, 
Warenverkauf aller Art aus 
Fahrzeugen, monatlich je Fahr-
zeug

36,50 €

11 Wohnwagen mit einer Standzeit 
von mehr als 24 Stunden

3,40 €
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12 Vorübergehend verlegte Leitun-
gen aller Art je Monat und an-
gefangene 100 m Länge

4,10 €

13 Sonstigen Zwecken dienende 
Sondernutzungen

1,80 € bis 
4,10 €

14

Werbeanlagen je 5 Jahre

a)  nicht baugenehmigungs-
pflichtig (je Stück)

b)  baugenehmigungspflich-
tig

a) 110 €

b) 220 €

15
Erlaubnispflichtige Wärme-
dämmverbundsysteme je 30 
Jahre

235 €

1. Bruchteile von Monaten werden nach Tagen be-
rechnet. Die Tagesgebühr beträgt in diesen Fäl-
len 1/30 der Monatsgebühr.

2. Die Mindestgebühr für die Erlaubnis von Sonder-
nutzungen beträgt 10,00 €.

3. Soweit nicht anderes angegeben gelten die Ge-
bühren je m² genutzte Fläche und Monat.

4. Eine Erlaubnis zu Tarifstelle 6 wird max. für ei-
nen Zeitraum bis zu 3 Kalenderwochen erteilt. 
Eine Kalenderwoche umfasst den Zeitraum von 
Montag bis Sonntag. Wird ein abweichender 
Zeitraum beantragt wird die Gebühr je angefan-
gene Kalenderwoche berechnet.

2. Folgende Straßenliste zu § 5 Abs. 2 wird ein-
gefügt:

Straßenliste für Plakatstandorte

Lobberich:
An St. Sebastian
Breyeller Straße
Caudebec-Ring
Doerkesplatz
Düsseldorfer Straße
Färberstraße
Fenlandring
Freiheitsstraße
Heinrich-Kessels-Straße
Kampstraße
Kempener Straße
Niedieckstraße
Rosental
Steeger Straße
Süchtelner Straße 
Von der Upwich Straße

Werner-Jaeger-Straße
Kaldenkirchen:
An der Landwehr
Am Panneshop
Bahnhofstraße bis Hausnummer 59 (Kreuzung 
Wallstraße)
Bürdestraße
Friedrichstraße
Herrenpfad-Süd
Juiser Feld
Karlstraße
Kölner Straße
Leuther Straße
Poststraße
Ravensstraße
Ringstraße
Steyler Straße
Südliche Wambacher Straße
Venloer Straße
Vennstraße
Breyell:
Bieth
Biether Straße Hausnummer 1 – 15 und 
Hausnummer 23 - 49
Dülkener Straße
Gier
Lambertimarkt
Lobbericher Straße
Lötscher Weg
Natt
Schaager Straße 
Schaag:
Annastraße
Boisheimer Straße
Brachter Straße
Kindter Straße
Kindt 
Speck 
Hinsbeck:
Grefrather Straße
Hauptstraße
Johannesstraße
Landstraße
Markt
Wankumer Straße
Leuth:
Buscher Weg
Dorfstraße
Hampoel Hausnummer 2 bis Einmündung 
Schulpfad und ab Hausnummer 23
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Heronger Straße
Locht
May

Artikel II 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 3. Änderungssatzung vom 
09.12.2016 zur Satzung der Stadt Nettetal über Er-
laubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 
01.04.2011 i.d.F. der 2. Änderungssatzung vom 
18.12.2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1193

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
3. Änderungssatzung vom 09.12.2016 zur Sat-
zung über die Erhebung von Elternbeiträgen für 
die Inanspruchnahme der im Stadtgebiet Nettetal 

bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder und 
für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege 
(Elternbeitragssatzung) vom 18.12.2013 i.d.F. der 
2. Änderung vom 25.06.2015

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. November 2016 (GV NRW S. 966), des § 90 Abs. 
1 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (SGB VIII) 
- Kinder- und Jugendhilfegesetz - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), 
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 10 des Gesetzes 
vom 04.11.2016 (BGBl. I S. 2460), und des § 23 des 
Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kin-
dern Kinderbildungsgesetz – (KiBiz) vom 30.10.2007 
(GV. NRW. S.462), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 622), hat der Rat der 
Stadt Nettetal am 08.12.2016 folgende Satzung be-
schlossen:

Artikel I

1. § 3 Abs. 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

(3) Die Beitragspflicht wird durch Fehlzeiten sowie 
Schließungszeiten der Kindertageseinrichtung oder 
Ausfallzeiten der Tagespflegeperson nicht berührt.  
Sie besteht unabhängig von der tatsächlichen Nut-
zung des Platzes. Der Elternbeitrag wird für die ge-
buchten Betreuungsstunden erhoben.

(4) Wird ein Kind in einer Kindertageseinrichtung und 
durch eine Tagespflegeperson betreut, ist jeweils der 
Beitrag für den Umfang der gebuchten Betreuungs-
stunden je Betreuungsart zu entrichten.

2. § 6 Abs. 1  wird wie folgt gefasst:

(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder 
von Personen, die nach § 2 an die Stelle der Eltern 
treten, gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder 
in der Stadt Nettetal, oder nutzen ein Angebot im 
Rahmen der Kindertagespflege in der Stadt Nettetal, 
so wird für das zweite Kind ein Betrag von 35 % des 
Regelbeitrages erhoben. Das dritte und jedes weite-
re Kind ist beitragsfrei.

3. Die Anlage Elternbeitragstabelle wird neu ge-
fasst. (siehe Anhang) 

Artikel II
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 3. Änderungssatzung vom 
09.12.2016 zur Satzung über die Erhebung von El-
ternbeiträgen für die Inanspruchnahme der im Stadt-
gebiet Nettetal bestehenden Tageseinrichtungen für 
Kinder und für die Inanspruchnahme der Kinderta-
gespflege (Elternbeitragssatzung) vom 18.12.2013 
i.d.F. der 2. Änderung vom 25.06.2015 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1195

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
3. Änderungssatzung vom 09.12.2016 zur Ver-
waltungsgebührensatzung der Stadt Nettetal 
vom 14.11.2007 i.d.F. der 2. Änderungssatzung 
vom 26.10.2012

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666 ff./SGV NW 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966) 
und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21.10.1969 (GV NW S. 712/SGV NW 610), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

08.09.2015 (GV. NRW. S. 666), hat der Rat der Stadt 
Nettetal in seiner Sitzung am 08.12.2016 folgende 
Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Nettetal 
vom 14.11.2007 i.d.F. der 2. Änderungssatzung vom 
26.10.2012 wird wie folgt geändert:

1. § 3 Ziffer 2 wird wie folgt geändert:

2. Gleichgestellt werden auf Antrag Veranstal-
tungen, deren Erlös gemeinnützigen Zwek-
ken zugeführt wird oder die aus Gründen der 
Wirtschaftsförderung oder des Stadtmarke-
tings im städtischen Interesse stehen. Aus-
genommen sind hiervon Gebühren nach 
Tarif-Nr. 12b.

2. Der Gebührentarif wird wie folgt geändert:
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Gebührentarif zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Nettetal vom 14.11.2007 in der Fassung 
der 3. Änderungssatzung vom 08.12.2016

Tarif 
Nr.

Gegenstand Gebühr

1. Vervielfältigungen und Auszüge
a) Fotokopien und Ausdrucke bis Format DIN A4 

Bei Fotokopien aus Büchern der Stadtbücherei findet § 8 der 
Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Nettetal für die 
Stadtbücherei Anwendung.

0,50 €

b) bei größerem Format als DIN A4 für jede Seite 0,85 €
c) Farbkopien und –ausdrucke 

im Format A4 
im Format A3 
im Format A2

1,10 €
1,60 €
2,60 €

d) Plots 
DIN A4 
DIN A3 
DIN A2 
DIN A1 
DIN A0

7,50 €
8,50 €

10,50 €
12,50 €
14,50 €

e) Kopien aus Bauleitplänen 
1 Stück DIN A4 
2-3 Stück DIN A4 pauschal 
4-5 Stück DIN A4 pauschal 
je weitere Kopie 
 
1 Stück DIN A3 
2-3 Stück DIN A3 pauschal 
4-5 Stück DIN A3 pauschal 
je weitere Kopie

2,50 €
4,00 €
5,00 €
0,50 €

4,00 €
5,50 €
7,00 €
1,00 €

f) Großkopien vom A 0 Kopierer 
je angefangener lfd. Meter 
 
Die Mindestgebühr für Fotokopien und Auszüge beträgt

15,00 €

1,00 €
g) Für individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder 

Dateien wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben, der bei 
durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt wird. 
Die Gebühr beträgt für jede angefangene 15 Minuten 8,00 €

2. Beglaubigungen und Zeugnisse
a) Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeichen 2,00 €
b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, Ablichtungen, 

Zeichnungen, Plänen 3,50 €
3. Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilligungen und Be-

scheinigungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Gebührenfreiheit vor-
geschrieben ist,
je angefangene halbe Stunde 20,00 €

4. Bescheinigung über Erschließungs- und Anliegerbeiträge nach §§ 127 ff 
Baugesetzbuch und § 8 KAG 15,00 €
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5. Erteilung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen, 
Freigabeerklärungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch (z.B. 
Bescheinigung zum Nichtbestehen/zur Nichtausübung eines Vorkaufsrechts 
nach § 28 Abs.1 S. 3 BauGB); 
je angefangene halbe Stunde 30,00 €

6. Erteilung von Zweitausfertigungen von Bescheinigungen etc. 2,50 €
7. Feststellungen aus Konten und Akten, 

je angefangene halbe Stunde 17,00 €
8. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung Dritter 

von Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen Anlagen 
ausgeführt werden, 
je angefangene halbe Stunde 20,00 €

9. Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Bauleitungen, Auszüge, 
technische Arbeiten, und zwar für:

a) Büroarbeiten je angefangene halbe Std.
b) Außenarbeiten je angefangene halbe Std.
c) Gehilfenstunden zur Vorhaltung und Beförderung von Geräten 

je angefangene halbe Stunde

20,00 €
20,00 €

13,00 €
10. Anfertigungen von Abschriften und Auszügen aus Archivgut, Übertragung in 

moderne Schrift und Übersetzung
je angefangene halbe Stunde 20,00 €

11. Mietspiegel 3,00 €
12a.

12b.

Ausleihe von Verkehrszeichen, Absperrvorrichtungen etc. ab Baubetriebshof 
pro Gegenstand je angefangene Woche

- Absperrschranken, unbeleuchtet
- Absperrschranken, beleuchtet

- Sicherheitsbake, beleuchtet
- Verkehrszeichen ohne Aufstellvorrichtung
- Verkehrszeichen mit Aufstellvorrichtung
- Tribüne pro Stück
- Fahnenmast oder Spinne pro Stück
Ausleihe von Dreieckständern

11,00 €
19,00 € (3 Lampen)
25,00 € (5 Lampen)

8,00 €
3,50 €

10,00 €
5,00 €
3,00 €

1 Woche 3,00 €
2 Wochen 4,80 €
3 Wochen 6,00 €

Bei Beschädigung oder Verlust eines Gegenstan-
des hat der Entleiher die Kosten der Reparatur oder 
Neubeschaffung zu tragen.

Artikel II 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 3. Änderungssatzung vom 
09.12.2016 zur Verwaltungsgebührensatzung der 
Stadt Nettetal vom 14.11.2007 i.d.F. der 2. Ände-
rungssatzung vom 26.10.2012 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
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Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1200

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Feststellung und Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Nettetal

Der Rat der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung am 08.12.2016 gem. § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen 
Jahresabschluss 2015 nebst Anhang und Lagebericht festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Die wesentlichen Positionen der Bilanz zum 31.12.2015 sowie der Gesamtergebnis – und die Gesamtfinanz-
rechnung des Haushaltsjahres 2015 werden wie folgt öffentlich bekannt gemacht.

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva  

1. Anlagevermögen 299.936.510,26 €

2. Umlaufvermögen 8.564.278,25 €

3. Aktive 
Rechnungsabgrenzungsposten 3.015.848,51 €

Bilanzsumme Aktiva               
311.516.637,02 € 

Passiva  

1. Eigenkapital 140.494.695,15 €

2. Sonderposten 70.415.297,89 €

3. Rückstellungen 34.949.349,45 €

4. Verbindlichkeiten 64.791.776,66 €

5. Passive 
Rechnungsabgrenzungsposten 865.517,87 €

Bilanzsumme Passiva 311.516.637,02 € 
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Ergebnisrechnung 2015  

+ Ordentliche Erträge                  87.492.123,20 € 

- Ordentliche Aufwendungen                  89.577.824,98 € 

= Ordentliches Ergebnis -                   2.085.701,78 € 

+ Finanzerträge                     2.893.383,70 € 

- Finanzaufwendungen                     1.913.047,51 € 

= Finanzergebnis                         980.336,19 € 

= Ergebnis lfd. 
Verwaltungstätigkeit -                   1.105.365,59 € 

+/- Außerordentliches Ergebnis -                        26.716,58 € 

= Jahresergebnis -                   1.132.082,17 € 

Finanzrechnung 2015  

+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltung                  78.364.311,58 € 

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltung                  78.318.503,03 € 

= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit                          45.808,55 € 

+ Einzahlungen aus Investitionen                     4.409.767,80 € 

- Auszahlungen aus Investitionen                     3.687.238,60 € 

= Saldo aus Investitionstätigkeit                        722.529,20 € 

= Finanzmittelüberschuss/ 
-fehlbetrag                        768.337,75 € 

+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit -                  2.500.415,27 € 

= Bestandsänderung eig. 
Finanzmittel -                  1.732.077,52 € 

+ Anfangsbestand Finanzmittel -                  1.137.027,31 € 

+ Bestand fremde Finanzmittel                     1.898.908,87 € 

= Liquide Mittel -                     970.195,96 € 

Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von 1.132.082,17 € ist gem. Beschluss des Ra-
tes der Stadt Nettetal vom 08.12.2016 der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Der Jahresabschluss 2015 ist dem Landrat Viersen gem. § 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 09.12.2016 
angezeigt worden.

Der vollumfängliche Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit seinen Anlagen (Anhang, Lagebericht, Gesamt-
ergebnisrechnung, Teilergebnisrechnungen, Gesamtfinanzrechnung, Teilfinanzrechnungen und der volle 
Wortlaut des Bestätigungsvermerkes) liegt ab sofort im Rathaus der Stadt Nettetal, Doerkesplatz 11, 41334 
Nettetal, Zimmer 337 - 339, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Nettetal, 09.12.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1203
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Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Bekanntmachung der Stadt Nettetal über die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Ka-110 „Ringstra-
ße“ im Stadtteil Kaldenkirchen

Der Rat der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung am 
17.12.2014 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Ka-110 „Ringstraße“ gemäß § 13a BauGB beschlos-
sen. 

Das Plangebiet liegt südwestlich des Stadtteilzen-
trums von Kaldenkirchen und umfasst ein Teilstück 
der Ringstraße zwischen Gerberstraße und Grenz-
waldstraße sowie die jeweils angrenzenden Wohn-
baugrundstücke.

Ziel der Planung ist es, auf der Grundlage der ent-
sprechenden Ausbauplanung die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für den bisher nicht erfolgten 
Endausbau der Ringstraße in diesem Teilstück zu 
schaffen. Gleichzeitig sollen die bisher nach § 34 
BauGB als Innenbereich zu betrachtenden Wohnbe-
reiche planungsrechtlich gesichert und städtebaulich 
geordnet werden.

Die Öffentlichkeit kann sich während der Dienststun-
den, und zwar

montags bis donnerstags 
                    von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
                    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
freitags        von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

bei der Stadt Nettetal, Fachbereich Stadtplanung, 
Rathaus Lobberich, Doerkesplatz 11, in den Räumen 
306, 307, 320, 322 und 323 über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung sowie deren wesentli-
chen Auswirkungen informieren und sich zur Planung 
äußern.

Der Geltungsbereich ist auf dem beigefügten Lage-
plan gekennzeichnet.

Nettetal, den 16.12.2016
Im Auftrag

gez. Wagner
Bürgermeister
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1205
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Niederkrüchten

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1207
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Niederkrüchten
Satzung über die Höhe der Straßenreinigungs-
gebühren der Gemeinde Niederkrüchten vom 14. 
Dezember 2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 1, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08. September 2015 (GV. NRW. S. 666) und des § 
5 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Nie-
derkrüchten vom 19. November 1997 (Amtsblatt 
Kreis Viersen 1997, S. 659), zuletzt geändert durch 
Änderungssatzung vom 14. November 2012 (Amts-
blatt Kreis Viersen 2012, S. 928), hat der Rat der 
Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 13. 
Dezember 2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Höhe der Straßenreinigungsgebühren

Die Höhe der jährlichen Straßenreinigungsgebühren 
wird wie folgt festgesetzt:

Bei einer einmaligen wöchentlichen
Reinigung der Fahrbahn beträgt die
Benutzungsgebühr je m Grundstücksseite                      
  0,75 €
(§ 6 Abs. 1 - 3 der Straßenreinigungssatzung)  
 

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Höhe der Straßen-
reinigungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten 
vom 16. Dezember 2015 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung über die Höhe der Stra-
ßenreinigungsgebühren der Gemeinde Niederkrüch-
ten  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 
beim Zustandekommen vorstehender Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Niederkrüchten, den 14. Dezember 2016

Der Bürgermeister
gez.

Wassong

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1208

Bekanntmachung 
der Gemeinde Niederkrüchten
Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über 
die Erhebung von Gebühren für die Gewässer-
unterhaltung vom 13. Dezember 2016

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), 
der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW, S. 712), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 8. September 2015 (GV NRW 
S. 666), der §§ 39 bis 42 Wasserhaushaltsgesetz des 
Bundes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585 ff), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. August 2016 
(BGBl. I, S. 1972), §§ 62 - 65 des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz - LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 
926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2016 
(GV NRW, S. 559 ff) sowie des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Oktober 2016 
(BGBl I, S. 2372), hat der Rat der Gemeinde Nieder-
krüchten in seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Umfang der Unterhaltungspflicht bei Gewässern

(1) Der Gemeinde werden für die Unterhaltung der 
Gewässer 2. Ordnung und der sonstigen Ge-
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wässer durch den Schwalmverband gemäß § 62 
Abs. 3 LWG NRW i.V.m. § 64 Abs. 2 LWG NRW 
Verbandsbeiträge auferlegt.

(2) Zur Gewässerunterhaltungspflicht gehört gemäß 
§ 39 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 WHG: 
- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur 

Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasser-
abflusses (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 WHG),

- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch 
Erhaltung und Neuanpflanzung einer stand-
ortgerechten Ufervegetation, sowie die Frei-
haltung der Ufer für den Wasserabfluss (§ 39 
Abs. 1 Nr. 2 WHG),

- die Erhaltung der Schiffbarkeit von schiffba-
ren Gewässern mit Ausnahme der besonde-
ren Zufahrten zu Häfen und Schifffahrtsanle-
gestellen (§ 39 Abs. 1 Nr. 3 WHG),

- die Erhaltung und Förderung der ökologi-
schen Funktionsfähigkeit des Gewässers, 
insbesondere als Lebensraum von wild le-
benden Tieren und Pflanzen (§ 39 Abs. 1 Nr. 
4 WHG),

- die Erhaltung des Gewässers in einen Zu-
stand, der hinsichtlich der Abführung oder 
Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, 
Schwebstoffen und Eis den wasserwirt-
schaftlichen Bedürfnissen entspricht (§ 39 
Abs. 1 Nr. 5 WHG).

 Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 WHG muss die Ge-
wässerunterhaltung sich an den Bewirtschaf-
tungszielen nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 
WHG ausrichten und darf die Erreichung dieser 
Ziele nicht gefährden. Die Gewässerunterhal-
tung muss gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 WHG den 
Anforderungen entsprechen, die im Maßnah-
menprogramm nach § 82 WHG an die Gewäs-
serunterhaltung gestellt sind. Gemäß § 39 Abs. 
2 Satz 3 WHG ist bei der Gewässerunterhaltung 
der Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts Rechnung zu tragen; 
Bild und Erholungswert der Gewässerlandschaft 
sind zu berücksichtigen.

(3) Gemäß § 61 Satz 1 LWG NRW erstreckt sich die 
Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers auf 
das Gewässerbett und auf die Ufer. Zur Unter-
haltung gehört nach § 61 Satz 2 LWG NRW auch 
die Freihaltung, Reinigung und Räumung des 
Gewässerbettes und der Ufer von Unrat, soweit 
es dem Umfang nach geboten ist.

§ 2
Umlage des Unterhaltungsaufwandes

(1) Die Gemeinde Niederkrüchten legt die von ihr an 
den Schwalmverband sowie den Kreis Viersen 

abzuführenden Verbandsbeiträge für die Gewäs-
serunterhaltung und den Gewässerausbau (§ 69 
LWG NRW) gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1, Nr. 2 und 
Satz 2 LWG NRW als Gebühren nach den §§ 6 
und 7 KAG auf die Eigentümer der Grundstücke 
im seitlichen Einzugsgebiet um. Eine Umlage 
des Aufwandes bzw. der Kosten erfolgt auf der 
Grundlage des § 64 Abs. 1 Satz 4 bis 6 LWG 
NRW nur, soweit der Aufwand bzw. die Kosten 
nicht durch Anteile der sog. Erschwerer (§§ 64 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 4 LWG NRW) und 
Finanzierungshilfen des Landes (§ 64 Abs. 1 
Satz 5 i.V.m. § 72 LWG NRW) gedeckt sind. 

(2) Die Gewässerunterhaltungsgebühr beeinhaltet 
nach § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW zusätzlich 
- die Personal-  und Verwaltungskosten zur 

Durchführung der Umlage
- den Aufwand für die Ermittlung der Grundla-

gen für die Umlage sowie
- die Kosten für das Gewässerkonzept (§ 74 

Abs. 2 LWG NRW)

(3) Die Gewässerunterhaltungsgebühr ruht als öf-
fentliche Last auf dem Grundstück.

§ 3
Gebührenpflichtige im seitlichen 
Einzugsgebiet eines Gewässers

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer von 
Grundstücken, die in dem Bereich liegen, aus 
dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken 
Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsge-
biet). Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet 
sind alle Grundstücke innerhalb eines Bereichs 
von Wasserscheiden, von denen aus ein Zu-
fluss des Wassers zum Gewässer erfolgen kann. 
Auf einen unmittelbaren Zufluss zum Gewässer 
kommt es nicht an. Entscheidend ist allein die 
Lage des Grundstücks im seitlichen Einzugsge-
biet des Gewässers.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das 
Buchgrundstück.

(3) Wechselt der Gebührenpflichtige, so sind sowohl 
der bisherige als auch der neue Gebührenpflich-
tige verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich zu 
benachrichtigen. Ein Wechsel der Gebühren-
pflicht wird zum ersten Tage des auf die Benach-
richtigung folgenden Monats wirksam. Zeigt der 
bisherige oder der neue Gebührenpflichtige den 
Wechsel nicht an, so haften beide vom Zeitpunkt 
des Eigentumswechsels an als Gesamtschuld-
ner bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem 
der Gemeinde die Rechtsänderung bekannt wird.
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(4) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentü-
mers der Erbbauberechtigte.

§ 4
Gebührenmaßstab

(1) Die Gebühr bemisst sich gemäß § 64 Abs. 1 Satz 
8 LWG NRW nach der Größe des Grundstücks 
pro qm Grundstücksfläche. Dabei werden die 
Kosten zur Erfüllung der Pflicht zur Gewässerun-
terhaltung nach § 1 dieser Satzung gemäß § 64 
Absatz 1 Satz 7 LWG NRW zu 90 % auf die ver-
siegelten Flächen und zu 10 % auf die übrigen 
(=unversiegelten) Flächen umgelegt, die sich auf 
Grundstücken befinden, die im seitlichen Ein-
zugsgebiet der Schwalm liegen. 

(2) Versiegelte Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 
Satz 7 LWG NRW sind alle Flächen, auf denen 
bauliche Anlagen jedweder Art oder sonstige 
vom natürlichen Wasserabfluss abweichende 
Versiegelungen des Bodens vorzufinden sind. 
Versiegelte Flächen sind hiernach insbesondere 
die mit Gebäuden bebauten Flächen sowie die 
Befestigung von Flächen durch Beton, Asphalt, 
Pflaster, Schotter oder ähnlichen Materialien.

(3) Übrige Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 Satz 7 
LWG NRW sind alle unversiegelten Flächen, die 
eine natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen. 
Hierzu gehören insbesondere Rasenflächen, 
Blumenbeete, Wiesen, Äcker, Weiden und Wald-
flächen.

(4) Die Flächengrößen werden aufgrund von Luft-
bildauswertungen, des Inhalts des Liegen-
schaftskatasters sowie der Angaben der Grund-
stückseigentümer ermittelt. Zur Erhebung der 
Angaben durch den Grundstückseigentümer ist 
auf Anforderung durch die Gemeinde ein ausge-
füllter Erhebungsbogen über die Größe der ver-
siegelten Flächen und der übrigen (=unversiegel-
ten) Flächen vorzulegen (Mitwirkungspflicht). Die 
Gemeinde prüft die Angaben und kann erforder-
lichenfalls die Vorlage weiterer Unterlagen for-
dern. Bei Grundstücken, für die keine bzw. keine 
prüffähigen Angaben vorliegen, wird die Fläche 
von der Gemeinde im Wege der Schätzung ermit-
telt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und 
Datennutzung  erfolgt zur verursachergerechten 
Abrechnung der Gewässerunterhaltungsgebühr 
gemäß § 64 Abs. 1 LWG NRW und zum Nach-
weis der rechtmäßigen Erhebung dieser Gebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Ge-
bührenschuldner den damit verbundenen Eingriff 
in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung zu dulden. 

(5) Maßgeblich für die Gebührenbemessung sind 
die Grundstücksverhältnisse zum Beginn eines 
Kalenderjahres. Änderungen im laufenden Jahr 
werden erst mit Wirkung des auf die Änderung 
folgenden Kalendermonats berücksichtigt. Än-
dert sich die versiegelte oder die übrige, nicht 
versiegelte Fläche des Grundstücks, hat der Ge-
bührenpflichtige die Änderungen binnen eines 
Monats der Gemeinde anzuzeigen. Absatz 4 gilt 
entsprechend.

(6) Die Gebührensätze werden jährlich ermittelt und 
gesondert durch Satzung festgesetzt. Für die Be-
messung der Gebühr wird die Grundstücksfläche 
pro Quadratmeter berücksichtigt.

§ 5
Fälligkeit

(1) Die Gebühren werden durch Gebührenbe-
scheid, der auch mit einem Bescheid über 
andere Abgaben verbunden sein kann, jährlich 
festgesetzt.

(2) Die Gebühren werden vierteljährlich, und zwar 
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November mit einem Viertel des festgesetzten 
Jahresbetrages fällig. Bei einer einmaligen jährli-
chen Fälligkeit ist diese am 1. Juli des Kalender-
jahres. Ergeht der Gebührenbescheid zu einem 
Zeitpunkt, in dem bereits vorgenannte Stichtage 
verstrichen sind, ist der hierfür entfallende Ge-
bührenanteil innerhalb eines Monats nach Erhalt 
des Gebührenbescheides fällig.

§ 6
Mitwirkungsrecht, Betretungsrecht

(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für das Er-
rechnen der Gebühr erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen.

(2) Die Gebührenpflichtigen haben zu dulden, dass 
Mitarbeiter oder Beauftragte der Gemeinde die 
Grundstücke betreten können, um die Bemes-
sungsgrundlagen festzustellen oder zu überprü-
fen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
a) als Gebührenpflichtiger entgegen § 4 Abs. 4 

seinen Mitteilungspflichten nicht nachkommt 
oder Veränderungen hinsichtlich der Zuord-
nung von Flächen zu den einzelnen Flächen-
arten nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

b) als Gebührenpflichtiger entgegen § 6 Abs. 1 
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Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über 
die Festsetzung der Gebührensätze für die 
Gewässerunterhaltung vom 14. Dezember 2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), der 
§§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW, S. 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. September 2015 (GV NRW S. 
666), der §§ 39 bis 42 Wasserhaushaltsgesetz des 
Bundes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585 ff), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. August 2016 
(BGBl. I, S. 1972), §§ 62 - 65 des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasser-
gesetz - LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 
926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2016 
(GV NRW, S. 559 ff) sowie der Satzung der Gemein-
de Niederkrüchten über die Erhebung von Gebühren 
für die Gewässerunterhaltung vom 13. Dezember 
2016  hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in 
seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1

Die jährlichen Gebühren für die Gewässerunterhal-
tung für die Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet 
der Schwalm betragen:

1. für versiegelte Flächen 
      von Grundstücken                   0,0379 € je m² 

2. für unversiegelte Flächen 
            von Grundstücken                   0,0004 € je m² 
 

§ 2

Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten 
über die Festsetzung der Gebührensätze für die Ge-
wässerunterhaltung vom 16. Dezember 2015 außer 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Gemeinde Nieder-
krüchten über die Festsetzung der Gebühren-sätze 
für die Gewässerunterhaltung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 

die zur Errechnung der Gebühren erforderli-
chen Auskünfte nicht erteilt,

c) als Gebührenpflichtiger entgegen § 6 Abs. 
2 Beauftragte der Gemeinde daran hindert, 
das Grundstück zu betreten, um Bemes-
sungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geld-
buße bis zu 1.000 Euro geahndet.

§ 8
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über 
die Erhebung von Gebühren für die Gewässerunter-
haltung vom 11. Dezember 2007 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Gemeinde Nieder-
krüchten über die Erhebung von Gebühren für die 
Gewässerunterhaltung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 
beim Zustandekommen vorstehender Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Niederkrüchten, den 13. Dezember 2016

Der Bürgermeister
gez.

Wassong

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1208

Bekanntmachung 
der Gemeinde Niederkrüchten



1212

von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 
beim Zustandekommen vorstehender Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Niederkrüchten, den 14. Dezember 2016

Der Bürgermeister
gez.

Wassong

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1211

Bekanntmachung 
der Gemeinde Niederkrüchten
Gebührensatzung zur Friedhofssatzung über die 
Benutzung der Friedhöfe und Bestattungsein-
richtungen der Gemeinde Niederkrüchten vom 
14. Dezember 2016

Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG 
NRW) vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 09. Juli 2014 (GV. 
NRW. S. 405), des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 
2015 (GV. NRW. S. 496) und der §§ 1 sowie 4 bis 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. 
September 2015 (GV. NRW. S. 666), in Verbindung 
mit § 33 der Friedhofssatzung über die Benutzung 
der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen der Ge-
meinde Niederkrüchten vom 30. Oktober 2007, zu-
letzt geändert am 14. Dezember 2010, hat der Rat 
der Gemeinde Niederkrüchten am 13. Dezember 
2016 folgende Gebührensatzung zur Friedhofssat-
zung über die Benutzung der Friedhöfe und Bestat-
tungseinrichtungen der Gemeinde Niederkrüchten 
beschlossen:

§ 1

Für die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungsein-
richtungen und die Leistungen nach der  Friedhofs-
satzung über die Benutzung der Friedhöfe und Be-
stattungseinrichtungen der Gemeinde Niederkrüch-
ten werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung 
erhoben.

§ 2
Gebührentarif

Es werden folgende Gebühren erhoben:

1. Aufbahrungsgebühren
 a) Aufbahrung in der Zelle                      118,00 €
 b) Aufbahrung in der Trauerhalle            198,00 € 
 c) Aufbewahrung einer Urne                     59,00 €

2. Bestattungsgebühren
 A. Erdbestattungen
 1. In einer Reihengrabstätte 
 1.1 für Kinder bis 5 Jahre                       228,00 €
 1.2 für Personen über 5 Jahre               404,00 €

 2. In einer Wahlgrabstätte
 2.1 für Kinder bis 5 Jahre                       228,00 €
 2.2 für Personen über 5 Jahre                401,00 €
 2.3 in einer Wahlgrabstätte 
  mit Tiefenlage                                   483,00 €
 
 B. Urnenbeisetzung 
 (auch anonyme Urnenbeisetzung)         155,00 €

3. Ausgrabungen
 a) Falls die Beerdigung 
     nicht länger als 20 Jahre zurückliegt  903,00 €
 b) Falls die Beerdigung 
     mehr als 20 Jahre zurückliegt            689,00 €
 c) Ausgrabung einer Urne                      215,00 €

4. Umbettungen

 a) Falls die Beerdigung 
     nicht länger als 20 Jahre zurückliegt 

1.092,00 €
 b) Falls die Beerdigung 
     mehr als 20 Jahre zurückliegt            788,00 €
 c) Umbettung einer Urne                        236,00 €

5. Gebühren für die Einräumung von Nutzungs-
 rechten
 a) Reihengrabstätten für 
  Verstorbene bis zu 5 Jahren
  mit 25-jährigem Nutzungsrecht      1.237,00 €
 b) Reihengrabstätten 
  für Verstorbene über 5 Jahre
  mit 25-jährigem Nutzungsrecht      1.628,00 €
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 c)  pflegefreies Reihengrab                1.788,00 €
 d) Wahlgrabstätten 
  mit 30-jährigem Nutzungsrecht 
  je Grabstätte                                  2.075,00 €
 e) Nacherwerb von Nutzungsrechten
   an Wahlgrabstätten 
  je Grabstätte und Jahr                        69,00 €
 f) Wahlgrabstätten mit Tiefenlage 
  mit 30-jährigem Nutzungsrecht
  je Grabstätte                                  2.231,00 €
 g) Nacherwerb von Nutzungsrechten
  an Wahlgrabstätten mit Tiefenlage
  je Grabstätte und Jahr                        74,00 €
 h) Urnenwahlgrabstätten 
  mit 25-jährigem Nutzungsrecht      1.178,00 €
 i) pflegefreies Urnengrab                  1.258,00 €
 j) anonymes Urnengrab                    1.046,00 €
 k) Nacherwerb von Nutzungsrechten 
  an Urnenwahlgrabstätten 
  je Grabstätte und Jahr                        47,00 €

6. Erlaubnisse zur Errichtung 
 von Grabmälern, Einfriedungen u.a.      26,00 € 

§ 3
Gebührenschuldner

(1)  Zur Zahlung der Gebühren sind die Antragsteller 
und diejenigen verpflichtet, in deren Auftrag die 
Benutzung des Friedhofs oder seiner Bestat-
tungseinrichtungen sowie Leistungen nach der 
Friedhofssatzung über die Benutzung der Fried-
höfe und Bestattungseinrichtungen der Gemein-
de Niederkrüchten beantragt werden. 

(2)  Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuld-
ner.

(3)  Schuldner von Leistungen, die ohne Antrag er-
bracht werden, sind diejenigen Personen, die 
nach bürgerlichem Recht die Bestattungskosten 
zu tragen haben.

§ 4
Sonderleistungen

Für im Einzelfall erbrachte Sonderleistungen, die 
über diejenigen des Gebührentarifs hinausgehen 
oder gesondert anfallen, werden die tatsächlich ent-
standenen Kosten berechnet. 

§ 5
 Fälligkeit

Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntga-
be des Gebührenbescheides fällig.

§ 6
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur 
Friedhofssatzung über die Benutzung der Friedhöfe 
und Bestattungseinrichtungen der Gemeinde 
Niederkrüchten vom 16. Dezember 2015 außer Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Gebührensatzung zur Friedhofssat-
zung über die Benutzung der Friedhöfe und Bestat-
tungseinrichtungen der Gemeinde Niederkrüchten 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 
beim Zustandekommen vorstehender Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Niederkrüchten, den 14. Dezember 2016

Der Bürgermeister
gez.

Wassong

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1212

Bekanntmachung 
der Gemeinde Niederkrüchten
Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungs-
gebühren der Gemeinde Niederkrüchten vom 14. 
Dezember 2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 1, 4 und 
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6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. September 2015 (GV. NRW. S. 666) und des § 24 der 
Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 29. Oktober 2014 (Amtsblatt Kreis Viersen S. 
1102), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Höhe der Abfallentsorgungsgebühren

Die Höhe der jährlichen Abfallentsorgungsgebühren wird wie folgt festgesetzt:
a. je Einwohner oder Einwohnergleichwert  79,70 €
 (zu § 26 Absatz 1 Buchstabe a der Abfallentsorgungssatzung)

b.  je Abfallsack  3,50 €
 (zu § 26 Absatz 1 Buchstabe b der Abfallentsorgungssatzung)

c. je zusätzlichem Sammelbehälter Blaue Tonne
 mit einem Fassungsvermögen von 
    240 l  7,50 €
 1.100 l mit vierwöchentlicher Leerung  8,00 €
 1.100 l mit zweiwöchentlicher Leerung  8,00 €
 (zu § 26 Absatz 1 Buchstabe c der Abfallentsorgungssatzung)

d. je zusätzlichem Sammelbehälter Braune Tonne 
 mit einem Fassungsvermögen von 
    120 l  61,00 €
    240 l   94,50 €
 (zu § 26 Absatz 1 Buchstabe d der Abfallentsorgungssatzung)

e. Gebührenabschlag bei vollständiger Eigenverwertung 
 kompostierbarer Stoffe je Grundstück  30,00 €
 (zu § 26 Absatz 1 Buchstabe e der Abfallentsorgungssatzung)

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Höhe der Abfallentsor-
gungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten vom 16. Dezember 2015 außer Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten  wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen vorstehender Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
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Niederkrüchten, den 14. Dezember 2016

Der Bürgermeister
gez.

Wassong

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1213

Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haus-
haltssatzung der Gemeinde Schwalmtal für das 
Haushaltsjahre 2017

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde 
Schwalmtal für das Haushaltsjahr 2017 mit den da-
zugehörigen Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV.NW. S. 666/SGV. NW. 2023), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 966), während der Dauer des Be-
ratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme im Rat-
haus Waldniel, Zimmer 310, innerhalb nachfolgender 
Dienststunden 

montags bis freitags von          8.00 – 12.00 Uhr,
zusätzlich donnerstags von  14.00 – 17.00 Uhr

öffentlich aus. 

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und der 
Anlagen können von den Einwohnern und Abgabe-
pflichtigen der Gemeinde Schwalmtal in der Zeit vom 
02.01. bis 13.01.2017 Einwendungen erhoben wer-
den. 

Diese können schriftlich an den Bürgermeister in 
Schwalmtal eingereicht oder dort mündlich zur Nie-
derschrift erklärt werden. Über solche Einwendungen 
wird der Rat der Gemeinde Schwalmtal in öffentlicher 
Sitzung beschließen. 

Schwalmtal, den 14.12.2016 
gez. Michael Pesch

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1215

Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat aufgrund der 
§§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), in der zurzeit gel-
tenden Fassung und den §§ 3 Abs. 1, 21 Abs. 1, 
3 und 4 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) 
vom 17.12.2015 (GV. NRW. 2015 S. 886), in seiner 
Sitzung am 13.12.2016 folgende Satzung beschlos-
sen:

Satzung über die Festsetzung des Verdienstaus-
falls der beruflich selbstständigen ehrenamtli-
chen Angehörigen der Feuerwehr Schwalmtal 
vom 15.12.2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) und der 
§§ 3 Abs. 1, 21 Abs. 1, 3 und 4 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katast-
rophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 (GV. NRW. 
2015 S. 886) hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal 
in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen. 

§ 1 
Umfang des Verdienstausfalls

(1) Die beruflich selbstständigen ehrenamtli-
chen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr  
Schwalmtal in der Gemeinde Schwalmtal haben 
Anspruch (§ 21 Abs. 3, 4 BHKG) auf Ersatz ihres 
Verdienstausfalls, der ihnen durch die Teilnahme 
an Einsätzen, Übungen und Aus- und Fortbildun-
gen und die Teilnahme an sonstigen Veranstal-
tungen auf Anforderung der Gemeinde entsteht, 
soweit der Einsatz während der regelmäßigen 
Arbeitszeit erfolgt. 

 Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu er-
mitteln. Entgangener Verdienst aus Nebentätig-
keiten und Verdienst, der außerhalb der regel-
mäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, 
bleiben außer Betracht. 

§ 2 
Höhe der Entschädigung

(1) Als Entschädigung wird ein Regelstundensatz in 
Höhe von 20,00 Euro gewährt, es sei denn, dass 
ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstan-
den sind. 

(2) Anstelle des Regelstundensatzes ist auf Antrag 
eine Verdienstausfallpauschale je Stunde zu 
zahlen, die im Einzelfall auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt 
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wird. Grundlage der Berechnung bildet der Brut-
toverdienst. 

(3) Der Höchstbetrag der Verdienstausfallpauscha-
le wird auf 41,00 Euro pro Stunde festgesetzt. 

  § 3
Antragsverfahren

Der Antrag von Verdienstausfall ist schriftlich zu stel-
len. Die Anträge von Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr sind bei der Gemeinde Schwalmtal, Fach-
bereich 2 (Schule, Ordnung und Soziales), Markt 20, 
41366 Schwalmtal, einzureichen.

§ 4
 Inkrafttreten

a. Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

b. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde 
Schwalmtal über die Erstattung des Verdienst-
ausfalls für beruflich selbständige ehrenamtliche 
angehöre der Freiwilligen Feuerwehr Schwalm-
tal vom 09.02.1999 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vom Rat der Gemeinde Schwalmtal am 
13.12.2016 beschlossene Satzung der Gemeinde 
Schwalmtal über die 

Festsetzung des Verdienstausfalls der beruflich 
selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen 
der Feuerwehr Schwalmtal vom 15.12.2016

wird hiermit aufgrund der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und der erfor-
derlichen Hinweise hiermit öffentlich bekanntge-
macht. 

Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft

Schwalmtal, den 15.12.2016
Gez. 

Pesch  
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1215

Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat aufgrund der 
§§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und i der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), 
§ 52 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hil-
feleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 
17.12.2015 (GV. NRW. 2015 S. 886) und der §§ 1, 
2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 Ab-
satz 8 des Gesetzes vom 08. September 2015 (GV. 
NRW. S. 666), in seiner Sitzung am 13.12.2016 fol-
gende Satzung beschlossen: 

Satzung über die Erhebung von Kostenersatz 
und Entgelten in der Gemeinde Schwalmtal bei 
Einsätzen der Feuerwehr vom 15.12.2017

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat aufgrund der 
§§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und i der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), 
§ 52 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hil-
feleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 
17.12.2015 (GV. NRW. 2015 S. 886) und der §§ 1, 
2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 Ab-
satz 8 des Gesetzes vom 08. September 2015 (GV. 
NRW. S. 666), in seiner Sitzung am 13.12.2016 fol-
gende Satzung beschlossen: 

§ 1
Leistungen der Feuerwehr

(1)  Die Gemeinde unterhält für den Brandschutz und 
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die Hilfeleistung eine Feuerwehr nach Maßgabe 
des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophen-schutz (BHKG). 

(2)  Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Ver-
anstaltungen nach Maßgabe des § 27 BHKG 
Brandsicherheitswachen, soweit der Veranstal-
ter dieser Verpflichtung nicht genügt oder genü-
gen kann. 

(3)  Des Weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag 
auch freiwillige Hilfeleistungen erbringen. Ein 
Rechtsanspruch zur Durchführung solcher Hilfe-
leistungen besteht nicht. Über die Durchführung 
entscheidet die Leitung der Feuerwehr. 

§ 2
Erhebung von Kostenersatz und Entgelten

(1)  Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind 
unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2)  Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der 
Feuerwehr wird Ersatz der entstandenen Kosten 
verlangt: 

1. von der Verursacherin oder dem Verursa-
cher, wenn sie oder er die Gefahr oder den 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt hat, 

2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer 
eines Industrie- oder Gewerbebetriebs für 
die bei einem Brand aufgewandten Sonder-
lösch- und Sondereinsatzmittel, 

3. von der Betreiberin oder dem Betreiber von 
Anlagen oder Einrichtungen gemäß §§ 29 
Absatz 1, 30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 im 
Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach 
sonstigen Vorschriften, 

4. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeug-
halter, wenn die Gefahr oder der  Schaden bei 
dem Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen oder eines Anhängers, der 
dazu bestimmt ist von einem Kraftfahrzeug mit-
geführt zu werden, entstanden ist, sowie von 
dem Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der 
Gefährdungshaftung, 

5. von der Transportunternehmerin oder dem 
Transportunternehmer, der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besit-
zer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn 
die Gefahr oder der Schaden bei der Beförde-
rung von Gefahrstoffen oder anderen Stoffen 

und Gegenständen, von denen aufgrund ihrer 
Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes 
im Zusammenhang mit der Beförderung Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, 
insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige 
Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von 
Menschen sowie für Tiere und Sachen ausge-
hen können oder Wasser gefährdenden Stoffen 
entstanden ist, 

6. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, 
der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder 
der Schaden beim sonstigen Umgang mit Ge-
fahrstoffen oder Wasser gefährdenden Stoffen 
gemäß Nummer 5 entstanden ist, soweit es sich 
nicht um Brände handelt, 

7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, 
der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanla-
ge außer in Fällen nach Nummer 8, wenn der 
Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemäßen 
oder missbräuchlichen Auslösung ist, 

8. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mit-
arbeiterin oder Mitarbeiter eine Brandmeldung 
ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erfor-
derliche Prüfung weitergeleitet hat, 

9. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos 
oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsa-
chen die Feuerwehr alarmiert hat. 

(3)  Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwen-
digen Auslagen für die kostenpflichtige Hinzuzie-
hung Dritter. Über die Beauftragung entscheidet 
die Einsatzleitung. 

(4)  Entgelte werden erhoben für Brandsicherheits-
wachen und für freiwillige Leistungen. 

(5)  Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur 
Hilfeleistung die Pflicht einer anderen Behörde 
oder Einrichtung zur Schadensverhütung und 
Schadensbekämpfung, so sind die Kosten für 
den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der an-
deren Behörde oder Einrichtung zu erstatten, so-
fern ein Kostenersatz nach Absatz 2 nicht mög-
lich ist. 

§ 3
Berechnungsgrundlage

(1)  Der Kostenersatz und die Entgelte für Personal, 
Fahrzeuge und Geräte werden nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen berechnet. Es kön-
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nen Pauschalbeträge festgelegt werden. Zu den 
Kosten gehören auch die anteilige Verzinsung 
des Anlagekapitals und die anteiligen Abschrei-
bungen sowie Verwaltungskosten einschließlich 
anteiliger Gemeinkosten. 

(2)  Soweit der Kostenersatz bzw. die Entgelte nach 
Stunden zu berechnen sind, wird der Zeitraum 
von der Alarmierung bis zum Einsatzende in An-
satz gebracht. Maßgeblich ist der Einsatzbericht. 
Für jede angefangene Viertelstunde wird ein 
Viertel des im Kosten- / Entgelttarif aufgeführten 
Stundensatzes berechnet. Bei Einsätzen, die 
eine besondere Reinigung der Fahrzeuge und 
Geräte erforderlich machen, wird die Zeit für die 
Reinigung der Einsatzzeit hinzugerechnet. 

(3)  Die Höhe des Kostenersatzes und der Entgel-
te bestimmt sich nach dem Kostentarif, der Be-
standteil dieser Satzung ist. 

(4)  Entstandene Sachkosten, die nicht gemäß Abs. 
1 geltend gemacht werden, werden in voller 
Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet. 

(5)  Für die Beauftragung privater Unternehmen und 
/ oder Hilfsorganisationen wird Kostenersatz gel-
tend gemacht. Die Höhe des geltend gemachten 
Kostenersatzes richtet sich nach den tatsächlich 
angefallenen Kosten. 

(6)  Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung 
von Entgelten kann abgesehen werden, soweit 
dies nach Lage des Einzelfalls eine unbillige 
Härte wäre oder aufgrund gemeindlichen Inter-
esses gerechtfertigt ist. 

§ 4
Kosten- und Entgeltschuldner

(1)  Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze 
nach § 2 sind die dort Genannten verpflichtet. 
Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Ge-
samtschuldner. 

(2)  Zur Zahlung von Entgelten nach § 2 Abs. 4 sind 
bei Brandsicherheitswachen der Veranstalter 
und bei Entgelten für freiwillige Leistungen der 
Auftraggeber verpflichtet. Mehrere Entgeltpflich-
tige haften als Gesamtschuldner. 

§ 5
Entstehung, Fälligkeit und Vorausleistungen

(1)  Die Kostenersatzansprüche nach § 2 und der 
Entgeltanspruch nach § 2 Abs. 4 entstehen mit 
Beendigung der jeweiligen Leistungen. Sie wer-
den mit der Bekanntgabe des Kostenersatz- oder 

Entgeltbescheides fällig, wenn im Bescheid nicht 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 

(2)  Die Leistungen nach § 2 Abs. 4 können von der 
Vorausentrichtung des Entgelts oder von der 
Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit 
abhängig gemacht werden. 

§ 6
Haftung

Die Gemeinde haftet bei der Erbringung von freiwilli-
gen Leistungen gemäß § 1 (3) dieser Satzung nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

§ 7
Inkrafttreten

a.  Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

b.  Gleichzeitig tritt die Satzung 05.03.2013 außer 
Kraft. 

K o s t e n t a r i f 

zur Satzung über die Erhebung von Kosten und 
Gebühren der Gemeinde Schwalmtal bei Einsät-
zen der Feuerwehr

1. Personalkosten je Feuerwehrmann und an-
gefangene Stunde

1.1  Kostenersatz                                     35,50 €
1.2 Entgelt für Brandsicherheitswachen  15,00 €

2. Sachkosten je Fahrzeug und angefangene 
Stunde

2.1  Fahrzeuge über 7.500 kg               178,00 €
2.2  Fahrzeuge unter 7.500 kg                88,00  €
2.3  Drehleiter                                         226,00 €

3.  Kostenersatz durch Fehlalarm Brandmelde-
anlage                                                   391,00 €

Bekanntmachungsanordnung

Die vom Rat der Gemeinde Schwalmtal am 
13.12.2016 beschlossene Satzung der Gemeinde 
Schwalmtal über die 

über die Erhebung von Kostenersatz und 
Entgelten in der Gemeinde Schwalmtal bei Ein-
sätzen der Feuerwehr vom 15.12.2016

wird hiermit aufgrund der Gemeindeordnung für das 
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Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und der erfor-
derlichen Hinweise hiermit öffentlich bekanntge-
macht. 

Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Schwalmtal, den 15.12.2016
Gez. 

Pesch 
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1216

Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 13. De-
zember 2016 gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Okto-
ber 2015 (BGBl. I S. 1722) die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Wa/46, 2. Änderung „Hühnerkamp“ be-
schlossen. Gleichzeitig wurde gemäß § 13 a BauGB 
in Verbindung mit § 13 Abs. 2 BauGB beschlossen, 
die Auslegung des Bebauungsplanes nach § 3 Abs. 
2 BauGB durchzuführen. Zu diesem Bebauungsplan 
gehört eine Begründung.

Entgegen des kompletten Ausschlusses von Einzel-
handel in der 1. Änderung des Bebauungsplanes sol-
len durch diese Änderung des Bebauungsplanes nun 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten 
und nicht nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
wieder zugelassen werden. 

Aufgrund dieser Beschlussfassung erfolgt die öffent-
liche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 
Wa/46, 2. Änderung „Hühnerkamp“ mit Begründung 

in der Zeit 

vom 02.01.2017 bis einschließlich 02.02.2017

zu jedermanns Einsicht im Fachbereich Planung, Ver-
kehr und Umwelt der Gemeinde Schwalmtal, Markt 
20, Zimmer 210, während folgender Dienststunden:

montags            08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
dienstags und mittwochs     08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
   und   14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
donnerstags             08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
   und    14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
freitags             08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Während dieser Zeit können Stellungnahmen zu 
dem Entwurf des Bebauungsplanes vorgebracht 
werden. Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der 
Rat der Gemeinde Schwalmtal über die fristgemäß 
vorgebrachten Stellungnahmen beschließen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Plan unberücksichtigt bleiben können. Ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist 
unzulässig, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungs-
plan im beschleunigten Verfahren ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt wird.

Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus 
dem nachstehend abgedruckten Ausschnitt aus der 
Deutschen Grundkarte.

Schwalmtal, den 14. Dezember 2016
- gez. Pesch -
Bürgermeister
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Bebauungsplan Wa/46, 
2. Änderung

 Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1219

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Neunzehnte Änderungssatzung zur Satzung über 
die Benutzung und die Gebühren der Obdachlo-
senunterkunft  An der Josefskirche 34 in Viersen 
vom 21.12.2016  

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. No-
vember 2016 (GV. NRW. S. 966), und der §§  2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 8. September 2015 (GV. 
NRW. S. 666), in seiner Sitzung am 20.12.2016 fol-
gende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung über die Benutzung und die Gebühren 
der Obdachlosenunterkunft An der Josefskirche 34 in 
Viersen vom 08.04.1994, zuletzt geändert durch die 
Achtzehnte Änderungssatzung vom 16.12.2015, wird 
wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Die Benutzungsgebühr für die in § 1 dieser Satzung 
genannte Unterkunft beträgt 104,00 € pro Übernach-
tung.“ 

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Viersen am 20.12.2016 be-
schlossene Neunzehnte Änderungssatzung zur 
Satzung über die Benutzung und die Gebühren der 
Obdachlosenunterkunft  An der Josefskirche 34 in 
Viersen wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Ge-
meindeordnung in Verbindung mit § 4 der Bekannt-
machungsverordnung und § 16 der Hauptsatzung 
der Stadt Viersen öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma-
chung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
nicht durchgeführt,

2.  diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,



1221

3.  die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

4.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 21.12.2016
gez.

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1220

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Achtundzwanzigste Änderungssatzung zur 
Satzung über die Benutzungsgebühren für 
die Übergangsheime der Stadt Viersen vom 
21.12.2016

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 966), und der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 
S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom vom 8. September 2015 (GV. NRW. 
S. 666), in seiner Sitzung am 20.12.2016 folgende 
Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung über die Benutzungsgebühren für die 
Übergangsheime der Stadt Viersen vom 03.12.1982, 
zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 
17.12.2014, wird wie folgt geändert:

§ 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die nach § 6 der Satzung für die Übergangsheime 
der Stadt Viersen zu erhebenden monatlichen 
Gebühren werden wie folgt festgesetzt:

1.)  Benutzungsgebühr13,28 qm x 4,8572728 € 
                                               = 64,50 € je Person 
2.)  Verbrauchskosten                     = 81,56 € je Person“

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vom Rat der Stadt Viersen am 20.12.2016 be-
schlossene Achtundzwanzigste Änderungssatzung 
zur Satzung über die Benutzungsgebühren für die 
Übergangsheime der Stadt Viersen wird hiermit ge-
mäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung in Ver-
bindung mit § 4 der Bekanntmachungsverordnung 
und § 16 der Hauptsatzung der Stadt Viersen öffent-
lich bekannt gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma-
chung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

2. diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

3. die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 21.12.2016
gez.

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1220

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Fünfundzwanzigste Änderungssatzung zur 
Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld 
in der Stadt Viersen vom 21.12.2016

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. 
November 2016 (GV. NRW. S. 966), der §§ 2, 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. September 2015 (GV. NRW. S. 
666), und des § 16 der Satzung über die Märkte in 
der Stadt Viersen (Marktsatzung) vom 28.06.1985 
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in seiner Sitzung am 20.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel I

Die Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld 
in der Stadt Viersen vom 28.06.1985, zuletzt geändert 
durch Änderungsatzung vom 16.12.2015, wird wie 
folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 wird in Buchstabe a) die Zahl 
„0,66“ durch die Zahl „0,73“ ersetzt.

2. In § 1 Absatz 1 wird unter Buchstabe b)
-  für den 1. bis 20. Quadratmeter:  
 die Zahl „1,20“ durch die Zahl „1,50“ ersetzt,
-  für den 21. bis 50. Quadratmeter:  

die Zahl „0,95“ durch die Zahl „1,10“ ersetzt.
3. In § 1 Absatz 1 wird in Buchstabe c) die Zahl 

„5,00“ durch die Zahl „5,50“ ersetzt.
4. In § 1 Absatz 1 wird in Buchstabe d) die Zahl 

„1,90“ durch die Zahl „2,30“ ersetzt. 

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Viersen am 20.12.2016 
beschlossene Fünfundzwanzigste Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld 
in der Stadt Viersen wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 
und 5 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 
4 der Bekanntmachungsverordnung und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Viersen öffentlich bekannt 
gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gegen diese Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche 
Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

2.  diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

3.  die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

4.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 21.12.2016
gez.

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1221

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Erste Änderungssatzung zur Satzung über die Er-
hebung von Gebühren für die Abfallentsorgung – 
Abfallgebührensatzung - der Stadt Viersen (AGS) 
vom 21.12.2016 

Der Rat der Stadt hat aufgrund des §§ 7 - 9 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 966), und der §§ 1,4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV.
NRW.S.712/SGV.NRW. 610), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08. September 2015 (GV.NRW.S.666), 
und des § 18 der Satzung über die Entsorgung von 
Abfall – Abfallentsorgungssatzung (AES) – der Stadt 
Viersen vom 01. Oktober 2014, in seiner Sitzung am 
20.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Abfallentsorgung – Abfallgebührensatzung - vom 
17.12.2014 wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Absatz 1 Ziffer 4 wird Ziffer 4.2 gestrichen. 
Aus Ziffer 4.3 wird Ziffer 4.2. 

2. § 4 wird wie folgt geändert:

Absatz 1 erhält folgende Fassung:
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„Die Gebühren betragen:

1. je Sammelbehälter nach § 3 Absatz 1 Ziffer 1
       
        1.1  mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern  je Veranlagungsjahr       16,90 €
                     im System Graue Tonne                  
      
 1.2  mit einem Fassungsvermögen von 240 Liter  je Veranlagungsjahr       25,30 €
                     im System Graue Tonne                    

        1.3  mit einem Fassungsvermögen von 1.100 Liter je Veranlagungsjahr   151,75 €
  im System Graue Tonne     

 1.4 mit einem Fassungsvermögen von 120 Liter je Veranlagungsjahr       3,60 €
  im System Braune Tonne

 1.5 mit einem Fassungsvermögen von 240 Liter je Veranlagungsjahr        7,10 €
  im System Braune Tonne

 1.6 mit einem Fassungsvermögen von 1.100 Liter je Veranlagungsjahr      32,00 €
  im System Braune Tonne
    

2. je ausgeführter Sammelbehälterleerung nach § 3 Absatz 1 Ziffern 2 und 3
       

2.1 für 120 und 240 Liter fassende Sammelbehälter im System Grau 
           und Braun ohne Behältertransport                    0,89 €

2.2 für 120 und 240 Liter fassende Sammelbehälter im System Grau 
           und Braun mit Behältertransport                     2,23 €

        2.3  für 1.100 Liter fassende Sammelbehälter im System Grau und Braun     3,34 €

2.4 Wird ein Leerungsvorgang aus vom Benutzer zu vertretenden Gründen erschwert 
  (Gupf, Verdichtung u.ä.), erhöht sich die Gebühr für je wiederholter Leerung um 0,11 €.

2.5 Ist eine Leerung wegen zu starker Verdichtung der eingefüllten Abfälle nicht möglich, 
  wird dennoch die jeweilige Leerungsgebühr berechnet.

3. je volle 50 Liter nach § 3 Absatz 1 Ziffer 4

 3.1  - im System Graue Tonne                                                  2,10 € 

          3.2  - im System Braune Tonne                                               1,17 €

 4.  je Abfallsack nach § 3 Absatz 1 Ziffer 5                                  4,80 €

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Viersen am 20.12.2016 beschlossene Erste Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung – Abfallgebührensatzung - der Stadt Viersen (AGS) wird 
hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 4 der Bekanntmachungsverord-
nung und § 16 der Hauptsatzung der Stadt Viersen öffentlich bekannt gemacht.
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Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma-
chung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
nicht durchgeführt,

2.  diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

3.  die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

4.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 21.12.2016
gez.

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1222

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Zweite Änderungssatzung zur Satzung über die 
Benutzung der Friedhöfe der Stadt Viersen –
Friedhofssatzung – vom 21.12.2016

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund der §§ 7, 8 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/
SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), und 
des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 
2003 (GV. NRW. S. 313) geändert durch Gesetz vom 
9. Juli 2014 (GV. NRW. S. 405), in Kraft getreten am 
1. Oktober 2014, in seiner Sitzung am 20.12.2016 
folgende Satzung beschlossen

Artikel I

Die Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der 
Stadt Viersen – Friedhofssatzung - vom 14.07.2010 
in der Fassung der Ersten Änderungssatzung vom 
19.12.2012 wird wie folgt geändert:

1. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 
 Hinter den Worten „Die Ruhefristen“ werden 

die Worte „für Erdbestattungen“ eingefügt.

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:
 Die Ruhefristen für die Beisetzung von 

Aschen Verstorbener in Urnen betragen auf 
allen Friedhöfen

 - bei vor Vollendung des 5. Lebensjahres 
Verstorbenen 15 Jahre

 - bei nach Vollendung des 5. Lebensjahres 
Verstorbenen 25 Jahre

2. § 12 wird wie folgt geändert:

 In Abs. 7 wird das das Wort „Nutzungszeit“ durch 
das Wort „Nutzungsfrist“ ersetzt.

3. § 13 wird wie folgt geändert:

 In Abs. 2 wird neu eingefügt der Buchstabe 
 m) Stelen zur Aufnahme von Urnen

4. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird neu eingefügt
 j) Stelen zur Aufnahme von Urnen

b) Es wird folgender Abs. 11 neu eingefügt:
 Stelen für die Aufnahme von Urnen sind für die 

Beisetzung von Aschen Verstorbener in Urnen 
ausschließlich in Urnengärten (§ 27) zulässig

c) Der bisherige Abs. 11 wird Abs. 12

5. Es wird folgender neuer Abschnitt VIII Gärt-
nerbetreute Grabflächen eingefügt:

 § 27 Urnengärten
(1) Zur Schaffung einer besonders hohen Aufent-

haltsqualität ist die Stadt berechtigt, auf den 
Friedhöfen nach § 1 Urnengärten anlegen zu 
lassen. Urnengärten sind besondere Flächen für 
Grabstätten mit Dauerpflegevertrag, die in Ab-
stimmung mit der Stadt von fachlich qualifizierten 
Kooperationspartnern gärtnerisch angelegt und 
für die Dauer der Ruhefrist oder des eingeräum-
ten Nutzungsrechtes gepflegt werden. Die Ab-
schnitte VI. und VII. finden keine Anwendung.

(2) In Urnengärten sind ausschließlich folgende 
Grabstätten zulässig:

 -  Urnenreihengrabstätten (§16, Abs. 1, Buchst. 
  a)
 -  Urnenwahlgrabstätten (§ 16, Abs. 1, Buchst. 
  f)
 -  Stelen zur Aufnahme von Urnen (§ 16, Abs. 1 
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Buchst. j),

(3) Der Erwerb des Nutzungsrechts im Sinne des 
Absatzes 1 setzt den Abschluss eines Dauer-
grabpflegevertrages mit den Kooperationspart-
nern voraus, durch den die gärtnerische Pflege 
der jeweiligen Grabstätte bis zum Ablauf der Ru-
hefrist bzw. des Nutzungsrechts sicher gestellt 
wird.

(4) Die Grabstätten unterliegen einer vorgegebenen 
gärtnerischen Gestaltung. Der Nutzungsberech-
tigte verzichtet auf alle Rechte hinsichtlich der 
Gestaltung und Pflege der Grabstätten.

(5) Die Verlängerung von Nutzungsrechten ist nur 
mit Zustimmung des Kooperationspartner nach 
entsprechender Anpassung des Dauergrabpfle-
gevertrages möglich.

6. Der bisherige Abschnitt VIII Leichenhallen 
und Trauerfeiern wird Abschnitt IX.

a) Der bisherige § 27 wird § 28.

b) Der bisherige § 28 wird § 29.

c) In § 29 Abs. 4 wird die Zahl 27 in die Zahl 28 
geändert.

7. Es wird folgender neuer Abschnitt X Beson-
dere Vorschriften für die Bestattung von 
Mensch und Tier in einer gemeinsamen Grab-
stätte eingefügt:

 § 30 Heimtiere
(1) Heimtiere dürfen in kremierter Form einem be-

statteten Verstobenen als Grabbeigabe in der-
selben Grabstätte beigegeben werden. Dies gilt 
nicht für Kolumbarien, Grabkeller, Urnengemein-
schaftsgräber, Stelen in Urnengärten und Grab-
felder für Tot- und Fehlgeburten. Für die Beigabe 
ist eine verrottbare Urne zu benutzen.

(2) Die Beifügung der Grabbeigabe erfolgt nicht im 
zeitlichen Zusammenhang mit dem Bestattungs-
vorgang und ausschließlich durch die Stadt. 
Steht die Grabbeigabe am Bestattungstag in der 
in Absatz 1 beschriebenen Form der Stadt zur 
Verfügung, erfolgt die Beigabe im Anschluss an 
den Bestattungsvorgang. Die Beigabe ist auch 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

(3) Die Grabbeigabe kann nach der Beifügung nicht 
wieder entnommen werden. Es besteht kein An-
spruch auf Herausgabe nach Ablauf der Ruhe-
frist bzw. des Nutzungsrechts für die Grabstätte.

(4) Gedenktafeln oder sonstige Hinweise auf das 
beigefügte Heimtier sind auf den Gräbern unzu-
lässig.

8. Aus dem bisherigen Abschnitt X Schlussvor-
schriften wird Abschnitt XI

a) Der bisherige § 29 wird § 31

b) Der Bisherige § 30 wird § 32

c) Der bisherige § 31 wird § 33

d)  Der bisherige § 32 wird § 34

e) Dem § 34 (neu) Ordnungswidrigkeiten wird unter 
Ziffer 14 die Zahl 28 durch die Zahl 29 und die 
Zahl 4 durch die Zahl 5 ersetzt und unter Ziffer 
15 die Zahl 28 durch die Zahl 29 und die Zahl 5 
durch die Zahl 6 ersetzt.

f) Neu eingefügt wird folgende Ziffer 16
 § 30 Abs. 4 Gedenktafeln oder sonstige Hinweise 

auf Gräbern anbringt

g) Der bisherige § 33 wird § 35

h) Der bisherige § 34 wird § 36

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Viersen am 20.12.2016 be-
schlossene Zweite Änderungssatzung zur Satzung 
über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Viersen 
– Friedhofssatzung –  wird hiermit gemäß § 7 Abs. 
4 und 5 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 
4 der Bekanntmachungsverordnung und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Viersen öffentlich bekannt 
gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma-
chung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
nicht durchgeführt,

2.  diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,
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3.  die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

4.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 21.12.2016
gez.

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1224

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Neunzehnte Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Viersen vom 21.12.2016

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), der §§ 2, 4, 6 und 7 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 
712/SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. September 2015 (GV. NRW. S. 666), und des 
§ 31 der Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Viersen vom 14.07.2010 in seiner Sitzung am 
20.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I
Die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Viersen vom 20. September 1990, zuletzt geändert durch die 
Achtzehnte Änderungssatzung vom 02.02.2016, wird wie folgt geändert:

Die Gebührentarife zu § 2 der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Viersen erhalten folgende Fassung:

„Gebührentarife
zu § 2 der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Viersen

Tarifstelle Bezeichnung  Gebühr

1 Bestattungsgebühr in einer Reihengrabstätte
1.1 Erdbestattung Verstorbener vor Vollendung des 5. Lebensjahres in einer 
 Reihen-, Rasenreihen- oder Baumreihengrabstätte 153,00 €
1.2 Erdbestattung Verstorbener ab Vollendung des 5. Lebensjahres in einer 
 Reihen-, Rasenreihen- oder Baumreihengrabstätte 300,00 €
1.3 Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten und aus Schwangerschaftsab-
 brüchen stammenden Leibesfrüchten  99,00 €

2 Bestattungsgebühr in einer Wahlgrabstätte
2.1 Erdbestattung Verstorbener vor Vollendung des 5. Lebensjahres in einer 
 Wahlgrabstätte, flach 175,00 €
2.2 Erdbestattung Verstorbener ab Vollendung des 5. Lebensjahres in einer 
 Wahlgrabstätte, flach 504,00 €
2.3 Erdbestattung Verstorbener ab Vollendung des 5. Lebensjahres in einer 
 Wahlgrabstätte, tief 515,00 €

3 Bestattungsgebühr in einer Urnengrabstätte 
3.1 Urnenbeisetzung in einer Urnenreihen-, Urnenrasenreihen-, Urnenbaumreihen-, 
 Urnenwahlgrabstätte, Gemeinschaftsgrabanlage oder Wahlgrabstätte 138,00 €
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3.2 Urnenbeisetzung in einer Kolumbarienwand 180,00 €

4 Gebühren für das Um-, Aus- und Einbetten
4.1 Umbetten (Aus- und Einbetten)
4.1.1 eines Verstorbenen
4.1.1.1 bei Baggereinsatz 1.448,00 €
4.1.1.2 ohne Baggereinsatz 1.656,00 €

4.1.2 von Gebeinen nach Ablauf der Ruhefrist 
4.1.2.1 bei Baggereinsatz 848,00 €
4.1.2.2 ohne Baggereinsatz 1.024,00 €
4.1.3 einer Urne 201,00 €

4.2 Ausbetten zur Überführung
4.2.1 eines Verstorbenen 
4.2.1.1 bei Baggereinsatz 962,00 €
4.2.1.2 ohne Baggereinsatz 1.160,00 €

4.2.2 von Gebeinen nach Ablauf der Ruhefrist
4.2.2.1 bei Baggereinsatz 570,00 €
4.2.2.2 ohne Baggereinsatz 746,00 €
4.2.3 einer Urne 158,00 €

4.3 Einbetten nach einer Überführung
4.3.1 eines Verstorbenen 351,00 €
4.3.2 von Gebeinen nach Ablauf der Ruhefrist 246,00 €
4.3.3 einer Urne 120,00 €

5 Gebühren für die Tieferbettung einer Leiche in einem Wahlgrab (Mehraufwand) 243,00 €

6 Gebühren für Grabbeigaben (kremiertes Heimtier), je Grabbeigabe 50,00 €

7 Einrichten, Pflege und Abräumen von Grabstätten
7.1 Einrichten und Pflege von Grabstätten
7.1.1 Pflege von Rasenreihengrabstätten, pro Jahr  22,00 €
7.1.2 Pflege von Baumreihengrabstätten, pro Jahr 22,00 €
7.1.3 Pflege von Urnenrasenreihengrabstätten, pro Jahr  11,00 €
7.1.4 Pflege von Urnenbaumreihengrabstätten, pro Jahr 11,00 €
7.1.5 Einrichten und Pflege städtischer Gemeinschaftsgrabanlagen, pro Urne, pro Jahr 28,00 €

7.2 Pflege zurückgegebener Grabstätten
7.2.1 Pflege zurückgegebener Reihen- und Wahlgräber bis zum Ablauf der Ruhefrist,
 pro Stelle, pro Jahr  100,00 €
7.2.2 Pflege zurückgegebener Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten bis zum Ablauf 
 der Ruhefrist, pro Stelle, pro Jahr  100,00 €

7.3 Abräumen von Grabmalen
7.3.1 Abräumen von Grabmalen bei Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten sowie 
 Liegeplatten 88,00 €
7.3.2 Abräumen von Grabmalen bei Reihengrabstätten (durchschnittlich 250 kg) 186,00 €
7.3.3 Abräumen von Grabmalen bei Wahlgrabstätten (durchschnittlich 500 kg) 220,00 €
7.3.4 Abräumen von Grabmalen bei Wahlgrabstätten (Steine bis 2,5 m², durchschnittlich 1,0 t)   347,00 €
7.3.5 Abräumen von Abdeckplatten von Urnenwahlgrabstätten 111,00 €
7.3.6 Abräumen von Einfassungen 135,00 €

8 Reihengrabstätten
8.1.1 Überlassung einer Reihen-, Rasenreihen- oder Baumreihengrabstätte für die Dauer 
 der Ruhefrist, pro Jahr 53,00 €
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8.1.2 Überlassung von Grabstätten zur Bestattung von Tot- und Fehlgeburten sowie aus 
 Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchten für die Dauer der 
 Ruhefrist, pro Jahr  55,00 €
1.1.3 Überlassung einer Urnenreihen-, Urnenrasenreihen- oder Urnenbaumreihengrabstätte 
 für die Dauer der Ruhefrist,  pro Jahr 55,00 €
8.1.4 Überlassung eines Urnenfaches in einer Kolumbarienwand für eine Urne für die 
 Dauer der Ruhefrist, pro Jahr  55,00 €

8.2 Inanspruchnahme einer Gemeinschaftsgrabanlage, pro Urne, pro Jahr 55,00 €

9 Wahlgrabstätten
9.1 Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte, flach, pro Bestattungs-
 möglichkeit, pro Jahr 55,00 €
9.2 Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte, tief, pro Bestattungs-
 möglichkeit, pro Jahr 54,00 €
9.3 Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Urnenwahlgrabstätte, pro Beisetzungs-
 möglichkeit, pro Jahr 56,00 €
9.4 Erwerb des Nutzungsrechtes an einem Urnenfach in einer Kolumbarienwand für 
 zwei Urnen für die Dauer der Ruhefrist, pro Beisetzungsmöglichkeit, pro Jahr  57,00 €

10 Rückgabe des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte des
 auf die restliche Nutzungsdauer entfallenden Anteils an der entrichteten Gebühr  50 %

11 Abdeckplatten und Gedenktäfelchen
11.1 Abdeckplatte für Einzelkolumbarien inklusive erstmaligem Einbau 47,00 €
11.2 Abdeckplatte für Doppelkolumbarien inklusive erstmaligem Einbau 78,00 €
11.3 Gedenktäfelchen für Rasenreihen- und Urnenrasenreihengrabstätte sowie
 Gemeinschaftsgrabanlagen 75,00 €

12 Gebühren für die Benutzung der Totenhallen
12.1 Benutzung der Leichenzellen
12.1.1 Benutzung der Leichenzellen, pro Tag 32,00 €
12.1.2 Benutzung der Doppelzellen auf Verlangen für nur 1 Leiche, pro Tag (Zusatzgebühr) 32,00 €
12.1.3 Benutzung der Kühlzellen, pro Tag 128,00 €

12.2 Benutzung der Trauerhallen
12.2.1 Benutzung der Trauerhallen 137,00 €
12.2.2 Benutzung der Trauerhallen Kurzzeit 45,00 €

12.3 Benutzung eines besonderen Raumes für Waschungen 108,00 €

13 Benutzung der Kolumbarienkapellen Friedhof Löh zur Verabschiedung 20,00 €

14 Verwaltungsgebühren

14.1 Gebühren für die Erlaubnis/Zustimmung zur Errichtung, Veränderung oder 
 Entfernung von Grabmalen, Abdeckplatten zum Verschluss von Urnengrab-
 stätten sowie bauliche Anlagen (vor Ablauf der Ruhefristen oder Nutzungszeiten)
14.1.1 Erlaubnis zur Errichtung 42,00 €
14.1.2 Erlaubnis zur Veränderung oder Entfernung 42,00 €

14.2 Ausstellen von Berechtigungsausweisen 
14.2.1 an Gewerbetreibende - Gültigkeitsdauer 1 Jahr (berechtigt zur Entnahme von Wasser 
 für gewerbliche Arbeiten, zur Benutzung bestimmter Abfallplätze und zum Befahren 
 der Friedhofswege zwecks Transport von Material Werkzeug und Gerät mit Fahrzeugen) 26,00 €
14.2.2 an Gewerbetreibende - Gültigkeitsdauer 1 Tag (berechtigt zur Entnahme von Wasser 
 für gewerbliche Arbeiten, zur Benutzung bestimmter Abfallplätze und zum Befahren 
 der Friedhofswege zwecks Transport von Material Werkzeug und Gerät mit Fahrzeugen) 16,00 €
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14.2.3 zum Befahren bestimmter Friedhofswege mit Kraftfahrzeugen für Personen, 
 die das 85. Lebensjahr vollendet haben gebührenfrei

14.3 Umschreibung und Wiederherstellung von Nutzungsrechten
14.3.1 Umschreibung einer Urkunde über ein Nutzungsrecht auf einen anderen 
 Nutzungsberechtigten 26,00 €
14.3.2 Wiederherstellen eines durch Verschulden des Nutzungsberechtigten
 entzogenen Nutzungsrechtes  33,00 €

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Viersen am 20.12.2016 beschlossene Neunzehnte Änderungssatzung zur 
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Viersen wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung in 
Verbindung mit § 4 der Bekanntmachungsverordnung und § 16 der Hauptsatzung der Stadt Viersen öffentlich 
bekannt gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

2.  diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
3.  die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher beanstandet oder
4.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 21.12.2016
gez.

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1226

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Zehnte Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Abwassergebühren der Stadt Vier-
sen vom 21.12.2016

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des §§ 7 und 
8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. 
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. 
November 2016 (GV. NRW. S. 966), der §§ 2, 4, 6 
und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 08. September 2015 (GV. NRW. 
S. 666), der §§ 9 ff. des Gesetzes über Abgaben für 

das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasser-
abgabengesetz -AbwAG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 01. Juni 
2016 (BGBl. I S. 1290), und der §§ 65, 89 und 92 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz – LWG -) vom 25. Juni 1995 
(GV. NRW. S. 926/ SGV. NRW. 77), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), 
in seiner Sitzung am 20.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel I

Die Satzung über die Erhebung von Abwasserge-
bühren der Stadt Viersen vom 21.01.2009, zuletzt 
geändert durch die Neunte Änderungssatzung vom 
16.12.2015, wird wie folgt geändert:
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1. Der Gebührentarif zu § 2 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:
Gebührentarif zu § 2 der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren

  Gebührensätze
  ab

Tarifstelle Bezeichnung  01.01.2017          
1. Schmutzwassergebühren
1.1 Bei Grundstücken, die an die öffentliche Abwasseranlage
 als Kanal angeschlossen sind,
 beträgt der Gebührensatz nach § 3 Abs. 1 – 3
 je m³ Schmutzwasser 3,47 €
 
1.2 Bei abflusslosen Gruben beträgt der Gebührensatz
 nach § 3 Abs. 6 je m³ Schmutzwasser 6,94 € 
1.3 Bei Grundstücken, die an die öffentliche Abwasseranlage
 als Kanal angeschlossen sind, beträgt der gesonderte
 Gebührensatz nach § 3 Abs. 7 je m³ Schmutzwasser 1,81 €

2. Niederschlagswassergebühren
 2.1 Der Gebührensatz nach § 4 Abs. 1 beträgt

 je m² abflusswirksamer Fläche 1,41 € 
2.2 Der gesonderte Gebührensatz nach § 4 Abs. 3
 Satz 1 beträgt je m² abflusswirksamer Fläche 1,07 € 

3. Gebühren für die Beseitigung von Klärschlamm
 aus Abwasserbehandlungsanlagen
3.1 Der Gebührensatz nach § 5 beträgt je m³ abgefahrenen
 Klärschlamm 15,29 €

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Viersen am 20.12.2016 beschlossene Zehnte Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Abwassergebühren der Stadt Viersen wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeord-
nung in Verbindung mit § 4 der Bekanntmachungsverordnung und § 16 der Hauptsatzung der Stadt Viersen 
öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

2.  diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
3.  die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher beanstandet oder
4.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 21.12.2016
gez.

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1229
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Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Vierte Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Viersen vom 21.12.2016

Der Rat der Stadt hat aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), und der §§ 3 und 4 des Gesetzes über 
die Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz - StrReinG NRW) vom 18. Dezember 1975 
(GV.NRW.S.706; ber. 1976 S.12/SGV.NRW.2061), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Oktober 2014 
(GV.NRW.S.622), und der §§ 1,4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW.S.712/SGV.NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Sep-
tember 2015 (GV.NRW.S.666), in seiner Sitzung am 20.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Viersen vom 19. Oktober 2011, zuletzt geändert 
durch Änderungssatzung vom 16. Dezember 2015, wird wie folgt geändert:

Das Straßenverzeichnis gemäß § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Zugänge

Straße oder Straßenteil Stadtbezirk Buchstabe
Bachstraße  VIE  A
Abzweigung auf der Nordseite, Flurstück Nr.
584 aus Flur 105

Bismarckstraße  VIE  A
Stichstraße auf der Südseite, Flurstück Nr.
668 aus Flur 90 (zu den Häusern Nrn. 20-30)

Brocherweg  DÜ  A

Dorferweg
Parkplatzfläche mit Benutzung des Parkschein-
automat  VIE   B 3

Abgänge

Straße oder Straßenteil Stadtbezirk Buchstabe
Bachstraße VIE A
Abzweigung auf der Nordseite, Flurstück Nr.
505 aus Flur 105

Bismarckstraße VIE A
Stichstraße auf der Südseite, Flurstück Nr.
438 aus  Flur 91 (zu den Häusern Nrn. 20-30)

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Viersen am 20.12.2016 beschlossene Vierte Änderungssatzung zur Satzung über 
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die Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) der Stadt Viersen wird hiermit ge-
mäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung in Ver-
bindung mit § 4 der Bekanntmachungsverordnung 
und § 16 der Hauptsatzung der Stadt Viersen öffent-
lich bekannt gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
(öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
nicht durchgeführt,

2.  diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

3.  die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

4.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 21.12.2016
gez.

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1231

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Erste Änderungssatzung zur Satzung der Stadt 
Viersen über den Kostenersatz für Einsätze der 
Feuerwehr Viersen sowie für die Erhebung von 
Gebühren für die Durchführung der Brandverhü-
tungsschau vom 21.12.2016

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/ SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 966), und des § 52 Abs. 2, 4 und 
5 Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) 
vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), in sei-
ner Sitzung am 20.12.2016 folgende Satzung be-
schlossen:

Art. I

Die Satzung der Stadt Viersen über den Kostener-
satz für Einsätze der Feuerwehr Viersen sowie für 
die Erhebung von Gebühren für die Durchführung 
der Brandverhütungsschau vom 20.04.2016 wird wie 
folgt geändert:

1. § 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Die Höhe des Kostenersatzes bestimmt sich in den 
Fällen des § 52 Abs. 2 Ziff. 1 bis 6 und Ziff. 9 BHKG 
nach dem anliegenden Kostentarif (Anlage 1), der 
Bestandteil dieser Satzung ist.
Abweichend hiervon wird bei einem PKW-Brand (bis 
7,5 t) oder Brand eines motorisierten Zweirades eine 
Pauschalgebühr i.H.v. 477,40 € pro Einsatz festge-
legt. Dies gilt entsprechend bei dem Betrieb eines An-
hängers, der dazu bestimmt ist von einem Kraftfahr-
zeug mitgeführt zu werden. Bei einem LKW-Brand 
(ab 7,5 t) wird eine Pauschalgebühr i.H.v. 902,90 € 
pro Einsatz festgelegt. Dies gilt entsprechend bei 
dem Betrieb eines Anhängers, der dazu bestimmt ist 
von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden.
Für die Fälle des § 52 Abs. 2 Ziffer 7 und 8 BHKG 
werden folgende Pauschalen pro Einsatz festgelegt:
- Einsatz der Hauptwache Viersen oder einer 

ehrenamtlichen Einheit der Feuerwehr Viersen 
477,40 €

- Einsatz der Hauptwache Viersen zusammen 
mit einer ehrenamtlichen Einheit der Feuerwehr 
Viersen 902,90 €“

2. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Gebühr beträgt für

1. Die Durchführung einer 
Brandverhütungsschau oder einer 
Nachschau am Objekt gem. § 4 
Abs. 2 Ziff. 1 und 2 nach Dauer 
der Amtshandlung je angefangene 
halbe Stunde

37,70 €

2. die Vorbereitung und/
oder Nachbereitung der 
Brandverhütungsschau gem. § 4 
Abs. 2 Ziff. 1 und 2 nach Dauer 
der Amtshandlung je angefangene 
viertel Stunde

18,85 €

3. Pauschale für An- und Abfahrt 
je Brandverhütungsschau/
Nachschau

37,00 €“

Art. II

Die Anlage 1 zur Satzung der Stadt Viersen über den 
Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr Viersen so-
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wie für die Erhebung von Gebühren für die Durch-
führung der Brandverhütungsschau vom 20.04.2016 
wird wie folgt geändert:

Ziffer 1 erhält folgende Fassung:

„Personaleinsatz

je 
angefangene 
halbe Stunde

a) je eingesetztem/r Beamten/in 
des Einsatzdienstes

20,75 €

b) je eingesetztem/r Beamten/in 
des Leitungsdienstes

37,70 €

c) je eingesetztem 
ehrenamtlichen Angehörigen 
der Feuerwehr Viersen

20,75 €“

Art. III

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Viersen am 20.12.2016 be-
schlossene Erste Änderungssatzung zur Satzung 
der Stadt Viersen über den Kostenersatz für Einsät-
ze der Feuerwehr Viersen sowie für die Erhebung 
von Gebühren für die Durchführung der Brandver-
hütungsschau wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 
der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 4 der Be-
kanntmachungsverordnung und § 16 der Hauptsat-
zung der Stadt Viersen öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma-
chung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,
1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

2.  diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

3.  die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

4.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 21.12.2016
gez.

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1232

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Erste Änderungsordnung zur Entgeltordnung 
der Stadt Viersen über Entgelte für die Gestel-
lung von Brandsicherheitswachen sowie für frei-
willige Leistungen der Feuerwehr Viersen vom 
21.12.2016

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des § 41 Abs. 
1 Satz 2 Buchstabe i) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/ SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. No-
vember 2016 (GV. NRW. S. 966), und des § 52 Abs. 
5 Satz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hil-
feleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 
17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), in seiner 
Sitzung am 20.12.2016 folgende Änderungsordnung 
beschlossen:

Art. I

Die Anlage zur Entgeltordnung der Stadt Viersen über 
Entgelte für die Gestellung von Brandsicherheitswa-
chen sowie für freiwillige Leistungen der Feuerwehr 
Viersen vom 20.04.2016 wird wie folgt geändert:

1. Ziffer 2 erhält folgende Fassung:

„Gestellung von Personal zu freiwilligen Leistungen

je 
angefangene 
halbe Stunde

a) je eingesetztem/r Beamten/in 
des Einsatzdienstes

20,75 €

b) je eingesetztem/r Beamten/in 
des Leitungsdienstes

37,70 €

c) je eingesetztem/r 
ehrenamtliche Angehörigen 
der Feuerwehr Viersen

20,75 €

d) Bei Brandschutzschulungen 
ist ein Entgelt mit einem 
Zuschlag in Höhe von 50 v. 
H. des Stundensatzes zu 
erheben.
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e) Anfahrtspauschalen zu § 1 
Abs. 5 dieser Entgeltordnung

37,00 €“

2. Ziffer 3 erhält folgende Fassung:

„Dienstleistungen an Brandmeldeanlagen und Feu-
erwehrschlüsseldepots

Pauschal
a) Erstanschluss und Abnahme 

von Brandmeldeanlagen nach 
Neubau oder wesentlichen 
Änderungen

658,50 €

b) Abnahme von 
Brandmeldeanlagen als 
Wiederholungsabnahme 
zu Ziffer 3 Buchst. a) und 
Abnahmen nach nicht 
wesentlichen Änderungen

300,00 €

c) Revision von 
Feuerwehrschlüsseldepots

95,00 €“

3. Ziffer 4 erhält folgende Fassung:

„Drehleiterstellprobe

je Drehleiterstellprobe 260,00 €“

Art. II

Diese Änderungsordnung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Viersen am 20.12.2016 be-
schlossene Erste Änderungsordnung zur Entgeltord-
nung der Stadt Viersen über Entgelte für die Gestel-
lung von Brandsicherheitswachen sowie für freiwil-
lige Leistungen der Feuerwehr Viersen wird hiermit 
gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung in 
Verbindung mit § 4 der Bekanntmachungsverord-
nung und § 16 der Hauptsatzung der Stadt Viersen 
öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen kann gegen diese Änderungsordnung nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche 
Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,
1.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
nicht durchgeführt,

2.  diese Änderungsordnung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

3.  die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder

4.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 21.12.2016
gez.

A n e m ü l l e r 
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1233

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Öffentliche Bekanntmachung über eine Ersatzbe-
stimmung zum Rat der Stadt Willich

Mit Erklärung vom 17.11.2016 hat Frau Petra Dem-
mer, Buschstr. 12, 47877 Willich zur Niederschrift er-
klärt, dass sie mit Wirkung vom 30.11.2016 ihr Man-
dat im Rat der Stadt Willich niederlegen wird.

Die Ersatzbestimmung für Frau Petra Demmer richtet 
sich nach § 45 KWahlG. Danach wird, wenn ein Mit-
glied aus der Vertretung ausscheidet, der Sitz nach 
der Reserveliste von derjenigen Partei oder Wähler-
gruppe besetzt, für die die Ausgeschiedene bei der 
Wahl aufgetreten ist. Unbeschadet der Reihenfolge 
auf der Reserveliste tritt im Übrigen an die Stelle des 
ausgeschiedenen Ratsmitgliedes der für sie auf der 
Reserveliste bezeichnete Ersatzvertreter. Es bleiben 
jedoch auch die Bewerber aus der Reserveliste au-
ßer Betracht, die in der gemäß § 38 KWahlG vorge-
sehenen Form auf ihre Anwartschaft verzichtet ha-
ben. Für Frau Demmer rückt eine Kandidatin aus der 
Reserveliste nach. 

Aus diesem Grund rückt

Frau Brunhilde Bonat, Am Schronhof 7, 47877 
Willich

in den Rat der Stadt Willich nach.

Gegen die Feststellung der Ersatzbestimmung kann 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe jeder Wahl-
berechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlge-
biet zuständige Leitung der Parteien und die Wähler-
gruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, so-
wie die Aufsichtsbehörde Einspruch erheben, wenn 
sie eine Entscheidung über die Gültigkeit gem. § 40 
Abs. 1 Buschstaben a bis c für erforderlich halten. 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Willich, 
Hauptstr. 6, 47877 Willich, Schloß Neersen, Zimmer 
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203, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nie-
derschrift zu erklären.

Willich, 05.12.2016
Stadt Willich

Als Wahlleiter
Gez.

J. Heyes
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1234

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung über die Erhebung von Ver-
gnügungssteuer in der Stadt Willich (Ver-
gnügungssteuersatzung) vom 15.12.2016

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 ( GV NRW 
S.666), Zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung 
kommunaler Selbstverwaltung vom 15.11.2016 
(GV. NRW. S. 966), in der zur Zeit gültigen Fassung 
und der §§ 1 bis 3 und 20 Abs. 2 Buchstabe b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NW) vom 21. Oktober 1969 (GV NW 
S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 08. September 2015 (GV. NRW. 
S. 666)-  in der zur Zeit gültigen Fassung - hat der 
Rat der Stadt Willich in seiner Sitzung am 14.12.2016 
folgende Vergnügungssteuersatzung beschlossen:

I.  Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Steuergegenstand

Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt 
Willich veranstalteten nachfolgenden Vergnügungen 
(Veranstaltungen):

Das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, 
Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten in

 a)  Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen,

 b)  Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, 
Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen 
sowie an anderen für jeden zugänglichen 
Orten.

Als Spielapparate gelten insbesondere auch 
Personalcomputer, die überwiegend zum individu-

ellen Spielen oder zum gemeinsamen Spielen in 
Netzwerken oder über das Internet verwendet wer-
den.

§ 2
Steuerfreie Veranstaltungen

Steuerfrei ist das Halten von Apparaten nach § 1 
im Rahmen von Volksbelustigungen, Jahrmärkten, 
Kirmessen und ähnlichen Veranstaltungen. 

§ 3
Steuerschuldner

(1)  Steuerschuldner ist der Unternehmer der 
Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen 
des § 1 ist der Halter der Apparate (Aufsteller) 
Veranstalter. 

(2) Personen, die nebeneinander die Steuer schul-
den sind Gesamtschuldner.

II. Bemessungsgrundlage und Steuersätze

§ 4
Nach dem Einspielergebnis bzw. 

Anzahl der Apparate

(1)  Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, 
Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnli-
chen Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit 
Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, 
bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach 
deren Anzahl. Einspielergebnis ist der Betrag 
der elektronisch gezählten Bruttokasse. Dieser 
errechnet sich aus der elektronisch gezählten 
Kasse zuzüglich Röhren- bzw. Geldschein-
Dispenser-Entnahme (sog. Fehlbetrag), ab-
züglich Röhren- /bzw. Gelschein-Dispenser-
Auffüllung, Falschgeld, Prüftestgeld und 
Fehlgeld.  

(2) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, 
so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. 
Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung 
sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder 
mehr Spielvorgänge ausgelöst werden können.

(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die 
Stelle eines Apparates ein gleichartiger Apparat,  
so wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur 
einmal erhoben.

(4) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines 
Apparates vor dessen Aufstellung, jede Änderung 
hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an ei-
nem Aufstellort bis zum 07. Werktag des folgen-
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den Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung eines 
Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Apparatetausch 
im Sinne des Abs. 3 braucht nicht angezeigt werden.

(5) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Buchstabe a) bei 

 Apparaten mit Gewinnmöglichkeit          20  v. H. des Einspielergebnisses
 Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit         70,00 Euro pro Monat

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Buchstabe b)

 Apparaten mit Gewinnmöglichkeit           18  v. H. des Einspielergebnisses 
 Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit         30,00  Euro pro Monat

3.  in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten
 (§ 1 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten
 gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die
 die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder
 pornographische und die Würde des Menschen verletzende
   Praktiken zum Gegenstand haben            300,00 Euro pro Monat

§ 5 
Besteuerung bei fehlenden Nachweismöglichkeiten

(1) Soweit für Besteuerungszeiträume die Einspielergebnisse nicht durch Ausdrucke manipulati-
onssicherer elektronischer Zählwerke nachgewiesen und belegt werden können, kann bei den 
Besteuerungstatbeständen nach § 4 eine Besteuerung nach der Zahl der Apparate erfolgen.

 
(2) Im Falle des Abs. 1 beträgt die Steuer je Kalendermonat und Apparat

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit  

 a) in Spielhallen     195,00 Euro,
 b) in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten    60,00 Euro,

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 
 
 a) in Spielhallen      55,00 Euro,
 b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten    30,00 Euro,
 

(3) in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten
 (§ 1 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätig-
 keiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt
 werden oder die die Verherrlichung oder 
 Verharmlosung des Krieges oder der Pornographie
 zum Gegenstand haben,          300,00 Euro.

III. Gemeinsame Bestimmungen

§ 6
Entstehung des Steueranspruches

Der Vergnügungssteueranspruch entsteht in den Fällen des § 5 mit der Aufstellung des Apparates an den in 
§ 1 a) und b) genannten Orten.
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§ 7
Festsetzung und Fälligkeit

(1)  Die Steuer wird mit Steuerbescheid festge-
setzt und ist innerhalb von einem Monat nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrich-
ten.

(2) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im 
Sinne des § 4 ist der Steuerschuldner ver-
pflichtet, bis zum 15. Tag nach Ablauf eines 
Kalendervierteljahres der Stadt Willich eine 
Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck einzureichen. Bei der Besteuerung 
nach den Einspielergebnissen sind den 
Steuererklärungen Zählwerk-Ausdrucke für den 
jeweiligen Abrechnungszeitraum beizufügen, die 
als Angaben mindestens Geräteart, Gerätetyp, 
Gerätenummer, die fortlaufende Nummer 
des Zählwerkausdruckes und die für eine 
Besteuerung nach § 4 notwendigen Angaben 
enthalten müssen. 

§ 8
Steuervereinbarungen

Die Stadt Willich kann abweichend von den 
Vorschriften des § 4 den Steuerbetrag mit dem 
Veranstalter vereinbaren, wenn der Nachweis der 
steuerlich relevanten Daten im Einzelfall besonders 
schwierig ist oder wenn die Vereinbarung zu einer 
Vereinfachung der Berechnung führt.

§ 9
Verspätungszuschlag und Steuerschätzung

(1)  Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages 
bei Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe 
einer Steuererklärung (Steueranmeldung) erfolgt 
nach der Vorschrift des § 152 der Abgabenordnung 
in der jeweils geltenden Fassung.

(2)  Soweit die Stadt Willich die Besteuerungs-
grundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, 
kann sie die Besteuerungsgrundlagen schätzen. 
Es gilt § 162 Abgabenordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung.

§ 10
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

Die Stadt Willich ist berechtigt, jederzeit zur Prüfung 
der Steueranmeldungen und zur Feststellung von 
Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu 
betreten, Geschäfts-unterlagen einzusehen und die 
Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke zu verlangen.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe 
b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969, in 
der jeweils geltenden Fassung, handelt, wer als 
Veranstalter vorsätzlich oder leichtfertig  folgenden 
Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt:

§ 4 Abs. 4:  Anzeige der erstmaligen Aufstellung 
   eines Spielapparates sowie Änderung 
   (Erhöhung) des Apparatebestandes

§ 7 Abs. 2:  Einreichung der Steueranmeldung 
§ 7 Abs. 2:  Einreichung der Zählwerkausdrucke

§ 12
Geltung des Kommunalabgabengesetzes und 

der Abgabenordnung

Soweit diese Satzung im Einzelnen nichts anderes 
bestimmt, sind die Vorschriften der §§ 12 -22 a KAG 
NRW und der Abgabenordnung (AO) - soweit diese 
nach § 12 KAG NRW für die Vergnügungssteuer 
gelten - in der jeweiligen Fassung anzuwenden.

§ 13
Inkrafttreten

Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Willich tritt 
mit Wirkung zum 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Vergnügungssteuersatzung vom 16.06.2016 in 
der Fassung der Ersten Änderung vom 18.12.2012 
außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hinweis:   
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvor schriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 15.12.2016
gez.

(Josef Heyes)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1235

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung über die Erhebung einer Steuer auf 
Vergnügungen sexueller Art vom 15.12.2016

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 ( GV NRW 
S.666), Zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung 
kommunaler Selbstverwaltung vom 15.11.2016 
(GV. NRW. S. 966), in der zur Zeit gültigen Fassung 
und der §§ 1 bis 3  und 20 Abs. 2 Buchstabe b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NW) vom 21. Oktober 1969 (GV NW 
S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 08. September 2015 (GV. NRW. 
S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung - hat der Rat 
der Stadt Willich in seiner Sitzung am 14.12.2016 fol-
gende Satzung beschlossen:

I. 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Steuergegenstand

Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt 
Willich veranstalteten nachfolgenden Vergnügungen 
(Veranstaltungen):

1.  die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu se-
xuellen Vergnügungen in Bars, Sauna-, FKK- und 
Swinger-Clubs sowie ähnlichen Einrichtungen;

2.  das Angebot sexueller Handlungen gegen 
Entgelt außerhalb der in Nr. 1 genannten 
Einrichtungen, z.B. in Beherbergungsbetrieben, 
Privatwohnungen und Wohnwagen.

§ 2
Steuerschuldner

(1)  Steuerschuldner ist der Unternehmer der 
Veranstaltung (Veranstalter).

(2) Als Unternehmer (Mitunternehmer) der 
Veranstaltung gilt auch der Inhaber der Räume 
oder Grundstücke, in oder auf denen die 
Veranstaltung stattfindet, wenn er im Rahmen 
der Veranstaltung Speisen und Getränke ver-
kauft oder an den Einnahmen oder dem Ertrag 
aus der Veranstaltung beteiligt ist. 

(3) Personen, die nebeneinander die Steuer schul-
den sind Gesamtschuldner.

II. 
Bemessungsgrundlage und Steuersätze

 
§ 3

Erhebungsform

(1) Für Veranstaltungen nach § 1 richtet sich die 
Steuer nach der Größe des benutzten Raumes.

(2) Die Größe des benutzten Raumes berechnet 
sich nach der Fläche der für die Veranstaltung 
und die Teilnehmer zugänglichen Räume ein-
schließlich des Schankraumes, aber ausschließ-
lich der Küche, Toiletten, Garderoben und ähn-
lichen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für 
Veranstaltungen im Freien.

(3) Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und 
angefangenen zehn Quadratmetern für die 
Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1+2:      3,50 Euro

(4)   Bei Veranstaltungen, die ununterbrochen länger 
als 24 Stunden dauern, wird die Steuer für jede 
angefangenen 24 Stunden erhoben.

(5)  Die Stadt Willich kann den Steuerbetrag mit dem 
Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung 
der Veranstaltungsfläche besonders schwierig 
ist.

§ 4
Entstehung des Steueranspruches

(1   Der Steueranspruch entsteht mit Beginn der 
Veranstaltung.

(2)  Steuerzeitraum ist der Kalendermonat.

III.
Gemeinsame Bestimmungen

§ 5
Anmeldung und Sicherheitsleistung

(1)  Die Vergnügungen (Veranstaltungen) im Sinne 
des § 1 sind spätestens drei Werktage vor 



1239

Beginn der Veranstaltung bei der Stadt Willich, 
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, anzumel-
den. Bei unvorbereiteten und nicht vorherzuse-
henden Veranstaltungen ist die Anmeldung an 
dem auf die Veranstaltung folgenden Werktag 
nachzuholen. Für Veranstaltungen, die bis zum 
Ablauf des Monats durchgeführt werden, in dem 
diese Satzung öffentlich bekannt gemacht wird, 
gilt eine hiervon abweichende Frist bis zum Ende 
des auf die öffentliche Bekanntmachung folgen-
den Monats.

(2) Bei mehreren aufeinander folgenden oder re-
gelmäßig stattfindenden Veranstaltungen ei-
nes Veranstalters am selben Veranstaltungsort 
(Dauerveranstaltungen) ist eine einmalige 
Anmeldung ausreichend. Die Anmeldung hat 
spätestens drei Werktage vor Beginn der ersten 
Veranstaltung zu erfolgen. Veränderungen sind 
vor Beginn des jeweiligen Veranstaltungsmonats 
anzuzeigen. Im Einzelfall können abweichende 
Regelungen getroffen werden.

     Für Veranstaltungen, die bis zum Ablauf des 
Monats durchgeführt werden, in dem diese 
Satzung öffentlich bekannt gemacht wird, gilt 
eine hiervon abweichende Frist bis zum Ende 
des auf die öffentliche Bekanntmachung folgen-
den Monats.

(3) Zur Anmeldung sind alle in § 2 genannten 
Personen verpflichtet.

(4) Die endgültige Einstellung von Veranstaltungen 
ist innerhalb eines Monats nach der letzten 
durchgeführten Veranstaltung bei der Stadt 
Willich, Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, an-
zuzeigen.

(5)  Der Veranstalter hat der Stadt Willich bei der 
Anmeldung sowie auf Verlangen alle für die 
Besteuerung notwendigen Unterlagen vorzule-
gen und Auskünfte zu erteilen. Die Beauftragten 
der Stadt Willich sind berechtigt, das Grundstück 
der Veranstaltung zu betreten, um die 
Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen.

(6) Die Stadt Willich ist berechtigt, eine 
Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtli-
chen Steuerschuld zu verlangen.

§ 6
Festsetzung und Fälligkeit

(1)  Die Stadt Willich ist berechtigt, bei regelmä-
ßig wiederkehrenden Veranstaltungen eine 
Pauschalsteuer für einzelne Kalendervierteljahre 
im Voraus festzusetzen. In diesen Fällen ist 

die Steuer für das jeweilige Kalendervierteljahr 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November zu entrichten. Die Steuer kann auf 
Antrag zu je einem Zwölftel des Jahresbetrages 
am 15. Jeden Kalendermonats entrichtet wer-
den.

(2) Bei Veranstaltungen nach § 1 ist der 
Steuerschuldner verpflichtet, bis zum 15. Tag 
nach Ablauf des Kalendervierteljahres der Stadt 
Willich eine Steueranmeldung nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck einzureichen. Aufgrund 
der abgegebenen Steueranmeldung übersen-
det die Stadt Willich einen Steuerbescheid. Die 
Fälligkeit der Steuerschuld ergibt sich aus dem 
Bescheid.

§ 7
Verspätungszuschlag 

Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei 
Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe einer 
Steuererklärung (Steueranmeldung) erfolgt nach der 
Vorschrift des § 152 der Abgabenordnung in der je-
weils geltenden Fassung.

§ 8
Steuerschätzung 

Soweit die Stadt Willich die Besteuerungsgrundlagen 
nicht ermitteln oder berechnen kann, kann sie die 
Besteuerungsgrundlagen schätzen. Es gilt § 162 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung.

§ 9
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

Sowohl der Veranstalter als auch der Eigentümer, 
der Vermieter, der Besitzer und der sonstige 
Inhaber der benutzen Räume oder Grundstücke 
sind verpflichtet, mit Dienstausweis oder besonde-
rer Vollmacht ausgestatteten Vertretern der Stadt 
Willich zur Nachprüfung der Erklärungen und zur 
Feststellung von Steuertatbeständen unentgeltlich 
Einlass in die Veranstaltungsräume, auch während 
der Veranstaltungen zu gewähren.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 
Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. 
Oktober 1969, in der jeweils geltenden Fassung, 
handelt, wer als Veranstalter vorsätzlich oder 
leichtfertig  den in dieser Satzung genannten 
Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhan-
delt.
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(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2017 in 
Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hinweis:                                     
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvor schriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 15.12.2016
gez.

(Josef Heyes)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1238

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Friedhofssatzung der Stadt Willich vom 29.07.2011 
(Abl. Krs. Vie. 11.08.2011, S. 741)

Erste Änderungssatzung vom 27.04.2012
(Abl. Krs. Vie. 2012, S. 382)
Zweite Änderungssatzung vom 15.12.2016

Aufgrund des § 4 des Bestattungsgesetzes NRW 
in der zur Zeit gültigen Fassung und § 7 i.V.m. § 41 
Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 

Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Stadt Willich in seiner Sit-
zung am 14.12.2016 folgende Satzung beschlossen.

Präambel

Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt 
Willich. Sie dienen der Bestattung aller Personen, die 
bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Willich waren 
oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Perso-
nen bedarf einer Ausnahmegenehmigung durch die 
Friedhofsverwaltung.
Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des 
Ortes, der Achtung der Persönlichkeitsrechte der An-
gehörigen und der Besucher entsprechend zu ver-
halten.

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofsatzung gilt für folgende im Gebiet 
der Stadt Willich gelegenen und von ihr verwalteten 
Friedhöfe:

a) Willich, Hülsdonkstraße
b) Willich-Anrath, Neersener Straße
c) Willich-Schiefbahn, Bruchstraße
d) Willich-Neersen, Kirchhofstraße

§ 2
Schließung und Entwidmung

Friedhöfe, Friedhofteile und einzelne Grabstätten 
können geschlossen oder entwidmet werden. Da-
durch wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen 
ausgeschlossen und keine weiteren Nutzungsrech-
te mehr erteilt oder wiedererteilt. Die Stadt kann die 
Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestat-
tung entgegenstehen. Die Absicht der Schließung 
selbst und die Entwidmung selbst werden jeweils öf-
fentlich bekanntgemacht.

II. Ordnungsvorschriften

§ 3
Öffnungszeiten

Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen 
bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 
Die Friedhofsverwaltung kann allerdings das Betre-
ten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonde-
rem Anlass vorübergehend untersagen.
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§ 4
Verhalten auf dem Friedhof

Auf den Friedhöfen ist nicht gestattet:

a) zu lärmen, zu spielen, sich sportlich zu betä-
tigen und zu lagern,

b) Alkohol zu trinken,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 

von Bestattungen störende Arbeiten durch-
zuführen,

d) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste 
anzubieten oder diesbezüglich zu werben,

e) Film-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu 
privaten Zwecken zu erstellen und zu ver-
werten,

f) Druckschriften u.ä. zu verteilen, die nicht im 
Zusammenhang mit einer Bestattung stehen,

g) Abfälle zu entsorgen oder abzulagern, die 
nicht auf dem Friedhof angefallen sind so-
wie angefallenen Abfall oder Abraum an den 
nicht dafür bestimmten Stellen abzulagern. 
Die Abfälle sind getrennt nach kompostier-
baren Abfällen, Wertstoff, Bauschutt und Ab-
raum abzulagern.

h) die Einrichtungen zu beschädigen oder zu 
verunreinigen, Anpflanzungen zu beschnei-
den oder zu entfernen,

i) Hunde unangeleint mitzuführen oder Hunde 
auf Grabstätten zu lassen. Das Mitnehmen 
anderer Tiere ist untersagt.

j) den Friedhof ohne Berechtigung mit Kraft-
fahrzeugen zu befahren.

Die Stadt kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit 
dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm 
vereinbar sind.

Den Anordnungen des Friedhofspersonals ist Folge 
zu leisten.

§ 5
Gewerbetreibende

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und 
sonstige Gewerbetreibende bedürfen für ihre 
Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen 
Zulassung durch die Friedhofs-verwaltung, die 
gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt.

(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher 
Hinsicht zuverlässig sind,

b) selbst oder deren fachliche Vertreter die 
Meisterprüfung abgelegt haben oder in die 
Handwerksrolle eingetragen sind oder über 
eine gleichwertige Qualifikation verfügen und

c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversi-
cherung nachweisen können.

(3) Die Zulassung erfolgt durch eine Zulassungsge-
nehmigung gemäß Anlage 1. Diese Zu-lassungs-
genehmigung kann befristet werden.

(4) Unbeschadet des § 3 dürfen gewerbliche Arbei-
ten nur während der von der Friedhofs-verwal-
tung festgelegten Zeiten durchgeführt werden:

 Montag bis Freitag    7:30 Uhr bis 18:30 Uhr
 Samstag       7:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(5) Bei Beendigung oder Unterbrechung der Tages-
arbeit sind Arbeits- und Lagerplätze so zu ver-
lassen, dass keine Gefährdung oder Belästigung 
für die anderen Friedhofsbe-sucher entsteht.  
Transportfahrzeuge, Material, Werkzeuge und 
Geräte sind nach Be-endigung der Tätigkeiten 
unverzüglich vom Friedhof zu entfernen. Sie dür-
fen an oder in den Wasserentnahmestellen nicht 
gereinigt werden.

(6) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mah-
nung gegen die Vorschriften der Absätze 4 oder 
5 verstoßen oder bei denen die Voraussetzun-
gen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr 
gegeben sind, kann die Zulassung auf Zeit oder 
auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entzogen 
werden.

(7) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat der europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
die im Inland nur vorübergehend tätig sind, ha-
ben der Friedhofs-verwaltung die Aufnahme ih-
rer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Die 
Gewerbe-treibenden haben für jeden Bedienste-
ten bei der Friedhofsverwaltung einen Ausweis 
zu beantragen. Diese Bedienstetenausweise 
sind dem Friedhofspersonal auf Verlangen vor-
zuzeigen. Die Absätze 1 bis 3 finden keine An-
wendung. Das Verwaltungsver-fahren kann über 
eine einheitliche Stelle nach dem Verwaltungs-
verfahrensgesetz des Landes NRW abgewickelt 
werden.

(8) Gräber, die von zugelassenen Betrieben errich-
tet, gestaltet oder gepflegt werden, dürfen durch 
ein Hinweisschild von max. 7 x 7 cm, an Grab-
steinen seitlich, auf Grabflächen max. 15 cm über 
der Graboberfläche gekennzeichnet werden.
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III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 6
Anzeigepflicht und Bestattungszeit

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkun-
dung des Sterbefalles bei der Friedhofs-verwal-
tung anzumelden. Der Anmeldung sind die er-
forderlichen Unterlagen beizu-fügen. Wird eine 
Beisetzung in einer vorher erworbenen Urnenrei-
hengrabstätte/ Urnenwahlgrabstätte beantragt, 
ist eine Bescheinigung über die Einäscherung 
vorzulegen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der 
Bestattung fest. 

(3) Leichen, die nicht binnen acht Tagen nach Ein-
tritt des Todes, und Aschen, die nicht binnen drei 
Monate nach der Einäscherung beigesetzt sind, 
werden auf Kosten des Be-stattungspflichtigen 
von Amts wegen in einer Reihengrabstätte/ Ur-
nenreihengrabstätte beigesetzt.

§ 7
Särge und Urnen

(1) Unbeschadet der Regelung des § 15 sind Bestat-
tungen grundsätzlich in Särgen und Urnen vor-
zunehmen. Ausnahmsweise kann die Friedhofs-
verwaltung auf Antrag die Bestattung ohne Sarg 
oder Urne gestatten, wenn nach den Grundsät-
zen oder Re-gelungen der Glaubensgemein-
schaft, der die oder der Verstorbene angehört 
hat, eine Bestattung ohne Sarg oder Urne vor-
gesehen ist.

(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaf-
fen sein, dass die chemische, physi-kalische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und 
bei Särgen die Verwesung der Leichen innerhalb 
der Ruhezeit ermöglicht wird. Die Särge müssen 
festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen 
ist. Särge, Sargausstattung und –beigaben, Sar-
gabdichtungen und Überurnen müssen zur Ver-
meidung von Umwelt-belastungen aus leicht ver-
rottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Sie dürfen 
kein PVC, PCP sowie formaldehydabspaltende, 
nitrozellulosehaltige oder sonstige umweltge-
fährdende Lacke oder Zusätze enthalten.

(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,70 
m hoch und im Mittelmaß 0,75 m breit sein. Sind 
in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist 
die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen.

§ 8
Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung 
ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor 
dem Ausheben entfernen zu lassen. Sofern beim 
Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente 
oder Grabzubehör durch die Friedhofverwaltung 
entfernt werden müssen, sind die dadurch ent-
stehenden Kosten durch den Nutzungsberech-
tigten zu erstatten.

§ 9
Ruhezeit

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre in 
Wahlgrabstätten/ Reihengrabstätten, bei Verstor-
benen bis zum vollendeten fünften Lebensjahr 
20 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

(3) Abweichend hiervon kann die Ruhezeit den örtli-
chen, geologischen Verhältnissen entsprechend 
verändert werden.

§ 10
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht ge-
stört werden. Umbettungen von Leichen und 
Aschen in Urnen bedürfen, unbeschadet der 
sonstigen gesetzlichen Vor   -schriften, der vor-
herigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes erteilt werden. Umbettun-
gen aus einer Reihen-/ Urnenreihengrabstätte 
in eine andere Reihen-/ Urnenreihengrabstätte, 
sind innerhalb der Stadt nicht zulässig.  § 2 bleibt 
unberührt. Bei Umbettungen von Leichen im er-
sten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines 
dringenden, öffentlichen Interesses, sonst frühe-
stens nach sieben Jahren. Antragsberechtigt ist 
bei Umbettungen aus Reihengrabstätte/ Urnen-
reihen

(2) grabstätten der verfügungsberechtigte Angehö-
rige des Verstorbenen, bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten/ Urnenwahlgrabstätten der je-
weilige Nutzungs-berechtigte. Bei der Antragstel-
lung ist die Berechtigung durch den Antragsteller 
jeweils nachzuweisen. In den Fällen des § 30 
Absatz 2 und bei Einziehung von Nutzungsrech-
ten gemäß § 30 Absatz 3 können Leichen oder 
Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, von Amts wegen in Grabstätten aller Art um-
gebettet werden.
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(3) Urnen können jederzeit umgebettet werden.

(4) Umbettungen von Leichen (mit Ausnahme der 
Maßnahmen von Amts wegen) er-folgen aus-
schließlich in den Monaten Oktober bis März. 

(5) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Lei-
chen- und Aschenreste können nur mit vorheri-
ger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in be-
legte Grabstätten umgebettet werden.

(6) Alle Umbettungen werden auf Kosten des An-
tragstellers von der Friedhofsverwaltung durch-
geführt. Die Kostenübernahme gilt auch für den 
Ersatz von Schäden, die durch eine Umbettung 
an benachbarten Grabstätten und Anlagen ent-
stehen, soweit sie notwendig aufgetreten sind 
oder die Friedhofsverwaltung oder deren Beauf-
tragte bezüglich dieser nur leichte Fahrlässigkeit 
trifft. Den Zeitpunkt der Umbettung bestimmt die 
Friedhofsverwaltung.

(7) Der Ablauf der Ruhe-/ Nutzungszeit wird durch 
die Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.

IV. Grabstätten 

§ 11 Allgemeines

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhof-
seigentümers. An ihnen können Rechte nur nach 
dieser Satzung erworben werden. Die Größe der 
Gräber ergibt sich aus dem Belegungsplan.

(2) Gräber werden für Erd- und Urnenbestattungen 
angelegt. Sie werden unterschieden in:

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Kolumbarien
d) Grabstätten zur Bestattung von Tot-/ Fehlge-

burten und aus Schwangerschaftsabbrüchen 
stammenden Leibesfrüchten

e) Ehrengrabstätten

Die Stadt ist nicht verpflichtet, zu jeder Zeit und auf 
jedem Friedhof jeweils alle ge-nannten Grabstätten 
zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung 
der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grab-
stätte obliegt ausschließlich der Friedhofsverwal-
tung. 

§ 12
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erd- und 
Urnenbestattungen, die der Reihe nach belegt 
werden und im Todesfall für die Dauer der Ruhe-
zeit des zu Bestattenden zur Verfügung gestellt 
werden.

 Verfügungsberechtigter ist der Empfänger des 
Gebührenbescheides. Der Wiederer-werb einer 
Reihengrabstätte ist nicht möglich.

 Es werden Reihengrabstätten eingerichtet für:

a) Verstorbene bis zum vollendeten fünften Le-
bensjahr,

b) Verstorbene ab vollendetem fünften Lebens-
jahr,

c) Anonyme Bestattungen

 In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche 
bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, in einer 
Reihengrabstätte, nicht jedoch in einer anony-
men Reihengrabstätte, zusätzlich die Leichen 
eines Kindes unter einem Jahr, Tot- und Fehlge-
burten sowie die aus einem Schwangerschafts-
abbruch stammende Leibesfrucht, die Leiche/ 
Urne eines Familien-angehörigen oder die Lei-
chen/ Urnen von zwei gleichzeitig verstorbenen 
Geschwist-tern unter fünf Jahren zu bestatten.

 Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder 
Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 
sechs Monate vorher öffentlich und durch ein 
Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld be-
kannt gemacht. Soweit der Verfügungsberechtig-
te bekannt ist, wird dieser sechs Monate vorher 
angeschrieben.

(2) Reihengrabstätten werden in verschiedenen 
Größen und Ausführungen für Erd- und Urnen-
bestattungen angeboten. (Anlage 2)

§ 13
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erd- und 
Urnenbestattungen, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht vergeben wird und deren Lage 
im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. 
Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden an-
lässlich eines Todesfalles oder auf Antrag auch 
zu Lebzeiten verliehen. Das Nutzungsrecht kann 
in der Regel wiedererworben werden. Ein Wie-
dererwerb ist nur auf Antrag und nur für die ge-
samte Wahlgrabstätte möglich. 

(2) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen werden 
ein- bis dreistellig als Normal- oder Tiefengrab 
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vergeben. Wahlgrabstätten mit allgemeiner 
Gestaltungsvorschrift unterliegen den Bestim-
mungen der §§ 20 und 28. Wahlgrabstätten mit 
besonderer Gestaltungsvorschrift unterliegen 
den Bestimmungen der §§ 21 und 29. In einem 
Normalgrab kann eine Leiche, in einem Tiefen-
grab können zwei Leichen übereinander bestat-
tet werden. Eine weitere Bestattung darf nur er-
folgen, wenn das Nutzungsrecht mindestens für 
die Zeit der Ruhefrist dieser Bestattung wiederer-
worben worden ist.

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälli-
gen Gebühren und Aushändigung der Verleihur-
kunde.

(4) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der je-
weilige Nutzungsberechtigte sechs Monate vor-
her schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist, durch 
eine öffentliche Bekanntmachung und durch ei-
nen Hinweis für die Dauer von sechs Monaten 
auf der Grabstätte hingewiesen.

(5) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes 
soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens 
aus dem im Satz zwei genannten Personenkreis 
seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen 
und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen, der erst zum Zeitpunkt des Todes des 
Übertragenden wirksam wird. Wird bis zum Able-
ben keine derartige Regelung getroffen, geht das 
Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf 
den Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten mit deren Zustimmung über:

a) auf den überlebenden Ehegatten oder ein-
getragenen Lebenspartner, und zwar auch 
dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe 
vorhanden sind,

b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adop-
tivkinder,

c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berech-

tigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.

 Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) 
bis h) wird der Älteste Nutzungsberechtigter.

 Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der 
Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberech-
tigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung 
übernimmt.

(6) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nut-

zungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis 
der in Absatz 5 Satz 2 genannten Personen über-
tragen; Die Übertragung bedarf der vorherigen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(7) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht 
unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben 
zu lassen.

(8) Abs. 5 gilt in den Fällen der Absätze 6 und 7 ent-
sprechend.

(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rah-
men der Friedhofsatzung und der dazu ergan-
genen Regelungen das Recht, in der Wahlgrab-
stätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines 
Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und 
über die Art der Ges-taltung und der Pflege der 
Grabstätte zu entscheiden.

(10) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur 
Anlage und zur Pflege der Grab-stätte.

(11) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstät-
ten kann jederzeit verzichtet werden. Bei teilbe-
legten Grabstätten, kann nur auf das Nutzungs-
recht der nicht belegten Grabstelle verzichtet 
werden. Der Verzicht auf das Nutzungsrecht an 
belegten Grabstellen ist nur dann möglich, wenn 
der Friedhofsverwaltung die Kosten für eine Mi-
nimalpflege bis zum Ende der Nutzungszeit vom 
Nutzungsberechtigten erstattet werden oder für 
die restliche Nutzungszeit ein abgeschlossener 
Pflegevertrag der Rheinischen Treuhandstelle 
für Dauergrabpflege vorgelegt wird. Bei Verzicht 
auf das Nutzungsrecht oder Teilverlängerungen 
des Nutzungsrechtes einzelner Grabstellen einer 
Grabstätte müssen die erforderlichen Abände-
rungen in Gestaltung und Aufbau innerhalb von 
drei Monaten erfolgen. 

(12) Wahlgrabstätten für Erd- und Urnenbestattungen 
werden gemäß Anlage 2 unter-schieden.

§ 14
Aschenbeisetzungen

Für die Beisetzung von Aschen werden die in der An-
lage 2 genannten Reihengrabstätten und Wahlgrab-
stätten zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu den dort 
genannten gelten nachfol-gende Regelungen:

a) In Urnenwahlgrabstätten können bis zu vier Ur-
nen beigesetzt werden.

b) In Grabstätten für Erdbeisetzungen, mit Ausnah-
me von anonymen und teil-anonymen  Grabstät-
ten können bis zu vier Urnen zusätzlich beige-
setzt werden. 
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c) Anonyme Urnengemeinschaftsgräber sind für die 
einmalige Aufnahme von acht Urnen bestimmt.

d) Urnenkolumbarien sind aus Kammern beste-
hende Urnenwahlgrabstätten in Stelen oder Ur-
nenwänden, in denen unter Beachtung des § 13 
Abs. 1 bestattet werden kann. Die Urnenstelen, 
-wände sind als Gemeinschaftsgrabanlagen kon-
zipiert. Das setzt voraus, dass Kranz- und Blu-
menschmuck, Schalen, Gestecke, Laternen o.ä. 
nur an den dafür ausgewiesenen Stellen abge-
legt werden. Das Ablegen von Grabschmuck, 
etc. oder das Aufstellen von Grablichtern auf den 
Urnenwänden oder den Verschlussplatten der 
Urnenwände ist nicht erlaubt.

 Nach Ablauf der Nutzungsdauer wird die Asche 
der Erde übergeben. Die Urne wird den Nut-
zungsberechtigten bzw. den sonstigen Berech-
tigten auf deren Wunsch hin überlassen.

§ 15
Aschenbeisetzung ohne Urne

Eine Aschenbeisetzung kann auch ohne Urne erfol-
gen, wenn der Verstorbene dies durch eine Verfü-
gung von Todes wegen bestimmt hat.
Die Beisetzung kann in vorhandenen Urnenwahl-/ 
Urnenreihengrabstätten erfolgen.
Beinhaltet die Verfügung eine Bestimmung zur an-
onymen Bestattung, erfolgt diese in einer anonymen 
Rasengrabstätte.
In allen anderen Fällen erfolgt die Beisetzung in einer 
Urnenrasengrabstätte.

§ 16
Beisetzung von Tot-/ Fehlgeburten sowie aus 

Schwangerschaftsabbrüchen stammende 
Leibesfrüchte

Die Bestattung erfolgt in Gemeinschaftsgrabanlagen. 
Darüber hinaus kann die Bestattung von Tot- und 
Fehlgeburten sowie Leibesfrüchten auch in vorhan-
denen Wahl- und Reihengräbern erfolgen, wenn die 
Nutzungszeit noch mindestens zehn Jahre beträgt.

§ 17
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung 
von Ehrengräbern (einzeln oder in geschlossenen 
Feldern) obliegen der Stadt Willich.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18
Abteilungen mit allgemeinen und zusätzlichen 

Gestaltungsvorschriften

(1) Auf den Friedhöfen werden Abteilungen mit all-
gemeinen und mit zusätzlichen Gestaltungsvor-
schriften eingerichtet. Bei einzelnen Friedhöfen 
ist die ausschließliche Geltung der Bestimmun-
gen für Abteilungen mit zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften zulässig, wenn dort bereits vor 
Inkrafttreten dieser Satzung ausschließlich Abtei-
lungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
eingerichtet waren und wenn dem Nutzungs-
berechtigten der Erwerb einer Grabstätte mit 
allgemeinen Gestaltungsvorschriften auf einem 
anderen Friedhof im Stadtgebiet zugemutet wer-
den kann.

(2) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in ei-
ner Abteilung mit allgemeinen oder zusätzlichen 
Gestaltungsvorschriften zu wählen. Wird von die-
ser Wahlmöglichkeit nicht bei der Anmeldung der 
Bestattung Gebrauch gemacht, erfolgt die Be-
stattung in einer Abteilung mit zusätzlichen Ge-
staltungsvorschriften.

§ 19
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede Grabstätte ist unbeschadet der Anforderungen 
der §§ 20 und 28 so zu gestalten und an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofzweck und der 
Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Fried-
hofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt wird. Der Baumbestand auf den 
Friedhöfen steht unter besonderem Schutz.

VI. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 20
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Auf jeder Grabstätte darf nur ein Grabmal, wel-
ches aus mehreren Teilen bestehen kann, errich-
tet und unterhalten werden. Bei Bedarf kann die-
ses durch eine Grabplatte aus gleichem Material 
ergänzt werden.

(2) Grabmale müssen ästhetisch gestaltet und 
standsicher sein. Sie dürfen aus Naturstein, Na-
turstein mit Metall, geschmiedetem oder gegos-
senem Metall, Holz und stumpfen Glasteilen be-
stehen und müssen werkstoffgerecht und hand-
werklich einwandfrei hergestellt sein. Eine Breite 
und Höhe von zwei Meter und eine Steinstärke 
von 40 cm darf nicht überschritten werden. Ein 
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Mindestabstand von 10 cm zu den Grabgrenzen 
muss eingehalten werden. 

(3) Die Mindeststärke eines Grabmals mit einer 
Höhe von bis zu 1,20 m muss 12 cm betragen. 
Ab einer Höhe von 1,20 m muss sie 10 % der 
Höhe des Grabmals betragen.

(4) Stehende Grabmäler sind auf Grabstätten in der 
Flucht der hinteren Grabstättengrenze aufzustel-
len. Schriften, Ornamente und Symbole sollen 
aus demselben Material wie dem des Grabmals 
bestehen. Zusätzlich sind Schriften, Ornamente 
und Symbole aus allen nicht rostenden Materi-
alien zugelassen. 

(5) Liegeplatten müssen eine Mindeststärke von 10 
cm haben.

(6) Aus Sicherheitsgründen kann die Friedhofsver-
waltung weitergehende Anforderungen verlan-
gen.

§ 21
Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvor-

schriften

Die Grabmale in Abteilungen mit zusätzlichen Ge-
staltungsvorschriften müssen in ihrer Gestaltung und 
Bearbeitung zusätzlich den Anforderungen der in der 
Anlage 3 aufgeführten Vorschriften entsprechen.

(1) Lichtbilder des/ der Verstorbenen auf Grabstei-
nen sind nur bis zu einer Größe von 12 cm x 12 
cm erlaubt. Die Lichtbilder sind in den Stein ein-
zulassen und mit einem durchsichtigen Material 
wie z.B. Glas/ Plexiglas abzudecken. Ebenso 
ist das An-bringen von Lichtbildern aus Keramik 
zugelassen. Die Lichtbilder einschließlich Ab-
deckung haben eben mit der Steinansichtsfläche 
abzuschließen. Alternativ können sie einschließ-
lich einer Umrahmung und Abdeckung auf den 
Grabsteinen aufgeklebt werden. Die Stärke darf 
maximal 10 mm betragen.

(2) Auf Grabstätten sind Grabmale und –platten mit 
den in Anlage 3 genannten Abmes-sungen zuläs-
sig. Die Friedhofsverwaltung kann unter Beach-
tung des § 22 im Einzel-fall Ausnahmen zulas-
sen.

§ 22
Errichtung und Veränderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen 
und sonstigen baulichen Anlagen ist durch den 
Nutzungsberechtigten bei der Friedhofsverwal-
tung schriftlich zu beantragen. Das Nutzungs-

recht ist bei Antragstellung nachzuweisen. Glei-
ches gilt für provisorische Grabmale, sofern sie 
größer als 0,15 m x 0,30 m sind.

(2) Dem Antrag (Muster Anlage 4) ist zweifach bei-
zufügen:

a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Sei-
tenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, der An-
ordnung der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole sowie der Fundamentierung.

b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, 
zusätzlich Zeichnungen der Schrift, der Or-
namente, Symbole oder der Fundamentie-
rung. In besonderen Fällen kann die Vorla-
ge eines Modells im Maßstab 1:10 oder das 
Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Grö-
ße auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Zustimmung erfolgt schriftlich und erlischt, 
wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche 
Anlage nicht binnen eines Jahres nach Zustim-
mung errichtet worden ist. Ohne Zustimmung 
aufgestellte Grabmale werden einen Monat nach 
Benachrichtigung auf Kosten des Verfügungs-/ 
Nutzungsberechtigten von der Friedhofsverwal-
tung entfernt.

(4) Nicht zustimmungspflichtige, provisorische 
Grabmale sind nur als naturlasierte Holzkreuze 
oder Holztafeln zulässig und dürfen nicht länger 
als zwei Jahre nach der Beisetzung verwendet 
werden. Die Beschriftung erfolgt nur mit Namen 
sowie Geburts- und Sterbedatum des Verstorbe-
nen.

§ 23
Anlieferung

Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonsti-
gen baulichen Anlagen ist dem Friedhofsper-sonal 
der genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen. Die 
Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen sind 
so zu liefern, dass sie von der Friedhofsverwaltung 
überprüft werden können.
Einzelheiten hierzu kann die Friedhofsverwaltung be-
stimmen.

§ 24
Fundamentierung und Befestigung

Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsbe-
rechtigten sind die Grabmale und sonst-igen bauli-
chen Anlagen nach den allgemeinen anerkannten 
Handwerksregeln so zu funda-mentieren und befe-
stigen, dass sie dauerhaft standsicher sind, beim Öff-
nen nicht umstürzen oder sich senken können.
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§ 25
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen An-
lagen sind dauerhaft in einem würdigen und 
verkehrssicheren Zustand zu halten. Erscheint 
die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen 
baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, 
sind die für die Unter-haltung Verantwortlichen 
verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung 
auf Kosten der Verantwortlichen Sicherungs-
maßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen, 
Absperrungen) treffen. Wird der ordnungsgemä-
ße Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsver-waltung nicht innerhalb von vier 
Wochen beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung 
be-rechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf 
Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die 
Stadt ist verpflichtet, diese Gegenstände drei 
Monate auf Kosten der Verantwort-lichen aufzu-
bewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt 
oder nicht ohne be-sonderen Aufwand zu ermit-
teln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 
Bekannt-machung und ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat 
aufgestellt wird.

(2) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden 
haftbar, der durch das Umstürzen von Grabma-
len oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht 
wird; die Haftung der Stadt bleibt unberührt; die 
Verantwortlichen haften der Stadt im Innenver-
hältnis, soweit die Stadt nicht grobe Fahrlässig-
keit oder Vorsatz trifft.

(3) Veränderungen an denkmalgeschützten Grab-
malen, die in einem Verzeichnis geführt werden, 
bedürfen der Genehmigung der unteren Denk-
malbehörde.

§ 26
Entfernung 

Nach Ablauf der Ruhe- oder Nutzungszeit oder nach 
Entziehung der Verfügungsberechtigung oder des 
Nutzungsrechtes an Grabstätten, sind die Grabma-
le und sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. 
Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte ab-
räumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche An-
lagen zu verwahren. Grabmale oder sonstige bau-
liche Anlagen gehen entschädigungslos in das Ei-
gentum der Friedhofsverwaltung über, wenn dies bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes oder bei Genehmigung 
für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger bau-
licher Anlagen schriftlich vereinbart wurde. Sofern 

Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung abge-
räumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte 
die Kosten zu tragen.

§ 27
Grabeinfassungen

Gräber sind in den von der Friedhofsverwaltung dafür 
vorgesehenen Feldern mit einer Natur-steineinfas-
sung gemäß Anlage 2 oder einer Hecke einzufassen.
Vor dem Verlegen der Natursteineinfassungen ist die 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung einzuholen. 
Die Grabeinfassungen müssen eine Mindeststärke 
von 6 cm aufweisen. Dort wo es möglich ist, sind 
Randeinfassungen bis zu einer Maximalstärke von 
15 cm zulässig. Die Friedhofsverwaltung kann Aus-
nahmen für bestimmte Felder zulassen.
In jedem Fall ist sicherzustellen, dass ein Mindestin-
nenmaß inkl. Fundamentierung und Grabstein von 
1,00 m x 2,30 m eingehalten wird. Werden die Maße 
nicht eingehalten, sind die entstehenden Mehrkosten 
vom Verfügungs-/ Nutzungsberechtigten zu tragen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 28
Herrichtung und Unterhaltung

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vor-
schriften des § 19 hergerichtet und dauer-haft in 
Stand gehalten werden. Verwelkte Blumen und 
Kränze sind unverzüglich von der Grabstätte zu 
entfernen.

(2) Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen be-
pflanzt werden, die andere Grabstätten und die 
öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträch-
tigen. Nicht zugelassen sind alle Gehölze, die 
innerhalb weniger Jahre eine Höhe von zwei Me-
tern überschreiten und daher für eine Grabstätte 
ungeeignet sind.

(3) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Un-
krautbekämpfungsmitteln sowie Torf und torfhal-
tigen Produkten ist nicht zulässig.

(4) Bei der Verwendung von Kies zur Grabgestaltung 
ist nur Kies ohne künstliche Einfärbung mit einer 
Korngröße von mindestens 8 mm zulässig. Eine 
Versiegelung der Flächen durch Folien, Teer-
pappe o.ä. ist nicht gestattet. Beim Austausch 
der verwendeten Materialien sind diese durch 
den Nutzungsberechtigten an den von der Fried-
hofsverwaltung festgelegten Orten zu entsorgen. 
Eine Entsorgung des Materials ist nur während 
der Dienstzeiten des Friedhofspersonals mög-
lich.
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(5) Kunststoffe und sonstige  nicht oder schwer ver-
rottbare Werkstoffe dürfen in sämt-lichen Pro-
dukten der Trauerfloristik, insbesondere in Krän-
zen, Trauergebinden, Trauergestecken, in Grab-
schmuck und bei der Grabeinfassung sowie bei 
Pflanzen-zuchtbehältern, die an der Pflanze ver-
bleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen 
sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gieß-
kannen und anderes Kleinzubehör. Solche Ge-
genstände sind nach Ende des Gebrauchs vom 
Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltren-
nung vorgesehenen Behältnissen abzulegen.

(6) Das Aufstellen und Errichten von Bänken, Rank-
gerüsten, Pergolen, Zäunen und Gittern auf den 
Grabstätten oder in den gärtnerischen Anlagen  
ist nicht zulässig.

§ 29
Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvor-

schriften

(1) Die Grabstätten sind entsprechend des § 27 ein-
zufassen.

(2) Eine Komplettabdeckung des Grabes ist nicht 
zulässig. 

§ 30
Vernachlässigung der Grabpflege

(1) Wird eine Grabstätte nicht satzungsgemäß her-
gerichtet oder gepflegt, hat der Ver-fügungs-/ 
Nutzungsberechtigte nach schriftlicher Auffor-
derung der Friedhofsver-waltung die Grabstätte 
innerhalb von vier Wochen in Ordnung zu brin-
gen. Kommt er der Verpflichtung nicht nach, wird 
die Grabstätte auf seine Kosten durch die Fried-
hofsverwaltung hergerichtet.

(2) Ist der Verfügungs-/ Nutzungsberechtigte nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, wird er durch eine öffentliche Bekannt-
machung auf die Ver-pflichtung zur Herrichtung 
und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der 
unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweis-
schild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit 
der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu set-
zen. Bleibt die Aufforderung oder der Hin-weis 
drei Monate unbeachtet, wird die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte abräumen.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann auch das Nut-
zungsrecht ohne Entschädigung entziehen, so-
weit sie den Verantwortlichen schriftlich unter 
Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 
Entziehungsbescheid wird der Nutzungsberech-
tigte aufgefordert, das Grabmal und sonstige 

bauliche Anlagen innerhalb von drei Monaten 
nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbeschei-
des zu entfernen.

VIII. Leichenzellen und Trauerfeiern

§ 31
Benutzung der Leichenzellen

(1) Leichenzellen dürfen nur mit Erlaubnis der Fried-
hofsverwaltung oder in Begleitung des Bestatters 
betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder 
sonstigen Bedenken bestehen, können die An-
gehörigen die Verstorbenen während der festge-
setzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens 
eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier 
oder Beisetzung endgültig zu schließen. Ausnah-
megenehmigungen gemäß § 11 Abs. 3 Best G 
NRW sind rechtzeitig bei der örtlichen Ordnungs-
behörde zu stellen

(3) Die Särge der anmeldepflichtigen mit übertrag-
baren Krankheiten infizierten Ver-storbenen wer-
den in einem besonderen Raum der Leichenhal-
le aufgestellt. Der Zutritt zu diesen Räumen und 
die Besichtigung der Leiche bedarf zusätzlich der 
vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.

§ 32
Trauerfeier

(1) Die Trauerfeiern können in der Trauerhalle, am 
Grab oder an einer anderen im Freien hierfür 
vorgesehenen Stelle abgehalten werden. Die 
Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt 
werden, wenn der Verstorbene an einer melde-
pflichtigen, übertrag-baren Krankheit gelitten hat, 
oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche 
be-stehen.

(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtliche 
Ordnungsbehörde gestatten, dass während der 
Trauerfeier der Sarg geöffnet wird.

(3) Themenbestattungen, Musik- und Gesangsdar-
bietungen auf den Friedhöfen bedürfen der vor-
herigen Anmeldung bei der Friedhofsverwaltung.

IX. Schlussvorschriften

§ 33
Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsver-
waltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 
verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die 
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Gestaltung nach den bis-herigen Vorschriften.

(2) Die vor dem Inkrafttreten diese Satzung entstan-
denen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder 
unbestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungs-
zeiten nach § 9 Absatz 1 oder Absatz 2 dieser 
Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch 
nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt bei-
gesetzten Leiche oder Asche.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 2 finden keine An-
wendung auf Ehrengrabstätten im Sinne des § 
17.

§ 34
Haftung

Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch nicht 
satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer An-
lagen oder ihrer Einrichtungen durch dritte Personen 
oder Tiere entstehen. Ihr ob-liegen keine besonderen 
Obhut- und Überwachungspflichten. Im Übrigen haf-
tet die Stadt nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit. Die Vorschriften über die Amtshaftung bleiben 
un-berührt.

§ 35
Gebühren

Für die Benutzung der von der Stadt verwalteten 
Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren 
nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensat-
zung zu entrichten.

§ 36
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Bestimmun-
gen dieser Satzung verstößt.
Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis 
zu 500,00 € geahndet werden.

§ 37
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 2. Änderungssatzung vom 
14.12.2016 zur Friedhofssatzung der Stadt Willich 
vom 29. Juli 2011 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet, oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 15.12.2016
gez.

(Josef Heyes)
Der Bürgermeister
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6.8 

Anlage 3  

 

  

 

Sichtfläche Mindesstärke Höhe Breite

Reihengräber

Normales Reihengrab Typ 1 1/3 der Grabfläche 10 cm 0,80 m 0,80 m

Reihengrab Typ 2 - - 0,50 m 0,40 m

Reihegrab Pflege  

Treuhandstelle Typ 3
- -

0,50 m 0,40 m

Urnenreihengrab* Typ 1 0,50 m x 0,70 m 10 cm 0,50 m 0,40 m

Wahlgräber

Wahlgrab für Erdbestattung mit 

zusätzl. Gestaltungsvorschrift
Typ 7 0,50 m² Sichtfläche 10 cm 1,00 m²

Sichtfläche 

je 

Grabstelle

bei mehrstelligen Gräbern 1,00 m²

Sichtfläche 

je 

Grabstelle

Wahlgrab für Erdbestattung mit 

allgem. Gestaltungsvorschrift
Typ 7 3,12 m² Sichtfläche 6 cm 2,00 m²

Sichtfläche 

je 

Grabstelle

Pflegefreies Wahlgrab für 

Erdbestattung 
Typ 8

1,00 m x 0,60 m 

hochformat, 

zentriert

10 cm - -

Wahlgrab für Urnenbestattung 

mit zusätzl. Gestaltungsvorschrift
Typ 7 0,30 m² Sichtfläche 10 cm 0,90 m 0,90 m

Wahlgrab für Urnenbestattung 

mit allgem. Gestaltungsvorschrift
Typ 7 1,00 m² Sichtfläche 6 cm 0,90 m 0,90 m

Pflegefreies Wahlgrab für 

Urnenbestattung 
Typ 8

0,60 m x 0,40 m 

oder                   

0,70 m x 0,50 m  

hochformat, 

zentriert   

6 cm - -

Liegeplatten Stehende GrabmaleGrabarten

* Beim Urnenreihengrab ist wahlweise eine Komplettabdeckung bzw. die Aufstellung eines Grabmals zulässig. 
Ersatzweise kann eine Einfassung in 6 cm Breite, mit einer vorderen Einfassung von 10 cm Breite zur Aufnahme 
von Namen verlegt werden.
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6.8 
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1240
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Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung zur 14. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Willich vom 15.12.2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 ( GV NRW S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung kommunaler Selbstverwaltung vom 
15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), der §§ 1, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S 712), ), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. 
09.2015 (GV NRW S. 66 6), und § 35 der Friedhofssatzung der Stadt Willich vom 29.07.2011 (Abl. Krs. Vie. 
11.08.2011), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Willich in seiner Sitzung am 14.12.2016 
folgende 14. Änderung zur Friedhofsgebührensatzung vom 19. Dezember 2002 beschlossen:

I.

Der Gebührentarif zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Willich erhält folgende Fassung:

Gebührentarif zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Willich:

1. Leichenhalle
1.1 Unterbringung einer verstorbenen Person in einer Leichenzelle 153,00 €
1.2 Unterbringung einer Urne im Urnenschrank 45,00 €
1.3 Benutzung des Kapellenraumes 293,00 €
1.35 Teilnutzung des Kapellenraumes 103,00 €
1.36 Nutzung der Totenglocke 25,00 €
1.4 Benutzung des Sezierraumes für rituelle Waschungen 153,00 €

2. Bestattungspauschale *
2.1 Für die Bestattung einer/eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 5. Lebensjahr
2.11 in einer Wahlgrabstätte 446,00 €
2.12
2.12.1

in einem Reihengrab Typ 1 
in einem Reihengrab Typ 1 (Erstbeisetzung)

446,00 €
595,00 €

2.12.2 in einem Reihengrab Typ 1 (Zweitbeisetzung) 446,00 €
2.13 in einem Tiefengrab (Erstbeisetzung) 595,00 €
2.14 in einem Tiefengrab (Zweitbeisetzung) 446,00 €
2.15 in einem Reihengrab Typ 2 446,00 €
2.16 in einem Reihengrab Typ 3 446,00 €

2.2 Für die Bestattung eines Kindes bis zu 5 Jahren
2.21 in einer Wahlgrabstätte 190,00 €
2.22 in einem Reihengrab 190,00 €
2.23 in einem Tiefengrab (Erstbeisetzung) 595,00 €
2.24 in einem Tiefengrab (Zweitbeisetzung) 190,00 €
2.25 in dem Sammelgrab (Leibesfrüchte, Totgeburten) 190,00 €

2.3 für Aschenbeisetzungen
2.31 in einer Wahlgrabstätte 187,00 €
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2.32 in einer anonymen Urnengrabstätte 187,00 €
2.33 in einem Urnenreihengrab 187,00 €
2.34 in einem Sammelgrab (teilanonym) 187,00 €
2.35 in einem Kolumbarium 199,00 €
2.36 in einer anonymen Urnengemeinschaftsgrabanlage

 (8 Urnen)
542,00 €

2.40 für anonyme Erdbestattungen (Typ 5) 309,00 €
2.41 für teilanonyme Erdbestattungen (Sammelgrab Typ 4) 309,00 €

* Die Bestattungspauschale unter Zif. 2ff. beinhaltet: 
a) Aushebung und Verfüllen des Grabes,
b) Benutzung, soweit erforderlich, eines Bahr- und 
   Kranzwagens sowie eines Sargversenkungsapparates, 
c)Auswerfen des Grabes mit Grabmatten, Abdecken  des Erdhügels mit Grabmatten

3. Umbettungs- und Ausgrabungsgebühren
3.1 Umbettung auf dem Friedhof bei Erwachsenen und Kindern vom 5. Lebensjahr an
3.11 aus einer Wahlgrabstätte in eine Wahlgrabstätte 1.183,00 €
3.12 aus einem Reihengrab in eine Wahlgrabstätte 1.183,00 €
3.13 aus einem Tiefengrab (bei Erstbeisetzung) in eine Wahlgrabstätte

1.282,00 €
3.14 aus einem Tiefengrab (bei Zweitbeisetzung) in eine Wahlgrabstätte

1.183,00 €
3.15 aus einer Wahlgrabstätte oder einem Reihengrab in ein Tiefengrab (bei 

Erstbeisetzung) 1.379,00 €

3.2 Umbettung auf dem Friedhof bei Kindern bis zu 5 Jahren
3.21 aus einer Wahlgrabstätte in eine Wahlgrabstätte 641,00 €
3.22 aus einem Reihengrab in eine Wahlgrabstätte 641,00 €
3.23 aus einem Tiefengrab (bei Erstbeisetzung) in eine Wahlgrabstätte

1.282,00 €
3.24 aus einem Tiefengrab (bei Zweitbeisetzung) in eine Wahlgrabstätte

641,00 €
3.25 aus einer Wahlgrabstätte oder einem Reihengrab in ein Tiefengrab (bei 

Erstbeisetzung) 1.090,00 €

3.3 Umbettung einer Urne
3.31 aus einer Wahlgrabstätte 332,00 €
3.32 aus einer anonymen Reihengrabstätte 332,00 €

3.4 Ausgrabung zur Überführung bei Erwachsenen und Kindern vom 5. Lebensjahr an
3.41 aus einer Wahlgrabstätte 773,00 €
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3.42 aus einem Reihengrab 773,00 €
3.43 aus einem Tiefengrab (bei Erstbeisetzung) 872,00 €
3.44 aus einem Tiefengrab (bei Zweitbeisetzung) 773,00 €

3.5 Ausgrabung zur Überführung bei Kindern bis zu 5 Jahren
3.51 aus einer Wahlgrabstätte 474,00 €
3.52 aus einem Reihengrab 474,00 €
3.53 aus einem Tiefengrab (bei Erstbeisetzung) 872,00 €
3.54 aus einem Tiefengrab (bei Zweitbeisetzung) 474,00 €

3.6 Ausgrabung einer Urne
3.61 aus einer Wahlgrabstätte 170,00 €
3.62 aus einer anonymen Reihengrabstätte 170,00 €

3.7 Entschädigungspauschalen für Ausgrabung und Umbettungen (außer für Urnen)
3.71 bei Ausgraben sowie Umbettungen mit Beisetzung in einer neuen Grabstätte 450,00 €

zu den entsprechenden Gebührenpositionen 
3.11-3.15, 3.21-3.25, 3.41-3.44 und 3.51-3.54

3.72 für Umbettungen innerhalb einer Grabstätte (Tieferlegung)
bei 0 – 20jähriger Liegezeit 300,00 €
bei 21 – 30jähriger Liegezeit 150,00 €
zu den entsprechenden Gebührenpositionen
3.11-3.15, 3.21-3.25

4. Einfassungen
4.1 Werden bei Wahlgrabstätten Grüneinfassungen angelegt, so betragen die Kosten 

einschließlich der Unterhaltung für die 30jährige Nutzungsdauer

4.11 bei seitlicher Grüneinfassung bei ein- und mehr-stelligen Grabstätten 773,00 €
4.2 Werden bei Wahlgrabstätten Steineinfassungen angelegt, so betragen die 

einmaligen Kosten
4.21
4.21.1

bei seitlicher Einfassung bei ein- und mehrstelligen Grabstätten
bei seitlicher Einfassung von Urnengräbern

402,00 €
173,00 €

4.22 bei wegseitiger Steineinfassung je Stelle 143,00 €

4.3 Eingrünung von Urnengräbern 353,00 €
4.40 Begrünung und Pflege von anonymen Reihengrab-stätten Typ 4 und Typ 5

90,00 €
4.41 Begrünung und Pflege von Reihengrabstätten Typ 2 und Typ 3 48,00 €

4.42 Begrünung von teilanoymen und anonymen Urnengräbern 48,00 €
4.43 Begrünung und Pflege von pflegefreien Urnengräbern              68,00 €
4.44 Begrünung und Pflege von pflegefreien Wahlgrabstätten 278,00 €
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5. Genehmigungen
5.1 Die Gebühr für die Genehmigung zur Errichtung von Grabdenkmälern, 

Gedenkplatten und dergl. beträgt in Feldern mit zusätzl. Gestaltungsvorschrift

5.11 bei aufrecht stehenden Grabmalen 109,00 €
5.12 bei Liegeplatten 19,00 €

5.2 bei Wahlgrabstätten in Feldern mit allg.  Gestaltungs-vorschrift bei entsprechend 
statischem Nachweis

5.21 bei aufrecht stehenden Grabmalen 109,00 €
5.22 bei Liegeplatten 19,00 €

5.3 Die Gebühr für die Genehmigung von Steineinfassungen beträgt bei
5.31 Steineinfassung in Feldern mit zusätzl. Gestaltungsvorschrift 78,00 €
5.32 Steineinfassung in Feldern allg. Gestaltungsvorschrift 78,00 €
5.33 Grababdeckplatten aus Stein bei Wahlgrabstätten in Feldern mit allg. 

Gestaltungsvorschrift
148,00 €

5.4 Abbau und Entfernung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen
176,00 €

5.5 Abbau und Entfernung von Liegeplatten bis 0,3 qm ohne Fundamente
77,00 €

6. Verleihung von Nutzungsrechten
6.10 Kindergrab mit allg. Gestaltungsvorschrift für die Dauer von 20 Jahren

77,00 €
6.11 Sammelgrab für Leibesfrüchte und Totgeburten 0,00 €
6.20

6.20.1
6.20.2

Reihengrab mit allg. Gestaltungsvorschrift für die Dauer von 30 Jahren (Typ 1) 
Reihengrab Typ 1 (Erstbeisetzung)
Reihengrab Typ 1 (Zweitbeisetzung)

978,00 €
978,00 €
909,00 €

6.21 Reihengrab für die Dauer von 30 Jahren (Typ 2) 695,00 €
6.23 Reihengrab für die Dauer von 30 Jahren (Typ 3) 695,00 €
6.31 Anonymes Reihengrab für die Dauer von 30 Jahren (Typ 5) 600,00 €
6.32 Reihengrab Typ 4 (teilanonym-Sammelgrab) 703,00 €
6.33 Pflegefreie Wahlgrabstätte 1.116,00 €
6.331 für jede weitere Stelle 1.116,00 €

6.4 Wahlgrabstätten mit zusätzl. Gestaltungsvorschrift für die Dauer von 30 Jahren
6.41 1-stellig 1.288,00 €
6.42 2-stellig 2.576,00 €
6.43 für jede weitere Stelle 1.288,00 €

6.5 Wahlgrabstätten mit allg. Gestaltungsvorschrift für die Dauer von 30 Jahren
6.51 1-stellig 2.148,00 €
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6.52 2-stellig 4.296,00 €
6.53 für jede weitere Stelle 2.148,00 €

6.6 Tiefengrabstätten mit zusätzl. Gestaltungsvorschrift für die Dauer von 30 Jahren
6.61 1-stellig je Doppelbelegung 1.288,00 €
6.62 2-stellig je Doppelbelegung 2.576,00 €
6.63 für jede weitere Stelle 1.288,00 €

6.7 Tiefengrabstätten mit allg. Gestaltungsvorschrift für die Dauer von 30 Jahren
6.71 1-stellig je Doppelbelegung 2.148,00 €

6.8 Urnengrabstätten für die Dauer von 20 Jahren
6.81 anonyme Urnengrabstätte 557,00 €
6.82 Urnenwahlgrabstätte mit zusätzl. Gestaltungsvorschrift,  4-stellig 1.073,00 €
6.83 Urnenwahlgrabstätte mit allg. Gestaltungsvorschrift, 

4-stellig 1.460,00 €
6.84 Urnenreihengrab 686,00 €
6.85 Urnengrab teilanonym (Sammelgrab) 608,00 €
6.86 Pflegefreies Urnengrab 1.073,00€
6.861 für jede weitere Stelle 1.073,00€
6.87 Kolumbarium 944,00 €
6.88 Anonyme Urnengemeinschaftsgrabstätten (8 Urnen) 2.400,00 €

6.9 Kombinierte Wahlgrabstätten mit zusätzl. Gestaltungs-vorschriften
6.91 Wahlgrab 1-stellig und Tiefengrab 1-stellig 2.576,00 €
6.92 Wahlgrab 2-stellig und Tiefengrab 1-stellig 4.296,00 €
6.93 Wahlgrab 1-stellig und Tiefengrab 2-stellig 4.296,00 €

7.    Verlängerung von Nutzungsrechten
7.1 Bei Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an 

Grabstätten für Erdbestattun gen um weitere 
30 Jahre sind die vollen Gebühren nach der je-
weils gülti gen Gebührensatzung zum Zeitpunkt 
des Ablaufes der Nutzungsfrist zu zahlen.

7.2 Für Urnenwahlgrabstätten gilt 7.1 entspre-
chend, jedoch mit einer Nut zungsfrist von 20 
Jahren.

7.3 Für Kindergrabstätten gem. Zif. 2.21. bis 2.24 
bis zum 5. Lebensjahr wird für die Verlängerung 
des Nutzungsrechtes die Gebühr der Zif. 6.84 
zugrunde gelegt. 

 
7.4 Zur Wahrung der Ruhefrist von 30 bzw. 20 

Jahren ist bei Bestattungen, bei denen die rest-
liche Nutzungsfrist weniger als 30 Jahre bzw. 
20 Jahre beträgt, für jedes fehlende volle Jahr 
1/30 bzw. 1/20 der Gebühren von 6.1 bis 6.71 

und 4.1 bis 4.41 zu zahlen. 

7.5 Für die Bereithaltung der noch vorhandenen, re-
servierten Reihengrä ber sind entsprechend die 
Gebühren für den Erwerb eines Reihengrabes 
zu zahlen. 

8. Sonstige Leistungen

8.1 Gemäß der Friedhofssatzung sind Kosten, die 
eine nutzungsberechtigte Person wegen unter-
lassener eigener Leistungen zu erstatten hat, 
diesem aufzuerlegen. Diese Kosten werden 
nach dem tatsächlichen Zeitaufwand ermittelt. 
Zu erstatten sind für jede angefangene Stunde 

 a) eines Friedhofsarbeiters 51,41 €
 b) des Friedhofsbaggers           40,16 €
    

 Alle sonstigen Leistungen wie Entsorgungs-
kosten für Abfälle etc. sind in Höhe der tatsäch-
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lich entstandenen Kosten zu erstatten. 

8.2 Für Bestattungen an Samstagen fallen folgen-
de zusätzliche Kosten an:

a) Erdbestattung  269,00 €
b) Urnenbestattungen  112,00 €.

II.

 § 7 Rechtsmittel –entfällt-

III.

§ 8 - Schlußbestimmungen - erhält folgende Fas-
sung:

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvor schriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt ma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Willich vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
be zeich net worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 15.12.2016
gez.

(Josef Heyes)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1259

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung zur 20. Änderung der Satzung über die 
Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslo-
sen Gruben in der Stadt Willich vom 15.12.2016

Aufgrund der §§ 7,8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Bekanntmachung vom 14. 07. 1994 ( GV NRW 
S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur 
Stärkung kommunaler Selbstverwaltung vom 
15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), sowie §§ 51 ff. des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 
S. 926), neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 08. 07 2016 (GV. NRW. S. 559) sowie der §§ 
1,2,4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW 
S 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 08.09.2015 (GV. NRW. S. 666) in der jeweils 
gültigen Fassung und der Satzung zur Entsorgung 
von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben in der 
Stadt Willich vom 20.Dezember 1996 (Abl. Krs. Vie. 
S. 1996, S. 768), in der aktuell gültigen Fassung, hat 
der Rat der Stadt Willich am 14.12.2016 folgende 
Satzung beschlossen:

I.

§ 14 (Gebührensätze) erhält folgende Fassung:

Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt:

a) bei Kleinkläranlagen 107,17 € je gemel-
deter Person und/oder festgesetztem Ein-
wohnergleichwert;

b) bei abflusslosen Gruben 8,40 € je Kubikmeter 
Wassermenge gem. § 11.

II.
                           
Diese Änderungssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
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Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 15.12.2016
gez.

(Josef Heyes)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1264

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung der Stadt Willich über die Höhe der 
Gebühren nach § 7 Abs. 1 KAG für Umlagen 
der Wasser- und Bodenverbände (Wasserver-
bandsgebühren) vom 15.12.2016

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NRW S.666) zuletzt geändert durch 
Art. 1 G zur Stärkung kommunaler Selbstverwaltung 
vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), der §§ 1,2 ,3 
,4 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober1969 
(GV NRW S 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV NRW S. 666), 
in der jeweils gültigen Fassung sowie des § 4 Abs. 
3 der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Umlagen der Wasser- und Bodenverbände 
(Wasserverbandsgebühren) in der Stadt Willich vom 
21. Dezember 1982 (Amtsblatt Kreis Viersen 1982 S. 
636) in der Fassung der vierten Änderungssatzung 
vom 19. Dezember 1995  (Abl. Krs. Vie. 1995,  S. 
747) hat der Rat der Stadt Willich in seiner Sitzung 
am 14.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Gebühr beträgt jährlich im Einzugsgebiet des

Niersverbandes
für Gewässerunterhaltung  0,0645 €/ar
für Hochwasserschutz  0,0290 €/ar

Wasser- und Bodenverbandes
der Mittleren Niers   0,1069 €/ar

Wasser- und Bodenverbandes
Nordkanal    0,0372 €/ar

§ 2

Die Gebühren dieser Satzung ruhen als grund-
stücksbezogene Benutzungsgebühren nach § 6 (5) 
Kommunalabgabensetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NW) als öffentliche Last auf dem 
Grundstück.

§ 3

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Gleichzeit tritt die Satzung der Stadt Willich 
über die Höhe der Gebühren nach § 7 KAG NW 
für Umlagen der Wasser- und Bodenverbände 
(Wasserverbandsgebühren) vom 17. Dezember 
2015 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) beim Zustande-kommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.
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Willich, den 15.12.2016
gez.

(Josef Heyes)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1265

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung zur 1. Änderung der Entwässerungsge-
bührensatzung der Stadt Willich vom 15.12.2016

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW 
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung 
kommunaler Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV. 
NRW. S. 966), sowie der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nor-
drhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW 1969 S. 712), zuletzt geändert durch Art. 
2 des Gesetzes vom 08. September 2015 (GV. NRW. 
S. 666), und des § 65 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV 
NRW  S. 926), neu gefasst  durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 08. Juli 2016 (GV NRW S. 559) in der je-
weils gültigen Fassung sowie der §§ 1 ff. der Entwäs-
serungssatzung der Stadt Willich vom 17.12.2015 
(Abl. Krs. Vie. 1203), hat der Rat der Stadt Willich in 
seiner Sitzung am 14.12.2016 folgende Satzung zur 
1. Änderung der Entwässerungsgebührensatzung 
der Stadt Willich beschlossen:

§ 8  (Gebührensätze) erhält folgende Fassung:

Die Entwässerungsgebühren werden wie folgt fest-
gesetzt:

(1)  Für Grundstücke, für die unmittelbar Reinhal-
tungsbeiträge an den Niersverband zu zahlen 
sind:

 Schmutzwasser   1,98 €/cbm 
bezogenem Frischwasser

 Niederschlagswasser  1,04 €/qm 
befestigter und bebauter Fläche

(2)  für alle übrigen Grundstücke:

 Schmutzwasser   2,89 €/cbm 
bezogenem Frischwasser

 Niederschlagswasser  1,08 €/qm 
befestigter und bebauter Fläche

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 15.12.2016
gez.

(Josef Heyes)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1266

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 KAG NW für straßenbauliche Maßnahmen der 
Stadt Willich vom 23.12.1986
(Abl. Krs. Vie. 1986, S. 23)

Erste Änderungssatzung vom 13.12.2007
(Abl. Krs. Vie. 2007, S. 1043)

Zweite Änderungssatzung vom 15.12.2016

Aufgrund des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW 1994, S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, 
sowie des § 8 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 
21.10.1969 (GV NW S. 712/SGV NW 610), in der 
zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt 
Willich in der Sitzung am 14.12.2016 folgende 
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Zweite Änderungssatzung

beschlossen:

§ 3 Abs. 2
Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen

am Aufwand

erhält folgende Fassung:

Die anrechenbaren Breiten und der Anteil der Beitragspflichtigen an dem Aufwand für die anrechenbaren 
Breiten werden wie folgt festgesetzt:

       anrechenbare
       Breiten in
    anrechenbare  sonstigen Bau-
    Breiten in  gebieten und 
    Kern-, Gewer-  innerhalb im
    be-, Industrie-   Zusammenhang Anteile der
    und Sonderge- bebauter Orts-  Beitrags- 
Straßenart   bieten   teile   pflichtigen    
         
1. Anliegerstraßen
a) Fahrbahn     8,50 m  5,50 m   50 v.H.
b) Radwege    je 2,00 m  je 2,00 m   50 v.H
c) Parkstreifen   je 2,50 m  je 2,00 m   60 v.H.
d) Gehwege    je 3,00 m  je 3,00 m   60 v.H.
e) Beleuchtung und Ober-   
  flächenentwässerung       -         -   50 v.H.
f)  Grün- oder Sicher-
  heitsstreifen   je 1,00 m   je 1,00 m   50 v.H.
g) Kombinierter Geh- und 
  Radweg    je 4,00 m   je 4,00 m   50 v.H.

       anrechenbare
       Breiten in
    anrechenbare  sonstigen Bau-
    Breiten in  gebieten und 
    Kern-, Gewer-  innerhalb im
    be-, Industrie-   Zusammenhang Anteile der
    und Sonderge- bebauter Orts-  Beitrags-
Straßenart   bieten   teile   pflichtigen 

2. Haupterschließungsstraßen
a) Fahrbahn  8,50 m  6,50 m   30 v.H.
b) Radwege    je 2,00 m   je 2,00 m   30 v.H.
c) Parkstreifen   je 2,50 m   je 2,00 m   50 v.H.
d) Gehwege    je 3,00 m  je 3,00 m   50 v.H.
e) Beleuchtung und Ober-
 flächenentwässerung          -         -   30 v.H.
f) Grün- oder Sicher-
 heitsstreifen  je 1,00 m   je 1,00 m   50 v.H.
g) Kombinierter Geh- und
 Radweg    je 4,00 m   je 4,00 m   40 v.H.

3. Hauptverkehrsstraßen
a) Fahrbahn 8,50 m 8,50 m   10 v.H.
b) Radwege   je 2,00 m   je 2,00 m   10 v.H.
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c) Parkstreifen   je 2,50 m   je 2,00 m   50 v.H.
d) Gehwege    je 3,00 m   je 3,00 m   50 v.H.
e) Beleuchtung und Ober-
 flächenentwässerung       -               -   30 v.H.
f) Grün- oder Sicher-
 heitsstreifen   je 1,00 m   je 1,00 m   50 v.H.
g) Kombinierter Geh- und
 Radweg    je 4,00 m   je 4,00 m   30 v.H.

4. Hauptgeschäftsstraßen
a) Fahrbahn      7,50 m 7,50 m   40 v.H.
b) Radwege    je 2,00 m   je 2,00 m   40 v.H.
c) Parkstreifen   je 2,50 m   je 2,00 m   60 v.H.
d) Gehwege    je 6,00 m   je 6,00 m   60 v.H.
e) Beleuchtung und Ober-
 flächenentwässerung       -           -   40 v.H.
f) Grün oder Sicher-
 heitsstreifen   je 1,00 m   je 1,00 m   50 v.H.
g) Kombinierter Geh- und
 Radweg    je 4,00 m   je 4,00 m   50 v.H.

5. Fußgängergeschäftsstraßen
 einschl. Beleuchtung,
 Oberflächenentwässerung    15,00 m     15,00 m   40 v.H.
 und Grünstreifen

       anrechenbare
       Breiten in
    anrechenbare  sonstigen Bau-
    Breiten in  gebieten und 
    Kern-, Gewer-  innerhalb im
    be-, Industrie-   Zusammenhang Anteile der
    und Sonderge- bebauter Orts-  Beitrags-
Straßenart   bieten   teile   pflichtigen 

6. Selbständige Gehwege
 einschl. Beleuchtung,
 Oberflächenentwässerung 4,00 m 4,00 m   60 v.H.
 und Grünflächen

7. Verkehrsberuhigte Straßen
 im Sinne des § 42 Abs. 4 a
 der Straßenverkehrsordnung
 (StVO) einschl. Parkflächen,    15,00 m    15,00 m   50 v.H.
 Beleuchtung, Oberflächenent-
 wässerung und Grünstreifen

8.  Plätze  300 m² 200 m²   40 v.H.

9. Grünanlagen     500 m²  400 m²   40 v.H.

Diese Änderungsatzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeige-verfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 15.12.2016
Stadt Willich

Der Bürgermeister
gez.

(Josef Heyes)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1266

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Abfallentsorgung in der Stadt Willich vom 
15.12.2016

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 
2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 ( GV NRW S.666), zuletzt geändert durch 
Art. 1 G zur Stärkung kommunaler Selbstverwaltung 
vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), sowie der §§ 
1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 
(GV NRW S 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. S. 666), in der 
jeweils gültigen Fassung und des § 21 der Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Stadt Willich vom 
18.12.2013 (Abl.Krs. Vie 2012 S. 1219) hat der Rat 
der Stadt Willich in seiner Sitzung am 14.12.2016 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1
Gegenstand der Satzung

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung 
„Abfallentsorgung“ nach § 4 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 
Kommunalabgabengesetz (KAG), erhebt die Stadt 
zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 
KAG Benutzungsgebühren.

§ 2
Gebührenpflichtige und Gebührenpflicht

( 1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer/innen 
der an die städtische Abfallentsorgung an-
geschlossenen Grundstücke und die ihnen 
Gleichgestellten gemäß § 22 der Satzung über 
die Abfallentsorgung in der Stadt Willich. Mehrere 
Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner/
innen.

( 2) Maßgebend für die Gebührenpflicht 
sind die am 01.01. des Veranlagungs-
jahres bestehenden, durch einen 
Grundsteuermeßbescheid des Finanzamtes fest-
gestellten Eigentumsverhältnisse. Im Falle eines 
Eigentumswechsels ist die/der neue Eigentümer/
in vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, 
der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Für 
sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entspre-
chend.

( 3) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. Tag 
des Monats, der auf den Anschluss folgt. 
Sie endet mit dem Ablauf des Monats, in 
dem die Inanspruchnahme der städtischen 
Abfallentsorgung aufhört.

( 4) Gibt die Stadt dem Antrag nach § 11 (4) der 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Willich statt, dann werden die Gebühren ab dem 
1. Tag des übernächsten Monats, der auf den 
Eingang des Antrags auf eine gebührenmindern-
de Veränderung folgt, neu berechnet und der 
Gebührenbescheid berichtigt.

(5) Die Gebühren dieser Satzung ruhen als grund-
stücksbezogene Benutzungsgebühren nach 
§ 6 (5) Kommunalabgabensetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen als öffentliche Last auf dem 
Grundstück.

§ 3
Gebührenbemessung

( 1) Grundlage für die Gebührenberechnung 
sind Zahl, Art und Größe der aufgestellten 
Restabfallbehälter und Restabfallsäcke, sowie 
Zahl, Art und Größe der aufgestellten freiwilligen 
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zusätzlichen Bio-Tonnen. 

  Für die Bemessung der Gebühren ist unerheblich, ob und in welchem Umfang die aufgestellten 
Abfallbehälter bei ihrer Leerung im Einzelfall gefüllt und wie viel Abfallbehälter im Einzelfall zu entleeren 
waren. Unberücksichtigt bleibt auch, ob und in welchem Umfang Papier und Pappe, sperrige Abfälle, 
Sonderabfälle aus Haushaltungen, Bioabfälle sowie Elektrogeräte zur Abfuhr bereitgestellt wurden. 

( 2) Die Abfallentsorgungsgebühr beträgt jährlich

a) für die Gestellung eines grauen Restabfall-
 behälters mit einem Fassungsvermögen von 
 60 l bei 14-tägiger Leerung     130,74 €

b) für die Gestellung eines grauen Rest-
 abfallbehälters mit einem Fassungsvermögen 
 von 80 l bei 14-tägiger Leerung     151,11 €

c) für die Gestellung eines grauen Rest-
 abfallbehälters mit einem Fassungsvermögen 
 von 120 l bei 14-tägiger Leerung    191,84 €

d) für die Gestellung eines grauen Rest-
 abfallbehälters mit einem Fassungsvermögen 
 von 240 l bei 14-tägiger Leerung    314,04 €

e) für die Gestellung eines grauen Rest-
 abfallbehälters mit einem Fassungsvermögen 
 von 80 l bei wöchentlicher Leerung    302,22 €

f) für die Gestellung eines grauen Rest-
 abfallbehälters mit einem Fassungsvermögen 
 von 120 l bei wöchentlicher Leerung    383,68 €

g) für die Gestellung eines grauen Rest-
 abfallbehälters mit einem Fassungsvermögen 
 von 240 l bei wöchentlicher Leerung    628,08 €

h) für die Gestellung eines grauen Rest-
 abfallbehälters mit einem Fassungsvermögen 
 von 770 l bei wöchentlicher Leerung                   1.707,49 €

i) für die Gestellung eines grauen Rest-
 abfallbehälters mit einem Fassungsvermögen 
 von 1.100 l bei wöchentlicher Leerung                2.379,57 €

j) für die Gestellung eines  grauen Rest- 
         abfallbehälters mit einem Fassungsvermögen 
         von 4.500 l bei wöchentlicher Leerung               9.304,07 €

k) für einen blauen Restabfallsack für  
 Überhangrestabfälle gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 8 
 der Satzung über die Abfallentsorgung 
        in der Stadt Willich                 2,58 € 

l) für einen Bioabfallsack gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 8 
 der Satzung über die Abfallentsorgung in der
 Stadt Willich                   1,81 €
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m) für einen freiwilligen zusätzlichen Bioabfall- 
     behälter mit einem Fassungsvermögen    
      von 120 l oder 240 l       52,00 €

n) für Einwohnergleichwerte (entspricht 20 Liter
       pro Woche Restabfalllitervolumen)    75,56 €

§ 4
Gebührenabschlag

(1) Liegen die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang an die 
Bioabfallentsorgung der Stadt vor (§ 8 Abs. 1 der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Willich), dann re-
duziert sich die Abfallgebühr nach § 3 Absatz 2 Ziffern a) bis j) um 48,00 €.

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Entsorgungsgemeinschaft für die gemeinsame Bioabfallentsorgung 
zweier benachbarter Grundstücke vor (§ 14 (1) der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Willich), dann 
reduziert sich die Abfallentsorgungsgebühr für die/den Gebührenpflichtige/n des Grundstücks, auf dem 
kein Bioabfallbehälter aufgestellt wird, um 5,43 €.

§ 5
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren

( 1) Die Gebühren nach § 3 werden mit einem Gebührenbescheid angefordert und sind an die im Bescheid 
bezeichnete Stelle zu zahlen. Die Gebühren sind je zu einem Viertel am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November fällig. Erfolgt eine Nachveranlagung der Gebühren, so sind diese innerhalb eines 
Monats nach Zugang des Gebührenbescheides zu zahlen. Überzahlungen werden verrechnet bezie-
hungsweise erstattet. Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.

( 2) Die Gebühr für den Restabfallsack (§ 3, Buchst. k) und den Bioabfallsack (§ 3, Buchst. l) ist in dessen 
Kaufpreis enthalten und wird mit dem Kaufpreis fällig.

§ 6
Billigkeitsmaßnahmen

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 156 Abs. 2, 222, 227 Abs. 1, 234 und 261 der Abgabenordnung 01. 
Oktober 2002 in Verbindung mit § 12 KAG sinngemäß.       

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft, gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Abfallentsorgung in der Stadt Willich vom 17.12.2015 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor schriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder     
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die verletz-
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te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 15.12.2016
gez.

 (Josef Heyes)
Bürgermeister 

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1269

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung zur 8. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Stadt Willich vom 15.12.2016

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 ( GV NRW S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung kommunaler Selbstver-
waltung vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher 
Straßen vom 18. Dezember 1975 (GV NRW S. 706, 1976 S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 02. Oktober 2014 (GV NRW S. 622) und der §§ 1,2 ,4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW)  vom 21.10.1969 (GV NRW S 712/SGV NW 610), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 08. September 2015 (GV. NRW. S. 666), in der jeweils gültigen Fassung, hat 
der Rat der Stadt Willich in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgende Satzung zur 8. Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 30.04.2009 beschlossen

I.
§ 6 – Gebührenmaßstab und Gebührensatz
Absatz 5 erhält folgende Fassung:
Die Benutzungsgebühr beträgt jährlich je Meter Grundstücksseite (Absätze 1 - 4)

a) für Straßen, die einmal wöchentlich mit der 
          Großkehrmaschine gereinigt werden (Tarif 1)  0,82 Euro 

     b)  für Straßen, die 14-täglich mit der 
     Kleinkehrmaschine gereinigt werden (Tarif 2)  0,96 Euro

 c)  für Straßen, die dreimal wöchentlich mit der 
     Kleinkehrmaschine zuzüglich einer wöchent- 
     lichen Reinigung durch Zukehrung mit Hand 
    von Grundstücksgrenze bis Grundstücksgrenze
  gereinigt werden (Tarif 3)  2,18 Euro

 d)  für Straßen, die dreimal wöchentlich
  mit der Kleinkehrmaschine von 
  Grundstücksgrenze bis Grundstücksgrenze
  gereinigt werden (Tarif 4)    3,09 Euro

 e)  für Straßen einschließlich Gehwege, die
  wöchentlich mit der Kleinkehrmaschine 
  inklusive Zukehrung per Hand gereinigt 
  werden (Tarif 5)    1,88 Euro

 f)  für Straßen, die wöchentlich mit der 
  Kleinkehrmaschine zuzüglich einer 
  14tägigen Zukehrung per Hand gereinigt
  werden (Tarif 6)     1,42 Euro



1273

 g)  für Straßen, die wöchentlich abwechselnd
  mit der Groß- und Kleinkehrmaschine ge-
  reinigt werden (Tarif 7)    1,05 Euro 

II.

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:                                     
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor schriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache be zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 15.12.2016
gez.

(Josef Heyes)
Bürgermeister
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Anlage Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 2017
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1272
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Bekanntmachung 
der Stadt Willich

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1290

Bekanntmachung 
des Eigenbetriebes Objekt- u. 
Wohnungsbau der Stadt Willich
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1290

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft 
Kempen-Tönisberg
Hiermit lade ich die Jagdgenossenschaft des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Kempen-Tönisberg 
zu einer öffentlichen Genossenschaftsversammlung 
ein.

Sie findet statt am 24. Januar 2017 um 20.00 Uhr 
in der Gaststätte Sitterz, Bergstraße 10,       47906 
Kempen-Tönisberg.

TAGESORDNUNG:

1.   Mitteilungen und Anfragen

2.  Billigung der Niederschrift der 
Genossenschaftsversammlung vom 20. Januar 
2015

3.   Geschäftsbericht für die Geschäftsjahre 2015 
und 2016

4.   Bericht über die Rechnungsprüfung für die 
Geschäftsjahre 2015 und 2016

5.  Beschlussfassung über die Entlastung des 
Vorstandes für die Geschäftsjahre 2015 und 
2016

 
6.  Neuwahl des Jagdvorstandes sowie der Vertreter

7.  Neuwahl des Schriftführers und eines Vertreters

8.  Wahl von 2 Rechnungsprüfern und deren 
Vertretern

9.  Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Doppelhaushalt 2017 / 2018

10. Verschiedenes

Ich weise darauf hin, dass nach den Bestimmungen 
der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 28. Mai 
1980, zuletzt geändert durch Satzung vom 19. April 
2007

a)  besondere Einladungen an die Jagdgenossen 
nicht ergehen,

b)  die Jagdgenossenschaftsversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden     
Jagdgenossen beschlussfähig ist,

c)  jeder Jagdgenosse sich durch eine volljährige 
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und geschäftsfähige Person unter Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht vertreten lassen kann. 
Der bevollmächtigte Vertreter darf höchstens fünf 
Jagdgenossen vertreten.

Kempen, den 08. Dezember 2016
Gez.

(Rübo)
Vorsitzender des
Jagdvorstandes

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1318

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft 
Viersen-Dülken

Einladung

An die Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Viersen-Dülken

Die Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirkes Viersen-Dülken werden hiermit gem. § 7 der 
Satzung zu einer Genossenschaftsversammlung am 
Mittwoch, den  18. Jan. 2017, 20 Uhr, in der Gast-
stätte „Zur Talquelle“, Schirick 34, 41751 Vie.-Dülken 
eingeladen.

Tagesordnung:

1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ein-
ladung

2. Feststellung der anwesenden Jagdgenossen 
sowie der von ihnen vertretenen Flächengrö-
ßen.

3. Genehmigung der Niederschrift der Genos-
senschaftsversammlung vom 23. Feb. 2016

4. Kassenbericht über das Geschäftsjahr 2016
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes und der Kassen-

führung
7. Beschluss über den Haushaltsplan für das 

Geschäftsjahr 2017
8. Beschluss über die Ausschüttung des Reiner-

trages aus der Jagdnutzung 2017
9. Wahl von 2 Kassenprüfern und deren Stell-

vertreter
10. Verschiedenes

Die Jagdgenossen, die am Erscheinen gehindert 
sind, können sich nach § 7 der Satzung der Jagdge-
nossenschaft durch ihre gesetzlichen Vertreter oder 
nach Maßgabe des § 10 Abs. 4 dieser Satzung durch 
Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Vollmacht ist 
schriftlich zu erteilen und dem Jagdvorsteher vor Be-
ginn der Versammlung vorzulegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Besitzänderun-
gen, soweit es sich um jagdbare Flächen handelt, der 
Jagdgenossenschaft angezeigt werden müssen. 

Viersen-Dülken, den 4. Dez. 2017
Der Jagdvorsteher
gez. Bernd Fitzen 

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1319

Bekanntmachung 
des Wasser- und Bodenverbandes 
Gelderner Fleuth
Bekanntmachung der 1. Änderung der Satzung 
des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner 
Fleuth

Der Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes 
Gelderner Fleuth hat am 23.11.2016 die 1. Änderung 
seiner Satzung beschlossen. 
Diese Änderung wurde gemäß § 58 Abs. 2 des Ge-
setzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasser-
verbandsgesetzt – WVG-) vom 12. Februar 1991 
(BGBII S. 405) mit Schreiben vom 13. Dezember 
2016 aufsichtsbehördlich genehmigt.
Gemäß § 58 (2) Satz 2 und § 67 des Wasserver-
bandsgesetzes in Verbindung mit § 13 des Geset-
zes zur Ausführung des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände im Land Nordrhein - Westfalen und 
gemäß der Satzung des Verbandes wird aufgrund 
des Beschlusses des Ausschusses des Wasser- und 
Bodenverbandes Gelderner Fleuth vom 23.11.2016 
folgende Änderung der Verbandssatzung bekannt 
gemacht:

Die Satzung wurde in den Paragrafen 2, 7 und 18 
geändert 
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Paragraf 2 Satz 1 wird 
ersetzt 
durch:

Das Verbandsgebiet ergibt sich aus dem oberirdischen Einzugsgebiet der 
Gelderner Fleuth, des Niersgrabens, der Boeckelter Ley, der Baersdonker 
Landwehr und des Grasweggrabens in den Kreisen Kleve und Viersen und der 
Stadt Krefeld.

Paragraf 7
Absatz 1a

Satz 1 wird 
zu Satz 3

Außerdem werden die Worte „oberirdisch fließenden“ durch das Wort 
„Verbands-“ ersetzt

Satz 2 wird 
zu Satz 5
Satz 3 wird 
zu Satz 4
 

•	 hinter dem Wort „Ackergrenzen“ wird das Wort „beträgt“ eingefügt
•	 Das Wort „Gewässerufer“ wird durch das Wort „Gewässers“ ersetzt 
•	 hinter dem Wort „Gewässerufers“ wird das Wort „beträgt“ gestrichen

Satz 4 wird 
zu Satz 2

das Wort „des Mindestabstandes“ wird ersetzt durch 
„1m ab Böschungsoberkante“

Satz 5 wird 
zu Satz 1

hinter dem Wort „Zäune“ wird der Satzteil „mit festen Fundamenten, 
Weidezäune über 1,20 m“ gestrichen

Satz 8 hinter dem Wort „Anlieger“ werden die Worte „als Erschwerer“ hinzugefügt

Absatz 3 •	 Die in Klammern gesetzte Worte „(Schneidung, Räumung, Pflege etc.)“ 
entfallen

•	 die Worte „beauftragte Arbeiter“ wird durch „Beauftragten“ ersetzt
•	 das Wort „Grabenaufwurfes“ wird durch das Wort „Grabenauswurfes“ 

ersetzt

Paragraf 
18

Im Absatz 
1 wird 
hinzugefügt 
Satz 4:

4Stimmenthaltungen werden bei der Ermittlung der für die Mehrheit 
erforderlichen Stimmenzahl nicht mitgerechnet.

Absatz 5 
wird neu 
hinzugefügt:

1Auf schriftlichem oder textlichem Wege außerhalb von Vorstandssitzungen 
erzielte Beschlüsse des Vorstandes sind gültig unter den Voraussetzungen 
des Abs.1, wenn alle Vorstandsmitglieder durch Zustimmung, Ablehnung oder 
Enthaltung ihre Willensbildung zum Ausdruck gebracht haben. 2Das Ergebnis 
der Beschlüsse ist in der nächsten  Vorstandssitzung vorzutragen.

Die Satzungsänderung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Kleve, 15. Dezember 2016
Kreis Kleve
Der Landrat

als untere staatliche Verwaltungsbehörde
6.1 - 66 36 11

gez. Spreen

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1319
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Bekanntmachung 
der Schwalmtalwerke AöR
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1321
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Bekanntmachung 
der Schwalmtalwerke AöR
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Bekanntmachung 
der Schwalmtalwerke AöR
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Bekanntmachung 
der Schwalmtalwerke AöR
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Bekanntmachung 
der Entwicklungsgesellschaft 
der Stadt Viersen GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Entwicklungs-
gesellschaft der Stadt Viersen mbH, Rathausmarkt 
1, 41747 Viersen, hat am 25.11.2016 den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2015 festgestellt und 
beschlossen den Jahresüberschuss 2015 in voller 
Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. 
  
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauf-
tragte WIBERA Wirtschafts- und Wirtschaftsbera-
tungsaktiengesellschaft, Düsseldorf, hat nach dem 
Ergebnis der Prüfung folgenden uneingeschränkten  
Bestätigungsvermerk erteilt: 
    
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
    
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht der Entwicklungsgesellschaft der Stadt 
Viersen mbH, Viersen, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen   
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen  
des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwor-
tung des Geschäftsführers der Gesellschaft. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben. 
    
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der  
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und  über  das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die  Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,  
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung   
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-

rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen des Geschäftsführers sowie die Würdigung der   
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere  
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet. 
   
Unsere Prüfung des Jahresabschlusses hat zu kei-
nen Einwendungen geführt. 
    
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den  
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze  
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss,  
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und  
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." 
  

Düsseldorf, den 19. Juli 2016 
 
WIBERA Wirtschaftsberatung AG 
    
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
   
Josef Rakel                                       Ralph von der Kluse 
    
Wirtschaftsprüfer                             Wirtschaftsprüfer

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1329 
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